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Läfjig orienttevendes Handbuch darftellt. Seine Aufgabe, den Lejer mit dem 

Seewejen im allgemeinen in dem Sinne vertraut zu machen, daß er eine 
vollen Einblid in die Geefchiffahrtsfunde gewinnt und an dev Hand des an Tert 
und Sluftrationen reichen Suhaltes iiber alles Zuverläffige Auskunft erhält, 

erfüllt das Werk in jeder Hinficht. Der Verfafler Hat e3 verjtanden, in der 
ihm eigenen präctien Weije den naturgemäß überaus reichhaltigen und viel- 
feitigen Stoff, der bei einem weniger Die Sache Beherrichenden allzıtleicht In Die 
Breite gehen würde, in jene fnappe Form zu fallen, die das Verftändnts und 

die Meberfichtlichkett jtetS gewährleiftet.
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Dienft ald Einjührig-Sreiwilliger in 
der Marine. Annahme und Ein 
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Verpflegung. — Ausbildung der Einj.z 
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pedoabteilungen, dev Werftdivtfionent 
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pedoabtetlungen, Der Geebataillone, 
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gänzung der Offiziere ded Beur- 

faubtenftandes der Marine. Webungen 
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zum Dfftsier des Beurlaubtenftandes 
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trofle der. Verfonen des Beurlaubten- 
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laubtenftande, — Die Meldepflicht der 
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Kontrollverfammlungen. Gefegliche 
Beltimmungen über die Auswanderuug 
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Beurlaubtenftandes. — Beftrafungen 
der Verjonen des Beurlaubtenjtandes. 
Gerichtliche Beitrafungen. — Diszis 
plinar. Bejtrafungen. — Ehrenftrafen. 
Anhänge, Ingaben über die Kojten, 
welche die Abletjtung des Dienjtjahres 
verurfacht. — Prüfungsordnung zum 
einjährig-freiwilligen Dienft. — Ges 
famtverzeichnis der Höheren Lehr= 
anftalten, welche gemäß $ 90 der 
Wehrordnung zur Ausitellung vor 
Zeugniffen über die wifjenjchaftliche 
Befähigung für den einj.streiiw. Miliz 
tärdienst berechtigt find. (Nachgetragen 
bi3 1. Sunt 1891.) — Mufter eines 
Sefuhs um Erteilung des Berech- 
tigungsicheins. — Berechtigungsihein 
für den einjährigsfreiwilligen Dienit. 
— Beugnis über die wiljenjchaftliche 
Befähigung zum einjährigsfreiiwilligert 
Dienjt. — Militäriiche Laufbahn eines 
gebildeten, jungen Mannes von Er 
werbung des Berechtigungsicheines bis 
zur Ernennung zum Dffizier des Bes 
urlaubtenftandes. Mufter für 
Ichriftliche Meldungen. — Verzeichnis 
der einzelnen Truppen= und Marines 
teile, in welche Einjährig-Freiwillige 
zur Einftellung gelangen (alphabetijch 
geordnet).
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Borwort zur erflen Auflage. 

Bivee: diejes Katechismus it, die Einrichtungen der 

Kaijerl. Marine jolchen Kreifen vertraut zu machen, 

denen e3 bisher an der geeigneten Gelegenheit zur Selbit- 

belehrung fehlte CS ijt deshalb in dem Buch allen 

irgend in Betracht fommenden Snterejjen und Anjprüchen 

Rechnung getragen worden. Bei diejer Vieljeitigfeit und 

um die erforderliche Hanplichkeit zu wahren, mußte freilich 

darauf verzichtet werden, die amtlichen Vorjchriften für 

die einzelnen Dienftzweige in ihrer ganzen Ausdehnung 

und wörtlich zum Abdruck zu bringen, Doch wird Hoffent- 

lich auch fchon das Mlitgeteilte genügen, dem Biichlein 

als Führer und Berater eine freumdliche Aufnahme zu 
fijer. en 

der Berfaffer.



Borwort zur zweiten Auflage. 

Die vorliegende zweite Yuflage des Katechismus der 

Deutjchen Kriegsmarine ijt in jeder Hinficht verbejjert 

und zeitgemäß ausgejtaltet worden. Möge fie zur Er- 

weiterung nicht nur der Kenntnis unjerer Flotte, jondern 

auch zur Erweiterung der Erfenntnis ihrer Notwendigteit 

mit beitragen. 

Der Berfaffer.
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Einleitung. 

Sefdiicite der deutfhen Kriegsmarine. 

Bon den Ariegsthaten deutjcher Seefahrer in alter Zeit 
it und Ducch Ueberlieferung wenig erhalten worden; das 
Erhaltene ift zum großen Teil nicht befannt. Wenn wir 
in der englilchen Seemannsjpradye Ausprüde finden, welche 
im Mittelalter aus der deutjchen übernommen wurden, }o 
it dies für den Deutjchen Einfluß damaliger Zeit Fenn- 
zeichnend. Nicht durch die Schuld unjerer Väter, jondern 
duch ein unentrinnbares tragijched Verhängnis ging die 
Herrlichkeit der deutjchen Hanja zu Örunde Vom 15. bis . 
zum 18. Sahrhundert fonnte Deutichland mit den Welt- 
eroberungsfahrten der Spanier, Bortugiejfen, Holländer und 
Engländer den Wettbewerb nicht aufnehmen. Während es 
duch die Reformation der modernen Kultur die Bahn brach, 
fehlte Zeit und Kraft, um bei Verteilung der Länder jenjeit 
de3 Dceand zuzugreifen. inen Verjuch zur Grimdung 
einer Seemacht machte Friedrich Wilhelm, der Große Kur- 
fürft von Brandenburg. Mit Hilfe einer gemteteten Slotte 
niederländijcher Schiffe vertrieb er nach der Schlacht bei 
Sehrbellin die Schweden aus Vommern. Dbgleich er im 
Srieden zu St. Germain en Laye einen großen Teil diefer 
Prodinz wieder verlor, gab er jeine Unternehmungen zur 
See nit auf. Er wählte vielmehr Billau als Kriegshafen 
und jandte von dort aus eine Flotte in den nordatlantijchen 

1%
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Deean, um eine Geldforderung an die jpantiche Negierung 
durch) Wegnahme von Schiffen einzubringen. Da dies 
Berfahren von mehreren eutopäilchen Mächten nicht gebilligt 
wurde, nahm Sriedrich Wilhelm davon Abjtand, bevor Die 

Des Großen Kurfürften Sregatte Kurprinz. 

Ausgaben für Ausrüftung und Entjendung der Flotte Durch 
erbeutete Schiffe gededt waren. Der große Mann verfuchte 
nunmehr die Erlangung von Rolonialbefib. Die Küfte von 
Öuinea jchien ein geeignetes Gebiet. Unter der Fhnen
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und umfichtigen Zeitung des Kapitän Blanf gelang es, im 
Sahre 1680 dort feiten Zuß zu faffen. Mit den eingebornen 
Häuptlingen der Gegend wurden GebietSabtretungen ver- 
einbart, und bald entftand mit dem Mutterlande ein reger 
Handelsverfehr. Cine nach niederländiihem Mufter er- 
richtete weitafrifaniiche Handelögejellfipaft Hatte zuert in 
Königsberg, jpäter in Emden ihren Sib und belebte mit 
Erfolg die neuen Handelöverbindungen. Öleichzeitig wuchs 
die Flotte, und vier ftarfe Forts hübten die Kolonie gegen 
feindliche Angriffe von der Seejeite.e Als im Sahre 1884, 
aljo nach) zwei Sahrhunderten, da8 Deutjche Neich die Ko- 
lonijationsarbeit an der weitafrifaniihen Küfte wieder auf- 
nahm, fand man das beim Kap der drei Spißen gelegene 
altbrandenburgische Sort Groß - Friedrihsburg noc) jo gut 
erhalten, daß der-Zmec der einzelnen Teile und Gebäude 
deutlich erfennbar und eine genaue Yufnahme des ganzen 
Werfes möglic) war. Sn einer Baitton lagen, von Schutt 
und teopijcher Vegetation zum Teil bedeckt, unter anderem 
noch) jech8 eiferne Gejhübrohre, von denen eins mitgenommen 
wırrde und in der Nuhmeshalle zu Berlin Anfitellung fand. 
Biel zu früh für die Fortführung des Unternehmens ftarh 
der große Schöpfer desjelben. Den Anfeindungen anderer 
Mächte, beionders der Spanier, Holländer und Engländer, 
gegenüber wollten und fonnten feine Nachfolger dasjelbe 
nicht fortführen, und jo geichah es, daß die Schiffe verfielen, 
die Handelsgejellihaft einging und im Sahre 1720 das 
lebte Sort an die Niederländer abgetreten wurde. ALS 
38 Jahre jpäter der König Sriedrid Der Große zur Ver- 
teidigung der Ddermündung wieder eine Flotte gebrauchte, 
mußte er fie aus Handelsjchiffen und FSilcherfahrzeugen zu= 
jammenftellen. Shre Dauer war kurz, ihr Erfolg gering. 
Bwar drang der Kriegsruhm FriedrihE durch alle Länder 
der Erde, und al3 unter feiner Regierung ein Handelsjchiff 
aus Emden im Mittelneer von einem maroflantjchen Kreuzer 
gefapert wurde, ließ der Sultan die Bejagung de3 genom- 
menen Schiffes nicht wie üblich ala Sklaven verkaufen, fon=
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dern er*gab fie frei, ald er vernahm, daß fie zu Den Unter- 
thanen Friedrichs des Großen gehörten. Zur Gründung 
einer Seemacht Iteßen andere, dringendere Aufgaben den 
großen König nicht kommen. 

&3 mußte da3 Jahr 1848 anbrechen, und e8 mußten 
148 Sahre vergehen, bevor Deutjchland den Verfuch machte, 
auf See wieder zur Geltung zu fommen. Mächtiger erwachte 
in dem deutichen Wolfe das Streben nad) freiem Staat3- 
leben und nattonaler Einheit. Die Bewohner von Schleswig- 
Holitein verlangten den Anjchluß an das ftammverwandte 
Deutjchland; es erfolgte die Kriegserflärung gegen Däne- 
marf, und die deutjche Ohnmacht zur See wurde ein Drücen- 
der Notitand. Die Nationalverfammlung zu Frank- 
furt a.M. wählte infolgedefjen einen Marineausfhuß zur 
Sründung einer Flotte. 3 heikten einige Handelsichiffe 
die Kriegsflagge, und in England wurden mehrere Handel3- 
dampfer angefauft, armiert und frtegsichiffsmäßig bemannt, 
darumter die am 28. Juli 1880 im Neichfrtegshafen zu 
Kiel dor Seiner Kailerl. und Köntgl. Hoheit dem Kron- 
prinzen Sriedrich Wilhelm durch einen Torpedojchuß in Die 
Luft geiprengte Raddampferforvette Barbarofja. Noch war 
Deutichland nicht jo einig, daß das begonnene Werk meiter- 
geführt werden fonnte. Die deutjche Marine mußte im 
Entjtehen wieder eingehen; die Schiffe wurden verfauft, das 
Berjonal wurde entlafjen. 

Sn dieje Zeit fällt ein für die deutjche Geefriegsgejchichte 
bedeutjames, bisher nicht überall gewürdigtes Ereignis. 
Am 5. April 1849 um 71/, Uhr morgen? läuft ein Dänijches 
Oejchtwader, beftehend aus dem Lintenjchiff Chrifttan VLIL, 
der Sregatte Gefion, den Raddampfern Hefla und Geyer, 
in die Bucht von Edernförde ein. 3 follen auf verjchie- 
denen Stellen Landungen ausgeführt, die Strandbatterien 
vor der Stadt angegriffen, und dieje jelbft joll genommen 
werden. Chriftian VII. und Geftion gehen auf der Peede 
von Edernförde, etwa eine Seemeile vom Lande, zu Anker 
und eröffnen das Feuer auf zwei dajelbit aufgeitellte Teld-
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batterien. Ein heftiger Axtilleriefampf bringt beide Schiffe 
in eine gefährliche Lage. Der Verjuch der beiden Nad- 
dampfer, fie.aus dem Bereich der deutjchen Kanonen zu 
ichleppen, mißlingt. Um 4Y/, Uhr nachmittags ftreicht 
Gefton die Flagge und ergiebt fich ven Deutfchen. Bei dem, 
Berfuch, die Neede unter Segel zu verlafjen, ftrandet 
Ehriftian VII. um 6 Uhr abends im Bereich der deutjchen 
Kanonen. Er ftveicht, dur) glühende Kugeln in Brand 
geichoflen, die Flagge und fliegt um 8 Uhr abends in die 
Zuft, während ein Teil feiner Befabung noch bemüht ift, 
des Feuerd Herr zu sverden. So endete diejer fiir Die 
deutjche Artillerie ruhmreiche Kampf. Die Gefion ging 
jpäter auf die preußifche und mit diefer wieder auf die 
deutiche Flotte über. Shre Gallionzfigur ift mit denen 
anderer Schiffe im Öarten der Marinenfademie in Kiel zu 
bleibendem Amdenten aufgeitellt. 

Den Vorfib in der Martnefommijjtion der Deutjchen 
Nationalverfammlung hatte Brinz Adalbert von Preußen 
geführt. Mit großen Eigenichaften des Geiftes und Herzens 
vereinigte er ein warmes Snterejje für die Geejhiffahrt, 
bejonders für die Kriegsmarine Solange die Deutjche 
Kriegsflagge auf See weht, wird fein Name al3 Öründer 
unjerer Seemacht geehrt werden. Da die Deutjche Neich3= 
marine nicht lebensfähig blieb, trat der Brinz mit Energie 
für die Grimdung einer preußifchen Marine ein. Sm 
Sahre 1811 geboren, hatte er jeine militäriiche Laufbahn 
in der preußijchen Armee gemacht und war damals General- 
infpefteur der Artillerie. Neijen in die europäijchen Küften- 
länder und eine Fahrt nad Brafilien*) an Bord einer 
fardintichen Sregatte Hatten ihm neben eingehenden Studien 
ein Urteil in Marineangelegenheiten verjchafft. Schon 
anfangs der vierziger Sahre hatte er den Bau der Korvette 
Amazone zu Stande gebracht, welche, ein Vorläufer der 
preußiihen Marine, zur Ausbildung von Schiffern und 

”) Die feinerzeit veröffentlichte Bejchreibung diefer Neife jehildert in inter- 
ejjanter Weife die Eindrüce des anderen Weltteils und der Tropennatur.
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Stenerleuten der HandelSmarine gebaut mırrde. Cie war 
friegsihiffsmäßig gebaut, ausgerüftet und bemannt und 
fonnte, al3 im Sahre 1848 die Notwendigfeit eintrat, jofort 
als Kriegsichiff auftreten. Der Bau von 36 Nuderfanonen- 
ihaluppen und 6 NAuderfanonenjollen, jowie der Ankauf 
de8 Handelzichiffes Merkur brachte den erften Zuwachs, 
dem bald die-NRaddampfforvette Danzig und andere Shiffe 
folgten. Sn Danzig wurde eine Königliche Schiffshaumerft 
und auf der Sinfel Dänholm bei Straljund ein Marine= 
depotserrichtet. Dffiziere wurden für leitende Stellungen 
aus fremden Marien herangezogen, für untere Chargen 
aus der preußilhen HandelSmarine eingeftellt. Durch 
Ausbildung von Schiffsjungen wurde für Heranbildung von 
Unteroffizieren geforgt. An friegstüchtigen Geeleuten lieferte 
die Kiiftenbevölferung reichliches Berjonal. Sn Jahre 1853 
ging durch einen mit dem Großherzogtum Dldenburg ge= 
Ichloffenen Vertrag der Sadebufen in preußiichen Bejtß über, 
und der Bau des Nriegshafens an der Niordjee wurde be= 
gonnen. Drohte auch nach Beendigung des eriten Dänilchen 
Krieges das Suterefje für die Marine wieder nachzulafjen, 
jo jorgte die unabläffige Thätigfeit und die unermitoliche 
Ausdauer des Wrinzen dafür, daß jeine Schöpfung nicht im 
Entjtehen unterdrücdt wurde. Sm Sahre 1854 wurde er 
zum Ndmiral der preußischen Küften ernannt, und im Sunt 
1856 verließ er mit einem Öejchiwader, auß der Dampf- 
forbette Danzig, der Segelfregatte Thetis, der Segelforvette 
Ymazone, dem Schifjsjungenschiff Merkur und dem Schoner 
Srauenlob beitehend, die Neede von Danzig. Die Schiffe 
trennten fi) zum Teil in der Ditjee, zum Teil im nord= 
atlantijchen Ozean, um fi) bejonderen Aufgaben zuzumenden. 
Mit dem Flaggichtff, der Naddampfforbeite Danzig, ging 
der Brinz in das Mittelmeer, um die Küfte CLNIf zu vefog- 
no3zieren, io vor furzem ein preußiiches Handelsihiif von 
Seeräubern genommen war. Al er, an Ort und Gtelle an= 
gelangt, in einem der Schiffshonte ven Strand entlang fuhr, 
wurde dom Lande auf das Boot gejhofien. Um die Der
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preußiichen Flagge Hierdurch angethane Beleidigung jofort 
zu beftrafen, ließ er jämtliche Boote ausfeßen und armieren, 
landete bei Kap Tre3 Forcas und erjtürmte, fich jelbjt an 
die Spibe des Landungstorps jebend, das jteile Feljenufer, 
auf dem jich die Riffpiraten feitgejeßt Hatten. Auf der Höhe 
wurde die preußtiche Slagge aufgepflanzt. Die eroberte 
Stellung war jedoch den an Zahl zehnfäch überlegenen Riff- 
piraten gegenüber nicht zu halten. Das Landungsforps zog 
fi, von den Gejhüßen der Korbette gefchübt, an«Bord zu= 
rüd. 63 fielen in dem Gefecht 1 Dffizier und’6 Mann; 
22, Darunter Prinz Adalbert, wurder "verwundet. Bald 
forderte auch die See ihre Opfer. Sm September 1860 ging 
in einem Taifun in Der hineftichen See der Schoner Frauenlob 
mit ganzer Bejaßung unter. Im Herbit des Jahres 1861 
blieb die ald KRadettenschulichiff entjendete Korvette Amazone 
an der niederländischen Küfte mit Mann und Maus. Troß- 
dem Schritt Die Entwicdelung der Marine ftetig und gedeihlich 
weiter fort. Al der Krieg gegen Dänemark im Jahre 1864 
wieder ausbrac, beitand die Flotte aus: 

3 gebedten Korvetten (Schraubendampfer), 
3 Glattdedsfordetten (Schraubendampfer), 
8 Dampffanonenbooten erjter Rlaffe, 

15 Dampffanonenbooten zweiter Rlaffe, 
34 Nuderfanonenjchaluppen, 

4 Auderfanonenjollen, 
3 Dampfavijos, 
3 Segelfregatten, 
3 Segelbriggs. 

Bon diejen maren die Auderfanonenbonte und Gegel- 
Ihiffe zur Kriegsführung nicgt mehr brauchbar. Wäre es 
der Marine möglich gewejen, an dem Mebergang nach Alfen 
teilzunehmen und die Armee nad) Fünen überzufeßen, jo 
hätte fie auf den Gang des Krieges mwejentlichen Einfluß 
üben fönnen. Die dänifche Meberlegenheit war aber zu 
groß; die preußifche Flotte mußte fich auf die Abwehr der 
Blodade de8 Hafens von Smwinemünde bejchränfen. Der
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Sejhtwadercef,. Kapitän zur See Sahymann, verließ mit 
der gedecten Koxbette Arkona und Der Glattvedsforvette 
Nymphe am 17. März um 71/, Uhr morgens den ge- 
nannten Hafen und nahm unter Thiefjoiw den Abijo Loreleh, 
das Chefboot der in den Stralfunder Öewäfjern ftationterten 
Ranonenboots-Slottille, auf. Mittags traf man unter Saß- 
nis auf Rügen ein dänifches Gejchiwaner,. beftehend aus der 
gedecten Korbette Sjelland, den Glattvedsforvetten Thor 
und Heimdal, der gedeckten Korvette Tordenfkjold und dem 
Sinienichiff Skjold, alle, gleich der preußtichen Arfona und 
Nymphe, Schraubendampfer. Am 21/, Uhr mittags fiel 
von der Arkona der erfte Schuß. Bald wurde das Gefecht 
allgemein und Hitig. Die Nymphe war unter der Öreifs- 
walder Die in Gefahr, -abgefchnitten zu werden. E38 gelang 
jedoch, das bei der großen Mebermacht auf dänilcher Seite 
notwendig gewordene Nüdzugsgefecht glüclich zu führen. 
Urkona und Nymphe liefen abends um 7 Ahr in Swine- 
münde ein, die Zoveley fehrte nach ihrem Stationsgebiet 
zurüd. Der preußische VBerluft betrug 5 Tote und 8 Ver- 
mwundete, der dänilche 3 Tote und 19 Verwundete Die 
preußiihen Schiffe waren zwar von vielen Schüffen ges 
teoffen, aber nicht fampfunfähig. Der Gefchwaderchef wurde 
für die in dem Öefecht bewiejene Umficht zum Konteranmiral 
befördert. Am 6. Suni infpizierte der König Wilhelm I. 
die Dftfeeflotte im Hafen zu Swinemünde und jprad) feine 
Anerkennung für dag Öefecht von Saßniß aus. Während 
diejer Vorgänge in der Ditjee hatte Das verbündete Defter- 
reich die gedeckten Schraubenforvetten Schwarzenberg und 
Nadebky in die Nordjee gejenvdet. Denfelben Schloß fidh der 
Adtjo Preußiicher Adler mit den Dampffanonenbooten erfter 
Mafje Baftlisf und Blib an. Am 9. Mat traf diejes bon 
dem öfterreichiicden Kommodore Vegetthoff geführte Ge= 
Ihwader vor der Elbmündung auf die Dänen. Das dänifche 
Öejhmwader wurde von dem Lintenfchiffsfapttän Suenjen 
geführt und beftand aus der gededten Morvette Niels Suel, 
den Glattvedsforvetten Heimdal und Dagmar. Im dem
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auf beiden. Seiten mit, Schneid und Kühnheit geführten 
Gefecht blieben die Dänen Sieger. Der Fodmaft der öfter- 
reichiiehen gededten Rorvette Schwarzenberg, des Slagg- 
Ihiffes dev Verbündeten, wurde in Brand gejchoffen; ihren 
Nüdzug dedte die Norhette Nadebky erfolgreich, aber mit 
großen Berluften. Die preußiichen Fahrzeuge Tamen un- 
beihädigt dabon.. " An Bord der öfterreihiihen Schiffe 
waren 34 Mann tot und 45 verwundet. Dhne von den 
Dänen verfolgt zu werden, zug fie) daS verbündete Ge- 
Ihwader in gejchloffener Drdnung nad) der Elbmündung 
zurüd. Ciniger Heinen. ©efechte, welche zwilchen dem 
Dampfavifo Grilfe und däniihen Schiffen in der Dftjee 
geführt wurden, jowie der Wegnahme der nordfriefischen 
Sujeln in der Nordjee durch die Kanonenboote der ver- 
bündeten Slotte thun wir nicht weiter befonder3 Erwähnung, 
weil jte auf den Gang des Krieges nicht von Einfluß waren. 

Die Mittel zu einer Vergrößerung der Marine ber- 
weigerte das preußijche Abgeordnetenhaus auch nad dem 
dänischen Kriege. E38 bedurfte der Erfolge des Krieges von 
1866, um die Bedenfen der Landesvertretung zu bejeitigen. 
Die Marine fonnte in diefem Kriege mit eigener Macht- 
entfaltung wenig auftreten. Unter ven Unternehmungen auf 
der Elbe, Wejer und Ems find die ohne Widerftand erfolgten 
Einnahmen von Stade und Emden die wichtigiten‘ Er- 
eignifje desjelben. Am 1. Dftober 1867 entftand aus der 
preußiichen Flotte Die norddeutjche, und Kiel wurde Bundes- 
friegshafen. Die mit diefem Zeitpunkt beginnende Ver- 
größerung der Marine in ihren Einzelheiten zu verfolgen 
würde den Nahmen diefer Arbeit überjchreiten. Be= 
deutungsvoll war die Einweihung des Hafens am Sade- 
bufen im Sommer 1869 dur) König Wilhelm I. Der 
durch die Hafenanlage entftandene Drt erhielt den Namen 
Bilhelmshaven. 

C3 kam der große franzöfiiche Krieg der Sahre 1870/71. 
Die franzöfiicde Marine war der norddeutichen an Streit- 
mitteln nahezu zehnfach überlegen. Diejer fiel daher die
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Aufgabe zu, die deutichen Küften zu fchüben, nicht offenftb 
vorzugehen. Diefe Aufgabe hat fie erfüllt, denn e3 Hat 
während des Krieges weder eine wirkfjame Blodade unferer 
Küften, noch ein Angriff auf diefelben ftattgefunden, obgleich 
bon den Sranzojen ein Öejchwader in die Nordjee und ein 
zweites in die Dftjee gejendet war. Unter den Unter- 
nehmungen der Marine in Diejem Kriege ijt zunächit der 
Ausfall der Korbette Nymphe am 22. Auguft 1870 zu er- 
wähnen. Der Kommandant diejes Schiffes, Korvettenfapitän 
Weifhmann, erfuhr am Abend des 22., daß in der Bucht 
von Bußig unter Oxhöft ein franzdfilches Gejchwader bon 
drei Banzerjchiffen und mehreren Fahrzeugen zu Anker ge= 
gangen war. Er verließ mit jeinem Schiffe zwijchen 11 und 
12 Uhr abends den Hafen von Neufahrmwafjer, näherte fi) 
dem Feinde bi3 auf etwa 2000 m und feuerte zwei Breit- 
feiten in die feindlichen Schiffe hinein. Yon diejen wurde 
fofort die Verfolgung der Nymphe aufgenommen. ©te ent= 
fam aber und lief am 23. um 3 Uhr morgens wieder in 
Keufahrwafler ein. Weniger bedeutend war ein efecht, 
welches eine norddeutiche Slottendivifion am 17. Auguft 1870 
einem franzöfilchen Banzergejchwaner bei ver Snjel Hidvenjoe 
lieferte. Der Divifionschef Koxvettenfapttän Graf Walderjee 
hielt fich mit feinen Fahrzeugen, der Örille und drei Hölzernen 
Ranonenbooten, auf flachen Wafjer unter der Snfel; die 
feindlichen Schiffe mußten, ihrer Größe wegen, da3 untiefe 
Waffer meiden. C3 blieb Daher bei einem mehrfachen Kugel- 
wechjel ohme Ergebnis. Ir ähnlicher Weife ergebnislos 
verliefen die Kefognoszierungsfahrten, welche daS Vanzer- 
fahrzeug Arminius und die Banzerfregatte Kronprinz ge= 
legentlih don der Sade aus in die Nordjee gegen das 
franzöfiiche Blodadegefehwader unternahmen. Ms im Winter 
die franzöfischen Öefchwader die Dit- und Noxdfee verlaffen 
hatten, wurde die Korvette Yugufta in den Atlantifchen 
Deean entjendet, um Handelsjchiffe, welche den Sranzojen 
bon jeewärts Zufuhren brachten, abzufangen. Das Schiff 
verließ unter demjelben Kapitän Weifhmann, welcher am
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22. Wuguft das Gefecht mit der Kcymphe geliefert hatte, im 
Kovember den Hafen von Neufahrwafler und fing am 
4. Sanuar 1871 in der Girondemündung drei mit Lebeng- 
mitteln und.Sleidern beladene Schiffe ab, von denen zwei 
nach Wilhelmshaven gejchidt wurden, während man das 
dritte in Brand fteckte und. mit: Scharf geladenen Granaten 
befhoß. Da diejer Vorfall in Frankreich, Unruhe und Be- 
fürchtungen wachrtef, wurden mehrere franzöftihe Vanzer- 
ihiffe ausgejendet, um die Yugufta zu fangen. Dieje 30g 
fih nad) dem Hafen von Bigo in Spanien zurüd, mo fie 
bi3 zu Ende des Krieges don den Sranzojen blocdiert wurde. 
Bon den norddeutichen Kriegsihiffen, welche fich während 
de Krieges in auswärtigen Gemwäfjern befanden, beftand 
nur das Ranonenboot Meteor unter Kapitänleutnant Knorr 
ein Gefecht, aus dem es al3 Sieger hervorging. Der 
Meteor traf am 7. November 1870 morgens im Hafen von 
Havanna ein, etiwa eine Stunde jpäter anferte neben ihm 
der franzöjtiche Avifo Bouvet. Das norddeutiche Kanonen- 
boot ging an demjelben Tage um 1 Uhr nachmittags wieder 
in See und erwartete den Feind außerhalb der Neutralitäts- 
grenze, kehrte aber in den Hafen zurücd, al3 der Öegner 
fich nicht zeigte. Am 9. November trafen die beiden Sahr- 
zeuge unter der Küfte von Cuba, in Sicht des Hafens von 
Havanna, zufammen. Um 21, Uhr nachmittags fiel an 
Bord de3 Meteor auf 900 m Entfernung der erfte Schuß. 
Der Bouvet hatte da3 Gefhüßfener jchon früher eröffnet. 
Auf 500m herangefommen verjuchte er feine Meberlegenheit 
an Größe und Schnelligkeit dur) Rammen zur Geltung zu 
bringen. Died vereitelte der Kommandant des Meteor, 
indem er feinem Gegner den Bug zudrehte. Beide Fahr- 
zeuge ftreiften fich infolgedefjen auf entgegengejeßten Kurfen. 
Der mit Wind und See laufende Bouvet palfierte den 
Meteor mit großer Schnelligfeit, riß den Bejanmaft und 
Öroßmaft dezjelben über Bord und gab ftarfes Gewehr- 
feuer, da3 dem Meteor zwei Tote und einen Schwer- 
vermundeten fojtete. Noc, war auf dem Meteor die im
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Waller liegende Tafelage nicht geborgen, als er das Gejchüb- 
feuer wieder aufnahm. Cine 24pfündige Granate traf den 
Keffel des Bouvet, machte die Majchine betriebsunfähig und 
zwang ihn, den Hafen unter'Segel aufzujuchen. AS der 
Meteor, nach Bergung der über Bord gegangenen Tafe- 
lage, die Verfolgung aufnahm, war der Feind bereits in 
neutralem Waffer*), und die zur Wahrung der Neutralität 
entjendete jpanijche Korvette Hernan Cortez mußte hindernd 
eingreifen. _ 

Die Oründung des Deutichen Reiches brachte eine Reichs- 
marine**) und damit neuen Yufihwung. Zu Anfang des 
Sahres 1872 wurde die höchite Kommando- und DVer- 
waltungsgewalt, welche bis: dahin zwilchen Mlarine= 
miniftertum und Dberfommando geteilt war, in Der 
neugejchaffenen Stellung eines Chef3 der Kaiferlichen 
Yomiralttät vereinigt. Der erjfte Chef, ©eneral der 
Snfanterie von Stojch, hatte Dieje Stelle von 1872—1883 
inne. Neben ihm fungierte ver Admiral Prinz Adalbert 
al8 Generalinjvekteur der Marine bis zu jeinem Tode im 
Sahre 1873, der für jeine zahlreichen Verehrer viel zu ru 
eintrat. Unter Öeneral von Stojch wurde der Ausbau der 
Marine nad) einer vom Neichstage genehmigten Dentichrift, 
dem jogenannten Slottengriindungsplan, durchgeführt. Dieje 
Schrift ftellte folgende Sorderungen: 

*) Nach den beitehenden internationalen Abmachungen gehört das Geegebiet 

einer Kite bis auf drei Seemeilen Entfernung von Derjelben zu dem Gebiet des 

Staates, welchen die See hegreizt. 

“) Am 17. April 1867 war die Verfafjung des Novodeutfchen Bundes zu 
ftande gekommen, nach welcher Sachen, Sachjen-Weimar, Sachjen-Meiningen, 

Dfldenbing, Braunschweig, Sachjen-Altenburg, Sachfen-RoburgeGotha, Anhalt, 
Schwarzburg-Sondershaujen, Schwarzburg-Nudolftadt, Heffen nördlich Des Mains, 

Walde, eu ältere Linie, Neuß jüngere Linie, Schaumburgstippe, Lippe, 
Meclenburg-Schwerin und Merlenburg-Streli, Hamburg, Bremen md Liber 
mit Preußen unter anderem eine Norddeutjche Bundesmarine fchufen, in welche 

die Preußiiche Marine aufging. — Am 10. Dezember 1870 traten Bayern, 
Württemberg, Baden und Helfen fir feinen ganzen Gebietzteil dem Bunde hei. 

Derjelbe erhielt den Namen „Deutjches Keich”, und der König von Wreußen erhielt 
al3 Bundespräfivent den Namen „Deutjcher Kaifer”. Mit diejer Menderung der 
Verfafjung wurde aus der norddeutjchen Bundesmarine eine deutiche Neichsmartne.
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1. Schuß und zn de3 deutjchen Sechandels auf 
allen Meeven. 

2. Verteidigung Der baterländiichen Kiften. 
3. Entwidelung des eigenen Dffenfindermögens. 
Die Geldmittel floffen reichlich, Bis zum Sahre 1882 

jollten die Schiffsbauten vollendet, daS Perjonal zur Be- 
jeßung der Schiffe Herangebildet fein. 

Bon Creigniffen unter der Dberleitung Des Herrn 
bon Stojch tft zunächit die Wegnahme zweier Hattianifchen 
Kreiegsichiffe im Hafen von VBort au Wrince duch den 
Kapitän zur See Bath zu erwähnen. Derjelbe hatte den 
Auftrag, mit den gededten Korvetten Bineta und Gazelle 
von der haitianifchen Negierung Die Geldforderung eines 

- deutjchen Kaufmanns einzutreiben. Da ihm Dies auf güt- 
lichem Wege nicht gelang, nahm er ziwet im Hafen Liegende 
Kriegsihiffe der Nepublif mit einer Bejakung von 
4 Dffizieren und 100 Mann. Al er hierdurch feinen. 
Zweck erreicht hatte, gab er die Schiffe zurüd. E3 folgten 
im Frühjahr und Sommer 1873 die Unternehmungen des 
als Schriftiteller in weiten Kreifen bekannten Kapitän zur 
See Werner. Diejer wurde mit den Schiffen Sriedric) 
Karl, Elifabeth und einem Kanonenboot nach; ver Südfüfte 

. bon Spanien entjendet, um die deutjchen Suterefjen zu 
ichügen, al8 die Umtuhen nach Abdanfung des Königs 

- Amadeus ausbrachen. Er nahm das Sujurgentenjchiff 
- Bigilante und mit dem englifchen mberbefehlshaber gemeiit- 
jam die Fregatten Viktoria und Almanja. Im Jahre 1878 
trat ein Öejchwader unter Kapitän zur See von Wilede 
gegen Nicaragua erfolgreich auf, wo der deutjche Konjul 
don der Negierung unwürdig behandelt war. Sm Sabre 
1881 züchtigte Die Glattvedsforvette Viktoria die Küften- 
bevölferung von Liberia für die PBlimderung eines deutchen 
Handelsdampfers. 

Um 23. April des Sahres 1877 hatte inzwilchen der 
Prinz Heinrich von Preußen feine jeemänniiche Laufbahn 
an Bord der Segelfregatte Niobe begonnen. Noch vor 

Dittmer, Deutihe Krieggmarine. 2. Auft.
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jeiner zweiten Einjchiffung zu einer Neife um die Welt traf 
dieMarine ein jchwerer Schlag. Al nämlich. ein deutjches 
Geihwader am 31. Mai 1878 auf dem Wege nach dem 
Mittelmeer den engliichen Kanal pajfiexte, foftete ein faljches 
Manöver an Bord des Vanzerjchiffes König Wilhelm das 
Panzerihiff Großer Aurfürft und 269 Menjchenleben, 
nämlih: 6 Dffiziere, 1 Geefadetten, 5 Dedoffiziere, 
27 Unteroffiziere und 230 Mann. Der König Wilhelm 
rannte in den KRurfürjten hinein, jo daß diejer infolge des 
erhaltenen Led nach einer Vtertelftunde fank, der Wilhelm 
jelbjt exlitt jchwere Bejchädigungen am Bug. Die zur 
Aburteilung der Schuldigen eingejegten Kriegsgerichte ver- 
uxteilten den Gejchwaderchef und den wachthabenden Dffizier 
des König Wilhelm zu Feitungshaft. 

Im Frühjahr 1883 folgte Der Generalleutnant von 
Caprivi dem General der Infanterie von Stojh ald Chef 
der Ydmiralität. Unter feiner Leitung wurde das inzwilhen 
zur Waffe entiwidelte Torpedowejen ausgebildet. Zwei 
größere Unglüdsfälle juchten während feiner Amtsführung 
die Marine heim. Am 27. Dftober 1884 ftrandete Die 
Schiffsjungendrigg Undine an der zjütländiihen Wejtkte 
ohne Berluft von Menjchenleben. Sm Sommer des Sahres 
1885 blieb mit einer Bejabung von 9 Dffizieren und 
214 Mann die Rreuzerforbette Augufta in einem jchweren 

. Orkan im Sudilhen Ozean. 
Die unter Diefem Chef der Nomtralität im Jahre 1884 

erfolgte Gründung der erften deutjchen Kolonien war fir 
die Marine da beveutungsvollfte Ereignis feit ihrer 
Entjtehung. Sn dem Gefecht gegen die eingeborenen Nteger- 
fümme am Kamerunffuß am 21. Dezember 1884 lieferten 
die Landungskorps der Schiffe des meltafrilaniichen Ge= 
Ihwaderd unter Konteradmtral Anorr das erite Gefecht in 
den neu erworbenen Gebieten. 

Sm Sahre 1888 gab der Generalleutnant von Caprivt 
die Stellung de3 Chef3 der Admiralität an einen Gtell- 
vertreter ab, bis am 1. April 1889 die Kommando und
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Berwaltungsgewalt wieder geteilt wurde. &3 führte jeitdem 
ein fommandierender Momiral al8 Chef des „Dber= 
fommandos der Marine“ das Kommando, während dem 
Staatsjefretüär des Neichgmarineamts Verwaltung und 
Technik unterftellt waren. Dasjelbe Jahr 1888 bradjte den 
für die Marine ftolgen Tag, an dem ein veuticher Raifer an 
der Spiße feiner Slotte zum erjten Male über See fuhr. 

Am 18. Dezember 1888 waren unter Kommando des 
Korbettenfapttäng Fribe an der Küfte der zur Samoagruppe . 
gehörenden Ssnjel Upolu die Kreuzerforvette Dlga, der 
Kreuzer Adler und das Kanonenboot Eber zum Schuß 
Deutjcher Handelinterefjen ftationiert. CS mußte gegen 
den. König Mataafa, der den von Deutjchland eingejeßten 
König Tamafeje befriegte, vorgegangen werden. Zu dem 
med wurden am 18. um 2 Ihr morgen? von der Diga 
4 Offiziere und 140 Mann tn zwei Gruppen ausgejchifft. 
Diejelben Hatten gegen die mehrere taufend Mann ftarfen 
Truppen des Königs Mataafa einen jehr jehmeren Stand. 
Kur dem Heldenmut der Dffiztere war e8 zuzufchreiben, 
daß die Truppe nicht ganz aufgerieben wurde. Crit als 
um 8 Uhr morgens da3 Kanonenboot Eher mit Gejhhüb- 
feuer von See aus in den Kampf eingriff, zogen jich die 
Eingeborenen zurück. Die Verlufte deutjcherjeit3 betrugen: 
1 Dffizter und 13 Mann tot, 2 Dffiziere und 29 Mann 
Idwer verwundet, 9 Mann leicht verwundet*). Am 
17. März des Sahres 1889 ftrandeten die drei Schiffe in 
einem jchweren Drfan im Hafen von Apta. Der Eher und 
Adler gingen verloren, die Dfga wurde wieder flott und kehrte 
in die Heimat zurüd. E83 gingen mit den Schiffen unter: 
vom Eber 5 Dffiziere und 68 Mann, vom Adler 20 Mann. 

Während fich diejes in der Südfee zutrug, blodierte das 
Kreuzergejchwader unter Konteradmiral Deinhard mit 

*) ur Belehrung über die Vorgänge am 18. Dezember 1888 und aut 
17. März 1889 fanır empfohlen werden die Brojchüre: „Die Vorgänge auf den 
Samoa-änfeln“ von Wagner, Rechtsanwalt und Notar, Herausgegeben von der 
Adteilung Graudenz der Deutjchen SKolonialgefellfchaft. „Graudenz. 

1 g*
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großen Dpfern an Meenjchenkraft und eijerner Yusdauer 
das Tanggeftredte deutihe Schußgebiet der oitafrifaniichen 
Küfte. Bon den vielfachen Unternehmmnngen desjelben fei 
hier nur das Gefecht und die Erjtürmung des befeitigten 
Lagerd bei Bagamoyo am 8. Mat 1889 erwähnt. &3 
wurden 13 Dffiziere, 2 Aerzte und 320 Mann der Schiffe 
Leipzig, Karola und Schwalbe gelandet. Außer einem 
Dffizier fanden dabei zweit Matrofen den Tod, einer wurde 
jhmwer verwundet. Die ojtafrifaniiche Blodade hörte im 
Hexbit des Zahres 1889 auf, desjelben Sahres, in dem der 
deutjche Katjer auch das Mittelmeer an der Spibe eines 
Sejhwaders von Kriegsfchiffen befuhr. 

DOpgleich der Mangel an Kreuzern, und die Beichnetdung 
der Öeldbewilligungen für die Marine überhaupt, fir Die- 
jelbe eine Swangslage fchuf, fonnten in den näcdhiten Sahren 
die wichtigjten deutichen Ssntereffen im Nu3lande dennoch 
geihüßt werden. 
‚AS im Sahre 1891 der chilenijche Bürgerkrieg aug= 

gebrochen war, eilte Die aus den Schiffen Leipzig, Sophie 
und Mlerandrine beftehende Kreuzerdivifion von Dftafien 
nad) Valparailo und gewährte den Deutjchen Schub bei 
Plünderung der Stadt. 

Bon 1893 His 1894, während des brafilianischen Bürger- 
kriege, fonnten hie Schiffe Arfona und Wleyandrine diedeutiche 
Hamdelsihiifahrt im Hafen von Rio de Saneiro offen halten, 
gegenüber ven Unternehmungen der Nebolutionäflotte. 

1895 erziwang ein in der Eile zufammengefeßtes Ge- 
Ichimader aus den Schiffen Hagen, Kaiferin Yugufta, Stojch 
und Marie die Erfüllung deutjcher Forderungen vor Tanger 
in Maroffo. 

1897 gingen die Schiffe Stein und Önetjenau im Hafen 
von Bort au Prince auf Haitt in ähnlicher Weije und mit 
gleichem Erfolg vor. 

Snzwilhen waren aud) die an der afrikanischen Dft- und 
Weitfülte, jowie die in ver Süpjee jtationterten Schiffe bei 
Wahrung der deutichen Sntexefjen mit Erfolg thätig.
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Leider traten auc) wieder Verlufte ein. Im 23. Sult 1896 
blieb das Kanonenboot Sltis bei Kap Schantung in der Nähe 
des chinejiihen Hafens Tichifu, wobei die ganze Bejagung 
bi3 auf 10 Mann ertrant. Die heldenmütige Axt, mit der 
diefe Bejagung in den Tod ging, wird der Marine für lange 
Beiten ein Vorbild ausdauernder Kraft fein. Am 22. Sep- . 
'tember 1897 blieb Das Torpedoboot S26 in der Elbemündung; 
bon der Bejagung ertranfen 8 Mann, darunter der fomman- 

dant, Herzog Friedrich Wilhelm von Meclenburg- Schwerin. 
Mit ihm ging der Allerbeiten einer dahin. Er ftarb, wie er ge- 
lebt: jchlicht, einfach, tüchtig, wie ein veutjcher Fürst und Held.*)- 

ls bei Eröffnung des Ratjer-Wilhelm- Kanal vom 20. 
bi8 22. Sunt 1895 Geihwader und Schiffe der Flotten 
aller Seejtaaten im Kieler Hafen anferten, mırde dem Ein- 
gemweihten der Mangel der deutjchen Flotte an Kreuzern 
und an modernen Schiffen überhaupt immer Harer. Die 
Unterlafjung der nötigen Neu- und Erjaßbauten, welche bon 
1878 ab angedauert hatte, trat in die Erjheinung. Als 
der Ausbruch de3 hinefiich-japaniihen Krieges die Ent . 
jendung eines Gejchwaders nad) Dftafien gebot, mußte das 
alte VBanzerichiff Kaifer als Slaggichiff dienen, ein Schiff, 
das man fünfzehn Sahre früher faum zu einer Zahrt in das 
Mittelmeer fir jeetüchtig genug hielt. Sp wurde diejes 
Schiff und mit ihm das Schweiterihiif Deutichland forte 
das Banzerihil; König Wilhelm den Kreuzern eingereiht. 

Am 14. November 1897 nahm ein Öejchtwader, beftehend 
aus den. Kreuzern: Kater, Svene, Prinzeß Wilhelm und 
Kormoran von der Bucht von Kiautfchou an der chinefilchen 
Küfte Belis; ihm folgten zu Anfang des Jahres 1898 die 
Kreuzer Deutichland, Kaiferin Augufta und Gefion unter 
dem Konteradmiral PBrinz Heinrich) von Preußen. Die 
drei leßtgenannten Schiffe bildeten Die zweite Divifion des 

*) 9. von Dambrowsft giebt in feinem Werke: Herzog Triedrid Wil- 
Helm zu Medlenburg. Berlin, ein durch vortreffliche Sthuftrationen unter 

jtüttes LebensHild Ddiejes durch Charaktereigenjchaften Hervorragend gewejertei 

deuttjihen Geeoffiziers.
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unter Vizeadmiral don Diederichs ftehenden ganzen Gejchtva- 
der3*). Nachdem durch Vertrag vom 6. März 1898 Hautjchou 
von China an Deutjchland überlafjen var, beichäftigte der 
Ausbruch des jpanijch-amerifantichen Krieges das Gejchtwader 
auch in den Häfen und Yahrwafjern der Vhilippinen. 

Zum Schluß dürfen wir der Dienfte nicht vergefjen, welche 
die Marine ihrem Allerhöchiten Kriegsherrn wiederum leiften 
fonnte bet der Fahrt nach dem Drient im Dftober und Nto= 
vember 1898 mit den Schiffen Hohenzollern, Hertha und Hela. 

Sm Reichstag und in der Brejje war inzwilchen mehr als 
ein Sahrzehnt lang über Die Frage heftig gejtritten, ob für das 
Deutjche Neich eine Erweiterung der Seemacht geboten jei. 
Aus diefem Wivderftreit ging endlich) das Flottengejeß vom 
10.Xpril1898 hervor, in welchem für die Bedürfniffe unjeres 
Baterlandes zur See und über See nur da3 Notwendigjte ge= 
fordert wurde. Möge und das zwanzigite Sahrhundert zur 
See fo gerüftet finden, daß toir in der Tage find, unfere Stel- 
lung auf den Dzeanen und jenjeit3 derjelben zu behaupten. 

Das Sahr 1899 brachte der Marine eine abermalige Neu- 
‚organtjatton. Seine Majeftät der Ratjer itbernahm jelbft den 
Dberbefehl über die Marine, ebenjo wie über die Yrmee. Das 
demfommandierenden YdmtralunteritellteDberfommando der 
Marine fam in Zortfall. Ein Admiralftab der Marine wurde 
errichtet und ein Oeneralinjpefteur der Marine eingejebt. 

Jahezu gleichzeitig mit Diejer Kedeutungspollen Neu- 
organtjatton wurde Konteranmiral Prinz Heinrich von 
Preußen zum Chef de3 Kreuzergejchtvaders ernannt. 

Am 20.März1899, mit Vollendung des10. Lebensjahres, 
wurde Brinz Waldemar, älteiter Sohn de3 Prinzen Heinrich, 
al3 Leutnant zur See in die Marine eingeftellt, nachdem 
Brinz Adalbert von Vreußen, dritter Sohn des Katjers, 
diejelbe Charge bereitS fett dem 14. Sult 1894 bekleidete. 

*) Eine Darftellung diejes Gefhiwaders Haben wir nebenjtehend dtejem Bitche 

eingefügt. Diejelbe Hat ein bleibendes Interefje, weil jie die deutjchen, japa= 
nifchen und rufftichen Streitkräfte an der oftaftatifchen Küfte zu der Zeit ver- 
anjchanlicht, al3 Deutichland von Kiautfchou Belit genonmten Hatte.



Grfer Abfpniit, 

Das (dwimmende Waferial der Kaiferlihen 
Marine. 

Gefeb, betreffend die deutfche Flotte. Dom 10. April 1896. 
(NReichgejebblatt Seite 165/168.) 

Wir Wilhelm, von Öotte8 Önaden Deutjder 
Raijer, König von Preußen zc. 

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zuftimmung 
des Bundesrats und des Reichstags, was folgt: 

I. Schiffsbeitand. 

81. 1. Der Schiffsbeitand der Deutjchen Flotte wird, 
abgejehen von Torpedofahrzeugen, Schulichiffen, Spezial- 
Iiffen und Kanonenbooten, feftgejeßt auf: 

a) berwendungäbereit: 

1 Slottenflaggichiff, 
2 Gejchwader zu je 8 Linienjchiffen, 
2 Divilionen zu je 4 Küftenpanzerichiffen, 
6 große Kreuzer | ald Aufklärungsichtife der 

16 Heine Kreuzer | heimtihen Schladtflotte, 

n ar en für den Auslandspdienit;
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b) ald Materialrejerbe: 

2 Linienjähiffe, 
3 große Kreuzer, 
4 Heine Kreuzer. 

2. Von den am 1. April 1898 vorhandenen und im 
Baue befindlichen Schiffen fommen auf diefen Sollbeitand 
in Anrechnung: 

earmendie m» 
als Küftenpanzerihiife. . -. - 8, 
als große Kreuzer . . . . . 10, 
als temesweger.— 28 

3. Die Bereitftellung der Mittel für die zur Erreichung 
de3 Sollbeftandes (Ziffer 1) erforderlichen Neubauten unter= 
liegt der jährlichen Feftjebung Durch den Neichhaushalts- 
etat mit der Maßgabe, daß die Sertigitellung des gejeglichen 
Schiffsbeftandes, joweit dieim 87 dafür angegebenen Mittel 
ausreichen, 6i8 zum Ablaufe des Nechnungsjahr® 1903 
durchgeführt werden Tann. 

$ 2. Die Berettftellung der Mittel für die erforderlichen 
Erjagbauten unterliegt der jährlichen Fetfebung durch den 
Neihshaushaltsetat mit der Maßgabe, daß in der Pegel 

Linienjchiffe und Küftenpanzerihiffe nad) 25 Sahren, 
große Kreuzer nad) 20 Sahren, 
fleine Kreuzer nach 15 Sahren 

erjeßt werden fünnen. 

- Die Sriften laufen vom Jahre der Bewilligung der eriten 
Nate des zu erjebenden Schiffes bis zur Bewilligung der 
eriten Rate des Erfagichiffe. 

Zu einer Verlängerung der Erjabfrift bedarf es im 
Einzelfalle der Zuftimmung des Bundesrats, zu einer Ver- 
fürgung derjenigen dDe3 Reichstags. Etwaige Bewilligungen 
von Erjaßbauten vor Ablauf der gejeßlichen Lebensdauer — 
höhere &ewalt, wie Intergang eines Schiffes, ausgejchloffen — 
find innerhalb einer mit dem Neichstage zu vereinbarenden 
Srift dur Zurüdftellung anderer Erjaßbauten auszugleichen.
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I. Snodtenfthaltungen. 

S 3. Die Bereititellung der Mittel für die Sudienit- 
baltungen der heimtjchen Schlachtflotte unterliegt der jähr- 
lichen Zejtjekung dur) den Neichshaushaltsetat mit der 
Maßgabe, daß im Dienjte gehalten werden fünnen: 

a) zur Bildung don aktiven Formationen: 
9 Lintenjchiffe, 
2 große Kreuzer, 
6 fleine Kreuzer; 

b) al Stammidhiffe von Referveformationen: 
4 Lintenjchiffe, 
4 Rüftenpanzerichiffe, 
2 große Kreuzer, 
5 Heine Kreuzer; 

e) zur Aftivierung einer Nejerveformation auf die 
Dauer von 2 Monaten: 

2 Zinienfhiffe oder Küftenpanzerjchiffe. 

II. Berjonalbeitand. 

S 4 An Dedoffizteren, Untexoffizieren und Gemeinen 
der Matrofendivifionen, Werftoiviftionen und Torpedo- 
abteilungen follen vorhanden fein: 

1. eineinhalbfahe Befagungen für Die im Auslande 
befindlichen Schiffe; 

2. volle Bejabungen fir. 
die zu aktiven Formationen der heimijchen 

Schlachtflotte gehörigen Schiffe, 
die Hälfte der Torpedofahrzeuge, 
die Spezialichiffe; 

3. Bejabungsitämme(Mafchinenperjonal zwei Drittel, 
übriges PVerjonal die Hälfte der vollen Be- 
jaßungen) fitr 

. die zu Nejerveformationen der heimijchen 
Shladtflotte gehörenden Schiffe, 

die zweite Hälfte der Torpedofahrzeuge;
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4. der erforderliche Landbedarf; 

5. ein Zufchlag von fünf Prozent vom Öejamtbedarfe. 

S 5. Die nad) Maßgabe diefer Grundjäße erforderlichen 
Gtatsftärken dev Matrojendivifionen, Werftdivifionen und 
Zorpedoabteilungen unterliegen der jährlichen Seltjegung 

| duch den Neichshaushaltsetat. 

IV. Sonftige Ausgaben. 

S 6. Alle fortdauernden und einmaligen Yusgaben des 
‚Marineetats, Hinfichtlich deren in Diefem Gejebe feine Be- 
fimmungen getroffen find, unterliegen der jährlichen Feit- 
feßung durch den Neichshaushaltsetat nach Maßgabe des 
Bedarfs. 

V. Roiten. 

S 7. Während der nächlten jehs Nechnungsjahre 
(1898 bi8 1903) ift der Neichätag nicht verpflichtet, für 
-jamtliche einmalige Ausgaben des Marineetat3 mehr als 
408900000 Mark, und zwar für Schtffshauten und Armte- 
rungen mehr ald 356700000 Mark und für die jonjtigen 
einmaligen Nusgaben mehr ald 52200000 Marf, joiwie 
für die fortdauernden Yusgaben des MarineetatS mehr als 

die Durchfchnittliche Steigerung von 4900000 Marf jähr- 
lich) bereit zu ftellen. 

Someit fi) in Gemäßhett diejer Beitimmung das Gejeb 
bi8 zum Ablaufe des Rechnungsjahres 1903 nicht durchführen 
läßt, toied Die Ausführung bis iiber das Sahr 1903 hinaus 
verjchoben. 

S 8. Soweit die Summe der fortdauernden und ein- 
maligen Ylusgaben der Marineverwaltung in einem Ctat3- 
jahre den Betrag von 117525494 Mark überfteigt und 
die dem Reiche zufließenden eigenen Einnahmen > Dekumg, 
des Mehrbedarf3 nicht ausreichen, darf der M jrbetvag,\ 
nicht durch Erhöhung oder Vermehrung der indirekten, ur 
Mafjenverbrauch belaftenden Neichsftenern gedeckt
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Urkundlih unter Unferer Höchfteigenhändigen Unter- 
ichrift und beigedrucdtem Suftegel. 

Gegeben Homburg d.d. Höhe, 10. April 1898. 
(L. 8.) Wilhelm, 

dürft zu Hohenlohe. 

Berlin, den 19. April 1898. 
Borftehendes Gefeß bringe ich zur Kenntnis der Marine, 

Der Staatsjelretär des Neichs-Marineamts. 
Tirpik. 

Ueberficht über die Rechnungsjahre, in welden die 
erften Raten der Men- ımd Erfabbaunten in den Etat 

eingeftellt werden. 

Gejanıt= 

Nec)- betrag 
nungs= Lintenjchiffe Große Kreuzer | Kleine Kreuzer des Etats 
jahr in Mil. 

Mark 

1898 | 2 Neubauten (das| 1 Neubau | 2 Neubauten 51,4 
13.1. 14. Cciff, 
12 find vor= 
handen) 

1899 | 2 Neubauten (dası 1 Neubau | 2 Neubauten 55,5 
15. u. 16. Schiff) 

1900 | 1 Neubau (das | 1 Erfabbau | 2 Neubauten 64,6 

Slaggichtff) (Kaifer) 
1901 | 2 Neubauten 1 Erfabbau | 1 Neubau 64,3 

(Datertalrefexve)) (Deutih- | 1 Erfabbau 
land) (Zieten) 

1902 | 1 Exrjabbau 1 Erfatbau | 3 Erfaßbauten | 62,4 
(Bayern) (König (Bi, Pfeil, 

Wilhelm) Alerandrine) 
1903 | 1 Exrjaßbau —_ 3 Crjaßbanten | 58,5 

(Baben) (Arkona,Sreif, 
Wacht) 

1904 | 2 Erfaßbauten — 3 Erfaßbauten | 53,6 
(Wiirttemberg, (Sagd, 
Sadjen) Schwalbe, 

Sperber) 
Summe|11 5 17 | 410,3
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Lifte der Schiffe der Kaiferlichen Marine. 
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A. Linienfchiffe, 
1 Sadjen 1877| 14 |7400| 6000 | 14,5 | 390 
2 Württemberg 1878| desgl.| desgl.| desgl. | desgl. |desgl. 
3] Bayer 1878| desgl.| desgl.| desgl. | desal. Desgl. 
4| Bader 1878|Ddesgl.| desgl.| desgl. | Desgl. |desgl. 
51 Oldenburg 1884| 16 | 5200 | 3900 | 13,0 | 380 
61 Brandenburg 1891) 28 |110050| 9000 | 16,5 | 567 
7 Weißenburg 1891 |desgl.| desgl.| desgl. | desal. Desal. 
g KurfürktFriedr. Wilhelm|1891|desal.| desgl.| Desgl. | desgl. |desar. 
9 Wörth 1892|desgl.| desgl.| desal. | desgl. |desgl. 

10 Kaifer Friedrich III. 1896| 58 |11080| 13000 | 18,0 | 650 
11 Raifer Wilhelm IT. 1897| desgl.| desgl.| desgl. | desgl. |desgl. 
12 Erjag „König Wilhelm”) — |desgl.| desgl.| desgl. | desgl. |desgl. 

1897 auf Stapel 
131 A. 1898 auf Stapell — |desgl.| desgl.| desgl. | desgl. \desgl. 
14| DB. 1898 auf Stapel — \desgl.!desgl.| Desgl. | desgl. |desgl. 
151 ©. 1899 auf Stapel — |desgl.| desgl.| Desgl. | desgl. |\desgl. 
16) D. 1899 auf Stapell — \desgl.| desgl.| Desgl. | desal. |desgl. 
17| E. 1899 auf Stapel — |desgl.| desgl.| Desgl. | desal. |desgl. 

B. Küftenpanzerichiffe, 
1 Siegfried 1889| 15 | 3490 | 4800 |115—16| 271 
2 Beowulf 1890) 17 |desgl.| desgl. | desgl. | 276 
3 Brithjof 1891|desgl.| desgl. | desgl. | desgl. |desal. 
41 Hildebrand 1892|desgl.| desgl.| desgl. | Desgl. |desgl. 
5] Heimpal 1892desgl.| desgl.| desgl. | desgl. |desgl. 
6) Hagen 1893| desgl.| desgl.| Desgl. | desgl. |desgl. 
7 Odin 1894| 19 | 3530 | desgl. | desgl. |desal. 
8 Aegir 1895|desgl.) desgl.| desgl. | Desgl. |Desgl. 

(. Groge Kreuzer. 
1 König Wilhelm 1868| 49 | 9760 | 8000 14 | 732 
2] Ratfer 1874 28 |7670 | 8000 14 | 644 
3 Deutichland 1874 desgl.| desgl.| Desgl. | desal. Desal. 
41 Katferin Augufta 1892]desgl.| 6050 12000 | 21,5 | 436 
5 Viktoria Luife 1897|) 34 | 5630| 10000 | 19,0 | 447
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6) Hertha 1897| 34 | 5630 | 10000 | 19,0 | 447 
7 Sreya 1897 |desgl.| desgl.| desal. | desal. |desgl. 
gl) Bineta 1897 |desgl. 5900 | desgl. | desgl. |desgl. 
9 Hanfa 1898| desgl.| desgl.| desgl. | desal. |desgl. 

10 Firft Bismard 1897| 44 10650) 13500 | desal. | 561 
11) A. 1898 auf Stapel) — | 6 | | —- 2005| — 

1901 fertig 

D. Kleine Kreuzer. 
1|| Zieten 1876| 6 970 | 2350 | 16,0 | 115 
2] Sit 1882| 10 1380 | 2700 | desal. | 135 

3 Dfeil 1882 |desgl.| desgl. | desgl. | desal. |desal. 
al Irkona 1885) 20 |2370| 2400 | 14,0 | 268 
51 Merandrine 1885 Desgl.| desgl. | desal. | desgl. |desal. 
6 Greif 1886| 10 2000 | 5400 | 21,0 | 156 
7 Sterne 1887| 26 |4400 | 8000 | 18,0 | 365 
8 Prinzep Wilhelm 1887 |desgl.| desgl.| Desgl. | desal. |desgl. 
I Wacht 1887| 6 |1250| 4000 | 19,0 | 141 

10) Sagd 1888 Ddesgl.| Desgl. | Desal. | desal. |desal. 
11| Schwalbe 1887| 13 /1120| 1500 | 14,0 | 117 

12 Sperber 1888|desgl.| desgl.| desgl. | Desgl. |desgl. 
13 Buffard 1890|desgf.| 1580 | 2800 | 16,0 | 160 
14|| Meteor 1890) 6 946 | 4500 | 21,0 | 115 
15) Halte 1891| 13 |1580| 2800 | 16,0 | 160 
16) Kormoran 1892 |Ddesgl.| 1640 | desgl. | Desgl. |desal. 
17 Kondor 1892|desgl.| desgl.| desgl. | desgl. |Desgl. 
18| Seeadler 1892| desgl.| desgl.| desgl. | Desgl. |desal. 
19 Komet 1892| 6 946 | 4500 | 23,0 | 115 
20] Gefton 1893| 24 \4110| 9000 | 20,5 | 302 
21|| eier 1894| 13 | 1620| 2800 | 16,0 | 160 
221 Hela 1895| 10 |2000 | 6000 | 23,0 | 178 
23|| Öazelle 1898| 28 | 2640 | desgl. | 19,5 | 211 
24| A. 1898 auf Stapel) — | — | — —_ —_—ı- 

1900 fertig 
25| B. 1898 auf Stayel,, — | — | — = — 

1900 fertig 
26) ©. 1899 auf Stapel — | — | — — — | 
271 D.1899 auf Stapel — | — | — — — iz
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B. Banzerfanonenbonte, 

11 Weine 1876| 5 | 1109 700 | 89 | 88 
2 Biper 1876| desgl.| desgl.| desgl. | desgl. | desal. 
3 Biene 1876| desgl. desgl.| desgl. | desgl. |desal. 
4 Müde 1877) desgl.| desgl.| desal. | desgl. |desal. 
51 Skorpion 1877|desgl.| desgl.| Desgl. | desgl. |desgl. 
6) Chamäleon 1878| desgl.| desgl.| desal. | desgl. |Desgl. 
7 Bafilist 1878| Desgl.| desgl.| desgl. | desgl. |Desgl. 
8 Krokodil 1879| desal.| desgl.| desgl. | desgl. |desgl. 
9] Neatter 1880| desgl.| desgl.| desgl. | desgl. desgl. 

10| Salamander 1880| desgl.| desgl.) desgl. | Desgl. |desal. 
11 Summel 1881|desgl.| desgl.| desgl. | desgl. |Desgl. 
12 Brummer 1883|desgl.| 866 | 1500 | 14,5 | 78 
13| Bremfe 1884| desgl.| desgl.| desgl. | desgl. |desgl. 

F. Kaionenboote, 
11 Woff Se U 490 | 340 9,0 85 
2 Habicht 1880| 10 | 848 | 600 12,0 | 130 
3 Sig 1898| — | 895 | 1300 — 121 

4) Jaguar 1898| — |desgl.| desgl. — |desal. 
5 Erfa Wolf auf Stapel, fertig 1900 
6 Erfa Habicht auf Stapel, fertig 1900 

6. Schulichiife, 
1, Mars, Artilleriefhulich. 3333 | 2000 |: 12,0 | 348 
2 Hat, Tender des Alr- | 

tilfertefchulfchiffes 203 | 205 | 80 | 40 
3 Ulan, Zender des Ar- 

tilferiefchuffchiffes 377 | 300 80, al 
4 Karola, Artilleriejchuffch. 2169 | 2000 | 13,0 | 268 
51 BTüicher, Torpedofchulich. 2856 2500 | 13,0 | 259 
61 Charlotte. 3222| 3000 |, 13,0 | 481 
7 Stofh 2856 | 2500 | besgl. | 446 
8 Stein Erztehungs- desgl. | desgl. | desgl. | Ddesgl. 
9 Meoftfe Thutichiffe desgl.| desgl. | desgl. | 460 

10] Öneifenau desgl. Desgl. | Desal. |desgl. 
11 Olga | 2169 2000 | 13,0 | 268 
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12] Nixe R 1760 | 700 12,0 | 368 
13 Mari | Exsiehungs- 2169: 2000 | 13,0 | 268 
14| Soyhie | NSuliöiffe desgl.! besal. | desal. |besgt. 
15) Rhein, Minenfhulichtif 498 | 400 | 11,0 | 80 
16 Diter, Minenfchulichiff 129 | 100 7,0 — 
17 Grille, Shulfg. .Rüftentunde, 350 | 300 | 13,0 | 74 

H. Sheialichiffe, 

1) Sobenzollerir, Kaiferl.Jacht*) | 4187 | 9000 | 22,0 | 308 
2 Möve, Bermejjungsichiff 848 | 600 | 12,0 | 132 
3] Hyane, Bermeffungsichiff 490 ! 340 9,0 | 85 
4 torefei, Stationsfahrzeug 

vor Konftantinopel 537 | 700 | 12,0 | 55 
5 Belifan, Transportichiff 2360 3000 | 16,0 | 185 
6) Preußen 6770 5400 | 12,0 | 544 
2 Sriebrich der Großelafen- desgl.| desgl. | desgl. |vesgl. 
8 Friedrich) Karl | ichiffe 6007 3500 | 13,0 | 538 
g| Kronprinz 5568 | 4800 | desal. | 544 

I. Torpedobonte, 
Divifionshonte, sun den un auberer a 12 
Torpebnobonte . . ie el) 
Sr Bon leg 9. a 10) 

Zorpebodivifionshonte und eye Alten bis zur 30 Gee= 
meilen in ber Stunde laufen. Neltere Boote find langjamer. 

K. Silfgkreuzer, 
Wie jede andere große Marine, jo ftellt auch die bdeutiche tim 

Sriegsfalle eine Zahl von ‚Handelsdampfern als Hilfskreuger eitt. 
Hierfür werben naturgemäß im exjter Neihe bie non dem eich fub- 
venttonterten Neichspoftdampfer in Frage kommen. 

*) Katferadler it nicht mit aufgeführt, weil nicht zu den Kriegsjchiffen ges 

Hörend und imter den Erjasbauten nicht herücjichtigt. 

”) Während bisher eine Torpedobootsdivifton aus einen größeren Boot — 
dem Divifionsboot — und 8 Keineven Booten beitand, joll jte Fünftig aus 6 

größeren Booten etiwa von der Größe eines Diviitonsbontes heitehen.
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Deutjche 
Kriegsmarine. 

2. 
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der 

O8 
in ee unter Dampf; in 

Shwe 

intenfchift Baden, i Wü he ein Lotjendampfer und ande: 

üvttemberg und Bayern. rihiffe: Sachen, jte



Panzerfanonenboot Bremfe unter Dampf. Schweiterihtif: Brummen, 
u &3 

Sinienfeiff Oldenburg, in See unter Danıpf mit den Bnkhordgefhüsen fenernd; am Maft weht der Kommodoreftander. 
Sm Hintergrund ein Torpedodivifionshoot. ? $
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Sintenfhiff Kurfürft Friedrich Wilhelm, nit voller Sahrt laufend, Schwejterjhiffe: Brandenburg, Weißenburg umd Wörth. 



Sinienihiff Kaijer Friedrich IM. in See unter Dampf; in der Nühe die JZaht Hohenzoffern und andere Schiffe; 
im VBordergrumde ein jhwimmendes Seezeihen (Seetonne oder Boje). 

ShHwefterihiffe: Katjer Wilhelm IL., Erjas König Wilhelm, A., B., C., D. und E. 



Küftenpanzerjegiff Odin mit langfamer Fahrt in einen Hafen einlaufend. 

Schwejterihiffe: Stegjried, Beowulf, Trithjof, Hildebrand, Heimdal, Hagen, Aegir.



Groger Kreuzer König Wilhelm, im Hafen an der Feftmarhtonne Yiegend.



Großer Kreizer Kaifer, an der Werft Legend, 
Shwefterfhiff: Deutjchland.



Großer Kreuzer Kaiferin Augufta, au Ufer vertänt liegend.



Großer Kreuzer Sreya, unter Dampf in einem Sahrwajfer innerhalb der Tropen, : 
Schwejterichtffe: Viktoria Zuije, Hertha, Vineta, Hanja.



Großer Kreuzer Fürft Bismard in See unter Dampf; in der Nähe ein Toorpedobont.



Kleiner Kreuzer Zieten, unter Dampf und Segel in der Nühe von Land. 



© ee 
Kleiner Kreuzer Bis, im Hafen an der Fetmahtonne liegend. 

Schweiteridiff: pfeil.



Kleiner Kreuzer Alerandrine, im Hafen am Kat Yiegend. 
Shwejterjchiff: Arkona. | 



Kleiner Kreuzer Greif, mit Toppflaggen int Hafen an der Feftniachtonne Yiegend,



AVEBERN ie 

Kleiner Kreuzer Irene, im Hafen an der Feftmadjtonne Tiegend. 
ShweiterjHiff: Prinzer Wilhelm.



Kleiner Kreuzer Wat, inn Hafen an der Feftmianchtonne liegend. 

Schwejterihiff: Sagd. >
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Kleiner Kreuzer Schwalbe, in See unter Dampf und Segeli. 
&3 ftehen Marsjegel, Kliiver und Gaffelfegel, die Fod hängt in der Geiz im Hintergrumd ein Shulihiff unter Danıpf. 

2 Schwejterfhiff: Sperber. :



Kleiner Kreuzer Buffard, im Kieler Hafen mit Yosgemacten Segeln an der Feftmarhtonne Yiegend. 
Shwejterjhtif: Zalke.
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Kleiner Kreuzer Meteor, unter Dampf in de; v Nähe von Land. Yun Hintergrunde ein Kauffahrteifgiff unter Segel. 
Schwefterjhiff: Komet.



Kleiner Kreuzer Seendler, einen Hafen unter Dampf verlaffend. 

Zängsjeit3 liegt ein Dampfbeiboot. Schweiterihiffe: Kondor, Kormoran und Geier.



Kleiner Kreuzer Gefion, unter Dampf bei voller Fahrt.



liegend. Hafen an Lande im zer Hela, Kleiner Kreu



Kleiner Kreuzer Gazelle, auf See unter Danıyf.



Panzerfanonenboot Wefpe, in der Nähe von Land unter Dampf, aus dem Buggejhüs ferernd; am Maft weht ein Signat. 
Im Hintergrunde ein Kreuzer, ein Avijo und Torpedohoote. 

Shwefterjhiffe: Viper, Biene, Mice, Skorpion, Bahilist, Chamäleon, Krokodil, Salamander, Natter und Hummel.



Kanonenboot Wolf, im Hafen vor Anker Liegend. 
Säweiterjhiff: Syäne.



Kanonenbont Habit, im Kieler Hafen vor Anker Yiegend. 

Shwejterjhiff: Möpe.



Nig von Jltis md Sapıtar,



Artilleriefhutigift Mars, im Hafen an der Feitmarhtonne Yiegend. 
Am Badsbaum und an dev Tallreepstreppe Liegen Schiffsbonte, int Bug weht die Göfh. Sm Hinterg 

der Ddinklaije. 
runde ein Banzerjchiff 



Alan, Tender (Beifchiff) ded Artiferiefhuligiffes Mare, unter Dampf in der Nähe des Leuchttunms von Friedricjsort bei Kiel.



m 

ArtifleriefHgulichift Karola, im Hafen an der Feitmadhtonne Yiegend. Art Badsbaum“tiegen niehrere Shiffehonte. 
Shweiterihifie: Dlga, Marie und Sophie. : 2 



Zorpeoofguihiff Blücher, im Hafen von Kiel an der Bfüiherbriite bei dem Torpedoboontshnfen liegend. 
Schwejterjhiffe: Stojh, Stein, Gnetjenau ıumd Moltke,



Das Shutichiff Charlotte, auf See unter Marsjegem, Klüver und Befan mit gegeiten Unterfegeln. 
Nach AllerHöchiter Drder vom 27. Februar 1899 wird die Tafelage jo weit bejeitigt, als mit Rüdficht auf die Sicherheit des 

Schiffes angeht.) 
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Shufifg Moltte, im Hafen an der Seitmadhtonne Hegend. 
Am Badzdaum liegen Schiffsbonte; im Hintergrunde zivei andere Schuljhiffe, davon das eine mit gejehten Gegelıt. 

Shwejterjhiffe: Stoid), Stein, Gneifenau und Blücher. 
Arad) Aller, Drder von 27. Febr. 1899 wird die Tafelage jo weit befeitigt, als mit Nicficht auf die Sicherheit des Schiffes angeht.)



» 

Shulfhiff Nire, im Hafen an der Fefimachtonne liegend, An Badsbaun Liegen mehrere Schiffshoote, 
Rac Allerh. Drder vom 27, Febr. 1899 wird die Tafelage jo weit bejeitigt, als mit Rücjicht auf die Sicherheit des Schiffes angeht.) -



[Hui Rhein, im Hafen vor Anter tegt ein Schiffsbont. Am Badsbaum Vi d, liegen inen| M



MinensHutfgiff Otter, unter Dampf und Segeln in einen Hafen einlaufend. Im Hintergrumde ein Shuliciff unter Dampf 

und Meine Handelöfahrzeuge.



Soiferjadgt Hohenzollern, im Mittelmeer auf der Drientreife Seiner Majeftät ded Kaljers in Dftober 1898,



Hafenjhiff Friedrich der Große, auf Cee mit voller Fahrt laufend. 
Schwefterihiff: Preußen.



Sa (Torpeooverfunhsigifi) Hriedrih Karl, im Hafen an der Feftmanjtonne Yiegend., 

Am Badzbaum Tiegen mehrere Schiffshonte.



Zorpedodivifiondboot, mit Torpedobonten gegen zwei Schulfgjiffe nıanönrierend, weile mit Heruntergenommenen 
Bramftängen unter Dampf find,



Ein Torpedoboot in See, mit geheiften Sigmar.



Hilfsfrenzer, Doppelfchrandenpoftdanpfer Venniylvanin it Sce, auf der Neife nad) Neuyort, 

*
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und Cinrihtung jede verichieden find. 
jtehend ihre Lifte. 

Sahrzenge. 

Außer den Kriegsichiffen gehören ver Kaiferlichen 
Marine eine Neihe von Fahrzeugen an, die ganz ver- 
fihiedenen Ziweden dienen, Daher aud) na) Bauart, Größe 

Wir geben nad)= 

= zo 5 \ 
S Bezeichnung Ss 8 e Verwendung, Sit unterftellt 

2|| beziv. Name der |Erbaut EB =S bezw. nühere Be= dent 
Aal er |2 
S Fahrzeuge 3.58 zeichnun der 
ei art SE 
1 2 3 4 5 6 7 

11 Wahtbooter 
Caftor 1890 | 52 | 200 Wachtboot Kommando der Marines 

jtation der Nordfee 
Bollur 1890 | 52 |200 Er Kommando verMarine- 

jtation der Nordjee 
Sirius 1890 | 52 | 200 Kommando der Marines 

itation der Nordjee 
Wega 1890 | 52 | 200 n) Kommando der Marines 

station der Norojee 
Küpn 1882 | 79 |851 5 Kommando derMarine- 

jtatton der Dftjee 
Scharf 1882 | 79 | 450 5 Kommando der Marine- 

station der Ditjee 
Sicher 1882 | 79 | 351 n Kommando der Marines 

ftation der Ditfee 
Boriwärts 1882 | 79 |351 5 Kommando derMarites 

jtation der Dftjee 

2 PVeilboote: 
Beilboot Kamerun) 1885 | 150 | 180 Veilboot Neltejten Dffizier der 

meitafrifan. Station 
ni I 1888 | 31 | 70 v Kommandoder Marines 

ftatioır der Nordjee 
# I 1889/90) 31 | 70 5 Kommando der Marines 

station der Norodjee 
y. June 1889/90| 31 | 70 a Konımando der Marines 

jtatton der Diteee 
az 1891/92] 31 | 70 = Kommando der Marines 

station der Dftjee 

Stationsjadten: 

Dareivell 1887 | 67 1200| Stationgjaht ommando der Marines 
station der Nordfee 

Elferbed 1885 | 24 |100 BVerfehrshont Kommifjar des Kaijer= 
Wilpelm-Kanalz 

Dampfbarkaffe in 
Danzig 1886 24 1120| Dampfbarkaffe Werft in Danzig 

Schneewittchert 1888 | 71 |591 | Stationsjacht Kommando der Marirtes 
ftationt der Dftjee
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4|| Gegeljadten: 

Komet 1887 |1157 | — Segeljacht Kommando der Marines 
station der Ditjee 

ir Liebe 1885 | 47 | — m Hafenkapitän in Kiel 
r 2uft 1885 | 47 | — rn Hafenkapitän in Kiel 
Wille 1886 | 42 | — n Hafenkapitän in Wil- 

heimshaven 

5) Fahrzeuge des 
Rotjei= und Be- 

| tonnungswejend: 

r Hehpens 1887 |296 | — |Tonmenleger Küftenbezivigamt VI 
Mellumt 1892 |369 | 345 Dampftonnenleger 5 VI 
rSchiltig 1878 | 31 | — |Bwifchenfahrer H VI 
+ Ufedom 1886| 37 | a E II 
+ Wangeroog 1866 | 98 | — |2otjenfchoner m VI 
Wilhelmshaven: 1875 |147 | 200 2otjendampfer 5 VI 

6| Werftdampfer: 
Aeoluz 1896/97111 | 270 en Rumbpen=|Werftingiet 

anıpfer 
Boreas 1870/72380 | 900 Raddampfer und " „Wilhelmshaven 

Schlepper 
Bufjard 1890 | 34,5] 60. Schlepper sttel 
Carus 1861 |105 | 150 oe und „ „ @ilhelmshaven 

lepper , 
Eider 1888 |402 | 255 ISranspottvanipfer seien 
Eispogel 1890 | 34,5 60) ‚Schlepper nn Siel 
Föhn 1889/90| 97 | 234 "Schlepper n „Kiel 
Dleiß 1888/89] 97 | 175 Schlepper „ „Wilhelmshaven 
Kraft 1889/90|630 1190 u.PBumpen-| „ „Wilhelmshaven 

ampfer 
Motlau 1875 |145, | 300,Raddampfer ımd „Danzig 

Schlepper 
Notus 1874 |303 | 500 Raddampfer und " „Danzig 

Schlepper 
order 1880/83|566 |1000 a u.Rumpen]) „ „Stiel 

antpfer 
Rival 1873/74129 | 250 Raddampfer und „ „Wilhelmshaven 

Schlepper 
Weih 1891 | 34,5] 60,Schlepper a Niel, 
Bephir 1873/74129 | 250,Raddampfer md ” Wilhelmshaven 

ie Schlepper . 
Wafjerfahrzeug I] 1890 |150. | 240, Trintwafjferfahrzeng| „ „Kiel 

n I) 1877 | 60 57 ” seiel 
n Ww. I 1874 | 60 60 g3 „  „ RilfelmsHaveit 
n 1884 | 60 55 Hi "„ „Danzig 
„ W.1111897/98/200 | 180 5 „ „Wilhelmshaven 
= IT| 1898 |400 | 86 z 1 nsiel 

Die mit 7 bezeichneten Fahrzeuge find ohne Majchinen.
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S Bezeichnung Ss 33 Verwendung Sit unterjtellt 
= Be} 

=|| beziv. Name der |Exbaut | S 3 iS beziv. nähere Be- dent 
as S 03 
= Fahrzeuge See zeiänung der 
& a 2 R 

1 2 3 |4 |5| 6 7 

7 epot- 
une Rtnlone- 

Dampferz 

Bombe 1888 | 21 | 80 |Depotdantpfer aulsoon in 
Geejtemünde 

Triedrichsort 1880 | 67 |100 " Artilleriedepot in 
Driedrichsort 

Zanglütjen 1871 | 147 | 50 Transportdampfer | Fortififatton in 
Geejteminde 

Seejtern 1893 62.| 80 ; Torpedowerkitatt in 
Triedrichgort 

3 Minenleger 

I Minenprähme 

10) Schwimmfperr- 
prähme 

11 Seuerjäiffe 

Die Entwickelung des Ichwinmenden Flottenmaterials 
bis zum Jahre 1873. 

An die doranftehenden Tabellen und Darftellungen 
ihliegen wir eine Weberficht über die Entwidelung des 
deutjchen, bez. preußifchen jchmimmenden Flottenmaterials 
von der Gründung im Jahre 1848 613 zur Aufftellung de3 
Slottenprogramms im Sahre 1873, jowie ein hronologijches 
Berzeichnis des Schiffszuwachjes und Schiffsabganges vom 
Sahre 1848 bis März 1899 an. 

Sm Sahre 1848 bejaß die fidh faum im exjten Keime 
befindende preußijche Ariegsmarine nur 1 Segelforvette 
(AUmazone) und 2 Ranonenjollen. Sm Herbit 1849 hatte 
man 1 Segelforvette (Umazone), 2 Naddampfer [Preußijcher



ng E, Erxfter Abjänitt. 

Adler und Königin Elifabeth] *),: 36 Kanonenschaluppen 
und 6 Kanonenjollen, zujammen 45 Sulegsfahrzeuge mit 
97 Kanonen und dazu eine Bejagung von 48 Dffizieren 
und 1753 Mann. 

Am Schluffe des Sahres 1853 bejaß die preußijche 
Krieggmarine: 

Kanonen 

1 Segelfregatte (Gefion). . . . . mit 48 
1 Segelforbette (Umazone) . . el 
2 Raddampfforbetten (Danzig und Bar- 

barofja) . - = 208 
1 Segeltransportichifi (Merkur). .. %, 4 
2 Naddampfavijos (Niru. Salamander) „ 16 
2 Segelichoner (Hela und einer im a 3 6 

36 Ranonenschaluppen. . . . a 
6 Ranonenjollen . . . an 6 

Sa. 51 Kriegsfahrzeuge mit 185 Gonpnen 

Ym Schluffe des Sahres 1856 war der Stand der 
preußiichen Kriegsmarine folgender: anonen 

2 Segelfregatten (Öefion 48, Thetis38) mit 86 
1 Naddampflorbette (Danzig) . . . „ 12 
1 Segelforvwette Umazone) ...:. „ 2 
1 Wachtichiff [Barbarofjal”) . . . „ 9 
1 Segeltransportfchiff (Mertnm) . . „ 6 
2 Segeljchoner (Hela 3, Srauenlob ; 6 

36 Kanonenjhaluppen. . . . Te 
6 Ranonenjolen . . . I, 6 

Sa. 50 Rriegsfahrzeuge mit 209 Shorten: 

Mit Ausgang des Sahres 1863 bejaß Die preußijche 
Kriegamarine: 

*) Beide Schiffe gehörten der PBoftverwaltung und wirvdert derjelben, nach) 
Beendigung. des Strieges mit Dänemark, zuricgegeben. 1863 iibernaym die 
Marine ven Preußijchen Adler datternd. 

*) Barbarofia war zwar Wachtichiff, Hatte aber feine Majchine mehr.
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T. An Dampfern: 
Kanonen 

3 gededte Norbetten (Arkona 28, Öa= 
zelle 28, Bineta 28) .- mw 3 

1 ©lattvedöforvette (Nympde) . ee 
1 Wadhtigiff [Barbarofja]*). . 2 9 
2 Näderavijos (Preuß. Adler: 4, Lore: 

ler 2) ; n 6 
1 Jadt [Grike] *) a 5 2 
6 Ranonenboote I. Al. mit je 3 Seich. „18 

15 Kanonenboote II.. SL. mit je 2 eh. „ 30 

Sa. 29 Dampfer mit 166 Kanonen. 

I. An Segeligiffen: 
Kanonen 

3 Sregatten (Öefion 48, Thetis 38, 
Niobe 26) . . mi 12 

3 Brigg3 Musquito” 12, Mover 10, 
Hela6) -. . 28 

Sa. 6 Schiffe und Ebtgeline mi 140 Süonnen: 

III. Mr Auderfahrzenge: 
Kanonen 

32 Ranonenjchaluppen mit je 2 Ge 
ihüßen . . 64 

4 Ranonenjollen mit; ie 1 Sch, zufam 5 4 

©a. 36 Fahrzeuge mit 68 Kanonen 

Man Hatte alfo im ganzen 71 Sriegsfahrzeuge mit 
374 Öejchügen. 

Unmittelbar vor dem Kriege im Jahre 1866 bejaß Die 
preußilche Kriegsmarine: 

*) Eigentlich nicht mehr zu den Dampfern zu zählen. Siehe Gette 78. 

*) Grille zählte für den Sriegsfall als Avifo. 

\



80 Erfter Abfehnitt. 

I. Art Danıpfern: 
Kanonen 

2 Bangerfübrienge (Urminiys 4, Prinz 
Adalbert 3). . ie 

4 gededte Korvetten (Arkona 98, Sa- 
zelle 28, Bineta 28, Hertha 28). . „ 112 

4 Ölattdedsforvetten (Ncymphe 17, Mes bi 
duja 17, YAugufta 14, Viktoria 14). „ 62 

1 Sat (Örile) . . n 2 
8 Kanonenboote I.RL. mitje 3 Seigjlihen dan 

15 RanonenbootelI. Al. in SW 
1 Wahtichiff (Barbaroffa) . . 7 9 
2 Avifog (Breuß. Adler 4, Zorelei 2). 2 6 

©a. 37 Dampfer mit 252 Kanonen. 

II. An Segelidiffen: 
Kanonen 

3 Sregatten (Gefion 48, Thetis 38, 
new) = = > . u 00 

3 Briggs (Musquito 12, Aover 10, 
Sea Öl 8 298 

Sa. 6 Schiffe und Fahrzeuge ma 140 ne 

III. Ar Nnderfahrzengen: 
Kanonen 

32 Ranonenichaluppen mit je 2 Ge- 
Ihüßen . . . mit 64 

4 Kanonenjollen mit ie 1 Seihüß . a) 4. 

Sa. 36 Fahrzeuge mit 68 Kanonen. 

Man hatte aljo jebt im ganzen 79 Kriegsfahrzeuge mit 
460 Öejchügen. 

Gegen Ausgang des Sahres 1869 war der Stand der 
dem Noxddeutichen Bunde gehörenden Flotte folgender:
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I. Ar Banzerfihiffen: 

3 PBanzerfregatten (König Wilhelm 23, 
Sriedrich Karl 16, Kronprinz 16) . mit 55 

2 Banzerfahrzeuge Sa 4, on 
Adalbert 3) . . n 7 

Kanoneit 

II. Ar ungepanzerten Schranbendampfern: 

5 gedecte Korvetten (Urkfona 28, Ga- 
elle 28, Bineta 26, Hertha 27, Elifa= 
beth 22) : .  mitisl 

4 Ölatidedsforvetten (NY mpbe 17, Me- 
dufa 17, Augufta’l4, Viktoria 14). „ 62 

1 Sat (Stille) . . . 5 2 
8 KRanonenboote I. RL. mit je 3 Rennen DON 

14 Ränonenboote II. U. mitje 2 Kanonen „ 28 
1 Tranzportdampfer (Rhein) -. ». . „  — 

III. An Naddanpferı: 

2 Aotjos (Breuß. Adler 4, Zorelei 2). mit 6 

Sa. 40 Dampfer mit 315 Kanonen. 

IV. An Segelfgiffen: 

3 Tregatten (Öefion 48, Thetis 38, 
Kanonen 

Jane 20) . mit 112 
4 Briggse (Musgquito 1, Hover 16 

Sela 6, Undine Dee ee A 

©a. 7 Schiffe und Fahrzeuge mit 158 Sanonen 

Man hatte aljo im ganzen 47 Rriegsfahrzeuge mit 473 ©e= 
Ihüßen. Die früher mitgerechneten Nuderfahrzeuge wurden 
zwar erit im Sahre 1870 offiziell ausrangtert, doch waren 
fte für die Kriegsmarine jhon zu jener Zeit wertlos und 
tonnen deshalb jchon hier weggelafjen werden. 

Anfangs 1873 bejaß Die 1871 unter dad Deutjche Reich 
getretene lotte: 

Dittmer, Deutjche Kriegsmarine. 2. Aufl. 6
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T. An Banzerichiffen: 

3 Vanzerfregatten (König Wilhelm 23, 
Friedrich Karl 16, Kronprinz; 16) . mit 55 

1 Panzerforvette (Hana) . . h 8 
2 Vanzerfahrzeuge (Urminius 4, ‚Rein 

Adalbert 3) . . h 7 

Kanonen 

II. An ungepanzerten großeren Dampfern: 
Kanonen 

1 Linienfchiff (Nenown) . . . mt — 
5 gededte Korvetten (Arkona 20, Sa- 

zelle 20, Vineta 20, Hertha 27, Elija= 
Beth 18). . „ 106 

6 Slattverisforvetten Nymphe 14, Me: 
duja 14, Augufta 10, Biltoria 10, 
Ariapne 5, Luife5) . . 5 

III. ln mgepanzerten Fleineren Danıpfern: 

2 Ranonenboote der Mlbatroßklafje mit 
Kanoıen 

je 4 Sanonen . . mitt 8 
7 Ranonenboote I. AL. mie jesRanonen DI 

2 Ranonenboote II. Kl. mit je2 Kanonen „ 20 
4 Avijos (Wreußiicher Adler 2, Lorelei, 

Salte 2, Bommeranta). . . oo, 4 
rSransporwanmen u 

Sa. 42 Dampfer mit 286 Kanonen. 

IV. An Segelichiifen: 
Kanonen 

2 Fregatten (Öefton 48, Niobe 22) . mit 70 
3 Briggs (Musquito 8, Rover 8, Un- 
mes) dl 

Sa. 5 Schiffe mit 94 Gadonen 

Sm ganzen jonah: 47 Shiffe und Fahrzeuge mit 
380 Kanonen. Yrkerdem hatte man noch eine Anzahl 
Dampf und Gegelfahrzeuge für den Hafendienit.
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Verzeichnis famtlicher Schiffe der prenßifchen md 
dentfihen Alnrine feit dem Iahre 1848 bis zum Apzil 

1899 in chronologifcher Reihenfolge. 

Schiffezuwads, 
(Sahreszahl des Zumachles und Schiffsnamen.) 

1848—1849: Gegelforvette Amazone, 36 Kanonen= 
Ichaluppen, 6 Ranonenjollen. 

1850: ©egeltransportichtff Merkur, Räderaviios Itz, Sala= 
mander. 

1851: Raddampfforbette Danzig. 
1852: Segelfregatte Öefton, Naddampflorbette Barbarofja. 
1853: Schoner (fpäter Brigg) Hela. 
1854: Rein Zumad2. 
1855: GSegelfregatte Thetis, Schoner So 
1856: Sein Zuwachs. 
1857: Sacht Orille. 
1858: ©edecte Schraubenforvette Arfona. 
1859: Gededte Schraubenforbette Gazelle, Radadijo Lore- 

lei, Segeltvansportichifi Elbe. 
1860: Dampffanonenboote I. Mafje Chamäleon, ChyElop, 

Delfin, Komet, Dampffanonenboote II. Klafje Fuchs, 
Hat, Habicht, Hyäne, Säger, Natter, Pfeil, Sala- 
mander, Schwalbe, Skorpion, Sperber, Tiger, Weipe, 
Wolf, Krokodil. 

1861: Rein Zumal. 
1862: Dampflanonenboote I. Kaffe Blib, Bafılisf, Segel- 

fregatte Niobe, Briggs Musquito, over. 
1863: Gededte Korvette Bineta, Ölattdedsforvette ymphe, 

Kadavijo VBreuß. Adler. 
1864: ©edecte Rorvette Hertha, Ölattvedsforvetten Medufa, 

Yugufta, Viktoria, Banzerfahrzeug Armintus. 
1865: Panzerfahrzeug Brinz Adalbert, Dampffanonenboote 

I. Kaffe Drache, Meteor. 
1866: Rein Zumacj3.



1878: 

1879: 

1880: 

1881: 

1882: 

Erfter Abichnitt. 

: Banzerfregatten Sriedrich Karl, Kronprinz, Trans- 
portdampfer Athein. 

: Banzerfvegatte König Wilhelm, gededte Koxvette 
Elifabeth. 

: Brigg Undine. 
: Linienfhiff Nenomwn, Radaviios Falke, Pommerania. 
: Ölattdedstorbette Ariadnne, DampffanonenbooteNNlba- 

troß, Nautilus. 
: Banzerforvette Hana, Olattdedsforvette Luife. 
: Banzerfregatte Breußen. 
: VBanzerfregatten Kaijer, Deutjchland, Sriedrich der 

Große, Olattdedsforvette Treya. 
: PVanzerfregatte Großer Kurfürft, gededte Korvette 

Leipzig. 
: Öededte Korvette Vrinz Adalbert, Wanzerfanonen- 

boote Weipe, Viper, Biene, Raijerlihe Sacht Hohen- 
zollern”), Wotjo Bieten, Dampfer lan. 

: Banzerforbette Sachjen, gederte Korvetten Btsmard, 
Blücher, Moltfe, Stojch, Banzerfanonenbonte Mücke, 
Skorpion, Dampflanonenboot Dtter. 
Panzerforbetten Bayern, Württemberg, Dampf- 
‚Tanonenboote Wolf, Hyäne, SHi3 "*), Banzerfanonen- 
boote Bafılisf, Chamäleon. 
Sededte Korvetten Oneijenau, Stein, Kreuzer 
Habicht, Medne, Wanzerfanonenboot Krofodil, 
Artilleriefchiit Mtarz. 
Vanzerforvette Baden, Glattdedsforbetten Karola, 
Dlga, Banzerfanonenboote Salamander, Natter. 
Olattdedsforvetten Marie, Sophie, Banzerfanonen- 
boot Hummel, Tender des Artilleriefchiffs Hai. 
Antjos Bis, Pfeil, Torpedoboote Tapfer, Schüge, 
lin, Kühn, Scharf, Vorwärts. 

*) AS die 1892 gebaute Sacht Hohenzollern fertig war, erhielt die frühere 
Sacht Hohenzollern den Namen Kaiferadler. 

“) Diefes tft das im Jahre 1896 verloren gegangene Kanonenboot Sitis. 

Der Name lebt in dem 1898 von Stapel gelafjenen Kanonenboot SItis fort.



1883: 
1884: 

1885: 

1886: 
1887: 

1888: 
1889: 
1890: 

1891: 

1892: 

1893: 

1894: 

1895: 
1896: 

1897: 

1898: 
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Kreuzer YAbler, Torpedoboot Säger. 
Vanzerjchiff Oldenburg, Banzerfahrzeuge Brummer, 
Bremfe. 
Krenzerfregatte Charlotte, Kreuzerkorbetten leran- 
drine, Arkona*), Schiffsjungenfguligtif Nitze. 
Aotio Greif. 
Kreuzerfordetten Srene, Prinzeß Wilhelm, Kreuzer 
Schwalbe, Kanonenboot Eher, Aoifo Wacht. 
Kreuzer Sperber, Aptfo Sagp. 
Panzerfahrzeug Siegfried. 
Yvifo Meteor, Panzerfahrzeug Beowulf, Rreuzer 
Bufjard, Wachtbonte Kaftor, Bolur, Sirius, Vega, 
Transportdampfer Belifan. 
Vanzerjchiffe I. Rlaffe Brandenburg, Weißenburg, 
Kurfürft Friedrich Wildelm, Banzerihiff IV. lafje 
Srithjof, Kreuzer IV. Rlaffe Falte**). 
Banzerjchiffl. Klaffe Wörth, Raiferliche Sacht Hohen= 
zollern, Banzexichiffe III. Alafje Heimdall, Hilde- 
brand, Kreuzer II. Rlafje Raiferin Yugufta, Kreuzer 
IV. RlaffeKondor, Kormoran, Seeadler, Avijo Komet. 
Banzerichiif IV. lafje Hagen, Kreuzer II. Rafje 
GSefton. 
Banzerjchiff IV. Maffe Odin, Kreuzer IV. Klafje Öeier. 
Banzerihiff IV. Kaffe Negir, Avijo Hela. £ 
Linieniiff Raifer Sciedrih IM, Kanonenboot 
Lorelei. 
Lintenihiff Raifer Wilhelm IT., Große Kreuzer 
Biltoria Luife, Hertha*), Freya*), Vineta*), Fürft 
Bismard. 
Großer Kreuzer Hanfa, Nleiner Kreuzer Öazelle*), 
Ranonenboote Sltis, Saguar. 

*) Diefe Cchiffe jind nicht zu verwechjeln mit Arkona, Gazelle, Hertha, 
Vineta, welche 1884, joiwie Freya, welche 1896 aus der Lifte geftrichen wurde. 

Die Namen find auf nee Schiffe Übertragen worden. Dafjelbe tjt bei dem 

Kanonenboot Zorelet der Fall. 

“) Nicht zur verwechjeln mit dem 1870 zugefommenen, 1890 geftrichenen 
Avifo Falke.



86 Exfter Abjgnitt. 

Schiffsabgang. 

(Sahreszahl des Ahganges und Schiffsnamen.) 

Die eingeflammerte Zahl nach dem Namen bezeichnet die abgeküirzte Sahveszanl 
des Zuwachjes. R 

Anmerfung. Hier und zuvor find die Schiffe ftetS mit Der- 
jenigen Gattungsbezeihnung aufgeführt, welche fie in dem an- 
gegebenen Sahre Hatte. Die Leipzig ift 5.2. für das Jahr 1875 
als gebecte Korbette, für das Jahr 1894 als Kreuzerfvegatte auf 
geführt, weil die Schiffe diefer Gattung 1875 gedesfte Korvetten, 
1894 aber Kreizerfregatten hießen. 

Bon Torpedobooten find nur Diejenigen angeführt, welche 
Namen, nicht Nummern erhalten haben. 

1848— 1854: Rein Abgang. 
1855: Näderavijos Nix (50), Salamander (50). 
1856— 1858: Kein Abgang. 
1859: GSegeltransportihtff Merkur (50). 
1860: Gegeljchoner Srauenlob (55). 
1861: GSegelforbette Amazone (48). 
1862: NRaddampfforvette Danzig (51), Segeltransportjchiff 

Elbe (59). Vier Ranonenichaluppen, zwei. Nanonen- 
jolfen (48—49). 

1863—1866: Sein Abgang. 
1867: Dampffanonenboot II. Kaffe Krokodil (60). 
1868—1869: Kein Abgang. 

- 1870: Nuderfanonenfchaluppen und Sollen (A8—49). 
1871: Segelfregatte Thetis (55), Brigg Hela (53). 
1872: Dampffanonenboot I. Klafje Chamäleon (60), Dampf 

 Ianonenboote II. Nlaffe Säger (60), Pfeil (60), 
Schwalbe (60), Welpe (60). 

1873: Dampffanonenboot I. Klafje Hyäne (60). 
1874: Rein Abgang. 
1875: Dampffanonenboot II. Klafje Wolf (60). 
1876: DampflanonenbooteT. Klafje Bliß (62), Bafılist(62). 
1877: Dampffanonenboot I. Maffe Meteor (65), Dampf- 

fanonenboote IT. lafje Skorpion (60), Tiger (60), 
Habicht (60), Räderavijo Preuß. Adler (63).



1878; 

1879: 
1880: 

1881: 

1882: 
1883: 
1884; 

1885: 

1886: 
1887: 

1888: 
1889: 

1890: 

1891: 

1892: 

1893: 

1894: 

1895: 
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Banzerfahrzeug Brinz Adalbert (65), Banzerfregatte 
Öroger Kurfürft (75), Dampffanonenboote I. Rlaffe 
Sperber (60), Salamander (60). 
Kein Abgang. 
Dampffanonenboote II. lafje Hat (60), Natter (60), 
Segelfregatte, jpäter Kajernenihiff Geftion (52), 
Wachtichtff, jpäter Kafernenichiff Barbarofja (52). 
Ölattdecsforvette Meduja (64), Artilferiejchiff 
Renown (70), Dampflanonenboote I. Naffe Delfin 
(60), Komet (60). 
Dampffanonenboot II. Klaffe Fuchs (60). 
Kein Abgang. 
Öedecte Korvetten Arkona (58), Gazelle (59), 
Hertha (64), Vineta (63), Brigg Undine (69). 
Sreuzerforvette Augufta (64). 
Torpedoboot Säger (83). 
Kvenzerfregatte Clifabeth (68), SKreuzerforbette 
Nymphe (63), Dampffanonenboot‘ I. Klafie 
Drache (65). 
Banzerichiff Hanja (72). 
Kreuzer Adler (83), Ranonenboot Eher (87). 
Avifo Bommeranta (70), Segelfregatte Nivbe (62), 
Segelbrigg Rover (62), Nadavijo Falle (70), 
Kreuzerfregatte Wrinz Adalbert (76), Dampf- 
fanonenboot I. Klafje Cyklop (60, 74), Torpedobont 
Tapfer (82), Rreuzerforvette Viktoria (64). 
Segelbrigg Musquito (62), Rreuzerkorvette Ariadne 
(71), Rueuzerfregatte Bismard (77), Torpedobonte 
Schüße, Flint, Scharf, Kühn, Vorwärts (82)*). 
Rein Abgang. 
Kein Abgang. 
Kreuzerfvegatte Leipzig (75). 
Rein Abgang. 

*) Einige diejer Torpedoboote finden fich noch als Wachtboote unter den 
Sahrzeugen, fiehe Seite 75. Dajeldjt find auch die 1890 erbauten Wadhtboote 
dev Bollugklaffe aufgeführt.
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1896: Kanonenboot Sltig (78), Kleiner Kreuzer Freya (74), 
Bermefjungsichiff Nautilus (71), KRanonenboot 
Zorelei (59), Hafensiff Luife (72). 

1897: Hafenjehiff Arminius (64), Aoifo Katjeradler (76). 
1898: Kein Abgang. 
1899: Vermeffungsjchiff Albatroß (71). 

Der Begriff „Shi“. 
Seit 1894 heißt in der deutjchen Marine jedes zur 

Kriegführung beftimmte Schiffsgefäß dom Linienjdhiff bis 
zum Torpedoboot „Schiff‘. rüber hießen Kanonenboote 
Avijos und Küftenpanzerjhiffe „Sahrzeuge” *). 

Ichige und frühere Beichnung der Schiffsklaflen. 
Die Bezeichnungen der einzelnen Schifjsklaffen der 

deutichen Marine find in neuerer Zeit fo oft geändert, daß 
wir folgende Erklärung für angebracht Halten: 

Die Linienschiffe (Hochjee-Banzerjchiffe) hießen früher 
Vanzerichiffe I., II. und II. Klafje, je nach) der Größe; noch) 
feüher Wanzerfregatten und Wanzerforvetten, je nad) 
der Größe. 

Die Rüftenpanzerfhiffe hießen früher Vanzerichiffe 
IV. Rlafje; noch früher VBanzerfahrzeuge. 

Die großen Kreuzer hießen früher Rreuzer I. und 
I. Klafje; noch früher Kreuzerfregatten und noch früher 
gededte Korbetten **). 

Die Fleinen Kreuzer hießen früher SreuzerIlL., Kreuzer 
IV. Slaffe und Avtfog; die größeren derjelben wurden noch 
früher Kreuzerforbetten und Glattdedäforbetten**) genannt. 

Habicht, Möne, Adler, Nautilus und Albatroß hießen 
eine Zeit lang einfach, „Kreuzer“. 

*) Ueber den Begriff Fahrzeug fiehe Seite 75. — €E3 ift unter anderent 
VBorjohrift, daß vor den Namen eines Fahrzeuges im Dienftverkehr nicht S.M. ©. 

oder ©.M. (Seiner Majeftät Schiff u. j. w.) gejegt wird. Eine Ausnahme 

Hiervon machen die Sachten Meteor, Luft und Liebe. 

**) Die Bezeicänungen: Kreitzerfregatte, gedeckte Korvette, Kreizerforvette und 
Olattdecsforvette Haben eigentlich nur auf getafelte Schiffe Miwendung gefunden.
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Die Schiffskörper. 

Das Iebte Holzjchiff tft mit dem Vermeffungsihiff Alda- 
troß im Sahre 1899 aus der Lilte geftrichen. 

Alle Eijen- und Stahlihiffe find mit Dopvelboden und 
wafjerdichten Schotten (Cijen= oder Stahlwänden) oder mit 
Schotten allein, wenn der Doppelboden fehlt, verjehen, da- 
mit fich bei Havarten und Orundberührungen (Strandungen) 
nur ein Teil ded Schiffes mit Waffer füllt. Die Zahl diejer 
Schotten und der durch Diejelben gebildeten Abteilungen ift 
bet älteren Schiffen Kleiner, bei den neuen jehr groß. 

Zum Leerpumpen der Schiffe in Habariefällen ift in 
jedem Schiffe ein weit verzweigtes Syitem von Pumpen und 
Rohrleitungen, das fogenannte Dratnageiyitem, vorhanden. 

Seit 1885 find die Schiffe fait ausnahm3los aus Stahl, 
nicht mehr aus Cijen, gebaut. Selbft die Taue zur Be- 
wegung der Steuerruder, zum Aug- und Einjeßen der Boote 
und für andere Zwecke, bei denen e3 fich um dauernde und 
große Beanjpruchung Handelt, find aus Stahldrähten ge= 
fertigt. 

Die Hauptfächlih in heimiihen Gemwäflern fahrenden 
Schiffe find gegen das Bewachjen unter Wafjer durch Tarben- 
anjtrich geichüßt. Hölzerne Kriegsichiffe verjah man jeit 
langer Zeit unter Waffer mit einem Beichlag von Nupfer- 
platten, welcher nicht nur gegen das fahrtvermindernde Be- 
wachen, jondern auch gegen die Zeritörung durch den Bohr- 
wurm (Teredo navalis) |[hüßt. Da die Verminderung der 
Öejchmindigkeit durcch den Bewuchs im Kriege großen Nach- 
teil hat, und da man in außerheimifchen Gewäflern über 
Trodendocd3 zur Reinigung des Bodens al3dann nicht ver- 
fügt, verfah man die modernen Rreuzer mit einer doppelten 
Holzbeplanfung und brachte auf diefer den Kupferbejchlag 
(ausnahmaweile auch Zinkbeichlag auf einfacher Beplanfung) 
an. Die neuen Ranonenboote der Sltisklaffe werden nacı 
dem jogenannten Rompofitiyftem: Stahljpanten mit Hölßgerner 
Beplanfung und Nupferplattenbelag auf diejer, gebaut.
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Wegen der Shlitterwirkung im Öefecht und wegen der 
Veuerögefahr läßt man in neuejter Zeit alle Einbauten und 
Aufbauten aus Holz fort und verwendet ftatt dejfen Stahl. 

Die Schiffspanzerung bejtand bi zum Sahre 1883 aus 
Walzeijenplatten. Um dieje Zeit wurden die fogenannten 
Compoundpanzerplatten eingeführt. Diejelben unterjcheiden 
fi, von den Walzeifenplatten Dadurch, daß eine Harte Stahl- 
Ihicht an der Außenfeite und eine weichere Eifenfchicht an 
der Sunenjeite zu einer Platte verbunden find. Sm Sahre 
1893 wurde Die Nidelflußeijenpanzerung erfunden und ein= 
geführt. Diefelbe beiteht aus einer Verbindung von Nidel 
und a ift widerftandsfähiger al3 der KCompound- 
panzer und verdrängte diejen, bisim Sahre1895 der Harvey- 
panzer, dann der Kruppiche Speztalpanzer erfunden wurde, 
die an Wideritandsfähigkeit wiederum den Nidelflußeijen= 
panzer übertreffen. 

Der Kommandoftand des Kommandanten mit den Rom= 
mandoelementen (Sprachrohren, Telegraphen, Steuerrad :c.) 
it auf großen Schiffen dur) Banzer gejchübt, eine leichtere 
PBanzerung dedt die Gejchüßbedienungen. 

Die Linienfchiffe Haben gepanzerte Deds und Gürtel- 
panzer; Die gevanzerten Kreuzer haben einen ähnlichen, aber 
Ihmwäderen Banzerjchub. 

Die Takelage. 
Segeljichiffe, d.h. Schiffe, Die ftch zu Ihrer Sodlbemegung 

nur der Segel bedienen, hat die Marine jeit pem Sahre 1891 
nicht mehr. Die Tafelage der Vanzerichiffe fiel im Jahre 
1883 fort. CGeit 1888 wurden große Kreuzer nur nod) 
ohne Tatelage gebaut. Die Segel fiheinen auf den Ariegg= 
Ihiffen zu verjchiwinden. Bei Neubauten werden nur no) 
ungejhüßte Kanonenboote mit Hilfstafelagen zum Segeln 
verjehen. Schulichiffe und ältere Kreuzer brauchten bisher 
ihre Tafelagen auf. Im Sahre 1899 ift angeordnet, daß 
die Tafelage der Schulichiffe jo weit befeitigt werden joll, al3 
mit Rücjicht auf die Sicherheit der Schiffe angängig erjcheint.
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Lintenfhiffe und große Kreuzer haben im Fodmaft zwei 
Wendeltreppen. Diejer Maft hat außen zwei armierte Ge- 
Techtömarjen*) untereinander; darüber einen Scheinwerfer- 
mars. Der Großmaft hat einen Öefechtsmar2. 

Die Keffel und Mafkhinen. 

Die etwa bIS zum Sahre 1880 allgemein verwendeten 
Ntederdrudkefjel der Shiffsmajchinen mit 1,5 6i8 2 Atmo- 
iphären Leberdrud find den Hochdrudkefjeln allgemein ge- 
tichen; der Meberdrud beträgt bis zu 15 Atmojphären ; 
der Dampf geht, während er jeine Arbeit in der Mafjchine 
verrichtet, dreimal von einem Chlinder zum andern mit 
finfender Spannung (dreifadher Erpanfion), weil auf diefe 
Weile das Brennmaterial beffer ausgenubt wird. 

Das fondenfierte Wafjer wird in Eifternen gejammelt, 
um zur Kefjeljpeifung wieder benußt zu werden, denn zur 
dulung und Spetjung der Kefjel wird auf modernen Schiffen 
nur frisches Wafler verwendet, das man in Doppelboden 
mitführt oder an Bord fonvdenfiert. 

Sn neueter Zeit verläßt man das alte Refjelfyiten und 
‚geht zu den Köhrenfefjeln über, die bei geringerem Wer- 
brauch an Brennmaterial mehr leiften. Während bei den 
alten Kefjeln die erhißte Luft Durch die mit Wafjer gefüllten 
Kefjel in Röhren geleitet wird, find bei den Nöhrenkefjeln 
die Röhren mit Wafjer eu und von den Feuerungsgafen 
umgeben. 

Als Brennftoff für Die KReffelfeuerung wurden früher nur 
Steinfohlen benußt. Sn neuefter Zeit verfucht man die jo- 
genanıtte Mafutfeuerung. Der Majut, ein Braunfohlen- 
teeröl und Abfallproduft der Betroleumraffinerie, wird tn 
eijernen Raften flüffig mitgeführt und durch einen feinen 
Dampfftrahl in die Feuerbüchje geblajen. Ex paffiert beim 
Eintritt einen befonders fonftruierten Brenner und zerjtäubt 
mit äußerit lebhafter Flamme ohne Nauchentwidelung. 

*) Der Mars ift das, was der Snnenländer mit Majtkorb zu bezeichnen pflegt.
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Die Schrauben Haben, wenn fie feit find, in der Negel 
drei Hlügel. Bei den alten Schiffen mit Tafelage tft die 

° Schraube zweiflügelig, damit fie gehoben werden fanı, 
wenn dad Schiff unter Segel allein fahren fol. Schiffe 
mit zwei Schrauben, bon denen an jeder Seite eine Yiegt, 
werden jchon feit dem Jahre 1873 gebaut. Seit 1892 
findet auch- das Dreifchraubenfyitem, bei dem eine Schraube 
in der Mitte und eine an jeder Eeite liegt, mit Erfolg 
Anwendung. 

Außer den Kefjeln und Majchinen zur Sortbemegung des 
Schiffes Hat jedes Schiff mindeftens einen Hilfsfefjel. Die 
Dampffraft wird, unter Benubung bejonderer fleiner 
Majchinen, verwendet: zur Bewegung des Steuerruders, 
zur Bewegung der Majchinenfteuerung (Einftellung ver 
Schiffsmajhinen auf VBorwärts- und Rüdwärtsgang), zum 
Richten der Kanonen, zum Transport der Munition und 
ZTorpedos, zum Heben der Anfer, zum Aus- und Einjeßen 
der jchweren Boote, zum Auspumpen des Wafjerd beim 
Lediwerden des Schiffes, zum Füllen der Schiffsdampffejjel, 
‚während diejelben in Betrieb find, zum Deitillieren von 
Trinfwafjer aus Seewafjer, zur Heizung und Bentilation, 
zur Bereitung von &i3, zum Nusbringen der Aiche aus dem 
Heizraum, zum Betrieb Dex eleftrichen Beleuchtungsanlage. 
Außer der inneren, aus einem Glühlampenfyjten beftehenden 
Beleuchtungsanlage ift auf allen neueren Schiffen mindejteng 
ein Bogenlicht mit Scheinwerfer vorhanden, um bei Nacht 
die Umgebung zu beleuchten. 

Da das deitillierte Wafjer zur Füllung und Speijung 
der Kefjel nicht immer reicht, führen manche Schiffe erheb- 
liche Mengen friihen Waffers zu diefem med im Doppel- 
boden mit. 

Zür den Betrieb der Bentilatton, Audermajchine, Boots= 
twinden, Anferlihtmaihhinen, Gejhügfchwentwerfe und 
Munitionsaufzüge mwird verjuchsweife auch Cleftrizität 
verimendet.
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Die Artillerie. 

Die Kanonen werden benannt nach dem Fichten inneren - 
Durchmefjer auf den Feldern des gezogenen Teils. CS hat - 
‚Daher z.B. daS 21 cm-Geihüßrohr im gezogenen Teil einen 
lichten inneren Durcymefjer von 21cm. Diejer Durchmeifer 
tt jedoch fein Maßftab für die Leiitungsfähigfeit eines Ge- 
ichüßes; maßgebend hierfür ift vielmehr das Gewicht und 
die Öejchwindigkeit des verfeuerten Gejchofjes. Sn neuerer 
Zeit jtrebt man in der Schiffsartillerie Danach, verlängerte, 
alfo jhmwerere Gefchofje mit großer Gefchwindigfeit zu feuern 
und daduckh eine Steigerung de3 SKalibers zu umgehen. 
Dies bedingt wiederum verlängerte Gejhüsrohre und große 
Geihüsladungen eines langjam brennenden Vulvers. Die 
zur Armierung unferer ältejten PVanzerfchiffe gehörende 
21 cm-anone tft 3.8. 3,9 m lang, wiegt 8500 kg umd 
feuert ein Gejchoß don IS kg Gewicht mit 400 m Anfang3- 
geipiwindigfeit. Die im Sahre 1885 eingeführte 21 em- 
Kanone hat 7,3m Rohrlänge 13500kg Rohrgewicht und 
feuert ein Gejchoß von 140 kg Öewicht mit 560m Anfangs- 
geihmwindigfeit. Die alte 24 em-Kanone ijt 4,7 m lang, hat 
14500kg Rohrgewicht und feuert ein Geihoß von 140 kg 
Gewicht mit 27 kg Pulver und 450m Anfangsgejchwindig- 
feit. Die Kruppjche 24 em-Sanone von 50 Kaliber Länge ' 
it 12m lang, hat ein Nohrgewiht von 32 750kg und 
feuert ein Gejchoß von 215 kg 618 360 kg (je nach der Länge 
des Gejchofjes) mit 650m Anfangsgeihwindigfeit, während 
die Gejhüsladung im eriten Falle 107, im zweiten 188 kg 
Vulver beträgt. Die Kruppfche Gefüsfabrif kann Kanonen 
bis zu 100 Kaliber Länge heritellen, aljo eine 21 em-Ranone 
bon 21 m Länge liefern. Die Wirkung der Artillerie ließe 
fi) Dadurch, ohne Vergrößerung des Kaliber, ungeheuer 
fteigern; eine ©renze febt aber die Schwierigkeit, welche in 
der Handhabung durch zu große Länge entiteht. Anderjeits 
giebt infolgedefjen, wie erwähnt, daS Kaliber Feinesmegs 
einen Maßftab fire die Leiftungsfähigteit. &3 wird vielmehr
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zur Bezeichnung derjelben jtet3 die Länge des Gejhügronres 
und die Länge des Gejchofjes in Kalibern angegeben. Die 
21 cm-Sanone L35 mit einem Gejchoß von L3,5 bedeutet 
3. B., daß es fi) um eine 21 em-Sanone handelt, welche 
7,35 m lang ijt und ein Gejhoß von 0,735 m Länge feuert. 
Sr der deutfchen Marine find in neuefter Zeit die Rohrlängen 
bis auf 45 Kaliber gefteigert. Die 28 cm-Kanone L 40 wiegt 
mit Berihluß 45170 kg und feuert eine Stahlgranate von 
240 kg Öewidht mit 144 kg Pulverladung und 710 m An- 
fangsgejchwindigfeit in der Sekunde. Diejes Öeihoß durch- 
Ichlägt eine 74cm ftarfe Walzeijenplatte mit einer Hinter- 
lage, welche der Bordmand eines VBanzerjchiffes entipricht, 
auf 300m Entfernung, wenn fte unter rechtem Winfel auf- 
trifft, und eine 51 em ftarfe Sompuunbplane unter gleichen 
Berhältniffen, 

Man unterjcheidet: 

Schwere Artillerie, beftehend aus Kanonen bon 30,5, 
28, 26, 24 und 21 em Raliber. 

Mittelartillerie, beftehend aus Kanonen von 15, 12, 10 
und 8,8 em Raliber. 

Leichte Artillerie, beftehend aus Kanonen von 5 em, aus 
Majchinengeichügen von 3,7 em und Majchinengewehren 
von Smm Raliber. 

Neben der Hauptarmierung geht auf allen Schiffen eine 
Bemwalfnung mit Mittelartillerie und leichter Artillerie Her. 
Sene jteht in der Regel auf erhöhten Aufbauten, dieje be= 
jonders in ven Marjen. Schnellladefanonen werden jchon 
bis zu 24cm Raliber aufwärts benußt, ihre Verjchluß- umd 
Ladevorrichtung macht ein jehr jchnelles Laden und Schießen 
möglich; Geihoß und Geihüsladung find in einer Kartufche 
vereinigt. Die Majhinenfanone Shitem Mayim und das 
Majchinengemehr Syitem Maxim feuern Hauptjächlich aus 
den Marjen (Mafttörben). Die Majchinenfanone Hat 3,7 cm 
Kaliber, fie feuert Granaten und Vollgefchofje jcänell und 
mit genügender Treffjicherheit. Das 8 mm große Kaliber
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de3 Majchinengewehrs verbindet große Treffwirfung mit 
einer Seuergejchwindigfeit von 700 Schüffen in der Minute. 

Neue Schiffe werden aud) mit Explofivgranaten aus= 
gerüitet. 

Ein Linienjchiff von der Alafje „KRaifer Wilhelm IL“ ver- 
feuert in zehn Minuten rund 35. Tonnen = 35000 kg 
Sejchoffe. 

Der Torpedo. 
Der Torpedo tft feit etiva fünfundzwanzig Sahren eine 

friegsbrauchbare Waffe. Auf 400-500 m Entfernung be- 
wegt fich Diejes jomohl über ald unter Waffer abjchießbare, 
die treibende Kraft in feinem Innern tragende Geihoß in 
einer regulierbaren Tiefe gegen den nicht gepanzerten Schifjg= 
boden, um diejen bei der Berührung durch eine Exploftion 
von Schießwolle zu zertrümmern. && wird aus einem Rohr, 
dem jogenannten Lancierrohr, mit fomprimierter Luft oder 
leichter Wulverladung gejchoffen, d. H. aus dem Schiffe in 
das Waffer befördert; darauf nimmt es eigene Bewegung 
an. Die Öejchwindigfett des Torpedo3 beträgt 26 bis 

. 36 Seemeilen in der Stunde, und feine Treffficherheit reicht 
jelbjt fie die kurzen Momente des Kampfes zwijchen zwet 
fich begegnenden Schiffen aus. Der Torpedo wird in unjerer 
Marine gebraucht zur Bewaffnung der Schiffe und Kahr= 
zeuge neben der Artillerie al3 Torpedovarmterung und an 
Bord der Torhedoboonte, welche eigens zu jeiner Verwendung 
gebaut find. 

Zum Schub gegen den feindlihen Torpedojhuß waren die 
Schlahtihiffe mit Stahldrahtneben ausgerüftet, welche in 
etwa 12m Entfernung von der Bordivand herunterhängen, 
nachdem fie auf Befehl ausgebracht find. Diefe Schuß- 
borrihtung hindert jedoch die Schiffe in ihrer Bewegung 
dermaßen, daß man fie wieder aufgiebt. 

Sperrmaterial zum Schuß gegen die Annäherung von 
Torpedobooten ift ebenfall3 auf den Schlachtihiffen vor= 
handen, damit fie fi), wenn vor Anker Tiegend, mit der aus 
Tauen bejtehenden Sperre umgeben fünnen.
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Einiges über die Ansrüftung. 

Sedes Schiff hat ein Dampfbelboot. Große Schiffe 
haben deren mehrere CS giebt davon jehs Slaffen, 

nämlid): 
Kaffe A 15900 Tonnen 

„ I 8180 M Deplacement 

sn. bei voller 
„ II 5040 n Ausriift 

Naphthaboot IT 2750 ,„ | srähtung. 
ii IT 2500 ir 

Taucherapparate gehören in einem Exemplar, auf großen 
Schiffen in mehreren Gremplaren zur Ausrüftung. 

Elektrifche Beleuchtung, Dampfheizung und Badapparate 
find in der Negel vorhanden. 

Zur Ronferbierung ded Probiants, zur Trinkmalier- 
fühlung und Eisfabrifation werden in die neuen Panzer- 
iohiffe und Kreuzer Ei3- und Kaltluftmafchinen nad) Linde? 
Syitem eingebaut. 

Die Verftändigung von Schiff zu Schiff, jowie von Schiff 
zu Vand und umgekehrt, geichieht, wenn Boote nicht ent= 
fendet werden, tags durch, Signalflaggen und Semaphor- 
zeichen nach Art der im Etjenbahnbetrieb üblichen; nachts 
durch Lichter und Lichtblidke, die nach Farbe und Zeitdauer 
verjchtenen angeordnet find, jowie Durch farbige Sterne, 
welche aus Biltolen in die Luft gefchoffen werden. Mit den 
für diefen Zweck nötigen Slaggen, Zeichengebern und Wörter= 
büchern tjt jedes Schiff ausgerüftet.
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Die Standarten, Flaggen n. f. w. des Dentfchen Reiches 
und des prenßifchen Ronigshanfes. 

i 1% 1% A 14 G 
A A 1% 
9: A 
% 4 

=
=
 

Kaijerftandarte. 

Schwarz auf geldem Grund mit goldenem Wappenjhild umd goldenen Kronen, 
in dem Kreuz die Snfchrift: „Gott mit uns 1870“.) Wird int Großtopp gejeßt. 

Der Breitwimpel Seiner Majeftät des Kaifers. 

(Weißer Grumd. Krone md), Schwerter in Goldfarbe.) 

Wird nur auf perjönlichen Befehl Seiner Majeftät des Raifers an Stelle der 

Katjerjtandarte geheißt. 

Dittmer, Deutjche Kriegsmarine, 2. Aufl. 7
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Kaijerinftandarte. 

(Schwarz auf gelben Grumd mit goldenem Wappenfchild und goldener Krone.) 
Wird im Großtopp gejebt. 

Kronprinzenftandarte. 

un auf gelben Grund mit goldenem Wappenjchtld umd goldener Krone, 
in dem Kreuz die Snfchrift: „Gott mit uns 1870") Wird im Großtopp gejebt.
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Preugiihe Königsftandarte, 

(Schwarz auf rotem Grund mit jilbernem Wappenfchild amd jilbernen Kronen.) 

Wird im Großtopp gejekt. 

Preugiihe Königinftandarte, 

(Schwarz auf rotem Grund mit filbernem Wappenjchild und filberren Kronen.) 

‚Wird int Großtopp gejebt. 
TR
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Preugiicde Standarte des Königl. Hnufes. 

Schwarz auf weißem Grund mit jildernem Wappenjchild und filbernen Kronen.) 

Wird im Großtopp gejekt. 

dlagge de8 Stantsjelvetärd des Neihsmarinenntes. 

5 (Schwarz auf weißem Grund mit goldenen Anker.) 

Wird im Großtopp gejeßt.
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u. 
Dlagge ver Möntirale. 

(Schwarz auf weißem Grund.) Wird für einen AdmtralimGroftopp, für einen Vice- 

admiral im Vortopp, für einen Konteradmiral im Kreiz- oder Befanstopp gejekt. 

.. 

A 

Ba 

Slagge der Vicendmirale Slagge der Konterndmirale 

an Bord von Schiffen, welche nur an Bord von Schiffen, welche nur 
einen Maft Haben, umd in Booten, zivei Maften oder mm einen Maft 

Haben, und in Booten. 

7 
Kommmodoreftander. 

(Schwarz auf weißem Grumd.) Wird für einen Kapitän zur See gejeßt, welcher 
den Befehl ither mehrere Schiffe führt, und zwar im Großtopp. Im Kreuztopp tft 
der Stander Abzeichen fiir den ältejten Offizier, wo mehrere Schiffe oder Fahr- 

zeuge ohne Rangadzeichen auf einer Neede oder in einen Hafen vereinigt find. 
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Slottillienftander. 

(Schwarz auf weißem Grund.) Wird fiir den Befehlehaber einer Flottille im 
Oroßtopp gejeßt. 

Divifionäftander, 

(Schwarz auf weißem Grund.) Wird fir den Befehlshaber einer Divifion von 
Schiffen oder Fahrzeugen im Großtopp gejebt. 

Wimpel der Kaiferliden Marine. 

(Weiß mit hwarzem Kreuz.) Kommandozeichen jedes in Dienft geitellten Kriegs- 
ichiffes und Tahrzeuges; wird im Großtopp gejeht.
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Slagge der Kaiferliden Marine (Kriegsflagge). 

(Schwarz auf weißem Grund, in dem Felde Iint3 oben die Neichsfarben: Thwarz, 
weiß, xot.) Kennzeichen jedes Nriegsjchiffes und Fahrzeuges. Wird am Hei 
oder am der Gaffel des Hintermaftes, bei feierlichen Gelegenheiten außerdent 

in allen drei Toppen oder im Großtopp allein gejeßt. 

Id { EN 
Sf der Kaiferliden Marine. 

—
—
—
—
Z
 

(Schwarz, weiß, rot, nit [hwarzem Kreuz.) Wird am Bug oder auf dem Bug- 

ipriet Sonntags und bei feierlichen Gelegenheiten gejebt.



"E
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te
r 
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Toppflagge 
Toppflagge 

Blaggenfchmud, 

Der Tlaggenjchnud der Kutferlichen Marine bejteht in: 
a) Zoppflaggenheißen, 
b) Ausflaggen. ; 

Beim Toppflaggenheißen wehen außer der Hedflagge und Göfch die Toppflaggen. 
Beim Auzflaggen wehen außer Herkflagge, Göjh und Toppflaggen die Signalflaggen ivie im Bilde.
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ni 
Die Reichsdienftflagge im Bereich der Kaiferlihen Marine, 

(Schwarz, weiß, vot mit gelbem Anker und gelber Krone im weißen Streifen.) 

Wird von den Transportichiffen, Zotfenfahrzeugen, Werftfahrzeugen, Kunz von 
denjenigen Schiffen und Fahrzeugen der Kaiferlichen Marine geführt, welche 
nicht militärijch bemannt find. Sie wird an Stelle der Nationalflagge anı Hed 
oder am Hintern Majt und zwar in der Negel ar der Gaffel diefes Maftes, tır 
Ermangelumng einer folchen aber im Topp oder im Want gejeßt. Sie darf, in 

verkleinertem Maßjtabe, al Göfh auf dem Bugjpriet oder den Vorftever 
gejekt werden. 

Sie Neichädienftflagge im Bereich ded Auswärtigen Antes, einihlieglic der 

Schuägebiete, 

(Schwarz, weiß, rot mit fhiwarzem Adler und gelber Krone im weißen Streifen.) 

Wird anftatt der Nationalflagge an Hed oder am Hintern Majte und zwar in 

der Negel an der Gaffel diefeg Maftes, in Exrmangelung einer jolchen aber am 
Topp oder In Want geführt. Sie darf auch in verkleinerten Maßftabe als Göfch 

auf dem Bıigjpriet oder dem Vorjteven gefiihrt werden.
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Il 
t 

Neichsdienftflagge im Bereich des Neijspoftamts (Neichspoftflagge). 

(Schwarz, weiß, ot mit geldem RojtHorn und gelber Krone im weißen Streifen.) 

Wird von folhen dem Boftfistug gehörenden Schiffen an Stelle der Ntatioral= 
flagge geführt, welche von einem als Beamten angeftellten Kapitän Tommandtert 
werden. Sie wird am Hintern Maft und zwar in der Negel an der Gaffel 

diejes Maftes, in Ermangelung einer jolchen aber im Topp oder Want gejeßt. 
Sie darf, in verfleinertem Maßitabe, als Göfch auf, Dem Bugfpriet oder dent 
Vorjteven geführt werden. Außerdem Haben jolche deutjche Schiffe, welche, ohne 

im Eigentum des Reichs zu ftehen, tm Auftrage der Neichspojtverwaltung die 
Roft befördern, folange jte die Boft an Bord Haben, neben der Rationalflagge als 
bejonderes Abzeichen die Bojtflagge im Großtopp zu führen. Für diefelbe Zeit find 
diefe Schiffe berechtigt, die Boftflagge als Göfch auf dem Bugjpriet zu führen. 

j 

Neijsdienftflagge in Bereich) der übrigen Verwaltungszweige, 

(Schwarz, weiß, vot mit gelber Krone im weißen Streifen.) 

Wird an Stelle der Nationalflagge am Hed oder am Hintern Maft und zivar tır 
der Regel, an der Gaffel diejes Majtes, in Ermangelung einer. jolchen aber amt 
Topp oder in Want geführt. Sie darf, in verfleinertem Maßjtabe, als Geh 

auf dem Bugipriet oder dem Vorjteven gefiihrt werden.



Das [hwinmende Material der Kaijerlihen Marine, 107 

ülagge des Kaiferlichen Jachtkiubs. 

(Schwarz, weiß, rot mit gelbem Abzeichen auf weißen Grunde.) 

Slagge des Kaiferlihen Gonvernens in Oftafrifa und in Kinutfchon. 

(Handelsflagge mitt dem Neichgadler.) 

Wird fr den Gouverueur für die Dauer feines Aufenthaltes innerhalb der Grenzen 

des Neichsichußgebietes in Großtopp gejegt, wenn er fich am Bord eines Schtffes 

Dder Fahrzeuges der Kuaijerlichen Marine over auf einem Negterungsfahrzeuge 

des Gouverements eingejchifft Hat. °



Hamdelöflagge des Deutigen Reiches. 

(Schwarz, weiß, rot.) Wird von Handelsfchifren am Hecd oder anı hinteren Majt 

und zwar in der Regel an der Gaffel diejes Maftes, in Ermangelung einer folchen 

aber am Topp oder im Want gejebt. . 

Wird von Schiffen 

me me, || LM | =,“ rot mit weißen Zotjendilfe ver: 

Nand.) langen 

Lotjenflagge des Dentihen Neiches. 

108 Erfter Abjnitt. Das Ihiwinmende Material der Kaiferlihen Marine 
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Die Organifation der Marine. 

Seine Majejtät der Kaijer. 

Na Artikel 53 der Verfafjung des Deutjchen Neichs 
vom 16. April 1871*) it. die Mrieggmarine des Reichs 
eine einheitliche unter dem Dberbefehl des Katjers. 

Die oberfien larinebehörden. 
Da3 Dberfommando der Marine führt Seine Majeftät 

der Raiier. 
Der Chef de MarinefabinettS bearbeitet die Marine= 

angelegenheiten nach den direkten Befehlen Seiner Majeftät 
des Natjere. 

Dem Admtralitab ver Marine, dejjen Chef Seiner Majejtät 
dem Saijer diveft unterfteht, fallt die Löfung taftifcher und 
ftrategifcher Yufgaben nebft der damit in Verbindung ftehen- 
den Arbeiten zu. 

Der Öeneralinipekteur der Marine führt die Dienjt- 
gejchäfte nach direkten Befehlen Seiner Majeftät des Katfers. 

Die Verwaltung der Marine führt unter Verantwortlich- 
feit des Neichsfanzlers der Staatsfefretär de NReichömartne- 
amt3 mit den Befugnifien einer oberiten NeichSbehörde. 

*) Siehe die Anmerkung auf Seite 16. Die von dem Bundesrate und dem 
Neichstage genehmigte Verfafjungsurfunde des Deutjchen Neiches Hat durch das 

Gejeb vom 16. April 1S7L ihre Sanktion erhalten.
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Die Kommandohehörden am Namde. 

Das Alarinekabinett. 
Das Marinefabinett ift das Organ Seiner Majeität des 

Ratjers für die Kommandoführung der Marine und für 
Marineangelegenheiten überhaupt. 

&3 jtehen direkt unter Seiner Nlajeftät dem Raifer: 
Der Chef des Admtralitabes. 
Die Chefs der Marinejtationen. 
Der Snipekteur des Bildungsmejen?. 
Der Chef des I. Gejhwaders. 
Der Chef des Kreuzergejchwaderd. *° 
Die im Auslande befindlichen jelbjtändigen Schiffg- 

fommandos in milttärpolitiichen Sachen. 

Der Admiralfiab der Marine. 
Der Admiraljtab mit dem Sit in Berlin jteht unter dem 

Chef des Admixaljtabes der Marine. Er hat die Disziplinar- 
und Urlaubsbefugnifje eines fommandterenden Generals 
der Armee. 

Sn dem Admiralftabe werden außer den Admiralftabg- 
geihäften Die milttärpolttifchen Angelegenheiten der im Aus- 
Yande befindlichen Schiffe bearbeite. Seine Majejtät ver 
Ratjer läßt diefen Schiffsfommandos Seine Befehle durd) 
den ihm direkt unterftellten Chef des Admiralitabes zugehen. 

Der Generalinfpektene der Marine. 
Der Generalinjpekteur der Marine führt Snipizierungen 

‚im Bereich der gejamten Marine nach den direkten Befehlen 
Seiner Majejtät des KRaifers aus. 

Die Stationskommandos. 

Die deutjchen Küiften und die fie begrenzenden Mteeres- 
teile werden eingeteilt in die Marinejtation der Ditjee, mit 
dem Gib des Kommandos in Kiel, und die Marineftation
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der Noxdjee, mit Dem Sib des Kommandos in Wilhelm3- 
haben. Seder Station fteht ein Marineftationsfommando ala 
oberite Territorialbehörde ver Marine vor. An der Spibe der 
heimtichen Marineitattonsfommandos fteht je ein Marine- 
ftationschef mit den gerichtsherrlichen, Disziplinar- und Ur= 
laub3befugnifjen eines fommandierenden Öenerals der Armee. 
Ste üben über dad ganze zum Stationsbereich gehörende 
Perjonal und Material territoriale Befehlsbefugnifje au2. 
Den Stationsfommandos find Die Marineinfpektionen unter= 
ftellt. Außerdem unterftehen dem Kommando der Marine- 
Hation der Ditjee die Snipektionen des Torpedomejens und 
der Marineinfanterie, dem Kommando der Marinejtation 
der Nordjee die Snipektion der Marineartillerie. 

Sn allen Angelegenheiten, die fi) nicht auf militär- 
politiiche Verwendung beziehen, ftehen jelbitändige Schiffs- 
fommandos unter demjenigen Stationsfommando, melde 
die Bejahung fommandiert hat. 

Durch Gejeb vom 19. Suni 1883 find die Örenzen der 
Neichöfriegshäfen zu Kiel und an der Sade feitgejegt und 
den Stationschefs gewilje Befugnifje innerhalb der Hafen- 
gebiete übertragen. 

Die Marineinfpektionen. 

Zu jeder Station gehört eine Marineinjpeftion. Die 
zuc Dftjee gehörende heißt die exfte, die zur Nordjee 
gehörende die zweite Marineinjpeltion. Der Marine= 
infpefteur hat die allgemeinen Pflichten und Nechte eines 
Brigadefommandeurs der Armee. 

Demjelben it unterftelft: 

1. Die Matrojendivifion, deren bet jeder Station eine 
vorhanden und deren Ywed es ift, daS Depot zu bilden, 
aus welchem da3 feemännijche Verjonal für die Bejabung 
der Schiffe und Fahrzeuge entnommen wird, und in welches 
e5 nad) der Außexdienftftellung zurüdfehrt. In Kiel tft 
die erite, in Wilhelmshaven die zweite Matrojendibifton
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ftationiert. Der. Kommandeur einer Matrojendiviftion hat 
die Pflichten und Rechte eines Aegimentsfommandeurs der 
Armee. Die Matrojendivifionen zerfallen in Abteilungen 
und diefe in Kompagnten, ähnlich den Batallionen und 
KRompagnien der Armee. 

2. Die Werftdivifionen, deren bet jeder Station eine 
vorhanden und Deren Zwei es tft, Das Depot zu bilden, 
aus welchem das technijche VBerjonal für die Bejabung der 
Schiffe und Fahrzeuge entnommen wird und in welches e3 
nad) Außerdienftitellung zurücfehrt. In Kiel ift die erfte, 
in Wilhelmshaven die zweite Werftdivifion ftationtert. Der 
Kommandeur einer Werftdivifion hat die Befugniffe und 
und Pflichten eines Negimentsfommandeurd der Armee. 
Die Werftdivifionen find in Kompagnien geteilt, deren 
Gliederung den Armeeverhältniffen nicht in dem Maße 
entipricht wie bei ven Matrojendiviitonen. 

3. Die Wahtihiffe, deren fich in jedem der beiden 
Neichöfriegshäfen eins befindet. Sie werden zur Aus= 
bildung de8 Mafchinenperjonals benußt und find gleich- 
zeitig Aufklärungsichiffe. 

4. Die Rejervedivifionen, d. h. die mit verminderter 
Bejabung zu jofortiger Verwendung bereit liegenden Schiffg- 
dinijionen. Aufgabe derjelben ift: die Bejabungsitämme 
für die Schiffe ihrer Divifion bereit zu Stellen. Nejerve- 
didifionen find in Kiel, Wilhelmshaven und Danzig 
ftationtert. Den Mebungsgang leitet der zum Divifionschef 
defignierte Marineinjpekteur, in Danzig der Kommandant 
des Stammijciffes. 

5. Die in eriter Nejerve befindlichen, d. h. Die jofort 
gebrauchsbereiten aber noch nicht voll in Dienft gejtellten 
Schiffe und Fahrzeuge. 

Die Infpektion der Alarinenrkillerie. 
Die Snjpeftion der Meartneartillerie Hat ihren Sit in 

Wilhelmshaven und unterjteht Dem Kommando der Marine- 
ftation dev Nordfee. Der Sufpekteur der Marineartillerie
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dat die Befugnifje und Pflichten eines Brigadefommandeurs 
der Armee. Aufgabe der Matrofenartillerie ift die Be= 
dienung der Küftenartillerie in Den der Marine gehörenden 
Küftenforts, das Legen von Minen- und anderen Sperren, 
jowie die Bedienung der Torpedobatterien. 

Der Snipeftion der Marineartillerie find unterftellt: 

1. Die Matrojenartillerieabteilungen, von denen die erite 
. in Sriedrichort bei Kiel, die zweite in Wilhelmöhaven, Die 
dritte in Lehe an der Wefer, die vierte in Cuxhaven an 
der Elbe ftationiert ift. Die erfte Abteilung tft vier 
KRompagnien, die ziweite, dritte und bierte find nur drei 
Rompagnien ftark. 

Das Matrojenartilleriedetachement in Kiautjchou. 

2. Das Arxtilleriefhulihiff, auf dem Dffiziere und 
Mannichaften für den Schiffsartilleriedienft ausgebildet 
werden. An Bord befindet jih eine „Schiifsartillerie- 
prüfungsfommilftion”, welche in ähnlicher Weile wie die 
Artillerieprüfungsfommilftion der preußijchen Armee über 
artilleriftiihe ragen zu beraten hat. 

3. Die Telegraphenjchule in Lehe. 

Die Infpektion des Torpedowelens. 

Die Snipektion des Torpedomwejens hat ihren ©iß in Kiel 
und fteht direft unter vem Kommando der Marineftation der 
Dftfee. Der Snfpekteur hat Die Befugnifje und Pflichten 
eines Brigadefommandeurs. 

Der Snipektion liegt Die Sorge und die Berantivortung 
für die Ausbildung mit der Torpedomwaffe, jowie für die 
Leiltungen derjelben ob. Shr find unterftellt: 

1. Die beiden Torpedoabteilungen, deren erite in Kiel, 
und deren zweite in Wilhelmshaven ftationiertift. Diejelben 
find in ähnlicher Weife wie die Abteilungen der Mlatrofen- 
divifionen in KRompagnien geteilt. Shr Zwed it, das 
Berjonal für die Torpedomwaffe und für den Sprengdienit 

Dittmer, Deutfche Kriegsmarine. 2. Mift. 8
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auszubilden. Sie find das Depot für die Bejabungen der 
ZTorpedoboote und für die Leute, welche überhaupt Die 
Torpedomwaffe bedienen follen. 

2. Das zur Ausbildung mit der Torpedomwaffe beftimmte 
Torpedofhulihift. Epentuell auch ein Mafchinen- und 
‚Setzerihulichtif. 

3. Das Torpedoverjuhsfommando mit dem Torpedo- 
verjuchsichiff. 

4. Die in Dienft befindlichen Torpedoboote, jofern fie 
nicht einem Gejchwaderverband zugeteilt find. 

5. Die zu Nejerbedivifionen vereinigten, jowte die in 
erjter Nejerve befindlichen Torpedobonte und Torpedo- 
Divifiongbonte. 

6. Die ein in Sr tedrichgort. 

Die Rommandantnren. 

In den Neichsfriegshäfen find die Stationschefs Fejtungs- 
fommandanten. Für Helgoland wird ein bejonderer 
Kommandant ernannt, der aber unter dem Chef ver 
Marineftation der Noxdfee jteht. In FSriedrichgort, Lehe 
und Cuxhaven nehmen die älteiten Dffiziere die Gejchäfte 
der Kommandantur wahr. 

Die Kommandantur zu Friedrichgort unterfteht dem 
Kommando der Marineftation der Dftfee. Diejenigen zu 

- ©eeftemünde und Cughaven unterjtehen der Nordfeeftation. 

Die Alarineinfanterie. 

Die Sujpektion der Marineinfanterie unteriteht dem 
Kommando der Marineftation der Ditjee. 

Die Martneinfanterie ift zur Verteidigung der Neichs- 
friegshäfen und zue Verwendung bet der Belabung von 
Siautjchou bejtimmt; jte nimmt an der Bejaßung don 
großen Schiffen teil; fie unteriteht einem nöpekteur, 
der den Nang eines Negimentsfommandeurs Der Armee Hat.
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Das Dffizierforpd der Marineinfanterie wird aus der 
Snfanterie der Armee fommandiert und fehrt nach gemiffer 
Zeitdauer im diejelbe zurück. Unteroffiziere und Mann 
Ihaften werden in der Truppe herangebildet, beziehungs- 
teije für diejelbe ausgehoben. 

Der ©ib der Snipektion ift Kiel. Derfelben find die drei 
Seebataillone unterftellt, deren jedes vier Kompagnien hat. 
Das erite Seebataillon ift in Kiel, daS zweite in Wilhelms- 
haven, das dritte in Kiautjchou ftationiert. 

Die Schiffspungenabteilung. 

Die Schiffsjungenabteilung Hat ihren Sib in Friedrichs- 
ort und unteriteht der Snipeftion des Bildungswejens der 
Marine. Kommandeur derjelben ift ein älterer Stab3offizier 
der Marine. Sie führt den Schriftwechjel über Annahme 
und Cntlafjung der Sungen jowie die Stammrollen. Auf 
die Ausbildung der Zöglinge und deren Gang hat fie feinen 
Einfhup. 

Die Infpektion des Sildungswelens der Marine. 

Die Snipektion des Bildungswejens der Marine Hat 
ihren Si& in Riel. Snipekteur ift ein Konteradmiral oder 
Bizeadmiral, der Seiner Majeftät dem Katjer Diveft unter- 
fteht. Cr hat die Disziplinar- und Urlaubsbefugnifje eines 
fommandierenden Öeneral3 der Urmee. Der Snivektion find 
unterftellt: 

Die Marineafademie, 
die Marxinejchule, 
die Seefadettenannahmefommilfton, 
die Seefadetten- und Schiffsjungenfchiffe, abgejehen 

von militärpolitiiden Aufgaben im Muslande. 

Die Marineafademie gewährt den Seeoffizieren die 
Möglichkeit wiffenfchaftlicher Ausbildung für Höhere Stellen. 
Die Lehrzeit dauert zwei Winterhalbjahre. 

g*
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Die Marinejchule bildet Seefadetten wiljenjchaftlich zu 
Sähnrichen zur See und Geeoffizieren heran. 

Die Dedoffizterichule bildet Unteroffiztere und Ded-, 
offiziere Fachmwiljenihaftlidh auS. 

Die Hafenkapitanate. 

Sn jedem der beiden Neichöfriegshäfen*) befteht ein 
Hafenfapitanat. Dasjelbe it dem Stationsfommando unter- 
ftellt und ift das Drgan des Stattonschefs für alle den 
Neichökriegshafen und die Polizei auf demjelben betreffenden 
au den. 

Die Abwirkelmgsbirenns. 
Zu jeder heimifchen Station gehört ein von dem Hafen- 

fapitän nebenamtlich geleitetes Abwicdelungsbureau, welches 
den Schriftverkehr für Die Kommandos außer Dienft geftellter 
Schiffe zu erledigen hat. 

Die Schiffsbefichtigungskommiffionen. 

Bei jedem der beiden heimiihen Stationsfommandos 
befindet fi) eine von einem höheren ©eeoffizier 3. D. geleitete 
Shiffsbejihtigungsfommiifton, deren Aufgabe es ift, Die 
für Die. Verwendung im Sriegsfalle heranzuziehenden 
Handelsichiffe zu Eontrolliexen. 

Die Havariekommillionen. 
Um bei Havartefällen von Schiffen den objektiven That- 

beitand feitzuftellen, bejteht bei jedem der heimifchen 
Stationsfommandos eine Schiffshavariefommijfion und eine 
Majchinenhavariefommiiiton. Sr denfelben hat ein älterer 
©eeoffizter den Vorfib. Shr gehören höhere Techniker und 

*) Auch in Darse3-Salanı, Kamerum md Kiautjchou giebt eg Safenkapitanate, 
jedoch anderer Drgantfation. Sn Tebtgenannten Dit tft z.B. der Hafenkapitän 

auch an die Spie des neuerrichteten Seemannsamts Ktautfchoi gejeht.
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andere Seeoffiziere an. Dieje Kommijfionen haben feinerlet 
richterliche Befugniffe, pielmehr nur Die Aufgabe, den That- 
„beitand jo weit zu ermitteln, daß entjchieven werden fann, 
ob dag gerichtliche Verfahren einzuleiten ijt oder nicht. 

Die Kommandobehörden an Bord. 

Die FSlotten, Gefchwader, Slottillen und Divifionen. 
Mehrere einem gemeinfamen Befehlshaber unterftellte 

Schiffe bilden ein Öefchwader. Werden mehrere Gejchmader 
oder Öejchiwader und Slottillen einem gemeinjamen Befehls- 
haber unterftelft, fo bilden fie eine Slotte. Wird e8 erforderlich, 
Gejchwader oder Flottillen in Unterabteilungen zu gliedern, 
jo werden dieje Divifionen genannt. Die Kommando3 der 
dlotten und Gejchwader ftehen direft unter Seiner Majeftät 
dem Sailer, welcher auch den Befehl zu ihrer Sormierung 
und Auflöjung giebt. 

Das exfte Gefchwader. 
Das erite Gejchwader ift dauernd in Dienft. ES beiteht 

aus zwei Dibifionen von je ‚vier Linienjchiffen. Der 
Öejchwaderchef it gleichzeitig Chef der eriten Divifion. 
Der Chef des erften Gejchwaders ilt in der egel WVize- 
adınical, derjenige der zweiten Diviltion in der Ntegel 
Ronteradmiral. Der Chef des eriten Gejchwaners fteht 
direft unter Seiner Majejtät dem Raijer. 

Die Referuedivifionen. 
Die MNefervedivifionen find Flottenabteilungen von 

Kriegsichiffen, welche Friegsfertig ausgerüftet, aber nicht 
voll bemannt find. Shre Aufgabe ift es, Bejabungs- 
fämme für die Schiffe der Dipifionen bereit zu jtellen. 
Diefe Stämme find jo bemefjen, zujammengejeßt und 
ausgebildet, daß fie einen Stamm für die Bejaßung der 
ganzen Divifion bei einer Sndienftitellung abgeben.
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Die Uebungsflotte. 

Für Die Dauer der in der Regel im Spätjommer ftatt- 
findenden Manöver wird alljährlich unter einem von Seiner 
Majeftät dem Kater zu ernennenden Flaggoffizier eine 
Webungsflotte gebildet. Sn ihr vereinigen fich alle in Dtenit 
gehaltenen Verbände der heimischen Schlahtichiffe, Kreuzer, 
Torpedobonte u. j. w. 

Die Schulfhiffe. 

Die Shulihiffe zuc Ausbildung der Seefadetten umd 
Sciffsjungen treten jährlich zum Herbit eine Reife in aus- 
mwärtige Gewäfjer an, von der fie im nächjten Srühjahre 
zurüdfehren. 

Die Torpedo-, Minen- und Artillerieichulfchiife jtehen 
unter der Snipektion des Torpenomwejens bezw. unter der 
Snipektion dev Marineartillerie oder unter der Marine- 
depotinfpeftion. Sie bleiben in den heimijchen Gewäflern. 

Die Torpedobontsflottille. 

Zur Bildung einer Torpedobootsflottille wird eine 
Nejerbedivtfion jeder Torpedobootsabteilung in Dienft 
geitellt. 

Die Torpedobontsrefervedivifton. 

Sede der beiden Torpevvabtetlungen bildet drei Torpedo- 
bootSrejervedipifionen, bejtehend aus einem Divifionsboot 
und acht Torpedobooten”). Die Kompagnteführer find 
Divifionschefs. 

Zur Einzelausbildung ift bet jeder KRompagnte ein 
Schultorpedoboot vorhanden. 

*) Siehe die Anmerkung auf Seite 32,
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Die Wachtfchiffe. 

In jedem der beiden Neichsfriegshäfen it ein Wachtichiff 
ftattoniert, da3 der Marineinjpeltion unterjtellt ift. Diefe 
Schiffe werden zur Ausbildung des Meajchinenperjonals 
und al3 Aufflärungsichiffe verwendet. 

Die Kremgerdivifion). 

Sie wird im ausmärtigen Dienft verwendet. Shre 
Stärke und ihr Aufenthaltsort wechjehr. 

Der Chef derjeßt zum Kreuzergejchwader verjtärkten 
Divifion fteht direkt unter Seiner Najejtät dem aijer. 

Die alleinfahrenden Schiffe") und die auswärtigen 
Stationen. 

Sedes Schiff, Das eine eigene Segelorder hat, unterjteht 
in milttärpolitiicher Hluficht Direft Seiner Majejtät Dem 
Raijer. 

*), Zur Seit Hält Deutfchland in den oftafiatiihen FTahrwafjern ein aus 
öwet Divifionen bejtehendes Kreuzergejchivader im Dienjt. Ob dies dauernd tft, 

v6 an anderen außerheimijchen Kiften die Kormierung neer Divifionen oder 
Gefchiwader nötig wird, jowie ob und wann das bejtehende Gejchivader inieder 
veouziert werden kanır, Läüßt fich nicht üderjegen, aljo auch vrganijatorijch nicht 

fejtlegen. 

**) Der Begriff des „alleinfahrenden Schiffes" Hat große Bedeutung. Der 

$ 164 des Militärjtiwafgejegbuches lautet nämlich: 

„Us mobiler Zuftand gilt in der Marine dev Kriegszuftand eites Schiffes. 
Als im Kriegszuftande befindlich ijt jedes Schiff der Marine zu betrachten, 
welches außerhalb der Heimifchen Gewwäljer allein führt.“ 

Dies ift durch eine Verfügung des früheren Chefs der Nomiralität dahin 
erläutert, daß als „alleinfahrend” jedes außerhalb der Heimiichen Gemäjjer 

befindliche Schiff zu betrachten ift, folange es nicht ausdrücklich einem Gejchwader- 

oder jonjtigen Kommandoverbande angehört. 

E3 treten alfo an Bord eines allein fahrenden Schiffes bei militäriichen 
Vergehen umd Verbrechen alle Diejenigen Verichärfungen ein, welche das Militärs 
jtrafgejeßbuch fiir den Sulegsfall vorjieht.
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Als auswärtige Stationen gelten: 

Die oftaftatijche ‚Station ' 
„ auftralifche 5 
„ ojtamerifanijche . 
„ weltamerifaniihe *„ 
„  oftafrifantiche 
„ Wweitafrifaniide . „ 
„ Mittelmeer- n 

Solange innerhalb de3 Stationsbereichg ein Öeichiwader- 
chef nicht anmwefend tft, fungiert der ältefte Kommandant 
der in ihrem Bereiche ftationierten Schiffe al8 „ältelter 
Dffizier der Station”. Mit diefer Funktion find beftimmte 
Befugnifje und Pflichten verbunden). 

Die anßer Dienft befindlichen Schiffe, 

Die Shiffe eriter Nejerve Haben reduzierte Bejabung: 
fie führen Flagge und Wimpel. 

Die Schiffe zweiter Nejerve unterjtehen den Werften. 
Kohlen und Eifenmunition jollen an Bord fein. 

An den Schiffen dritter Iteferve führen die Werften 
größere Arbeiten aus. Sie find aljo nicht jofort bereit. 

Die Schiffe und die Schiffskommandos im befonderen. 

Die Kriegsschiffe gehören entweder zur Ditjee- oder zur 
Stordfeejtatton, je nachdem Ihr Ausrüftungshafen Kiel oder 
Wilhelmshaven ift. 

Sn allen Angelegenheiten, die jich nicht auf militär- 
politticde Verwendung beziehen, ftehen Die im Muslande 
befindlichen jelbitändigen Schiffsfommandos mit Ausnahme 
der Seefadetten- und Schiffsjungenihulfgiffe unter Dem= 
jenigen GStationsfommando, welches die Bejabung fom=- 
mandiert hat. 

*) Wegen des Abzeichens jiehe Seite 102.
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Den Befehl zur Supdienititellung und Außerdtenftitellung 
von Schiffen giebt Seine Majeftät der KRaifer. Adgefehen 
von der Mobilmahung werden Schiffe in Dienft geftellt zu 
politiihen Zweden, zur Ausbildung don Dffizieren umd 
Mannfchaften und zu wifjenjchaftlichen Ziveden. Die Be- 
jaßungsitärfe der Schiffe wird durch a Bejabungsetats 
vorgejchrieben. 

Der Kommandant it der Bef jepfggaber de3 Schiffes. 
Die Behörde heißt: „Das. Katjerlihe Kommando 
Seiner Majeftät SHHFN. N.” 

Die Schiffe zerfallen ihrem Verwendungszwed nad) in: 

Lintenfhiffe, bejtimmt, in offener a) zu 
Fechten. 

Küftenpanzerjchiffe, mehr zum Kampf beim. Riten 
ihuß, al8 für die offene Seejhladt beitimmt. 

Oroße Kreuzer und fleine Kreuzer, beilimmt zum 
Stattonzdienft in den Deutjhen Schubgebieten und anderen 
außerheimifchen Gewäfjern, jotwie zum Aufflärungsdienft*) 
in den heimtjchen Slotten und Geihwadern. 

Ranonenboote, zum Dienft in ven Schußgebieten und 
außerheimifchen Gewäffern bejtimmt. 

Schuljäiffe, zur Ausbildung von Dffizteren und 
Mannjchaften beftimmt. 

Speztaljchiffe, nach den Angaben auf Seite 32. 

Torpedoboote und Divtjionshboote, für die Krieg- 
führung mit Torpedos bejtimmt. Lebtere nehmen den Chef 
einer Torpedobootsdivifion mit jeinem Stabe auf. 

Slaggihtffe heißen diejenigen Schiffe, auf denen der 
Chef einer Flotte, eines Gefchwaders oder einer Dibijton 
mit jeinem Stabe eingejchifft ift. 

*) Die Aoifos, welche man früher zum Aufklärungsdienit baute, find in 
der deutfchen Marine autzgejtorben. Sie fehlten auch in den alten Tlotten bis 

zur zweiten Hälfte unferes SahıhundertS.
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Die ferhnifhen Behörden und Infilufe Tomie die 
. Derwallungsbehörden. 

Das Reichsmarineamt. 
Das Neichgmarineamt hat jeinen Siß in Berlin. Das- 

jelbe Yeitet ein Staatsjefretär. Ex hat für Die Dauer feiner 
Amtsführung das Vrädlfat Excellenz, wenn er nicht ohnehin 
Bizeadmiral ift; er vertritt die Marine im Bundesrat und im 
Neichstage. Sein direkter Borgefebter ift der Neichskanzler. 

Da3 Keichsmarineamt ijt Die leitende Stelle fiir alle tech- 
nilhen und VBerwaltungsangelegenheiten; in dtejen verfehrt 
e3 auch mit den Kommandos der im Ausland befindlichen 
Schiffsverbände direkt. 

In dem Neichsmarineamt werden die Mobilmakhjungs- 
beitimmungen bearbeitet. 

Bon dem Neich’amarineamt vefjortieren: 

Die Weriten. 
Die Schiifsprüfungstommiifton. 
Die Mlarinevepotinipektion. 
Die Küftenbezirkgänter. 
Der Marinefommiffar des Kaijer- Wilhelm- Kanals. 
Die Torpedowerfitatt. 
Das Torpedoverjuhstommando. 
Die Stationsintendanturen. 
Die Bekleldungsänter. 
Die Marinelazarette. 
Die Seewarte. 
Das Gouvernement Mautjchou. 

Bon dem Militärperfonal find dem Neit’smarineamt 
unterftellt: 

Die Bejabung des Kiautjchougebietes. 
Die Teuerwerfs-, Zeug- und Torpedooffiziere, joipie 

die Torpedoingenieure. 
Das Zeug- und Torvederperjonal.: 
Das Mechaniferperjonal.
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Das Reihamartneamt ift in folgende Abteilungen geteilt: 
. Die Zentralabteilung. 
Die EtatSabteilung. 
Die milttäriiche Abtellung. 
Das Marinedepartement. 

. Die Waffenabteilung. 
Die Konftruftionsabteilung. 
Die nautische Abteilung. 
Das Berwaltungsdepartement. 
Die Medizinalabteilung. 
Das Statiftiiche Bureau. 
Ein bejonderes Dezernat für rechtliche und politifche 

Angelegenheiten. 

Die Werften. 
Beltimmung der Werften ijt, die ihnen zugewmiejenen 

Schiffe und Fahrzeuge nebft Zubehör zu erbauen, auf- 
zubewahren, in ftand zu halten und zu reparieren, jowie 
das zur Ausrüftung der Schiffe und Fahrzeuge erforderliche 
Snventar und Material zu bejchaffen und bereit zu halten. 

Bon den drei Kriegswerften befindet jich eine zu Kiel, 
eine zu Wilhelmshaven und eine, Die Fleinfte, zu Danzig. 

An der Spibe jeder Werft fteht ein Konteradmiral oder Ka- 
pitän zur See ald Dberwerftdireftor. Demjelben unterftehen: 

Der Ausrüftungsdireftor, ein Stabsoffizier Der 
Marine. 

Der Artilleriedireftor, ein Stab3offizter Der Marine. 
Der Schiffsbaudirektor, ein höherer Marinetechnifer. 
Der Majchinenbaudireftor, ein höherer Marine= 

techniker. 
Der Hafenbaudirektor, ein höherer Marinetechniter. 
Der Navigationsdireftor, ein Stabsoffizier der 

Marine. , 
Der Torpedodirektor, ein Stab3offizier der Marine. 
Der Berwaltungspdireltor, ein höherer Verwaltungs- 

beamter der Marine.
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"Seder diejev Direktoren leitet in jeinem Nefjort Die 
Arbeiten jelbftändig, aber unter Kontrolle des Dberwerft- 
diveftors. Zahlreiche: Berjonal von Technifern und Ver- 
mwaltungsbeamten fteht jedem Nefjortdireftor zur Seite. 

Die Schiffspriifungskommilhon. 

Die Schiffsprüfungsfommijiion Hat ihren Sit in Kiel. 
Sie ift ein Organ des Neichgmarineamts. Ihre Aufgabe 
it Die Erprobung der Leiftungsfähigfeit von Kriegsichiifen 
und ihrer Einrichtungen. Sie hat ferner nach den An= 
mweilungen de3 NeichgmarineamtS Neuerungen in ver 
Marinetechnik auf ihre Nußbarfeit zu unterjuchen. Präjes 
der Rommtlfion ift ein Kapitän zuc See. Mitglieder 
find Geeoffiziere und Techniker. 

Die Marinedepotinfpektion. 

Die Marinedepotinjpeftion, der ein Kapttän zur Gee 
als Sujpefteur vorfteht, Hat ihren Sib in Wilhelms- 
haven und fit ein Organ des Neichsmarineamts. hr 
find unteritellt: Die Artillerie- und Minendenots, Das 
Minenverfuhsihiit und das Torpedoperjonal des Minen- 
mejen®. 

Artillerie und Minendepot3 bejtehen zu Sriedrichgort 
bei Kiel, Cuxhafen an der Unterelbe, Lehe an der Unter- 
wejer, Wilhelmshaven und Helgoland. Sie werden von 
je einem älteren Ceeoffizier al3 Vorjtand geleitet. Ihre 
Aufgabe tft, das für den Kriegsfall nötige Arttlferie- und 
Minenmaterial und =inbentar anzufchaffen, anzufertigen 
und aufzubewahren. 

Die Kiltenbszicksämter. 

Die Kiftenbezirksämter find Organe des Neichgmarine= 
amt3 fir die Ausiidung der NeichSaufficht über das Tonnen-
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und Leuchtfeerweien*). Aukerdem führen fte kleinere Ber- 
mejjungsarbeiten aus und nn ‚gerviffe Gefchäfte der 
Seewarte wahr. 

&3 "beiteht: 
Das Aiftenhegtofgamt 1 I zu Neufahrwafer. 

" en I zu Stettin. 
" „ Te 2 
n m IV zu Hufum. 
" " V zu Bremerhaven. 
" Hi VI zu Wilhelmshaven. 

Sedem Küftenbezirksamt fteht ein StabSoffizier z. D. al3 
Snipeftor vor. 

Der Aarinekommilfer des Kaifer-Wilheln-Kanals. 

Die Bedeutung des Kaifer- Wilhelm-Kanal3 für Die 
Marine fordert es, daß ihre Snterejjen auch im rieden 
durch einen Geeoffizier wahrgenommen werden. Während 
einer Mobilmadhjung übernimmt der Marinefommifjar den 
militärischen Betrieb des Kanals. 

Die Torpedowerkftatt. 

Die Torpedowerkitatt zu Friedrichsort vejjortiert dom 
Neichsmarineamt, ift aber auch der Suipeftton de3 Torpedo- 
wejens unterjtellt. 

Der Direktor und jein Ailiitent find G©eeoffiztere. 
Die Torpedowerkftatt Hat das zur Torpedowaffe gehörtge 

Krieggmatertal einjchlieglih Sprengdienfimaterial anzu= 
fertigen, umzuändern, in ftand zu jeßen und, joweit als 
nötig, zu bejchaffen. 

*) Pac Artikel 4 der Reichöverfafjung unter 9 unterliegt der Beauffichtigung 
feitens des Neichs und der Gefeigebung desjelben: 

Der Flößerei> und Schiffahrtsbetried auf den mehreren Staaten gemein- 
famen Wafferjtraßen und der Zuftand. der Ieteren, forte die Fluß- und jonftigen 
Waljerzölle; desgleichen die SED ER (Seuchtfeuer, Tonnen, Baker 
und jonftige Tagesmarfen).
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Das Torpedoverfuchskommande. 

Yufgabe des Torpedoverjuchstommandos it die Ver- 
vollfommnung der Torpedoiwaffe. 

Sie bejteht aus dem Vräjes, ven Referenten und Aififtenten 
(meijten3 Seeoffizieren). 

Dem Torpedoverfuchsfommando unterjteht daS Torpedo- 
vderfuhsichiir. 

Mie die Torpedomwerkitatt rejjortiert da3 Torpedo- 
verfuchsfommando bon dem Neichsmartneamt, ift aber auch 
der Snipektton de3 Torvedowejens unterftellt. 

Die Stationsintendanturen. 
E3 beiteht zu Kiel eine Sntendantur der Marineitation 

der Dftjee, zu Wilhelmshanen eine jolche der Nordjee als 
Jechnungsrevifionsbehörde. Sede vexjelben unterfteht einem 
Marineintendanten. Alle Verwaltungsgeichäfte, joweit fte 
nicht die Werften und Depot3 betreffen, fallen außerdem den 
Sntendanturen zu. 

Den Stationdintendanturen find unmittelbar unterjtellt: 

Die Befletvungsämter. 

Die Verpflegungsämter. 

Die Stationskafjen. 

Die Nechnungsänter. 

Die Kaffen= und Defonomteverwaltungen der Bil- 
dungsanftalten. 

Die Garnijonverwaltungen. 
Die Verwaltungen der Marinelazarette. 

Die Bekleidungsamter. 

Zu Kiel und Wilhelmshaven liegt je einem unter dem 
Neichamarineamt jtehenden Befleidungsamte die Anfertigung 
und Aufbewahrung der Bekleivungsporräte ob. Vorftand 
verjelben ift je ein Staböoffizier eines Seebataillong.
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Die Derpflegungsämter. 

In Kiel und Wilhelmshaven wird von je einem der 
Stationsintendantur unterjtellten Verpflegungsamt die Ver- 
waltung der für die Schtife beitimmten Proviantvorräte 
bejorgt. 

Die Stationskalfen. 

In Kiel und Wilhelmshaven befindet fich je eine der 
Stationsintendantur unteritellte Stattongfafje mit der Be- 
fimmung, jämtliche für die perfönlichen und fächlichen Zwecke 
der Marineteile erforderlichen Zahlungen zu leiften und ein- 
gehende Gelder aufzubewahren. 

Die Rechnungsämter der Marineteile. 

Bei jedem Marineteil mit jelbjtändiger Verpflegung 
bejteht ein Nechnungsamt. Die Aufgabe desfelben ift, 
Gehalts- und Löhnungsempfänger mit Geld zu verjorgen 
und jonftige Zahlungen für den Marineteil zu veranlafjen. 
Die Gejchäfte ded Nechnungsamtes führt der Zahlmeifter 
des betreffenden Marineteils als Nendant. Die Rechnungs- 
ämter unterftehen den Stationsintendanturen, die Nendanten 

derjelben ftehen gleichzeitig unter vem Kommandeur Des 
Marxineteils, welchem fie angehören *). 

Die Kaffen- ımd Ockonomieverwaltung der Bildungs- 
anftalten. 

Wie die iibrigen Kafjen- und Defonomieangelegenheiten, 
jo vefjortieren aucd, die der Bildungsanftalten von dem 

. Neichgmarineamt, obgleich die Behörden jelbit ihm nicht 
unterftehen. 

*) Die Beittimmungen üher die Nechnungsämter enthält das Landkafjens 

teglement der Marine.
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Die larinegarnifonverwaltungen. 
Die Marinegarnijonverwaltungen find unter Den 

Stationzintendanturen ftehende VBerwaltungsbehörden, 
welde für Unterkunft der Truppen, Behörden u. |. w. am 
Lande jorgen und andere Berwaltungsgejchäfte wahrnehmen. 

Die Alarinelgarette und die Sanitatsamter. 
Öarnijonlazarette werden errichtet, wo die Garnijon 

500 bis 600 Köpfe und mehr ftaxf ift. ES beitehen Marine- 
garnijonlazarette zu Kiel, Wilhelmshaven, Briedrichsort, 
Lehe und Yokohama in Japan. 

Sedes Lazareit wird von einem Marineoberitabsarzt 
geleitet, der in militärischer Hinficht famt Dem Lazarett unter 
dem Stationgfommando fteht. 

Sede Marineftation hat ein Sanitätsamt, dejfen Chef 
der Stationsarzt if. Er ift zugleich ärztlich=technijcher 
Steferent des GStationsfommandoe. Im Gtationsbereic) 
fällt dem Sanitätsamt und der Sntendantur gemeinfam die 
Aufficht über die Verwaltung der Lazarette zu. 

Die dentfche Seewarte. 
Die deutihe Seewarte hat ihren Sib in Hamburg. 

Shre Aufgabe ift die Pflege der Nautif im Snterejje der 
Handelsmarine. An der Spiße derjelben fteht ein Direktor, 
der jelbit dem Neichemarineamt diveft unterftellt ift. 

Sn den verjchiedenen Abteilungen werden die Fragen 
des Schiffsmagnetismug, der nautichen Snftrumentenfunde, 
der zweemäßigiten Aouten fie transozeanijche Neijen und 
der Wetterborherjagung wifjenschaftlich behandelt. Die 
dührer der Handelsichiife erhalten Ratfchläge und Unter- 
fübung in allen Tragen, mit denen jie ji) an Die ©ee- 
tmarte menden. Die folgenden Abbildungen enthalten das 
Sturmwarnungsiyiten der Seewarte Sturmmarnungs- 
ftattonen find an allen wichtigen Bunkten und Häfen der 
deutichen Küften errichtet.



Die DOrganifation der Marine, 129 

Stremfignale der Serwarte. 

Die Flagge bedeutet: Der Wind dreht Der Ball bedeutet: Atmojphärtiche 

dorausfichtlich rechts; d.h. von Norden Störung, d. d. es tjt umvuhtges 

durch Dften, Süden und Weften nach Wetter zu erivarten. 

Norden zurüd. 

Dittmer, Deutjche Kriegsmarine, 2. Aufl. 9
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An Stelle des Balles -gejeßt, Haben die nachitehenden 
Zeichen folgende Bedeutung: 

v 
Stum aus Südwelt. 

y\ 
Sturm aus Nordiweft. . Sturm aus Sipoft. Sturm aus Novdoft. 

An Stelle der einen Slagge bedeuten zwei Slaggen unter- 
einander: Der Wind dreht links, d.h. hom Norden durch 
Weiten, Süden und Dften nach Norden zurüd. 

Die Stärfe des Windes wird, von der Seewarte und 
an Bord von Schiifen, allgemein nad) der zwölfteiligen 
Sfala des Admivals Beaufort wie folgt eingeteilt: 

0 Winpftille. 
1 2eifer Zug: 3,5 m Geichwindigfeit in der Sekunde 
2 Leicht: 6,0 „ m nn " 
3 Schwad): 8,0 $>) n nm 7 

4 Mäßig: 10,5 » n nn n 

5 Sri: 1275 n Mm m n 

6 Starf: 15,0 » n nn " 

7 Steif: 18,0 „ " nn " 

8 Stürmild): IS m non m 
9 Sturm: 25,0 „ m nn 7 

10 Starker Sturm: 29,0 

11 Heftiger Sturm: 33,5 „ 

12 Drfan*): 40,0 „ n n 
umd mehr 

*) Sn fchweren tropijchen Wirbelftüirmen fan der Wind die Stärke 12 

wejentlich itberjchreiten und vielleicht 110 m Gejchtwindigfeit in der Sekunde 
erreicheit.
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Das Kiautfchongebict. 

Die Verwaltung des Kiautjchougebiets ift dem Neichs- 
fanzler (Neichemarineamt) übertragen. Die milttärifhe 
Belaung für Diejes Gebiet unterfteht dem Staatzjefretär 
des NeihsmarineamtS. 

An der Spige des Kiautjchougebiet3 fteht ein Seeofftzier 
al3 Öouverneur; derjelbe ift Vorgejeßter der militärijchen 
Belabung jowie der Beamten der Militär- und Zivil- 
verwaltung mit der Disziplinar= und Urlaubsbefugnig eines 
Marineftationschef. 

Die Bejabung des Kiautjchougebiet3 bejteht aus einem 
Geebataillon und einem Matrofenartilferiedetachement. 

Dem. Öouvernement Ktautjchon mit dem Öouverneur- 
‚Stab3quartier in Tfintau unterfteht: 

Ein Zivilfommiljariat. 
Eine Fejtungsvermaltung. 
Eine Bauperwaltung. 
Die militärifche Befaßung und die Militärverwaltung... 
Eine Arxtillerieverwaltung. 
Eine Öarnijonberwaltung. 
Eine Lazavettverwaltung. 
Ein Bermefjungsdetachement. 

g*
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Die Offiziere. 

Gliederung des Offzierkorps. 

Das Dffizierforps der Marine zerfällt in: 
Die Admirale. 
Das Geeoffizierforps. 
Das Majchinen- und Torpederingenteurforps. 
Die Feuerwerfs-, Zeug- und Torpederoffiziere. 
Das Santtätsoffizierforps. 
Das Dffizierforps der Marineinfanterie. 

Das Mafchinen- und Torpederingenierforps fteht in 
Betracht feiner Rechte und Pflichten neben dem Geeoffizier- 
forp3. Die Mitglieder diejes Korps find Vorgejebte fümt- 
liher Mannjchaften der Marine. Zu den Dffizteren der 
Marine treten fie nirgends in ein Vorgejeßtenverhältnis. 

Die Teuerwerf3-, Zeug- und Torpederoffiziere find dem 
Seenffizierforp3 attachiert, ohne Mitglieder Dezjelben zu jein. 

Das Sanitätsoffizterforps fteht zum Geeoffizierforps 
ebenjo wie das Mlajchinen- und Torpederingenieurforps. 

Verner find zu unterjcheiden: 
Aktive Dffiziere. 
Sm aftiven Dienft wieder angeftellte Offiziere zur 

Dispofitton. 
Jtejerveoffiziere. 
Seewehroffiziere.
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Die Rommandierungen aller Seeoffiziere und Dffiziere 
der Marineinfanterte ordnet Seine Majeftät der Kaifer an, 
ebenfo die der SanitätSoffiziere, joweit Verfegungen von 
einem Befehlsbereich, in den anderen Damit verbunden find. 
Die Stellenbejeßung der Mafchineningenieure ift Sache der 
Stationsfommandos. 

Seftimmungen 

über die Erganzung des Seeoffgierkorps*). 

S1. Ergänzungsweife. 

Das Seeoffizierforps ergänzt fi aus jungen Leuten, 
welche nach Brüfung ihrer perjönlichen Cigenjchaften und 
wifjenihaftlihden Vorbildung al3 Geefadetten eingeftellt 
werden. 

S2. Ausbildungsgang. 

1. Der Ausbildungsgang vom GSeefadetten zum See= 
offizter vollzieht fich auf Schulfchiffen, auf der Marinefchule 
und an Bord. 

2. Nach) der im Frühjahr jeden Sahres jtattfindenden 
Einftellung al3 Seefadett erfolgt die Einjchiffung an Bord 
bon Seefadettenichulichiffen Bis zum Frühjahr nächiten 
Sahre2. 

3. Nac) Ablauf diejes Ausbildungsjahres auf Schul- 
Ichiffen werden die Seefadetten einer Prüfung unterzogen. 
Nach dem Beftehen Diefer Prüfung werden fie zu Sähnxichen 
zur See befürdert und ein Sahr auf die Marinefchule fom- 
mandtert. Daran jchließt fich während eines weiteren halben 
Sahres die Ausbildung in Speztalfurfen für Artillerie, 
Torpedomwejen und Sufanteriedienft. Die Hauptprüfung 
zum Dffiziee wird am Schluß der Marinejchule abgehalten . 

*) Durch Allerhöchite Kabinettsorder vom 20. Februar 1899 find die Be- 
jtinmungen iiber Ergänzung des Seeoffizterforps in obenftehendem Sinne geändert, 

Die Einjtellung von 200 Geekadetten jährlich ift gleichzeitig befohlen.
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und duch) Prüfungen in den einzelnen darauf folgenden 
Spezialfurfen verbollfländigt. 

Die FZähnriche zur See werden nad) Erledigung der 
Spezialfurfe und Beftehen der Dffiziersprüfung für zwei 
Sahre an Bord fommandiert. Nach Ablauf des eriten 
Sahres werden die geeigneten Sähnriche zur ©ee für die 
Beförderung zum Leutnant zur See vorgejchlagen. 

$3. Anmeldung. 

1. Die Einftellung al8 Seefadett erfolgt einmal im Sahre, 
in der Regel im Monat April. 

2. Die Anmeldung gejchieht jchriftlich bei der Snjpeftion 
des Bildungswejens der Marine in der der Einftellung vor- 
hergehenden Zeit vom 1. Auguft bis 1. Sebruar. 

sa Wifjenihaftlihe Aufnahmebedingungen. 

1. Der für den Eintritt al3 Seefadett erforderliche wiljen- 
Ihaftlihe Bildungsgrad ift nachgumweijen entweder: 

a) dur) Vorlegung eines vollgültigen Abiturlenten- 
zeugnifjes eines deutjhen Oymmafiums oder eines 
deutichen Nealgymnafiums, oder 

b) durch Vorlegung eines Zeugnifjes iiber die beitandene 
Vortepeefähnrichsprüfung der Armee, oder 

e) dur) Beibringung des Zeugniffes der Neife fire Die 
Prima einer der unter a) genannten Zehranftalten und 
gleichzeitiges Ablegen Der Seefadetteneintritisprüfung. 

Sn den vorflehend geforderten Zeugnifjen tft in der 
engliiden Sprache das Prädikat „gut“ Bedingung. 

2. Die Anforderungen fir Die Geefadetteneintrittö= 
prüfung find aus der.Anlage auf ©.139 und 140 erfichtlicd. 

S5. Lebensalter. 

Eine Altersgrenze beteht nit. 3 ift jedoch der zit- 
itändigen Stelle überlafjen, junge Leute von zu hohem Alter 
zurüdzumelen.



Die Dffiziere, 135 

86. ©Seefadettenannahmefommijljton. 

1. Die eingehenden Anmeldungen werden zur Prüfung 
und Entfeheidung darüber, ob Der Betreffende zur Eintrittg- 
prüfung bezw. zur Einftellung im näcdjften Frühjahr zu- 
gelafjen werden Fann, einer aus drei Geeoffizieren beitehen- 
den Geefadettenannahmefommijftion in Kiel üibermwiejen. 

2. Die getroffene Entjheidung wird Den Angemeldeten 
oder deren Angehörigen durch die vorgedadhte Kommilftion 
mitgeteilt. : 

3. Die Einberufung zu der Seefadetteneintrittsprüfung 
bezw. Einftellung erfolgt feiner Zeit durch die Snipektion 
des Bildungswejens der Marine. 

S7. Eintrittsprüfung und Einftellung. 

1. Unmittelbar dor der Cintrittsprüfung bezw. Ein- 
ftellung findet eine Unterfuchung der Betreffenden auf 
förperlihe Tauglichkeit fie den Geedienjt durch einen 
Marinearzt ftatt. Unwejend hierbei ift wenigftens ein 
Mitglied der Seefadettenannahmefommtlfton oder ein hierzu 
bejonder3 beftimmter Seeoffizier. 

2. Die Ablegung der Eintrittsprüfung erfolgt vor der 
„Seeoffizter= und Seefadettenprüfungsfommiffton“ zu Kiel. 

3. Die Prüfungsfommijiton trifft ihre Enticheidung 
nad) dem Ausfall der Prüfung. Bei jolden Brüflingen, 
die nicht beitanden haben, wird bemerkt, ob die Zulafjung 
zu einer zweiten Prüfung befürwortet wird. 

4. Der Snipekteur des Bildungsmwejens verfügt über die 
Einftellung und benadhrichtigt Die Angehörigen über die 
getroffene Entjcheidung. 

SS. Seefadettenshulfchiffe; Kähnrihsprüfung. 

1. Nach erfolgter Einftellung findet Die Vereidigung der 
Seefadetten Statt.
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Die Seefadetten gehören von der Einftellung, an zu den 
Verjonen des Soldatenftandeg mit Gemeinenrang und 
beziehen Vöhnung. 

2. &3 erfolgt zunähft unter Aufficht der Direktion der 
Marineafademie und =jchule eine etiwa bierwöchentliche 
Ausbildung am Lande, welche fich auf allgemeine militärifche 
Renntniffe und Formen erftredt. 

3. Die Seefadetten werden hierauf an Bord der See- 
‚ fadettenschulfchiffe fommandiert, wo fie ihre exfte jeemännijche 

Ausbildung erhalten. Daneben findet Unterricht. in den Be- 
zufswiljenschaften ftatt. 

Die Seefadettenshulfcgiffe freuzen in außerheimijchen 
Gemwäffern und kehren im folgenden Frühjahr nad) Deutich- 
land zuriid. 

4. Am Schlufje der Netfe wird von Bord des Seefadetten- 
Shulichiffes aus die Fähnrihsprüfung abgelegt*). 

5. Nach, beendigter FSähnrichspräfung werden dem Sn- 
ipefteur Des Bildungswejens die Prüfungsverhandlung, eine 
Bufammenftellung der Brüfungsergebniffe, die Dienftzeug- 
nifje der Geefadetten und ein Nangierungsvorichlag bor= 
gelegt. Die Dienftzeugniffe find von dem Kommandanten 
und den Offizieren des Schiffes aufzuftellen, und 1ft eine 
Adjchrift Derjelben in der Spalte „Führung“ Der Führungs- 
bücher aufzunehmen. 

6. Für Diejenigen Seefadetten, welche die Fähnrichs- 
prüfung beitanden haben, wird vom Snipekteur des Bildungs- 
wejend auf Orund der borftehend unter 5. erwähnten Ein- 
gaben die Erteilung der Reifezeugnifje und die Beförderung 
zum Sähnrich zur See Allerhöchiten Drt3 erbeten. Oejtattet 
der Etat die Beförderung zum etatsmäßtgen Fähnrich nicht, 
jo fannı die Beförderung zum überzähligen Fähnrich in 
Borjchlag gebracht werden. 

*) Nach der auf Seite 133 angeführten Allerhöchiten Order vom 20. Fee 
brutar 1899 folfen die Anforderungen für die abzulegenden Prüfungen unter 

Weglafjung des nicht mehr zeitgemäßen Stoffes geändert werden.
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7. Bei ver Beförderung wird gleichzeitig Die Rangterung 
feitgejebt. Seefadetten, welche einem früheren Sahrgang 
angehören, genießen bei ver Nangterung feinen Vorzug. 

8. Für diejenigen Seefadetten, welche in der Prüfung 
vorzügliche SKenntniffe dargelegt haben, fann eine Aller 
höchite Belobigung erbeten werden. 

S9. Entlaffung von Seefadetten; Wiederholung 
der Ausbildung ald Seefadett. 

1. Sobald Seefadeiten fie) im Laufe der Nebungsreife 
al3 ungeeignet zum Geeoffizier erweifen, berichtet der 
Kommandant nac) Anhörung der Dffiziere des Schiffes. 

Der Snfpekteur des Bildungswefens entjcheidet Darüber, 
ob Die betreffenden Geefadetten zu entlaffen find oder nicht. 

2. Bei etwaigem Mebertritt zur Armee befreit das 
BeugniS über die beftandene. Geefadetteneintrittsprüfung 
von der Ablegung der Bortepeefähnrichaprüfung. 

3. Seefadetten, welche die Fähnricheprüfung nicht be- 
ftehen, fönnen, ofen ihre Erhaltung für den Dienft in der 
Marine wünjchenswert erjcheint, mit Genehmigung des Sn= 
Ipekteurs de3 Bildungswejens noch einmal an der Nebung3- 
fahrt des Seefadettenjchulichiffes teilnehmen und während 
oder nach derjelben zu einer Wiederholung der Prüfung 
zugelaffen werden. 

4. Der Kommandant hat zugleich mit der Vorlage der 
Brüfungsberhandlung zu berichten, ob fich die Belafjung 
der. betreffenden Geefadetten im Dienfte oder deren Ent- 
laffung empfiehlt. 

5. Eine dritte Zulafjung zur Ausbildung zum Sähnric) 
zur ©ee findet nicht ftatt. 

S 10. Weitere Ausbildung. 

Sn betreff der weiteren Ausbildung wird auf das In 
52 Angeführte verwiefen. Snfolge der Alferhöchiten Order 
dom 20. Februar 1899 ftehen Sonderbeitimmungen dar= 

über noch aus.
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s11. Dffizterwahl; Beförderung zum 
Leutnant zur See. 

1. Diejenigen Fähnriche zur See, welche den Alnforde- 
rungen genügt und ein günftig lautendes Dienftzeugnis 
erhalten haben, werden den ortSanwejenden Geeoffizieren 
zur Wahl geftellt und, jofern dieje anjtandslos erfolgt, 
mit den nächften Gejuchgliften zur Beförderung zum Leutnant 
zur See in Borjchlag gebradht. Hierbei wird die Anctennetät 
auf Grund der Dienftzeugnifje und der Ergebnifje der 
Prüfung fejtgejebt. 

2. Sit bei der Wahl die Mehrzahl der Seeoffiziere gegen 
die Aufnahme des Vorgejchlagenen, jo gilt derjelbe als ab- 
gelehnt, und wird ohne weiteres der nädhitfolgende Fähnrich 
zur See zur Wahl geitellt. 

3. Sit Dagegen die Meinderzahl Der Geenffiziere gegen 
die Wahl, jo hat Dieje ihre abweichende Meinung zur be= 
grümden. Dieje Begründung ijt alsdann, begleitet von dem 
Sutahten des Snipekteurs des Bildungswejens, der Ge- 
fuchslite beizufügen. Bei Vorlage derjelden an Allerhöchiter 
Stelle Hat fich, der Generalinfpefteur Der ul zur Sade 
zu Außern. 

4. Diejenigen Fähnriche zur See, welche einem früheren 
Sahrgang angehörten, werden in den Jahrgang, mit welddem 
fie die Prüfung abgelegt haben, eingereiht. 

5. Diejenigen Fähnriche zur See, welche die Seeoffizier= 
prüfung mit Allerhöchfter Belobigung beitehen, rangteren 
vor allen Sähnrichen zur Gee ihres Sahrgange2.
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Anlage zu S A, 2. 

Kenninifle, welche in der Seekadetteneintrittsprüfung 
verlangt werden ®). 

I. Mathematik, 
1. Arithmetif. 
a) Die Gejeße der Addition, Subtraktion, Multipfi= 

fation, Divifion, Votenzierung und NRadizierung. 
b) Die Elemente der Zahlentheorte, die Dezimalbritche 

und Rettenbrüche. 
e) Die Lehre von den Proportionen. 
d) Gleichungen erften Grades mit einer und mehreren 

Unbefannten. 
e) Die Rechnungen mit benannten Zahlen. 
f) Brogrejfionen und Logaritämen, Crxponential- 

gleihungen und Zinjeszinsrechnung. - 
2. Geometrie. 

Die gejamte Clementargeometrie, geometrijche 
Konftruftionsaufgaben und Anwendung der Algebra 
auf die Geometrie. 

3. Trigonometrie. 
a) Die Erklärung der Junktionen. 
b) Entwidehing und Anwendung der trigono- 

metrilchen Yormeln. 
c) Berechnung geradliniger Figuren und der Areis- 

abjchnilte. 
4. Stereometrie. 

a) Beziehungen zwifchen Geraden und Ebenen im 
Kaum, Neigungswinkel zweier Ebenen, Neigungs- 
winfel einer Geraden und einer Ebene. 

b) Entftehung und Eigenfchaften von Prisma, Bıra- 
mide, Cylinder, Kegel, Kugel. 

e) Snhalts: und Dberflächenberechnung diejer Körper. 

*) Mit der Möglichkeit ift zu vechnen, daß auch diefe Vorjehriften, infolge 
der am 20. Februar 1899 verfügten Nenorganifation, geändert werdet. 
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I. Bhyiik. 

1. Elemente der Mechanik (gleihfürmige und gleich- 
fürmig bejchleunigte Bewegung, Sallgejeße, Zujammenfebung 
und Zerlegung von Bewegungen und Kräften). Das jpezi- 
fiiche Gewicht fefter, flüffiger und gasförmtger Körper. 

2. Die Elemente der Optik; Fortpflanzung und Reflexion 
des Lichtes, Photometer, ebene und Iphäriiche Spiegel. 

3. Die Elemente der Wärmelehre, Ausdehnung durch 
die Wärme und Venderung des Nggregatzuftandes Der 
Körper. 

4. Elemente der Lehre von der Elektrizität. Erregung 
der Elektrizität dur) Netbung, pofitive und negative Elef- 
teizität, Elektroffope, Sammelapparate, Erregung der Elef- 
trizität duch Berührung, Voltaijche Säule, galvanijche 
Elemente, Einwirkung des Stromes auf Die Magnetnadel. 

III. Englifche und franzöfiihe Shrade, 

1. Niederjchreiben eines deutfchen DiktatS in der be= 
treffenden fremden Sprache aus dem Unterrichtäftoffe der 
Oberjefunda eines Nealgymnafiums. 

2. Zejen und fofortiges Wiedererzählen In Der fremden 
Sprade au3 einem der Bildungsftufe de3 zu Prüfenvden 
entiprechenden Schriftiteller. 

IV. Zeichnen, 

Anfertigung einer Freihandzeihnung unter Aufficht.
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Ansführungsbeftimmmmgen für die Annahme und 
Einftellumg als Seckadett bei der Kaiferlichen Marine. 

S1. Anmeldungspapiere. 

Bei der Anmeldung zur Einftellung al3 Kadett find die 
nachfolgenden Bapiere einzureichen: 

1. Geburt3urfunde und Abjchrift des Taufregifters. 
2. Ein Nationale, nad) Anlage I. 
3. Der bon dem Angemeldeten unter Aufficht eines 

Dffizierd oder Lehrers angefertigte und dahin bejcheinigte 
Lebenslauf nach Anlage I. 

4. Eine Ueberficht des genofjenen Unterrichts nebft den 
zugehörigen Schulzeugniffen, nach Anlage III. 

5. Entweder 
a) ein vollgitltiges Abiturientenzeugni3 eines Deutjchen 

Symnafiums oder eines deujchen Nealgymnafiums, 
oder 

b) das Zeugnis über Die bejtandene er N 
prüfung der Armee, oder 

c) da3 Zeitgni3 der Reife für die Prima eines deutfchen 
Gymnafiums oder eines deutschen Nealgymnafiums. 

Sit der Betreffende zur Zeit der Anmeldung noch nicht 
im Befiß eines foldhen Zeugnifjes, jo ift dasjelbe jpäteftens 
zu dem Eintrittstermine vorzulegen. 

Die vorftehend geforderten Zeugnifje mitfjen im Sally 
das Brädifat „gut“ nachweifen. 

Haben die unter a) und b) angeführten Ajpiranten das 
Prädikat „gut” in der engliden Sprache in der Abiturienten- 
oder Bortepeefähnrichöprüfung nicht erlangt, jo müfjen fie zurr 
Annahme ald Seefadett eine bejondere Prüfung darin ab= 
legen. 

6. Die Bejcheinigung eines Schwimmlehrers darüber, 
daß der Angemeldete Schwimmen kann und eine Schmwimme
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probe von mindeftens 30 Minuten Dauer befriedigend 
abgelegt hat. 

7. Da3 Zeugnis eines Marine- oder Mititäroberarzte, 
nach) Anlage IV. 

8. Eine Verpflichtung über Die Gewährung der Mittel 
zur Ausrüftung und der erforderlichen Zulage, nad) S 3, 1. 

$2. Ausrüftung. 
1. Die nad Kiel einberufenen Ajpivanten Haben für 

ungefähr acht Tage Wäfche mitzubringen. Nach erfolgter 
Einftellung hat fich jeder Seefadett zunächit mit einem Serge- 
anzug, bier Arbeitsanzügen und einer Schottilchen Mühe zu 
verjehen. Die Beihaffung der übrigen in der Anlage V 
verzeichneten Yusrüftungsgegenftände erfolgt innerhalb eines 
von der Direktion der Marineafademie und -jchule feit- 
zufeßenden Termind Durch die von den Angehörigen be- 
auftragten Lieferanten unter Zeitung des Seefadettenoffizters. 
Zeberer beauffichtigt die vorjchriitsmäßige Bejchaffenheit 
der gelieferten GStüde, jowie die Sunehaltung der dafür 
feitgejeßten reife. 

2. Seder Ceefadett ift von jenem Eintritt an den Be- 
fimmungen für die Dffizierfleiverkaffe dev Marinejtation 
der Ditjee unterworfen. 

3. Die Beichaffung der Bekletdungsgegenftände unter a 
Nr.1 613 Nr.5 und 7 einfchlteglich 11, Nr. 14 und 22 der 
Anlage V erfolgt nad) Maßgabe der Statuten der Dffizier- 
Eeiderfaffe der Marineftation der Dftjee und nach freier 
Wahl bei einem derjenigen Lieferanten, mit welchem von 
dem Borjtande der genannten Kaffe Vereinbarungen 
getroffen find.*) > 

Die Urbeitsanzüge (f. unter a Nr. 6 und b Nr. 7) fowie 
die Wafjerftiefel (f. unter a Nr. 29) werden vom Maijerlichen 

*) Meber die Statuten dev Dffizierkleiderkaffe der Marineftation der Dftjee 

erteilt die Direktion des Bildungsivejens der Marine zu Stiel auf Verlangen 
Auskunft.



Die Dffiziere, 1 43 

Maxinebekleivungsamt - auf Koften der Empfänger an= 
gefertigt; die unter a Nr. 32, 33 und 34 der Anlage V 
angeführten Öegenftände bejchafft die Diveftton der Marine= 
akademie und =|hule 

4. Die übrigen in Anlage V aufgeführten Bekleidungs- 
und Augrüftungsftüde-hat jich jeder Seefadett nach eigenem 
Ermefjen zu beichaffen. : 

5. Doldhe und Koppel werden dienftlich bejchafft und 
gegen Exrftattung der Koften an die Seefadetten verabfolgt. 

6. Sämtliche Bekleidungs- und Ausrüftungsitücde find 
mit dem Namen des Bejibers zu zeichnen. 

7. Den Seefadetten ijt e3 gejtattet, nad) ihrer Einftellung 
jo lange Civilfleider zu tragen, biS die Bejchaffung der 

_ Ausrüftung dor fi) gegangen fft. 
8. Zur Bezahlung der gemäß Nr. 3 zu bejhaffenden 

Belleidungsftüde ift gleich nach erfolgter Einftellung der 
Betreffenden von den Angehörigen*) der erforderliche Geld- 
beitrag, welcher alljährlich von der Direktion der Marine- 
ihule zu ermitteln ift, bei der Kafje der Marineftation der 
Dftfee in Kiel einzuzahlen. 

9. Seefadetten und Hähnriche zur See erhalten an Bord 
das erforderliche Kojenzeug, einschlteplich Handtücher, aus 
Schiffsbeftänden geliefert. 

10. Zur Unterhaltung des Beitandes an denjenigen 
Bekleidungsftüden, deren Beidhaffung den Statuten der 
Dffizierkleiderfaffe gemäß zu erfolgen Hat, wird von ven 
Einfünften jedes Seefadetten oder Fähnrich3 zur See ein 
monatlicher Meiderfafjenabzug von 21 Mark einbehalten. 

11. Zur Beihaffung der für die Einjhiffung ald Fähn- 
rich zur See erforderlichen Ausrüftung find don den Ange= 
hörigen feiner Zeit weitere Einzahlungen, deren Höhe für 
jeden einzelnen Fall von der beteiligten Stelle fejtzujeben 
it, zur leiften. 

*) Unter Angehörigen ift Hier immer diejenige Perfon zu verjtehen, der die 
Sorge fir den Unterhalt des Betreffenden oder fiir die Verwaltung feines Ver- 

mögens obliegt.
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S3. Unterhaltungsfoiten. 

1. Gleichzeitig mit der Anmeldung zur Einftellung als 
Geefadett haben fich die Angehörigen durch eine nach An- 
lage VI außzuftellende Beiheinigung zur Hergabe der für 
die Laufbahn zum Geeoffizier erforderlichen Geldmittel zu 
verpflichten. 

2. Die Zulagen (f. Anlagen VI und VII) find, au) wenn 
der Empfänger fic) an Bord eines Schiffes befindet, jetteng 
der Angehörigen an die im S 2, 8 erwähnte Kafje viertel- 
jährlih jo lange einzuzahlen, bi der Betreffende nach) 
beitandener Geeoffizierprüfung die Marinejchule verläßt. 
Die Einzahlung hat am Erften des Monats zu erfolgen, 
der demjenigen Vierteljahr, für welches die Zulagen beitimmt 
find, vorhergeht; nach der Einftellung ald Seefadett wird der 
Betrag der Zulagen für vier Monate auf einmal im voraus 
gezahlt und jpäter, wie porerwähnt, vierteljährlich fire weitere 
drei Monate ergänzt. Nach der Einftellung erhalten die 
Angehörigen der Seefadetten nähere Anweijung über die zu 
leitenden Einzahlungen. 

3. Die Auszahlung der Zulagen erfolgt, jofern fich die 
Betreffenden am Lande befinden, unmittelbar durch die im 
S2, 8 erwähnte Kaffe, fofern fie fi) an Bord befinden, 
durch Die betreffende Schiffgkajje. 

4. Anlage VIL enthält eine Berechnung der ungefähven 
Koften der Yaufbahn zum Geeoffizier. 

S4 Benahrihtigung der Erjabbehörden. 

Bon der erfolgten Cinftellung jedes Seefadetten, forte 
von der etwaigen Entlaffung jedes Fähnrichg zur See oder 
©eefadetten Hat die Direktion des Bildungsmwejens der Ma- 
tine den Civtlvorfißenden der Erjabfommiljion des Wohnz- 
ortes des Seefadetten (j.W. D. 825, 2, 3 und 4) unter 
Angabe jeines Geburt3ortes und Geburtstages zu benad)= 
richtigen.
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Hnfage IT zu S 1,3. 

KAlufter für einen Lebenslauf. 

An diefer Stelle wird auf der 
erjten Seite Vor= md Zuname 
des Betreffenden angegeben, Nıf- 

name unterjtrichen. 

Der Lebenslauf ift auf gebrocdhenem Bogen vechts zu fchreiben, 
die Bogen geheftet. Der Lebenslauf fol enthalten: Drt umd 
Datum der Geburt des Angemeldeten, Stand des Baters, Zamilien= 
namen der Mutter, Konfeffion der Eltern; ob die Eltern noch eben, 
05 etwa Wiederverheiratungen ftattgefunden haben, jebiger Mufent- 
haltsort der Eitern oder des Bormundes; im welcher Konfeffion der 
Angemeldete getauft, mb im welcher und wo er fonfixniert worden 
it. Darftellung des Bildungsganges, nad der Zeitfolge geordnet, 
ernftere Krankheiten, öfterer Aufenthaltswechiel und alles, was fonft 
bemmend auf den Unterricht eingewirkt hat. ES ift anzugeben, wie 
weit der Angemeldete in ben fie die Eintrittsprüfung geforderten 
Unterrichtsfächern geführt worden ft, welche deutjchen Klaffiichen 
Werke und welhe engliihen und franzöfiihen Schriftfteller er gelejen 
hat. DBefondere Ereigniffe, die von Einfluß auf den Lebens md 
Bildungsgang gewelen find. Dies alles ift in fließender, gebrängter 
Schreibart zu erzählen. 

Der Lebenslauf ift zu umterzeichnei: 

Seen... 

(Unterfchrift des Arngemeldeten.) 

Daß Der ma vorftehenden Lebenslauf unter meiner 
Aufficht jeldft und ohne Hilfe angefertigt: hat, beicheinigt 

ern u... 

(Unterfchrift.)
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Anfoge III zu S 1,4. 

Aufter für eine Umterrichtsnacweifung des N. N. 
(an den Lebenslauf anzuheften). 

Angabe der Art 

de3 genofjenen 

Wnterrichts 

Benennung des 
Drte3, ivo der Unter- 
richt ftattfand, und 

der durchlaufenen 

Stlaffen 

Zeitdauer des Mnterrichts und des Ver- 

meilens in jeder einzelnen Slafje 
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Privatunterricht im 
elterlichen Haufe 

in Breslau 613 zum 10. Sahre 

Aufenthalt in PBenz- 
ftonen 

beim wen N. 
zu N 

von Ditern .... 
613 Michaelis... .. 

Sn Gymafien, Neal 
aymmafienu.j.w., 
Dberrealfchufen 
und gleichgeftellten 
Anftalten 

auf der Dberreal- 
ichule zu N. 

in Quarta . 
in Tertia 
in Unterfefumda 
in Oberfefumda 

von Michaelis... 
His Michaeli3....... 

Sn Progymmafien, 
Realjcjulen, Iteal- 
progymmaften und 
Bi aelelen Anz 
ftalter 

“ Rrogymmaftunt 
uN. 

tr einin 

Sn Höheren Birger- 
fchulen und gleich- 
oderttefergeftellten 
Anstalten 

in der Höheren Bür- 
gerihule zu N. 

in Serta Ä 
in Quinta . 
in Dutarta . 

von Michaelis... . 
bis Michaeli3.. .. 
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SnHadettenanftalten tm habe Rule zu 

in ala 5 
in Tertia 

von Midhaelid.... 
ee Michaelt.... 

Privatunterricht als 
Vorbereitung zur 
Eintrittsprüfung 

inN.beimDr.N.N. 
und zwar: 

bei N.N. im Deuts 

bei N.N. in Mathes 

bei N.N. im Frans 

jojen u. Englifchen! . 

mathifu. Zeichnen] . 

von Michaelis... 
H13 Michaelis... 

zöftfchen 1. |. w. 

An Zeugnifjen find beizufügen: 

a) Beugniffe der öffentlichen Schulen und die Abgangszeugnifie. 

b) Etwaige Zeugnifje iiber den in Tester Zeit erhaltenen Privatinierricht. 

10° 
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nfage IV zu S 1,7. 

Beftimmungen, betreffend die ärztliche IUnterfuchung 
und die Ansfellung des Bengniffes über einen zum 
Eintritt in die Alarine als Seckadett Angemeldeten. 

1. Da3 von einem oberen Marines oder Milttärarzt 
auszuftellende Zeugnis joll eine Schilderung des gejamten 
Körperzuftandes, namentlich der Sinnesorgane de3 Unter- 
fuchten, enthalten; dasfelbe Hat fich nach genauer Befichtigung 
des entkleideten Körpers unter Angabe von Körpergröße 
und Bruftumfang Darüber bejonderd auszujprechen, ob der 
Unterjuchte eine feinem Lebensalter entjprechende Kräftig- 
feit des Körpers (Rnochen, Muskeln) hat, vollfommen gejund 
und frei von £örperlichen Sehlern und Gebredhen, fowie von 
wahrnehmbaren Anlagen zu chronischen, die regelmäßige 
Ausbildung des Körpers ftörenden Krankheiten it. Alle 
Abweichungen vom normalen Körperbau find im Zeugniffe 
zu erwähnen und nad) ihrem Werte und Einfluffe auf den 
ipäteren Qebenszwerk ald Seeoffizter zu beurteilen. 

2. Das ärztliche Zeugnis hat fich ferner darüber beftimmt 
auszufprechen, ob der Unterjuchte frei von Schwindel — 
feiner Ungabe nah — ijt, ein jcharfes Yuge, normales 
Sarbenunterjheidungsvermögen, gutes Gehör auf beiden 
Ihren und fehlerfveie, nicht ftotternde Sprache befibt, oder 
ob er an Fehlern der Seh-, Hör--und Sprachorgane leidet. 

3. Die Unterfuhung des Sehvermögens und die Wu3= 
ftellung des Zeugnifjes hierüber hat fich auf die Zeititellung 
de3 Sarbenfinnes und der Sehleiltung, d.h. Des Sehver- 
mögen3 ohne Korreftion etiwatger Nefraktionzfehler, zu er- 
ftreden. &3 muß die Sehleiftung für jedes Auge einzeln 
feitgeftellt und im Zeirgniffe angegeben werden. 

4. Die Prüfung auf Sarbenblindheit erfolgt mittels 
Wollproben oder Harbentafeln, die Prüfung auf Sehleiftung 
mittel3 der Snellenjhen Sehproben; die erlangten Ergeb- 
nifje find im Zeugnifje in unreduzierten Zahlen auszudrüden.
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5. Wenn die Sehleiftung nicht al3 normal 1) er- 
fannt wird, tft zunächit mit dem ugenjpiegel feitzuftellen, 
od organijche Krankheiten der inneren Teile der Augen vor= 
handen find; zutreffendenfall3 ift der Unterjuchte al8 un- 
tauglich zu erachten. 

6. Wenn jolhe organische Krankheiten nicht nachgeiviejen 
werden, find bezüglich Des &rades der Sehleiftung folgende 
Grenzen feitzuhalten: 

a) bei Sehleiftung — °/, find die Unterjuchten noch 
als tauglich fir den Seedienft zu erachten; 

b) bei Eehleiftung zwijchen >/, und "/, find fie nur 
dann tauglich, wenn die Verminderung der Seh- 
leiftung volljtändig forrigiert werden fann; 

c) bei Sehleiftung — Y/, und darunter Tiegt Un- 
tauglichfett vor. 

7. Durch Tarbenblindheit wird Untauglichkeit bedingt. 
8. Am Schluffe des Zeugniffes ift anzugeben, daß dem 

Aussteller dieje vorftehenden Beltimmungen befannt find. 
9. Einez bejonderen dienftlichen Befehls zur Unterfuhung 

und Austellung des Zeugnifjes bedarf es nicht.
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Anlage V zu S 2,1. 

Verzeichnis der Ausrüftung für neneinireiende 
Seckmdetten. 

a) Bei der Einftellung zu bejhaffen: 

. Ein dunfelblauer Mantel aus dünnem wafjerdichten 
Stoff. 

. Ein kurzes dides Sadett. 
. Eine-Sade, eine Hofe und eine Weite von blauem Tuch). 
. Zwei Sadetts, zwei Hofen, eine Wefte von blauer Serge. 
. Vier weiße Hofen. 
. Vier Arbeitsanzüge. 
. Eine Tuhmüße, zwei weiße Müßen, vier weiße Müben- 

bezüge. 
. Set jchottijche Mitten. 
. Sechs Paar wajchlederne Handjchuhe. 
. Rejervefnöpfe und -|chnallen. 
. Vier Schlipfe. 
. Zwölf weiße Hemden. 
. Drei Slanellhemden, weiß, mit überzufchlagendem 
Kragen. 

. Zwei Dubend Kragen. 

. Seh8 Baar Unterhojen. 
. Seh Unterhemden. 
. Sechs Nacıthemden. 
. Hwei Dußend Tajchentüicher. 
. Ein Dußend haummollene Soden. 
. Ein halbes Dubend wollene Socden.*) 
. Seh3 Paar Manjchetten. 
. Amwet Wäjchejäce. 
. Ein Tajchenmefjer. 
. Nähzeug. 

*) Wenn der Betreffende nicht an das Tragen von wollenen Soden ge 
wönnt tjt, treien an deren Stelle noch ein Halbes-Dusend baumwollene Soden.
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. Schreibzeug. 

. Eine Haarbürfte, zwei Zahnbürften, eine Nagelbürfte. 

. Ein großer und ein enger Kamm. 

. Ein Handjpiegel. 

. Ein Baar Wafferitiefel. 

. Ein Baar falblederne Stiefel. 

. Zwei Baar Schuhe. 

. Ein Logbud). 

. Ein Rotizbud). 

. Ein Rollenbud). 
. Eine leiderbürite. 
Außerdem: Ein Dolch mit Koppel. 

Bor Abgang des Seefadettenfhuljhiffes für 
die Winterretje zu bejchaffen: 

Eine Hofe von blauem Tuch). 
Zwei weiße Nöcke, zwei Arbeitsanzüige. ° 
Drei Slanellhemden. 
Ein halbes Dubend baummollene Soden. 
Seh Baar Manjchetten.
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Anlage VI zu S 3,1. 

Aufter zur Verpflichtung bezüglid) Hergabe der für die 
Laufbahn zum Seeoffizier erforderlichen Geldmittel. 

Die Beftimmungen über die Ergänzung des Geeoffizier- 
forp3 jowie die zugehörigen Ausführungsbeftimmungen für 
die Annahme und Einftellung ald Seefadett bei der Aaifer- 
lichen Marine find mir bekannt. 

SH verpflichte mich danach, für meinen zur Einftellung 
als Seefadett angemeldeten (Sohn, Enfel, Neffen, Mündel) 
N.N. 

a) die erite Ausrüftung bei der Einftellung al3 See- 
favett zu beihaffen, 

b) eine monatliche Zulage von mindeftens 40 .M bis 
zur Beförderung zum Offizier und al3dann eine 
weitere Zulage von monatlich 50 4 biS zur Be= 
fürderung zum Dberlentnant zur See zu zahlen, 

ec) während der einjährigen Rommandterung Ddes- 
jelben zurMaxinefcyule außerdem nocd) einen Unter- 
haltungszufhuß don mindeftens 240 M einzu= 
zahlen, 

d) die Koften der Ausritftung während der Fähnrich3- 
zeit und nach erfolgter Beförderung zum Dffizter 
zu tragen. 

Son an... 

(AUnterfchrift.)
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Antoge VIL zu S 3, 4. 

Berechnung der ungefähren Roften der Laufbahn 
zum Seeoffizier. 

Erites Sahr. 

. Bolfftändige Eintrittsausrüftung, a 
Schuhwerk und Wäfkhe 2c., etwa 

. Bulage für 12 Monate, je 40 
800 .% 
480 „ 

Bufammen 

Bmeites Jahr. 
. Zur Ergänzung der Ausrüftung nn der 
Sähnrichggeit, etwa 

. Zulage für 12 Monate, je 40 no 
. Unterhaltungszufhuß für 12 Monate, je 20 MM 

1280 

500 
480 „ 
240 „ 

Aufammen 

Drittes Sahr. 

Zulage für 12 Monate, je 40.6 

Biertes Sad. 

. Zulage für 6 Monate, je 40 M 
. Für die Offiziergausrültung . 

1220 

480 Ab 

240 4 
93007 

Aufammen 

Mithin 613 zur Beförderung zum Dffizter etiva 
Nach erfolgter Beförderung zum Offizier bi3 

zur Beförderung zum Oberleutnant zur See eine 
Bulage von 600 .% jährlich, alfo etwa 

1140 .% 

4120 

- 1800, 

GSejamtfoften 
oder rund 

5920 .% 
6000 .#%
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Der weitere Verlauf der Seroffzierlanfbahn. 

Das Weitere iiber. den Verlauf der Seeoffizierlaufbahn 
und über dte Anforderungen bet ven verjchiedenen Prüfungen 
it den „Beftimmungen über die Ergänzung de8 Geenffizier- 
forps“ zu. entnehmen). 

Zum Beluch der Marineafademie werden nur Oberleut- 
. nant3: zur See und Rapitänlentnants von bejonderer Be= 
‚fähtgung fommanbdiert. 

Zur’geit, im Zahre' 1899, ind die Betörhermngsber- 
hältnifje annähernd folgende 

- &8 vergingen. etwa: 

. Bon der Ablegung der Geeoffizterberufsprüfung bis zur 
Beförderung zum Oberleutnant zur See 3 bi3 4 Jahre. 

Bon der Beförderung zum Oberleutnant zur ee. Bis 
zur Beförderung zum Sapitänleutnant 5 bis-6° Jahre. 5 

Vom der Beförderung zum Kapttänleutnant bis ie. 
Beförderung zum Sorvettenfapitän 6 bi3 7 Sabre. ae 

rn Bon der Beförderung zum Korbettenfapitän biz‘ zur > nr 
-fürderung zum Sregattenfapttän 3 Sahre . N 
.. Von der Beförderung zum Sregattenfapitä 1 big zu 
Beförderung zum Kapitän zur See 3-Sahre. +. ei 

Bon der. Beförderung zum Kapitän zur. See big aut, 
Beförderung zum Konteradmiral 7. bi3 9 Sahre.: 

”) Eine offizielle Brojehiire, mit allen „Beftimmungen ib er die Erz 

gänzung des Seeofftäterforps” fit bei E. ©. Mittler & Sohn, Berlin, 
Kochitraße 68/71, erjehlenen. Die Ausgabe devjelben vom 29. Zuli 1893 tft ver 

altet, nachdem dich die Alferhächite Diber dom 20. Februar 1899 wejentliche 
Henderungen angeordnet find. - Auch die unter gleichem Datum und in Verz 

bindung mit den erwähnten Bejtinimungen erlaffenen „Ausführungsbeftim- 
mungen für die Annahme und Einftellung als Seefadett in die 

Katjerlihe Marie" werden mehr oder weniger veraltet fein, — Da durch 

die. Allerhöchite Dxder vom 20.- Febritar 1899 auch die Neuaufitellung der bes 

tühtter. Dienftvorihriften angeordnet ift, läßt fich; annehmen, daß die, früher 
erwähnten Bejtimmungen in neıter gorm verhältnismäßig bald bei. ©. Mittler 

& Sohn erjheinen. 

Wir Haben: tn. aller uutferen lngaden voit Geite. 133 ab der neuen Drgant- 

jatton Rechnung gettageıt, joweit dies möglich war. { 
BD
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Im aktiven Dienft wieder, angeltellte Offiziere 
zur Dispofition. 

gu Küftenbezirksinipektoren, Hafenfapitäne, Artillerie 
. direftoven der Werften und in mehreren andern Stellungen 

‚ werden Offiziere zur Dispofitton wieder angeftellt.. Sie 
. bilden eine genaue Analogie zu den Bezirfsfommandeuren . 
und Bezirköoffizteven Der Armee: Shnen fallen. -diefelben 
Rechte und Pflichten wie den aktiven Offizieren zıt, -deren 
Uniform fie auch tragen. Ste avancieren nicht mehr. und 
beziehen außer ihrer Penfton den Wohnungsgeldzufhuß 

und, den Service ihrer Charge, joivie eine: Sulaye von 
1080 bis 1440 Mark jährlich. 

Das Mafchineningenientkorps. 

Bufammenfeßung. 

5 . : Die Mafchtneningenteure des aftiven Dienftftandes uno 
de Deurlaubtenftandes der. Marine bilden das Majchinen- : 

2 ingenteurforps. 
Die Mafthineningenieure*) find Berfomen des Soldaten- 
n nn 

Ergänzung. 

Bus Ma hineningenteumkorns ergänzt ji) aus den 
. Obermafchiniften, welche fi durch ihre miffenjchaftfichen 
amd technischen Kenntniffe und Erfahrungen zur Leitung 
groger Schiffsmafchinen eignen und zugleich in betreff der 
allgemeinen und gejelligen Bildung, fomwie der perjönlichen 

: Verhältniffe ‘und Eigenchaften, der Aufnahme in. aus 
en würdig’ find. 

*) &3 fol, amt einerhjefuhgen NE, hier ausdricdlich bemerkt - - 

werden, daß das Mafchineningenteurtorps fich aus Leuten zufammenjekt, welche, 
die Mafchinen der in Dienst geftellten Schiffe leiten. Zu untetjcheiden Hiervon 

find die auf den Katferlichen Werften angejtelfter Technifer (Oberbauräte, Bau= 
rüte, Bauinjpektoren, Baumeifter u. j. w.), Welche-dert Dau und die Reparatur 

der Majchien leiten.
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Beförderung. 

Die Beförderung zum Meafchinenunteringenieur wird 
bedingt durch: 

Bwetjährige Seefahrzeit al leitender oder jelbftändiger 
Wachtmafchinift in der Katjerlichen Marine unter Befonderen 
Bedingungen. 

Beitehen der vorgejchriebenen Prüfung. 

Wenn der zu Befürdernde verheiratet ift, Erfüllung der 
geforderten Bedingungen. 

Wahl durch das am Drte anmwejende Geeoffizier- und 
Mafjchineningenteurkorps. 

Borhandenfein einer offenen Stelle im Etat. 
Die Befdrderung zum Majchineningenieur und zum 

Mafchinenoberingenteur wird durch eine bejtimmte Gee- 
fahrzeit und das Vorhandenjein einer etatSmäßigen Gtelfe 
bedingt. Für die Beförderung zum Gtabsingentenr ijt 
außer der leßtgenannten Bedingung nur die Dualtfikatton 
erforderlich. 

Die organifatoriihen Beitimmungen*) geben über das 
Weitere unddie Einzelheiten der Sngenieurlaufbahn Auffchluß. 

Majchinenunteringenieure fünnen, je nad) ihrer Dienft- 
applifation und den in der Prüfung dargelegten Kenntnifjen, 
durch, Seine Majeftät den Katjer auf die Dauer von zwei 
Sahren zum Bejuch der Techniichen Hochichule fommandiert 
werden. 

Beförderung. 

Die Beförderungsverhältnifie des Korps find im Sahre 
1899 etwa wie folgt: 

&3 vergingen vom Dienfteintritt bi3 zuc Beförderung 
zum Dbermafchiniiten 10 bis 11 Jahre. 

Bon der Beförderung zum Mafchinenunteringenieur bis 
zur Beförderung zum Mafchineningenteur 7 bis 8 Sahre. 

*) Der Titel diefes offiztellen Burches Inutet: „Drganijatorifche Bejtints 
mungen für die Katjerliche Marine”, Berlin, E. S. Mittler & Sohn, Kochitr. 68/71.
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Bon der Befürderung zum Majchineningenieur bis zur 
Beförderung zum Mafjchinenoberingenienr 6 bis 7 Sahre. 

Bon der Beförderung zum Majchinenoberingenieur bis 
zur Beförderung zum Staböingenieur 8 bi3 10 Sahre. 

Das Torpederingenientkorps. 

Bufammenfeßung. 

Die Torpederingenieure des aktiven und de3 Beurlaubten= 
ftandes der Marine bilden das Torpederingenieurkorps. 

Die Torpederingenieure find PVerfonen des Soldaten- 
itandes. 

Ergänzung. 

Das DTorpederingenieurforpd ergänzt fi) aus Den 
Torpederobermechanifern, welche wiederum ausden Torpeder- 
mechantfern Herborgehen, unter ähnlichen Bedingungen wie 
diejenigen, unter denen fie) Da® Majchineningenteurforpg 
aus den Dbermafchiniften ergänzt). 

Beförderung. 

Die Befdrderungsbedingungen zum Torpederunter- 
ingenieur find: 

Gute dienftliche Leiftungen, einjährige Dienft- 
leiltung al Werkitattuoriteher einer Montagewerk- 
ftattin der Torpederwerfitatt, Bejtehen der Ssngenieur- 
prüfung in der Dedoffizierichule, Wahl durch das 
Dffizier- und Ingenieurforpg des Torpedomwejens. 

Die Beförderungsperhältnifie des Korps find im Sahre 
1899 etwa folgende: 

E3 vergingen vom Dienfteintritt 6i3 zur Beförderung 
zum Dbermechanifer 12 bis 13 Sabre. 

*) Diefe Nehnlichkeit darf nicht zu der Anficht verleiten, daß beide Korps 
eine ähnliche Verwendung finden. Das Torpederingentenrkorps ift nämlich jehr 
Hein und wird mım in den Werkjtätten, beim Berfuchstommando und in den 

Bureaus verwendet. 



158 Dritter Abfchnitt, 

Bon der Befdrderung zum Dbermechanifer bis zur 
Beförderung zum Unteringenieur 4 bis 5 Sahre. 

Bon der Beförderung zum Unteringentenr bis zur 
Beförderung zum SSngenieur 4 bis 5 Sahre. 

Bon der Beförderung zum Ingenieur bis zur Beförderung 
zum Dberingenieur 4 bi8 5 Jahre. 

Die Fenerwerks- und Bengoffziere”). 

Bermwendung. 

Die FeuerwerlSoffiziere gehen aus den Dberfeueriwerfern, 
die Zeugoffiziere aus den Dberzeugfeldmebeln hervor. Sie 
werden zur Verwaltung des Artilleriematerial3 auf den 
Werften und Artilleriedvepots, zur Anfertigung der Munition 
und zu anderen Dienjten artillevietechnifcher Natur ver- 
endet. 

Beförderung. 

Die Beförderung vom Oberfeuerwerfer bezw. vom Dber- 
zeugfeldmwebel zum Leutnant ift von dem Beitehen einer 
Prüfung, Der zweiten Berufsprüfung, und von der Duali= 
fifatton abhängig. 

Eine Seefahrzeit wird weder zu Diejer Beförderung nod) 
zu jpäteren verlangt. 

Die ns sehsuntle find im Sahre 1899 etwa 
folgende: 

&3 vergingen vom Dienfteintritt biS zue Beförderung 
zum Oberfeuerwerfer 14 bis 15 Sahre. 

Bon der Beförderung zum Dberfeuermwerfer bis zur 
Beförderung zum Leutnant 4 Bis 5 Jahre. 

Bon der Beförderung zum Leutnant bis Beförderung 
zum Oberleutnant 4 bis 5 Jahre. 

Bon der Beförderung zum Oberleutnant bis zur Be= 
fürderung zum Hauptmann 4 bis 8 Sahre. 

) Die Zeugoffiziere fterben aus, fie werden nicht mehr ergänzt.
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Die Torpederoffziere. 

Verwendung. 

Die Torpederoffiziere gehen aus den Dbertorpedern 
hervor. Sie werden entweder im Minenmwejen oder im 
Torpedomwejen verwendet. Ihre Aufgabe lit, auf ven 
Werften, jomwie bet den Minen- und Torpedodepot3 das 
Minenmaterial, da3 Schwimmjperrmaterial, dad Torpedo- 
und Sprengdienftmaterial zu verwalten und in ftand zu 
halten. 

Beförderung. 

Die Torpederoffiziere des Minenmejens jondern jich von 
denen des Torpedowejeng injofern, alö für jeden der beiden 
Zweige eine bejondere Prüfung verlangt wird, welche vor 
der Beförderung vom Obertorpeder zum Torpederleutnant 
zu beitehen it. Cine Seefahrzeit wird meder zu diejer 
Beförderung noch zu jpäteren verlangt. 

Die Befürderungverhältniffe find im Sahre 1899 etwa 
folgende: 

&3 vergingen dom Cintritt 6i3 zur Beförderung zum 
DObertorpever etwa 11 bis 12 Sahre. 

Bon der Beförderung zum Dbertorpeder big zur Be- 
fürderung zum Torpederleutnant etwa 4 iS 5 Jahre. 

Bon der Beförderung zum Torpederleutnant bis zur 
Beförderung zum Torpederoberleutnant etwa 2 bi3 4 Sahre. 

Bon der Beförderung zum Torpederoberleutnant bi3 zur 
Beförderung zum Torpederfapitänleutnant 5 bis 7 Sahre. 

Das Sanitätskorps. 

Zufommenfegung. 

Die Aerzte des Sriedensftandes und des Beurlaubten- 
tandes der Marine bilden mitt den Lazarettgehilfen und 
Marinekranfenwärtern dag Sanitätsforp3 der Marine.
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Dasjelbe beiteht demnach: 
a) aus den im Dffizterrange jtehenden Milttärärzten — 

den Sanitätsoffizterforp3*); 
b) den im Unteroffizierrange ftehenden Marineärzten, 

den Lazarettgehilfen und Marinefranfenwärtern. 

NRangverhältniffe. 

Die Marlneärzte find Verfonen des Soldatenftandes. 
Der einjährig=freiwillige Marinearzt und der Marine- 

unterarzt ftehen im Nange der Sähnriche zur See; 
der Wearineajititenzarzt im Range der Leutnants zur See; 
der Marineoberaffiltenzarzt im Aange der Oberleutnants 

zur See; 
der Markneftabsarzt, der Mearineoberitabsarzt IL. Rlafje 

im Range der Kapitänleutnants; 
der Marineoberitabsarzt I. laffe im Wange der Korvetten- 

fapitäne; 
derMarineftationsarzt**), der MarinegeneralarztIl.Rlafje 

im Range der FSregattenfapttäne; 

der Marinegeneralarzt I. Klafje im Range der Kapitän 
zur ©ee. 

Ergänzung des Santtätsoffigierforp2. 

Das Santtätsoffizierforp3 der Marine ergänzt ich: 

1. Durch approbterte Werzte, welche in der Erfüllung 
ihrer allgemeinen Dienftpflicht begriffen find; 

2. dur approbierte Nerzte, welche zum Dienjt auf 
DBefürderung eintreten; 

3. durch Affiitenz= und Unterärzte der Armee, welde in 
ven aktiven Dienft der Marine itbertreten. 

*) 818 zum Sahre 1897 var das Santtätzforps der Marine mit demjenigen 
der Armee vereinigt. Die am 8. Mürz 1897 exlaffene „Verordnung über die 
Drganijation de3 Sanitätstorps der Marine”. Berlin 1897. &. ©. Mittler 

und Sohn, Kochitraße 68/71, enthält die neuen Beftinmnungen. 

*) Marineftationsargt tft der Höchjte Santtüt3beamte in Bereich jedes der 

beiden Stationstommandos zu Stel und Wilhelmshaven.
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Dienftverhältniffe der in ver Erfüllung ihrer all- 
gemeinen Dienftpflicht Degriffenen Aerzte. 

Studierende der Medizin, welche die Berechtigung zum 
einjährigsfreiwilligen Dienjt Haben, fünnen ihrer Dienft- 
pflicht bei der Armee oder Marine entweder ganz mit der 
Waffe oder während der erften jech® Monate mit der Waffe 
und nach erlangter Approbation während der übrigen fechs 
Monate als einjährig-freiwilliger Arzt genügen. 

Die jehsmonatliche Dienftzeit mit der Waffe fann von 
ihnen in jedem Semefter ihres Studiums, jedoch nur Inner- 
halb der im S 93 der Wehrordnung*) beftimmten Grenzen 
abgeleijtet werden. 

Zum Dienft al einjährig- freiwilliger Arzt dürfen nur 
jofhe Mediziner zugelaffen werden, welche nach jechs- 
monatlicher Dienstzeit mit der Waffe ein von den milttärtjchen 
Borgejebten ausgeitelltes Dienftzeugnts beibringen, in 
welchem ausgeiprochen wird, 

daß fie nad) Führung, Dienftlihen Cigenjchaften, 
Charakter und Gefinnung für würdig, jowie auch 
nach, dem Grade der erworbenen Dienftfenntnifje für 
befähigt exachtet werden, jpäter die Stellung eines 
militärtichen Borgejegten im Sanitätödienft zu be= 
fleiden. 

Außerdem müffen fie Die balkon als Arzt befigen. 
Behufs Erlangung der lebteren werden jolchde Mediziner 
nach halbjähriger Dienftzeit mit der Waffe unter Vorbehalt 
(d. H. unter Vorbehalt der Ableiftung des Nejtes ihrer 
aftiven Dienftzett) als Lazarettgehilfen zur Neferve beurlaubt. 
Den Reit ihrer aktiven Dienftpflicht müfjen fie jpäteftens 
im Testen Halbjahre ihrer Zugehörigkeit zum jtehenden 
Heere bezw. zur aftiven Marine abletften. Sie haben fich 
daher 613 fpäteftens neun Monate vor Ablauf diejes Ver- 

*) Die „Wehrordnung“ ijt ein offizielles Buch, dus auf jedem Bezivis- 

fommando der Arntee eingejehen werden kant. 

Dittmer, Deutjche Kriegsmarine. 2. Auff. 11
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hältnifjes (Wehrordnung $ 11, 5) bei ihrer KRontrolfftelle 
zum Wiedereintritt zu melden. Sm übrigen vergl. S 28 
der Marineordnung*). 

Wer aldeinjährigsfreimilltger Arzteinzutreten beabfichtigt, 
hat zwar nicht die unbedingt freie Wahl der Garnifon, es 
fol jedoch etwaigen Wünfchen in diefer Beziehung in der 
Kegel Berücfichtigung durch den die Einftellung bemwirfenden 
Stationsarzt zu teil werden. 

Einjährig-freiwillige Aerzte treten nach, Vollendung ihrer 
aktiven Dienftzeit alS Unterärzte in den Beurlaubtenftand 
über. Bei der Entlafjung aus dem aftiven Marinedienit 
wird ihnen ein Beugnis jeitens des Gtationdarzted aus- 
gejtellt, welches fich darüber ausfpricht, ob der Betreffende 
während jeiner Dienftzeit zur Beförderung im Sanitäts- - 
forhs fich geeignet hat (Befähigungszeugnis). 

Approbierte Verzte, welche ihre aktive Dienftverpflichtung 
als Einjährig-Sreiwillige ganz mit ver Waffe in der Marine 
abgeleiitet haben und in ven Beurlaubtenftand der leßteren 
übergetreten find, fönnen jederzeit bei dem Bezirfsfommando, 
in defjen Kontrolle fie ftehen, ihre Ernennung zum Unter- 
arzt des Beurlaubtenftandes der Marine beantragen. Db 
diejem Antrage, über welchen durch den Generalarzt der 
Marine entihieden wird, jtattzugeben tft, wird fich wejentlich 
nad) den Zeugnifjen richten, welche ver Betreffende während 
feiner aktiven Dienftzeit erworben hat. 

Dienjtverhältnifjfe der zum Dienst auf 
Beförderung eintretenden Werzte. 

Einjährig- freiwillige Aerzte, welche auf Beförderung 
im Sanitätöforps dienen wollen, können nad) viermöchent- 
licher Dienftzeitt von dem betreffenden Stationsarzt zur 
Anftellung al8 Unterarzt bet dem Generalarzt der Marine 

*) Die „Marineordnung“, ein offizielles Buch, fan von &. ©. Mittler 

& Sogn in Berlin, Kochjtraße 68/71, bezogen oder in dem Bıvenu jedes Bezirts- 

fommandos der Armee eingejehen werden.
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in Vorichlag gebracht werden. Durch diefe Anftellung 
erwächlt dem betveffenden Arzte ein Anjprudh) auf die 
Öebührniffe feiner Charge; mit. Rüdficht Hierauf Hat der- 
jelbe, bevor feine endgültige Anftellung erfolgt, fi) in einer 
KRapitulationsverhandlung zu verpflichten, außer feiner all- 
gemeinen einjährigen Dienftpflicht noch mindefteng ein Jahr 
in der Marine aktiv al3 Arzt zu dienen. 

Nach erfolgter Anftellung können die Unterärzte überall 
verwendet werden, wo der Bedarf an Martneärzten fi) 
geltend macht. 

Dienftverhältniffe des von der Armee zur Marine 

übertretenden ärztlihen Berjonal2. 

Den Wititenz- und Unterärzten der Armee fanın es bis 
auf weiteres gejtattet werden, wenn offene Stellen in der 
Marine vorhanden find, behufs Mebertritt3 zur Marine aus 
der Armee auszufcheiden und ihre etwaige bejondere aftive 
Dienjtverpflichtung In Der Marine abzuleiiten. 

Ein Mebertritt von Santtätsoffizieren der Marine zur 
Yrmee findet nicht jtatt”). 

Befdrderung der Santtätsoffiziere. 

Die Befürderungsperhältnijje werden jtch Durch die Neu= 
organtjation des Korps ändern. 

Bisher waren diejelben etiva wie folgt: 
E3 vergingen vom Eintritt 613 zur Beförderung zum 

Aliitenzarzt etwa 3 bis A Sahre. 

Bon der Befdrderung zum Affiftenzarzt 613 zur Be- 
förderung zum Dberajfiitenzart 2 bis 3 Sahre. 

*) Denjenigen Marineärzt, welche früher aus der Armee in der Annahnte 
einer fpäteren Nictverfegung üibergetveten find, wurde fir die Zeitdauer von zwei 
Sahren (von 9. November 1896 ab gerechnet) der Ridtritt zur Armee nach 
Maßgabe der früheren Grundfäse offen. gehalten. 

ja
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Bon der Beförderung zum Oberaffiftenzarzt bis zur 
Beförderung zum Stabsarzt 2 bi3 3 Jahre. 

Bon der Beförderung zum Stabsarzt bis zur Beförderung 
zum Oberftabsarzt 5 bis 6 Sahre*). 

Die Maringahlneifter. 

Kangverhältnis. 

Die Marinezahlmeifter gehören nicht zu den Offizieren, 
find aber Neichsbeamte mit beitimmten militärijchen Nang 
und finden in diefem Kapitel mit Erwähnung, weil fie an 
Bord aller in Dienft geftellten Schiffe und Fahrzeuge vor- 
handen und Mitglieder der Dffiztermefjen find. 

Die Dberzahlmeiter Haben den Nang der Kapttän- 
leutnants, die Zahlmeifter den Nang der Dberleutnants 
zur See und die Unterzahlmeifter den Nang der Leutnants 
zur ©ee. 

Annahmebedingungen für die Laufbahn. 

Zur Ausbildung für den Zahlmeiiterdienit merden 
zugelafjen: 

Einjährig = Freiwillige des CGeebataillons und Der 
Matrojenartillerieabteilungen, welche umberheiratet find, 
das 21. Lebensjahr nicht überjchritten Haben und im ftande 
find, fi) während der einjährigen Dienftzeit felbit zu 
verpflegen. 

Andere Mannfchaften des aktiven Dienftitandes der 
Marine, welche unverheiratet find, das 123. Lebensjahr nicht 
überfchritten Haben und nicht aus der Schiffsjungenabteilung 
hervorgegangen find. 

Seder Zugelafjene muß folgende Bedingungen zu erfüllen 
im ftande fein: 

*) Wegen der Prüfung zum Oberjtabsarzt und anderer Verhältutffe fiehe 

die in der Anmerkung auf Seite 160 erwähnte Verordnung.
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a) Das Zeugnis eines Öymnajiums oder einer Dber- 
realjcjule über den einjährigen erfolgreichen Bejuch 
der eriten Alafje (Prima); 

h) genügende Kenntnis der englijchen und franzöfischen 
Sprache, um aus denjelben geläufig in Das Deutjche 
überjegen und ftch verjtändlich ausbrüden zu 
fönnen, ijt nachzumeijen; 

c) eine Anerkennung de3 Vaters oder Vormundes 
dahin, daß dem Anwärter eine Zulage von 15 ME. 
monatlich, jpäter bi3 zu feiner Beförderung zum 
Bahlmeifterafptranten von 10 ME. monatlich, ge= 
zahlt werden wird, It. einzureichen; 

d) Seedtenftfähtgfett ift nachzumetjen. 

Ein Erlaß diejer Bedingungen darf von den Stations- 
fommandos bei Seiner Majeftät dem Katfer ausnahms- 
weile nacdhgejucht werden, wenn dem Betreffenden von 
jeinem Vorgefeßten das Zeugnis exteilt wird, daß ex 
zu befonders guten Hoffnungen fire den Zahlmeifterdienft 
berechtigt. 

Beförderung. 

Kad) Ausbildung mit der Waffe erfolgt die Komman- 
dierung zur Zahlmeifterfektion al8 Zahlmeifteranmwärter. 

Ka) Ausbildung bet Diejer Sektion tritt die Beförderung 
zu Zahlmeifterapplifanten ein. Dieje werden weiter aus- 
gebildet und können nad) Beltehen einer Prüfung zu 
Bahlmeifterafpivanten befördert werden. Geprüfte Zahl- 
metiterapplifanten und Zahlmeifterajptvanten werden zur 
Unterftüßung der Zahlmeifter an Bord und am Lande 
fommandiert. An Bord bon Kleinen in heimifchen Gemwäfjern 
fahrenden Schiffen können fie mit Wahrnehmung der Zahl- 
meiftergejchäfte jelbftändig betraut werden. 

Die Beförderung zum Unterzahlmeifter hängt außer 
bon der Dualififation don Dem nn einer zweiten 
Brüfung ab.
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Die Befürderungsverhältnifie waren im Sahre. 1899 
etwa folgende: 

E3 vergingen vom Eintritt DIS zur Beförderung zum 
Bahlmeifterafpiranten etiva 5 bi8 8 Sabre. 

Bon der Befdrderung zum Zahlmeijterajpiranten bi3 
zur Beförderung zum Unterzahlmeiiter 5 bi$ 6 Sabre. 

Bon der Beförderung zum Unterzahlmeifter 613 zur 
Beförderung zum Zahlmeilter 5 bis 6 Sahre. 

Bon der Beförderung zum Zahlmeijter bis zur DBe- 
förderung zum Oberzahlmeifter 7 618 S Sabre. 

Derheiratungen. 

Seeoffiziere und Sanitätsoffiziere, jowie Majchinen- 
ingenieure und Zahlmeifter bedürfen zu ihrer Verheiratung 
der Genehmigung Seiner Majejtät des Kaijers; Yeuer- 
werfg-, Zeug- und Torxpederoffiziere fomte QTorpeder- 
ingenienre derjenigen des Staatsjefretärg des Neichs= 
marineamts. 

Der Konjens zur Verheiratung wird nur gewährt, 
wenn die einzugehende Verbindung ftandesgemäß if. && 
it Pflicht der Kommandeure, übereilten und unpafjenden 
Verbindungen der ihmen unterftellten Dfftziere 2c. Durcd) 
Warnung und Ueberwadhung des Umgangs möglichit vor- 
aubeugen. 

dur den VBermögensnahhwels gilt das Folgende: 

Seeoffiziere vom Kapitänleutnant erfter Klaffe, alle 
übrigen Dffiziere vom Hauptmann oder Kapitänleutnant 
zweiter Klaffe einschließlich abwärts haben bei Nahjfudung 
des Heiratsfonjenjes den Nachweis zu führen, daß fie neben 
ihrer Bejoldung aus ihrem oder ihrer Braut eigenem Ver- 
mögen ein ficheres jährliches Einfommen von beitimmter 
Höhe befißen. 

Dasjelbe muß betragen:
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bei einem Kapitänleutnant exfter Gehaltsklaffe. 1200 .% 
bei einem Kapitänleutnant zweiter Gehaltsflaffe 2000 „ 
bet einem Oberleutnant zur See oder Leutnant 

aut ge 3000 „ 
bei einem Hauptmann zweiter Gehattsktaffe des 

©eebataillons.. . . | 1500 „ 
bei Subalternoffizieren des Seebatnillong .. 200% 
bet einem Torpederfapitänleutnant, Seuerwerfs- 

und Zeughauptmann niedrigiter Gehaltgklafje, 
bei Majchinen- und Torpederunteringenieuren, 
fowie euerwerfd-, Zeug- und NOT 
leutnants . . 26006, 

bet Stab3- und Afiftenzärzten = > 10, 
bei einem Marineunterzahlmeifter denjenigen Be 

trag, der, zu feinem jährlichen Dienfteinfommen 
gerechnet, dDte Summe von . . . .» ... 8000 „ 

ausmacht. 

Hinfihtlich des Nachweijes Diejes Brionteihtommeng it 
folgendes: 

Der Nachweis fann nur vor Gericht oder vor einem 
Notar geführt werden und muß aus der darüber aufzu= 
nehmenden gerichtlichen oder notariellen Verhandlung mit 
Beitimmtheit hervorgehen. 

Erträge aus ftädtifihen oder Ländlichen Grundftücen, 
aus Kohlengruben, Bergmwerfen, Sabrifanlagen, faufmännt- 
hen ©efchäften 2c., insbejondere au) Gewinnanteile (Dibi- 
denden) von Aktien dürfen als ficheres Einfommen nur bis 
zur Hälfte des jährlichen Durchjchnittöbetrages angenommen 
werden, iwelcher bei ftädtichen oder ländlichen Orundftücen 
aus den lebten fünf Sahren, in allen anderen Fällen aus 
den lebten zehn Sahren fich ergiebt. 

Zur Führung des Nachwelfeg des betreffenden Ein- 
fommen3 bei Aufnahme der notariellen Verhandlung tft die 
Borlegung der Befibdofumente und derjenigen Rechnungen 
und jonftigen Vapiere erforderlich, aus denen fich ergiebt,
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daß das betreffende Vermögensobjeft wirklich Den ange- 
gebenen Durchichnittsbetrag gewährt. 

Bilden Zinfen von Kapitalien das Einfommen, jo mitjjen 
bei Aufnahme der Verhandlung die Dokumente über den 
Befig Diefer Kapitalten vorgelegt und in der aufzunehmenden 
Verhandlung genau bezeichnet werden. Außerdem ift, wenn 
dieje Dofumente aus zinstragenden, auf jeden Inhaber 
lautenden Bapieren beftehen, von dem betreffenden Dffi- 
zier 2c. in dem Gejucdh um Erteilung des KRonjenjes auf 
Ehre und Pflicht zu verfichern, daß diejelben ihm oder jeiner 
Braut als jchuldenfreies Vermögen eigentiimlich zugehören; 
diejelbe Berficherung muß auch abgegeben werden, wenn 
anftatt der auf jeden Snhaber lautenden Wertpapiere die 
über deren Hinterlegung bei der Neihsbant von Iehterer 
auf den Namen de Bräutigams oder der Braut aus= 
geitellten Depotjcheine vorgelegt werden. 

Neben der von dem betreffenden Dffizier 2c. abgegebenen 
Berficherung bedarf es vor Gericht oder Notar nicht noch) 
einer Vorlegung von Grwerbsurfunden, wie der etwaigen 
Schenfungs=- und Ausjtattungsverträge, durch welche die 
Snhaberpapiere in das Eigentum des Bräutigamg oder der 
Braut übergegangen find. 

Das Einkommen. aus zinstragenden Hhpothefen over 
Srundjhulden muß den in S 39 Abjag 3 der Preußiichen 
Bormundfhaftsordnung vom 5. Sult 1875 (Breußiiche 
©ejeßfammlung 1875 Geite 431) aufgeftellten Exforder- 
niljen entjprechen. 

Btnfen von Wertpapieren gelten ald ficher, wenn Die 
Neihsbanf die betreffenden Wertpapiere al3 beleihbar an= 
erkannt hat. 

Ein fiheres Einfommen bilden auch die Zinfen einer 
Buchjchuld des Staatzjchuldbuches eines Deutjchen Bundes- 
ftaates, welche auf den Namen des Bräutigams oder ver 
Braut eingetragen fit. 

Zujhüffe oder Zulagen aus dem Vermögen dritter Ber- 
jonen dien nur dann bei dem zu führenden Vermögens-
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nachweije berücfichtigt werden, wenn diefelben fichergeftellt 
md. Sie gelten al3 fichergeftellt, wenn dem Bräutigam 
oder der Braut und, im Falle ihre8 Todes nach gejchloffener 
Ehe, den aus diejer Ehe entjprofjenen Kindern zur fort 
laufenden Erhebung vollftändig überwiejen find: 

1. Binfen bon fiheren Hypotheken oder Grundfchulden, 
bei welchen auf Antrag des Gläubigers im Grundbud) 
vermerft tft, daß über das abgetretene Zinsrecht nur mit 
Buftimmung Seiner Majeftät des Kaijers beziehungsweile 
de3 Staatsjefretärs des NeichsmarineamtS verfügt werden 
darf; oder 

2. Zinjen von ficheren Wertpapieren, welche bei der 
Neihsbanf nebjt den zugehörigen Coupons und Talons 
auf den. Namen einer anderen Verjon niedergelegt find, 

wenn die Depoticheine jeitens der Neichsbanf mit dem Ver- 
merk „gejperrt” nad) S14 der Bedingungen und außerdem 
mit einer Angabe dahin verjehen find, daß der Den 
Helratsfonjend Nachjjuchende — nad) Charge, Namen 
und Mearineteil zu bezeichnende — Dffizter c. Empfänger 

: der Binfen ift. 

Die Anwendung der vorgedachten Bemerkungen in dei 
Depoticheinen wird bedingt durd) eine von dem Deponenten 
dem Comptoir der Neichshauptbank für Wertpapiere ein- 
zureichende Erklärung, welche den betreffenden Dffizier 2c. 
oder dejjen Braut zur Erhebung der Zinjen von den depn- 
nierten Wertpapieren ermächtigt und fich zugleich Darüber 
ausipricht, daß diefe Erklärung jo lange gilt, bis fie durch 
Verfügung Seiner Majeftät ded Kaijers beziehungsiweije 
des Staatsjefretärs de3 NeichgmarineamtS aufgehoben 
wird. Die Nücdgabe des Depots erfolgt demnach nur 
unter Beibringung diejer Zuftimmung. 

3. BZinfen einer Buchjchuld des Staatsjchuldduches eines 
deutjchen Bundesitaates, bet welcher der Buchgläubiger eine 
Beichränfung zu Öunften des Bräutigamd oder der Braut 
nad vorgejchriebenem Meufter hat eintragen lafjen.
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Bufhüffe oder Zulagen aus Gehältern oder anderen 
ungemifjen ea ‚dritter. Berfonen find nicht zu be- 
rüdjichtigen. 

Hat der betreffende Dffizier 2c. Fein eigenes Vermögen, 
fo bedarf e3 neben dem Nachmweie noch der pflichtmäßigen 
Erklärung, daß ex feine Schulden Habe. 

Die Offiziere des Benrlanbtenfiandes. 

Die Dffiziere des Beurlaubtenftandes der Marine zer- 
fallen in: 

Geeofftziere. 
Dffiziere der Matrojenartillerie. 
Majhineningenieure. 
Torpederoffiztere. 
Sanitätsoffiziere. 
Dffiziere der Marineinfanterie. 
Sciffbau- und Majchinenbauingenieure *). 

Sie ergänzen fi) aus: 

Den Dffizieren des aktiven Dienftes, welche in den Be= 
urlaubtenftand übertreten. 

Mannjchaften, welche mit dem Befähigungszeugni3 zum 
Dffizier aus dem aktiven Dienft entlaflen werden (Dffizier- 
ajpivanten). 

Mannjhaften, welche jich dor dem Feinde auszeichnen. 
Die Offizterajptranten müffen nad) ihrer Entlaffung aus 

dem aktiven Dienft eine achtwöchige, die Unterärzte eine 
jehswöchtge Mebung durchmahen, um ihre Befähigung 
darzuthun. Dieje Mebung erfolgt in der Regel in dem auf 
die Entlafjung folgenden Jahr, Tann jedoc, ausnahmöweije 
im Anflug an die aktive Dienftzeit ftattfinden. Die Cin- 
berufung zu Diefem Zmed fann im Februar jeden Sahres 

*) Geeignete Schiffbau: und Mafchinenbautechnifer werden zu Ingenient- 
afpivanten (Vizederkoffizieren), Shtfffau- und Mafchinenbauunteringenteuren der 
Neferve und Seewehr befördert, um im Mobilmahungsfall an Stelle fehlender 

Baubeamten auf den Werften verwendet zır werdet. Ste rangteren mit den 

Vizemafchiniften und Mafchineningenienven und tragen deren Nnifornt.
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bei dem Landmwehrbezirfsfommando nachgejucht merden. 
Wird die Dienjtleiftung zur Beförderung zum Offizier des 
Beurlaubtenftandes des Geeoffizierforps nachgefucht, jo muß 
eine bierjährige Gejfamtfahrzeit auf Schiffen der Kriegs- 
marine und Handelmarine nachgewiejen werden*). Wird 
die Dienftleiftung behufs Befürderung zum Dffizter Des 
Majchineningentenrforps des Beurlaubtenftandes nad)- 
gejucht, jo muß ein Zeugnis al3 Mafchinift eriter Klafje für 
Handelsihiffe vorhanden fein, oder Die Sngenieunrprüfung 
abgelegt und eine vierjährige Öejamtfahrzeit auf deutjchen 
Kriegs- oder Handelsichiffen nachgewiejen werden. Die 
Einberufung der Referbe= und Seewehroffiziere erfolgt durch 
die Bezirfsfommandog**). 

Seder Dffizterafpivant muß, bevor er Allerhöchiten Orts 
zum Offizier in Vorfjchlag gebracht wird, von einem Dfftzter- 
forp3 der Marine gewählt werden. Außerdem muß er ein 
Zeugnis des Bezirkslommandeurs über feine Wiürdigfeit 
zum Dffizier beibringen. 

*) Diefer Nachweis ift für die Dffiziere der Matrofenartillerie nicht erforder- 
fi. Man kann alfo Aejevveoffizier der Matrofenartillerie werden, ohne See 

mann zu fein. Sm Srieden und im Sriege bejteht jedoch in übrigen ein 
bejonderes Dffizierforps für Diefe Truppe nicht; es werden zu derjelben vielmehr 

Seeoffiziere für beftimmte Zeitdauer, Höchjtens auf drei Zahre, fommanpiert. 

*) Weitere Angaben über die Ergänzung der Dffiztere des Beurlaubten- 
jtandez der Marine enthält die Marineordnung. ;
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Die Manufdaften”). 

- Wehrpflicht. 
Die Wehrpflicht in dee Marine beginnt mit dem boll- 

endeten 17. Lebensjahre und dauert bis zum vollendeten 
45. Lebensjahre. 

Gliederung der Wehrpflicht. 
Die Pliht zum Dienft in der Kaiferlihen Marine 

wird eingeteilt in: 
a) Aktive Dienftpflicht | Dienftpflicht in der jtehenden 
b) Marinerefervepffiht| Mearine**); 
c) Seemwehrpflicht; 
d) Marineerjagrefervepflicht. 

Alle nicht zum Dienft im Heere oder in der Marine ein- 
gezogenen Wehrpflichtigen find landjturmpflichtig. 

Dienfipflicht in der ftchenden Marine. 
Die Dienjtpflicht in der ftehenden Marine umfaßt die 

aktive Dienftpflicht und die Marinerefervepflicht. 

*) Die in diefem Adfchnitt enthaltenen Angaben find entnommen: 
a) Der Deutjchen Wehrordnung. 

b) Der Marineordnung. 
Beide ergänzen fich und enthalten alle Bejtimmungen über Eintritt der 

Mannichaften in den Marinedient, foiwie über das Ausfchelden a3 demjelben. 

Siche auch die Anmerkung auf Seite 161 md 162. 
) Sm Wehrgefeh Flotte genannt.
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Die Dienjtpflicht in der ftehenden Marine dauert 7 Sahre. 
Die aftive Dienftpflicht in der Marine dauert 3 Jahre. 
Nach abgeleiitetem aktiven Dienjt werden die Mann- 

Ihaften zur Marinereferbe beurlaubt. 

Seewehrpflicht. 
Die Seewehr wird in zwei Aufgebote geteilt. 
Die Verpflichtung zum Dienjt in der Seewehr erjten 

Yufgebot3 ift von fünffähriger Dauer. 
Die Verpflichtung zum Dienft in der Seewehr zweiten 

YufgebotS dauert bi3 zum 31. März desjenigen Kalender- 
jahres, in welchem das 39. Lebensjahr vollendet wird*). 

Die Erfabrefervepfiicht. 
Die Exfagreferbepflicht dauert zwölf Sahre und rechnet 

vom 1. Dftober dezjenigen Kalenderjahres ab, in welchem 
das 20. Lebenzjahr vollendet wird. 

Die Landfiunempflicht. 
Der Landjturm Hat die Pflicht, im Kriegsfalle an der 

Verteidigung des VBaterlandes teilzunehmen; er fann in 
Sällen außerordentlihen Bedarfs zur Ergänzung des Heeres 
und der Marine herangezogen werden. 

Der Landfturm bejteht aus allen Wehrpflichtigen dom 
vollendeten 17. bi3 zum vollendeten 45. Lebensjahre, welche 
weder dem Heere noch der Marine angehören. 

Der Landjturm wird in zwei Aufgebote geteilt. 
Zum Landfturm erjten AufgebotS gehören die Yand- 

Hurmpffichtigen bis zum 31. März desjentgen SKalender- 
jahres, in welchem fie ihr 39. Lebensjahr vollenden“), zum 
Sanditurm zweiten Aufgebot von dem eben bezeichneten 
Beitpunft bis zum Ablauf der Landiturmpflicht. 

*) Sir Mannfchaften, welche vor vollendeten 20. Lebensjahr eingetreten 

find, endigt die Verpflichtung entiprechend früher. 
“) Wer mit oder nach volfendetem 20. Lebensjahre eintritt, tritt aljo von 

der Seewehr zweiten Aufgebots zum Landfturm zweiten Aufgebot2 über.
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Die Ailitarpflicht 
der eemanmifchen amd halbfeemanmifchen Bevölkerung. 

Der Erjagbedarf der Marine wird aus den Militär- 
pflichtigen der jeemännijchen und halbjeemännijchen Be- 
völferung und, joweit diefe nicht ausreichen, mit geeigneten 
Milttärpflichtigen der Landbevölferung gededt. 

1. Zur jeemännischen Bevölkerung gehören: 
a) Seeleute von Beruf, d.h. Leute, welche mindeftens 

ein Sahr auf deutjchen See=, Kiften- oder Haff- 
fahrzeugen gefahren find; 

b) See-, Küften- und Hafffischer, welche die Fijcherei 
mindeitens ein Jahr gewerbsmäßtg betrieben haben; 

e) Schiffszimmerleute und Segelmadher, welche zur 
See gefahren jind; 

d) Mafchintften, Mafchintftengehilfen und Heizer von 
See- und Flußdampfern; 

. .e) Schiffstöche und Rellner (Steward). 
2. Zur halbfeemännijchen Bevölkerung gehören: 

a) Seeleute, weldde ald foldhe auf deutjchen oder 
außerdeutjhen Fahrzeugen mindeftens zmülf 
Wochen gefahren find (Matrojen, Leichtmatrofen, 
Sungen, Majchiniftenaffiitenten, Hetzer, Teuer- 
leute, Rohlenzieher, Trimmer, Eleftromechaniler, 
Schloffer, Klempner, Yampenpuger, Zimmerleute, 
Segelmadher, Segel- und Tauflider, Bantryleute, 
Aufwälher, Konditoren, Bäder, Schlächter, 
Barbiere, Srijeure, Zahlmeifteraffiltenten u. f. mw.); 

b) ©ee=, Küften- und Hafffiicher, welche die Fticheret 
zwar weniger alS ein Sahr, aber gemerbsmäßig, 
jet e8 al3 Hauptgewerbe (Berufsfiicher), jei e3 al3 
Ntebengemerbe (Gelegenheitsfifcher*) betreiben oder 
betrieben haben. 

*) Gelegeneitsfiicher find Leute, welche nur in einzelnen Monaten, jei e8 

als jelbftändige Fijcher, fei es als Fiicherfnechte oder Fifchergehilfen, gewerb3- 
mäßig die Gee-, Kiften- oder Hafffiiherei betreiben, während der übrigen Zeit 

aber einem anderen Beruf beziv. der Binnenfifcherei nachgefen.
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Zur jeemänniihen und halbfeemännijchen Bevölkerung 
gehören auch Jolche Wehrpflichtige, welchenach dem 17. Leben3- 
jahre den Bedingungen zu 1 und 2 entprochen haben, zur 
Zeit der Meldung zum freiwilligen Dienfteintritt, der Auf- 
jtellung der Nekrutterungsitammrolle, der Mufterung oder 
Yushebung aber ihren bisherigen Beruf aufgegeben umd 
einen anderen Beruf ergriffen haben. 

Die Grenzen zwifchen Küften- und Binnenfijcheret find 
durch Gejege und Verordnungen geregelt”). 

Atlitarpflicht der Landbevölkerung in der Alarine. 

Geeignete Marinemtlitärpflichtige der Landbevölferung 
find: 

a) Für die Matrofendivifionen: 
Sn eriter Neihe Leute, welche auf den Snjeln und an 

den Küften dev Nord- und Dftjee, jowie an großen Flüffen 
leben. Ferner Fluß- und Kanalichiffer, Fähr- und Boots- 
leute, Flößer und Floßbinder. Demnädjt jolcde, die an 
anftrengende Arbeit im Sreien gewöhnt find. 

b) Für die Werftdivtfionen: 
AS Heizer: Seuerarbeiter und Nletallarbeiter jeder Art. 
Als Handwerker: Schiffszimmerleute, Segelmacher, Biid)- 

jenmacher, Maler, Böttcher, Bäder, Schuhmacher, Schneider. 
Als Defonomiehandwerfer (d.h. Tauglichkeit zum Dienft 

ohne Waffe): Schneider, Schuhmacher, Sattler, Segelmacher, 
Mübenmader, Schuhfabrifarbeiter und Majchinenjchloffer. 

Aushebung, Einftelling amd Dienfzeit. 
Die Aushebung und Einberufung der Marinemann- 

Ichaften gejchteht durcch die Erjaßbehörden und Durch Die 
Bezirtsfommandos der Armee**). 

*) Diefelben finden jich im „Deutjchen Geefifhereialmanacdh”. 3. 3. Weber, 
Leipzig, Neudnigerftraße 1—7. \ 

*) Die Marine Hat aljo feine befonderen Behörden fir dte Aushebung. — 
Wer fich iiber die einfchlagenden Verhältniffe genau informieren will, muß die 
„Marineordnung“ umd die „Wehrordnung” jtidieren.
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Um’ den Schiffahrt treibenden Milttärpflichtigen die 
Öeftellung zu ermöglichen, ohne fie in der Ausübung ihres 
Berufes zu beeinträchtigen, dürfen diejelben von der ©e- 
ftellungapfficht beim Mufterungs- und Aushebungsgejthäft 
entbunden und bis zu den im Dezember jeden Sahres ftatt- 
findenden Schiffermufterungen. zurüdgeitellt werden. 

Die Nefruten werden -in Der Regel anfangs Sanuar 
eingejtellt. Die Entlafjung erfolgt in der Negel Ende 
September, aljo nach 21/sjähriger Dienftzeit. 

Brotloje Rekruten, außerterminlich gemufterte und un= 
fichere Heerespflichtige werden den Marinebehörden von 
den Bezirfsfommandes jofort Direkt übermiefen. 

Berfürjung der Dienftizeit bejteht für: 
a) Sunge Seeleute von Beruf und Mafchtniften, welche 

die Berechtigung zum einjährig-freitwilligen Dienft: dich 
ein wifjenjchaftliches Zeugnis oder das Zeugnis über die 
Befähigung zum Geefteuermann nachweijen. Gie haben 
fich nicht felbft zu beffeiden und zu verpflegen; 

b) Seeleute von Beruf, Majchinenperjonal, Sotfen, 
Lotjenfnechte in Berüdjichttgung ihrer techniichen Bor 
bildung und na) Maßgabe ihrer Ausbildung fürden Dienft 
der Marine. Die aktive Dienftzeit Tann für fie bi auf“ 
ein Sahr Heruntergejebt werden. E 

Berlängerte aftive Dienftzeit befteht für a 
a) Schüler von militärtichen Bildungsanftalten (Schiffe- . 

jungen dienen 2 —- 7 — 9 Safe); - 
b) Zeute, die während ihrer aktiven Dienftzeit eine 

Sreiheitsftrafe von über jechs Wochen zur verbüßen hatten; 

ce) Rapitulanten. 

Srüherer Eintritt al3 mit 20 Jahren wird 
geitattet: 

Den Einjährig-, Dreijährig- und Bierjüfrige Sreimwilligen. 

Späterer Eintritt al3 mit 20 Sahren tIt ftatt- 
haft für:
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a) Körpentic ‚Burücigebfiebene; 
b) Schiffahrt treibende Milttäxpflichtige; 
c) ©eeleute, die eine deutjche Navigation oder Söifr- 

baufchule befuchen; Nichtfeeleute, die in wifjenjehaftlicher 
oder gewerblicher Ausbildung begriffen find; 

d) Militärpflichtige, in: Berücichtigung bejonderer 
bürgerlicher VBerhältniffe (Neklamanten :c.). 

Tauglichkeit fiir -die einzelnen Marineteile, 

Bei der Aushebung wird durch ärztliche Unterfuchung 
feitgeftellt, ob ein Dientpflichtiger:: 

a) tauglich; \ 
b) bedingt tauglich ; 
ec) zur Zeit untauglic); 
d) zwar untauglic), aber noch im Sandfturm der= 

wendungsfähig ; 
e) dauernd untauglic) tft. 

Sie die Tauglichkeit gelten Folgende allgemeine Be- 
. ftirmungen: 

....Matrofen müffen bet fräftigem Körper gejunde, jcharfe, 
nicht. farbenblinde Yugen, gutes Gehör und eine fehlerfreie 

°. Sprache haben. Minimalmaß 1,57 m. 
Mafchiniiten und Majchiniitenajfiitenten müfjen in der 

° Seitung einer arbeitenden Dampfmafchine geiibt fein. 
Diefelden werden al3 Majchinijtenapplifanten eingeftellt. 

- Mintmalmaß 1,57 m. 
. ‚Heizer müfjen:al3 Heizer bei Dampfmalchinen thätig 

gewejen fein oder einen. verwandten Beruf getrieben haben. 
Sm Bedarfsfalle ann auf Feuerarbeiter von Hüttentwerfen, 
Shloffer, Schmiede und fonftige Metallarbeiter zurücd- 
gegriffen werden. Minimalmaß 1,57 m. 

Narinehandwerker müfjen in einem derjenigen Hand= 
werke, die an Bord und auf den Werften gebraucht werden, 
geübt fein. Dahin gehören: Segelmacher, Schiffszimmer- 

Dittmer, Deutjche Kriegsmarine. 2. Aufl. 12
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leute, Böttcher, Büchfenmacher, Maler, Bäder, Schreiber, 
Schneider und Schuhmacdher. Kein Minimalmap. 

Seejoldaten müfjen den Anforderungen de3 Dienftes der 
Snfanterie und der Bedienung jeäwerfter Öejchübe genügen 
fünnen. Minimalmaß 1,67 m. 

Matrojenartillerijten müffen kräftig und gewandt genug 
fein, jcywerfte Öefchüge zu bedienen und mit Seeminen um- 
zugehen. Minimalmaß 1,67 m. 

Defonomiehandwerfer werden aus Schnetdern und 
Sckhuhmadhern und fonjt auf den Werfitätten der Be- 
Eleidungsämter veriwendbaren Militärpflichtigen ergänzt und 
jollen feine auffallend ungünftige Körperbildung haben. 
Kein Minimalmaf. 

Seeleute, welche auf Handelsjchtffen angemuftert und in 
Dienft getreten find, werden exit nach Ablauf ihrer fontraft- 
lichen Verpflichtung eingeftellt. Während des Bejuches einer 
Javigations- oder Schiffbaufchule werden Seeleute zum 
Dienit in der Marine nicht herangezogen. 

Einjahrig- Freiwillige. 

Sunge Leute aus der Zandbevölferung, welche den Be- 
rechtigungsichein zum einjährig- freiwilligen Dienft haben, 
fünnen in die Matrojenartilferieabteilungen, die Marine- 
Infanterte und, jofern fie Schiffbautechnifer find, tn Die 
Werftdiviiionen eingeitellt werden. Sie find verpflichtet, ich 
jelbjt zu befleiven, auszurüften und zu verpflegen. Soweit 
e3 mit dem dienftlichen SSnterefje vereinbar tft, darf diefen 
Einjährig-Freimilfigen Gelegenheit gegeben werden, fich in 
ihrem eigentlichen Vebensberuf weiter auszubilden. 

Sunge Seeleute von Beruf, welche den Berechtigungs= 
ihein zum einjährigsfreiwilligen Dtenft befigen, oder welche 
dad Steuermannderamen abgelegt haben, fünnen in die 
Matrojendtvifionen ımd in die Torpedoabteilungen ala Etn- 
jährig-Sreiwillige eingeftellt werden. Diejelben find nicht 
verpflichtet, fich jelbit zu beffeiven und zu verpffegen.
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Sr die Majchiniftenabteilungen der Werftdtvifionen und 
in das techntiche Perfonal der Torpedoabteilungen können 
junge Zeute al Cinjährig- Freiwillige eingeftellt werden, 
wenn jte ven Berechtigungsfchein zum einjährig-freiwilligen 
Dienft befißen und entweder: 

a) das Zeugnis der Befähigung zum Mafchiniften 
eriter, zweiter oder dritter Mlaffe auf deutjchen 
Seedampffchiffen (Bekanntmachung des Neich3- 
fanzlexr3 vom 26. Zuli 1891) erlangt haben, oder 

b) Zeugniffe beibringen iiber neunmonatige praktische 
oder fonftruftive erfolgreiche Beichäftigung beim 
Bau von Schiffsdampfmafchinen, und über drei- 
monatige Beihäftigung als Alfiitent bei einer im 
Betriebe befindlichen Dampfmajchtne, oder 

e) mindeiten® ein Safer al Maichinift oder 
Mafhiniftengehilfe auf See- oder Flupdampf- 
Ihiffen gefahren find und hierüber gute Attefte 
beibringen. 

Dieje unter a, b und e aufgeführten Kategorien find 
ebenfall3 nicht verpflichtet, fi) jelbft zu beffetden und zu 
verpflegen, jofern ihre Einftellung innerhalb des CtatS der 
Werftdibtfionen oder Torpedvabteilungen erfolgen kann. 

Alle Einjährig = Freiwilligen werden, jowelt fie geeignet 
ericheinen, zu Unteroffizieren, Dedofftzteren oder Offizieren 
de3 Beurlaubtenftandes ausgebildet. 

Die Einftellung von Einjährig - Freiwilligen, welche fich 
jelbjt verpflegen und befleiven, tft bet feinem Marineteil 
beichränft. 

Die Einftellung der Cinjährig - Freiwilligen erfolgt 
jährlich: 

Bei den Matrojendivtfionen: am 1. April, 1. Suli und 
1. Dftober. 

Bet den Torpedvabteilungen: am 1. November für das 
jeemänntjche Berfonal; am 1. April und 1. November für 
das technijche Berfonal. 

12*
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Bei den Werftdivifionen: am 3. Sanuar und 1. Dftober. 
Bei der Marineinfanterie: Am 1. April und 1. Dftober. 
Die Meldung zum einjührigsfreiivilltgen Dienft fann an 

den vorbezeichneten Tagen oder im Laufe des ihnen voran= 
gehenden DVierteljahres erfolgen. 

Bei der Meldung haben die jungen Leute entiveder das 
Steuermannzzeugnts und ein obrigfeitliches Atteft iiber ihre 
bisherige fittliche Führung, oder den Berechtigungsichein 
zum einjährig-freimilligen Dienjte und ein obrigfeitliches 
Atteft über ihre fittlihe Führung fett Erteilung des 
Derechtigungsicheines vorzulegen. 

Einjährig- Freiwillige der Matrofenartillerieabteilungen 
und der Marineinfanterie werden im Frieden ohne ihre 
Buftimmung in Der Regel nicht zur Schiffsbejabung heran 
gezogen, auch nicht von einer Öarnijon zur anderen verjebt. 

Mediziner Tünnen entweder, wie andere Einjährig- 
Vreimillige, bei Der Matrojenartillerie oder bei ver Marine= 
infanterie ihrer Dienftpflicht genügen, oder den für die 
Aufnahme in das Sanitätsforpa vorgejchriebenen Weg 
einjchlagen. 

Drei-, Dier-, Finf- und Sehsjährig- Freiwillige. 

&3 it jedem jungen Manne überlafjen, {don nach voll- 
endetem 17. Lebenzjahre (d.t. nach Beginn der Wehrpflicht) 
zum aftiven Dienjt in die Marine einzutreten, wenn er: die 
nötige moralijche und körperliche Befähigung hat. 

Wer freiwillig zu dreis, bier-, fünf oder jechsjährigem 
aktiven Dienft in Die Marine eintreten will, hat die Erlaubnis 
zur Meldung bet einem Marineteil bei dem Zivilvorfibenden 
der Erjaßfommtijiton feines Yufenthalt3ortes nahzufuchen. 

Der Zivilvorfißende giebt jeine Erlaubnis durch Extetlung 
eines Meldefcheines nach vorgeichriebenem Muiter. 

Sit der Meldefhhein erlangt, jo hat fich der Einzuftellende 
unter Vorlegung desjelben perfünlich oder Shriftlic) an dad 
Kommando des gewählten Marineteil3 zu wenden. Gleich-
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zeitig find die jonjt erforderlichen Bapiere*) borzulegen. 
Sofern die Annahme nicht erfolgen kann, giebt der 
Marineteil dem Bittfteller unter Nüdfendung der Papiere 
Kenntnis. 

Sit die Annahme zuläffig, jo veranlaßt das Kommando 
de Marineteild zunächit die ärztliche Unterfuhung des 
Betreffenden. 

Wird der Freiwillige förperlich brauchbar befunden, jo 
wird ihm gegen Abnahme des Meldejcheines ein Annahme= 
ihein erteilt, fofern er nicht jofort eingeftellt wird. 

Drei= und Bierjährig-Sreiwillige der Matrojen- 
diviftonen und des jeemännifhen Verjonals der 
Torpedoabteilungen, jowie Yünf- und Sedh3- 

jährig-Sreiwillige der Matrojendivifionen. 

Mannjchaften der feemännijchen Bevölkerung können bei 
den Matrofendivifionen und den Torpedoabteilungen zu 
jeder Zeit al Dreijährig-Sreiwillige eingejtellt werden. 

Mannschaften der hHalbfeemänniichen und der Land- 
bevölferung dürfen nur als Spielleute und bei den Mufik- 
forp3 und zwar ebenfall® zu jeder Zeit al3 Dreijährig- 
Sreimillige eingeftellt werden. 

Bei den Matrojendivifionen und bei den Toxpedo- 
abteilungen fönnen ferner Mannjchaften der halbfeemännt- 
jhen und der Landbevölferung ald Vierjährig- Freiwillige 
eingeitellt werden. Dieje Freiwilligen dürfen indes das 
20. Lebenzjahr noch nicht vollendet haben. Die Kräftigiten 
werden zuevit berückichtigt. 

Einftellungen von Bierjährig-Freitvilligen finden gleich- 
zeitig mit der Einftellung der Nekruten ftatt. 

Wer al3 Vierjährig - Freiwilliger eintreten will, Hat fich 
Ihriftlic) an da Kommando der erften Matrofendivifion in 

*) Diefe Papiere find in den folgenden Angaben über Einftellung Freiivilliger 
angeführt,
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Kiel oder an daS der zweiten Matrofendivifion in Wilhelms- 
haven, bezw. der exrjten Torpedoabteilung in Kiel, oder der 
zeiten Sorpedvabteilung in Wilhelmshaven zu wenden, und: 

a) eine furze Zeben3bejchreibung;; 
b) einen auf vierjährige Dienftzeit lautenden Melde- 

idein; 
c) fämtlihe Schul, Lehr- und fonftige Zeugnifje 

einzufenden. Hat er Gelegenheit fich perjönlich zu melden, 
jo Hat ex fich dem Kommando vorzuftellen und die erwähnten 
VBaptere mitzubringen. 

° Um die Zahl der Gefhübführer für Schnelffeuerfannnen 
und Majchtnengewehrihüßen zu vermehren und diefe artille= 
rilttichen Spezialiften der Marine möglihft lange zu er= 
halten, werden bei den Matrojendivtitonen borzugsmeije 
Zünf-e und Sehsjährtg-Sreiwillige*) eingeftellt. 
Auf dieje finden finngemäß die für die Vierjährig-Freimwil- 
ligen geltenden Beltimmungen Anwendung. 

Dreijährigssreiwillige der Werftdinifionen und 

des tehniihen Berjonals der Torpedvabtetlungen. 

fünnen al3 Majchiniitenapplifanten over Heizer in Die Werft- 
dibifionen und in die Toxrpedoabteilungen, Schiffszimmer- 
leute und Handwerker der jeemännijchen und halbjeemänni- 
ihen Bebölferung al Handwerker in die Werftdivifionen 
eingejtellt werden. 

Die Einftellung findet nach Bedarf in der Negel gleich- 
zeitig mit der Nefruteneintellung (bei den Werftdipifionen 

*) Auch diefe Neuerung ift dureh die mehrfach erwähnte Allerhöchite Drver 
vom 20. Februar 1899 befoplen. 

*) Die Befähigung zum Mafchiniften auf Handelsdampfern wird auf Grund 
einer Prüfung von den Landes- md Provinziafvegierungen erteilt. Mafchiniften 
exjter Klafje Haben umbejchränkte, Mafchiniften ziveiter, dritter und vierter Klafie 

in Bezug auf Größe dev Machine und auf die Gewäfjer, welche das Schiff befährt, 
bejchränkte Befugniffe,
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im Oftober und Sanuar, ne den Torpedoabteilungen im 
Herbft jedes Jahres) ftatt. 

Den unmittelbar an das Kommando der eriten Werft- 
dioifion bezw. der erften Torpedvabteilung zu Kiel oder an 
das Kommando der zweiten Werftpiviiion beziv. der zweiten 
Torpedoabteilung zu Wilhelmshaven zu vichtenden Gefuche 
find ferner die Geefahrtspapiere beizufügen. ' 

Zur Einftelung für die Nafchiniften-, bezw. Torpedo- 
majchtniftenlaufbahn*) ift erforderlich entweder: 

a) da3 Zeugnis der Befähigung zum Mafchiniften 
zweiter oder dritter Klafje auf deutichen Gee- 
dampfichiffen, oder 3 

b). das Beitehen einer Eintrittsprüfung, welche im 
Deutjchen: einige Fertigkeit in mündlicher und 
Ihriftlicher Wiedergabe Der Gedanken, im Rechnen: 
Dezimalbrüche, Wurzelausziehen, Zöfung einfacher 
Öleihungen, Kenntnis der einfacheren Säße der 
Vlanimetrie und einige Yertigfeit im Oftzzieren 
umfaßt, oder 

e) die Vorlegung entjprechender Schulzeugniffe. 
Im Falle zu b) und c) wird außerdem verlangt, 

entweder: die Deibringung eines Zeugnijjes über 
die Befähigung zum Mafchiniften vierter Mlafje 
auf Seedampfichiffen der deutichen Handelsflotte, 

oder: Nachweis über mindeitens zweijährige Tahr- 
zeit al8 Mafchiniftenaffiftent auf Seedamyfichiffen 
der deutjchen Handeläflotte, 

oder: zweijährige Lehrzeit in einer Dampfmafchinen= 
fabrif und einjährige Thätigkeit a8 Mafhinijt 
oder Gehilfe bei einer in Betrieb befindlichen 
Dampfmaschine, 

*) Den Heizern war bisher die Mafchtniftenlaufbagn, aus der nach den 
Angaben auf Seite 155 die Sngenteure hervorgehen, verjchloffen. Die Aller- 

Höchfte Kabinettsorder vom 20. Febritar 1899 ordnet an, daß dem aus dem 
Heizerperfonal Hervorgegangenen Feirermeifterperjonal die Verwendung tm Ma= 

Ihinendienfte und die Beförderung zu Mafchintiten und Dbermafchiniften zus 
gänglich gemacht wird.
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oder: dreijährige Lehrzeit in Dampfmafchinenfabrifen 
oder Schloffereien; mindejtens zwölf Monate 
müffen indes in einer Dampfmalhinenfabrif zu- 
gebracht jein. 

Dreijährig- Freiwillige der Matrofenartillerie= 

abteilungen und der Marineinfanterte. 

Dei den Matrojenartillerieabteilungen und bei der 
Marineinfanterie findet die Einftellung Dreijährig - Frei- 
williger der Zandbevölferung bei vorhandenen Bafanzen in 
der Zeit vom 1. Dftober bis 31. März ftatt. 

Die Meldungen zur Einftellung find zu richten: 
an das Kommando der erjten Matrofenartillerie- 

abteilung zu Sriedrichgort bei Kiel; 
an das Kommando der zweiten Matrojenartillerie- 

abteilung zu Wilhelmshapen; 
an das Kommando der dritten Matrojenartillerie- 

abteilung zu Lehe bei Bremerhaven; 
an dag Kommando der vierten Matrojenartillerie- 

abteilung zu Cuxhaven; 
an dad Kommando des erften Seebataillons in Kiel; 
an das Kommando des zweiten Geebataillons in 

Bilhelmshaven. 
Die früher erwähnten Vapiere find auch hier brieflich 

einzufenden oder perjönlich vorzulegen. 

Einktellimg von Mannfchaften im Anslande. 

Die Kommandanten Seiner Majejtät Schiffe und Fahr- 
zeuge find bexechtigt, im Auslande Milttärpflichtige der ee- 
männijchen und halbfeemännijchen Bevölferung des Deut- 
ihen Neiches zur Ableiftung ihrer ein- und dreijährigen 
Dienjtpfficht nach den gleichen Beitimmungen, wie folches 

bei den Marineteilen gejchieht, al Freiwillige auch über
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ihren Befaßumgsetat einzuftellen, jobald die Verhältniffe des 
Schiffes Dies zulafjen. 

Desgleihen fünnen die Kommandanten im Auslande 
Freiwillige der Landbevölferung de3 Deutjchen Neiches, 
welche fich zu vierjährigem aktiven Dienft verpflichten, 
einstellen. 

Wehrpflichtige Reichgangehörige fünnen bei ven Marine- 
tetlen in Stautfehou zuc Ableiftung ihrer aktiven Dienft- 
pflicht al8 Freiwillige eingeftellt werden“). 

Uebungen. 

Seder Nejerviit it während der Dauer des Neferbe- 
verhältnifjes zur Teilnahme an zwei Mebungen verpflichtet. 
Dieje jollen bei Seeleuten nicht in den Sommer fallen und 
die Dauer von je acht Wochen nicht überjchreiten. 

Erjabreferven find im Frieden zur Ableiftung von 
drei Mebungen verpflichtet, von denen die erjte zehn Wochen, 
die zweite jech3 Wochen und die dritte vier Wochen dauert. 

Schiffspungen und Peichtmateofen. 

Die Ausbildung der Schiffsjungen dauert zwei Jahre. 
Während diefer Zeit werden fie nicht ald Werjonen Des 
Soldatenjtandes, jondern al3 Zöglinge betrachtet. Nach 
Ablauf des zweiten Sahres werden fie ala Matrojen bei 
den Matrofendivifionen eingeftellt””). 

*) Allerhöchjte Order vom 27. Februar 1899, Anhang zu Marineverords 
‚ nungsblatt Nr. 5. 

"*) Die vielfach erwähnte Allferhöchite DOxder vom 20. Februar 1899 ordnet ar: 

E35 werden jährlich His zu 800 Schiffsjungen eingeftelft. 
Sejtattet die vermehrte Schiffsjungeneinjtellung nicht mehr, beide Sahr- 

gänge wie bisher auf Schulihiffen unterzubringen, jo joll die erforderliche Aıt- 

sahl Jungen Alteren Sahrganges unter bejonderer Berüickfichtigung der Lörperlich 
und in Bezug auf dienstliche Leitungen am meisten fortgejchritternen unter Bes 
förderung zu Leichtmatrofen auch auf andere Cchiffe verteilt werden. Die 

Beförderung der Zungen umd Seichtmatrojen zu Matrofen fol nad) einer Ge= 
jamtdienftzeit von zwei Zahren erfolgen.
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Anmeldung zum Eintritt in die Shiffsjungen- 
abteilung. 

Ver die Aufnahme in die Schiffsjungenabteilung wünscht, 
hat fich perjünlich bei dem Bezirfsfommandeur de3 Land- 
wehrbataillong jeiner Heimat, oder, wenn er Gelegenheit 
dazu hat, bei dem Kammando der Schiffsjungenabteilung 
zu Sriedrichsort bei Kiel zu melden. 

Dabei find folgende Bapiere zur Stelle zu bringen: 

a) Öeburt3zeugnis; 
b) Schriftliche, von der DrtSpolizeibehörde atteftierte 

Einwilligung des Vaters oder Vormundes nad) 
vorgejchriebenem Mufter *). 

Sodann erfolgt eine Prüfung im Lejen, Screiben und 
Rechnen, joiwte die ärztliche Unterfuhung. Wird der Junge 
zur Aufnahme geeignet befunden, jo veranlagt das Bezirig- 
fommando das Erforderliche. 

Yufnahmebedingungen für den Eintritt in die 

Schiffsjungenabteilung. 

Der einzuftellende Sunge joll fir gewöhnlich 15 bis 
16 Sahre alt fein. Nur bei großer Rörperftärfe tft aus- 
nahmsweife die Einftellung im Alter von 14 Sahren geftattet. 
dur das geringjte zuläffige Xebensalter ift maßgebend, daß 
der Einzuftellende am 1. April des Sahres, in welchen die 
Einftellung erfolgt, Das 14. Zebenzjahr vollendet hat, fire 
da3 Höchfte zuläffige Lebensalter aber, daß der Ein- 
zuftellende an diefem Tage das 17. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat. 

Der Sunge muß vollfommen gejund, im Verhältnis zu 
feinem Alter Eräftig gebaut (ftarfe Knochen, Eräftige Mus- 
fulatur) und frei von körperlichen Gebrechen umd wahr- 

*) Das Mufter enthält die Martneordnung; dasjelbe ift durch die Bezirfs- 
fonmandos zu erlangen. 
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nehmbaren Anlagen zu chroniihen Krankheiten fein, ein 
Iharfes Auge, normales Farbenunterfceidungsvermögen, 
gutes Gehör auf beiden Dhren und fehlerfreie (nicht 
jtotternde) Sprache befiben. 

Unter 141/, Sahren muß der Einzuftellende eine Größe 
von mindelten® 1,42 m und einen Bruftumfang von 
mindejten3 0,69 m, über 15 Sahre eine Größe bon mindeften 
1,45 m und einen Bruftumfang von mindelteng 0,73 m, 
nach dem Ausatmen gemefjen, bejiten. Sm Mlter von 
141), 6i8 15 Jahren müffen Körpergröße und Bruftumfang 
um jo mehr den Anforderungen für 15jährige entiprechen, 
je näher das Alter demjenigen von 15 Sahren fommt. 

„Der Junge muß leferlich und ziemlich richtig jchreiben, 
ohne Anftoß Tefen und die vier Örundrechnungsarten 
gebrauchen Fünnen. 

Er muß mit der zum Marfcd nad) dem Geftellungsort 
erforderlichen Bekleidung verjehen fein. Yerner find 6 ME. 
zur Bejchaffung des nötigen Vubzeuges jpätejtens am Tage 
der Abjendung des Sungen dem Bezirkäfommando behufs 
Uebermittelung an die Schiffejungenabteilung zu über- 
geben. Auf dem BVoftabjchnitt ift ver Name des Einjenders 
anzugeben. 

Der Junge muß fich bei jeiner Ankunft am Orte der 
Einftellung zu einer zwel- beziehungsweife dreijährigen 
Lehrzeit und zu einer darauf folgenden neunjährigen aktiven 
Dienftzeit in der Kaiferlichen Marine nach ftattgehabter 
Ausbildung verpflichten. 

Einberufung der Schiffsjungen. 

Die Cinftellung erfolgt im Monat April. Die Ein- 
berufung gefchieht Durch die Bezirksfommandos. 

Die Beförderung der Jungen nach Friedrichgort bei 
Kiel erfolgt dur Milttärfahrichein; daneben erhalten jie 
die Marjchgebührniffe eineg Gemeinen bei mel! 
und Cntlaffungen.



188 Vierter Abfchnitt. 

- Entlaffung aus der Schiffsjungenabtetlung. 

Wer auf eigenen Antrag und mit Einwilligung feines 
Bater3 oder Bormundes wieder entlafjen zu werden wünjcht, 
bat zuvor die auf ihn gewendeten Koften von 340 ME. 
jährlich oder 45 ME. monatlich zurüdzuerftatten. Für die 
Nücdbeförderung werden diejelben Gebührnifje wie für die 
Reife bei der Einberufung gewährt. 

Seder eingeftellte Sunge, welcher den Anforderungen de3 
Marinedienites förperlich oder geiltig nicht entjpricht, Fan 
als untauglich entlafen werden. Sn diefem Falle: werden 
die fir ihn aufgewendeten Koften nicht zurücigezaplt. 

Köche md Kellner der Aeffen Seiner Alajeität Schiffe. 

Fur Seiner Majejtät Schiffe und Fahrzeuge darf die 
nach) Maßgabe des Bejagungsetat3 erforderliche Zahl von 
Köchen und Kellnern durch Die VBorjtände der Mteijen 
engagiert werden. 

Diefe Köche und Kellner find während ihres Dienit- 
verhältnifes Verjonen des Soldatenftandes im Nange der 
Unteroffiziere an Tortepee, aber nicht Vorgejebte der 
Gemeinen. 

Die verfchiedenen Grade des Mannfchaftsftandes. 

Die verjchiedenen Grade des Mannjchaftsitandes der 
Raiferlichen Marine enthält die folgende



Ueberficht der Unteroffiziere und Gemeinen in den verfdiedenen Dienfizweigen. 

ten hervor. 

Stüdmeifter, gehen 
aus geeigneten 
Bootsmannd- 
maaten oder 
Dberboots= 
mannsmaaten 
herbor. 

Gemeine mit Unteroffiztere ohne Portepee Unteroffiziere mit PRortepee 

Matrojens | 2 Maate Dbermante Feldiwebel und on Dberdert- 
| Dbermakrojentang | (untevoffiziere) | (Sergeanten) Wachtmeifter Dedioffiziere offistere 

PVerjonal der Matrojendibifionen. 
DObernatrojen, Bootsmannsmaate, | Oberbootsmanne- Bootslente, gehen | Oberbonts- 

gehen aus den gehen a. d. Dber- nıaate, gehen aus aus den Dber= | Yeutte,gehen 
Matrojen hervor. matrofen hervor. den Bootsmanng= boot3manns= aus dei 

maaten hervor. maaten hervor. Bootäleu= 
ten hervor. 

gererwerfsntante, | Dberfenerwerfg- Seiterwerfer, gehen | Oberfeiter= 
deagl. nıaate, gehen aus aus den Ober: | werker, 

den Feuerwerfz- feiteriwerfömaa= gehen aus 
maaten hervor. ten hervor. den Feuer- 

werkern 
hervor. 

Signalgajten | Oberfigualgaften, Signafnaate, gehen | Oberfignuaimante, Signalmeifter, 
(Matrofen) gehen aus geeig- aus den Dberjig- gehen aus den gehen aus den 

neten Signalgaj- nalgajfteır hervor. Signalmaaten Dberjignalman= 
ten hervor. hervor. ten hervor. 

DOberftererimanns- Steuerlente, aehen | Oberfteiter- 
mante, gehen aus aus den Dber= | Teitte,geheit 
den Stonalman- - jtetermannge aus den 

maaten hervor. Steuerleu= 
teit hervor. 
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Gemeine mit Unteroffiztere ohne Portepee Unteroffiztere mit Portepee. 

N - Maate Dbermaate Feldwebel und . hear Dperbeit- _ 
a Dbermatvojenvang (Unteroffistere) (Sergeanten) Wachtmeijter Dedoffigiere offtztere S 

Wactmeiftersmante,| Oberwarhtmeifters- Sen gehen 
werden aus geeig- | ante, gehen aus aus ‚den  Dber- 
neten jeemännt- denWachtmeifters: wmachtmetiterg= 
ichen Unteroffi- maaten hervor. maaten hervor. 
zieren gewählt. 

Botteliere, desgl. | Dberbotteliere, gehen 
aus den Botte= 
lteren hervor. er 

Cpielleute Hoboiften, Divis Stabshoboiften, Mufitdirigent 

fionstambonr gegen aus beit 
Hobotiten hervor. 

; Ererzierunteroffi= Grerzierjergeanten, ® 
ziere, find zur gehen aus den = 
milttärtiihen Aut3= Ererzierunteroffis S 
bildung der Leute zieren hervor. & 
am Sande bes & 
ittmmt u. fönnen & 
aus Der Armee = 
ale = 
inerden. a © Fühnriche zur See, 

en gehen aus den See= 
fadetten hervor. 

Bizefeldwebel, thun 
Dienst bet dei 
Marineteifen ant 
Sande; e3 können 
geeignete Untere 
offistere jeder 
Brandhe dazu ge= 
madt werden. 

Selöwebel, desgl. 
Bizeftenerlente und 

| Vizefeuterwerfer, 
| | find NRejerveoffis 

| ziersafpiranten. 

” 

er = SE ® = = E} 

Berjonal der Werftdivifionen, 
Mafcyiniften- | Obermafchiniften- | Mafchinenniaate, Obermafhiniften- Mafhiniften, gehen DObermafchiz 
applifanten applifanten, gehen gehen aus ven naate, gehen aus aus den Dber= | niften,gehen 

aus den Mafchini= Dbermafchiniften- den Majchiniiten= mafchintfienmaa= | aus d. Ma=- 
itenapplifanten applifanten Her= maaten hervor. ter hervor. iotntjten 
hervor. vor. hervor"). 

Bizemafhiniften, 
” find Mafchinen- 

ingenieurajpiran= 
ten der Nejerve. 

Zahlmeifter- | Sahlmeifterappli- | Zahtmeifteranpii- | Zaplmeifterapplifan- Zahlmeifterafpiran- 
anwärter Tanten, gehen aus fanten, fönnen | ten, fünnen auch ten, gehen aus d. 8 

den Zahlmetfter- den Rang eines | den ang eines Bahlmeifterappli= = 
anwärtern hervor. Maaten Haben. Dbermaaten haben. fanten herbor. S 

Heiger Dberheiger, gehen | Fenermeiftergmante, | Oberfenermeifters- Fenermeifter, gehen | Oberfeiter= = 
aus der Hetzern gehen aus den | mante, gehen aus aus den Dher- | meiiter, B=3 
hervor. Oberheizern Her= | den Feuermeijters- fenermetjter3- gehen aus & 

vor. maaten hervor. maaten hervor. den Teuer = 
metftern 3 
hervor. 5 

Zinmer- Oberzimmermanns-| Zinmmermannd- Oberzimmernanng- Meifter (Binmer= | Obermeifter 
mannd= gaften, gehen aus ıante, gehen aus | mante, gehen aus meifter), gehen | (Dberzime 
gaften den Zimmer- den Dberzimmer- | den Bimmer- aus den Dber= | mermetiter), 

mannsgajten her= mannzgaiten her | mannsmaateıt aimmermanns- gehen aus 
dor. dor. hervor. naaten hervor. d. Metjterit 

hervor. 
Segels Oberfegelmandjere- | Segelmadhersmante,| Oberfegelmanders- 

madhers- gaften, gehen aus gehen aus den | minate, nehen aus 
gaften denSegelmachers- Dberjegelmacjers- | den Gegelmacherz- 

gaften hervor. gaften hervor. maateır hervor. Er 

) Wie fih aus der Anmerkung auf Seite 183 exgieht, ift die Mafchiniftenlaufsahn jet auch den Hetzern offen. =



Gemeine mit Unteroffiztere ohne Portepee Unteroffiziere mit Portepee. 

Matrojen- De Maate Dbermante Felowebel und en Dberded- m 
rang Dbernatrojettang _ (Umteroffigtere) (Sergeanten) Wachtmetiter Dettofftstere offiztere S 

Mäalersgaften | Obermalerögaften, Malersmante, aehen | Obermaleräinante, 
aehen aus den| aus den Dber-| gehen aus ven 
Malersgajten her | mialersgaften her | Malersmaaten 
por. ; e hervor. 

Böttchers- Oberböttcherägaften, 
gaften gehen aus ven 

Böttchersgaften 
; hervor. 

Shimia- SberiHuhnadjers: 
herögaften | gaften, gehen aus 

den Schuhnmachers= 2) 
gajter hervor. ® 

Schneidere- | DOberjhneiders- 
= 

gaften gaften, gehen aus 
= 

ven GSchneiderz- zZ 
gaften hervor. ; 

= 

Materialienverwal- | Materinlienveriwal- | Oberntaterialienver- Materialienver- Obermater- = 
ter&applifanten, tersmante, gehen | walteräntante, walter, gehen aus | alienver= a 
gehen aus geeigne- | aus den Materia- | gehen aus ven den Dbermateri- | Walter, 
ten Dbermatrojen | Lienveriwalters- Matertaltenver- alterverivalters= gehen aus 
und Dberhandiver- | applitanten Her= | WWaltersmaaten maaten hervor. den Mates 
fern hervor. vor. hervor. rialienver- 

walterıt 
hervor. 

Marinekranz | Unterlazarettge- Lnzareitgehilfen, Oberlazarettgehilfen, 
fenwärter hitfen, gehen aus | anehen aus den | gehen aus den La= 
u.Razarett-| den Zazarettgehil | Interlazarett- zarettgehilfen her- 
gehilfenan=| fenamwärtern Her- | gehilfen Hervor. vor. 
wärter dor. 

Biürhfen- Dberbüchjen- Bihjenmaders- Oberbücjjen- 
madhers- mahjersgaften, mnate, gehen aus | madersntante, 
gaften gehen aus ven | den Dberbiüchien- | gehen aus ven 

Büchfenmachers- macersgaften her- | Büchfenmacherg- 
gajten hervor. vor. wmaaten hervor. 

Büdersgaften | Dberbädersgaften, IOdEeraielten, gehen 
gehen aus ven aus den Dber- 

8 Bädersgaften Her= bädersgaften Her= 
= vor.  bor. 

= Sühreiberan= | Dberjüjreiberd- Schreiber, gehen aus | Oberichreiber, gehen 
Ss  iärteroder | gajften, gehen aus venDhberjchreibere- | ausden Schreibern 
” Schreiber | den Schreiberan- | gajten Hervor. hervor. 
8 Haften wärternt oder 
Ss Schreiberzgaften 

: ® herbor. 

® a, Grerzierfergeanten, 
© ziere, find gehen aus den 
& militärtichen ls Ererzierunteroffi= i 
= bildung der Leute | zieren Heror. ©) 
3 anı Lande bes & 
= ftimmtundfönnen g 
> aus Der Armee & 

ühernommeit iwer- 5 
= den. & 

S Bizefeldwebel, thun = 
= Dienft bei ven 5 

Marineteilen am 
Lande; e3 fünnen 
geeignete Inter- 
offtziere jeder 
Branche dazır ge= | 

= macht werden. 

& Veldwebel, desgl. 

Einjährigfreiwillige 
Aerzte und Unter- 
ärzte‘). Er 

*) Können auch anderen Marineteilen angehören, &
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Gemeine mit Unteroffiziere ofne Portepee ° Unteroffiziere mit Rortepee. 

Matrojen= \ Maate Obermante Teldwebel und fon Dberded- 
rang Oermatrojenzang (Unteroffiztere) (Sergeanten) Wachtmetfter Deitoffisiere offiztere 

PVerjonal der Torpedoabteilungen. 

Torpedo= Zorpedooberiatro- | Torpedobontd- <orpenooberbonts- | Feldwehel, gehen 
atatrofeit feit, gehen aus den | mannsutante, manndmante,gehen] aus geeigneten 

Zorpedomatrofen gehen aus den | aus ben Torpedo- Dberunterofftzte- 
hervor. Torpedoobermatro-| bootsmannsmaae ren hervor. 

fen hervor. ten herhor. 8 

Zorpedo= Zorpedoobermajdhiz |, Torpedomafchini- Zorpedoobermajchi- Torpedomafchini- |Torpeoonder- & 
majdini- niftenapplifanten, | ftenmante, gehen | niftennante, gehen ften, gehen aus.| majgini- g 
ftenappfi= gehen ausdenZTor- | aus den Torpedo- | aus den Torpedo- deit Torpedooher- | ften, gehen & 
fantent pedomajchiniften- obermajchtntiten- majchiniftenman= majhiniftenmaa- | aus den & 

applitanten hHer= | applifantenhervor.| ten hervor. ten hervor. Torpedo= & 
vor. majhinis = 

jter Hevvor. 

unit 
niften, find Ste 
genteurajpivanten 
der Referve. 

Torpedo Zorpedooberheizer, | Torpedofenermeis | Torpedonderfeuer- Zorpedpfeiter= Zorpedonber: 
heizer gehen aus ven | fteräimante, gehen | meifteröinnte, meifter, gehen aus | fetermeis 

ZTorpedoheizern aus den Torpedo= | gehen ausden Tor- den Torbedoober- | ter, gehen 
hervor. oberheizern hervor.| Ppedofeuernteiiters- feutermeiftersmaa- | aus den 

maaten hervor. teı hervor. ZTorpedo= 
| feurermei= 
| jtern Herz 
| vor. 

Berjonal der Matrojfenartillferienbteilnngen. . 
Matrofenar= | Dbernatrofenartil- | Artilleriftenimante, | Oberartikferiften- Bizefeldiwebel umd | Senerwerfer Oberfenter- 

tileriften Teriften, gehen aus | gehen aus den | ante, gehen aus | eldwebel, nehen werfer. 
: den Matvofenartil-| Dbermatrofenar- den Mrtilferiitene]) aus den Dber- 

leriften hervor. tilferiften hervor. | maaten Hevvor. arttlferiftenmaa= 
| | ten hervor. | 

Berjonal der Schiffsjungenabteihng. orig Perf hifiejung 8 
Syirrsiunz| 
genunter- 
offiziere ı. 

a Die Unteroffiztere dev Schiffsjungenabteilung*) ergänzen fich aus den Berfonaf der 
Zöglinge Matrojendivifionen. t6) 

bis zum ® 
Schluß 3 
ihrer Auz= 2 
bildung. | .3 

2 : = 
PVerjonal der Marineinfanterie, & 

Seejoldnten | Gefreite, gehen aus Unteroffigiere, gehen | Sergeanten, gehen | Vizefeldiwebel amd | | = 
den Geejoldaten | aus den Gefreiten aus den Unter | Feldiwebel, gehen | | 
hervor. hervor. offizieren hervor. aus Dein Ser | 

geanten Hervor. | | 
Spielleute | j 

gehen aus den. 
es Spieteuten herz | 

* | vor. | 
Hoboiften Hoboiften, Können | Hoboiften, Können Stab8hoboiften, 

au den Nang auch, den Hang | gehen aus dei, | 
der Gefreiten der Untevoffisiere | | Hoboijten hervor. | 
Haben. haben. | | | ren 

Ne) 
or 

) Nicht zu verwechfeln mit den Schtifsjungenumtevoffizteven, welche nn befjere Schiffsjungen find.



Gemeine mit Unteroffiztere ohne Bortepee Unteroffiztere mit PBortepee 

Matrofeits Maate Dbernaate Zeldiwehel und en | Dberdert- 
vang Dbermatrojenvang | (Anlexoffisiere) (Sexgeanten) Machtmeifter Dedoffiztere | sffisiexe 

Zeug= und Torpederperjonal®). 
Zeugobernaate, Depntvizefeldwebel, 

gehen aus geeige| gehen aus, den 
neten Unteroffis Heugobermanten 
zieren und Dber-| hervor... 
matrojen der Ma- 
teofendiotftonenn. 
der Matrojenar- 
tilleriendteilungen 
herhor. 

Zorpedernante, Torpederobernante, Torpeder, gehen aus |Obertorpeder, 
gehen aus geeig-| gehen aus Den den Torpederober- | gehen aus 
neten Interoffis] Zorpedermanten maaten hervor, den Torpes 
zieren und Dhber- hervor. dern hervor, 
matrojen der Ma- 
trofenartilleriend= 
teifungen und Der 
Torpedoabteiluns 
gen hervor. ; 

| Zorpedomerjanikerd: | Torpedonbermechn- Torpedomenaniter, Torpedonber- 
ante, gehen aus| nilersmante,gehen gehen aus den) mechaniker, 
dem geeigneten aus den Torpedg= Zorpedoobernte= gehen aus 
Berjonalder Wert | mechantkersmaas Shanttersmanten dent . Tore 
ftätten hervor. ten hervor. hervor. pedomecha= 

nifern her= 
vor. 

*) Das Zeuge und Torhederperjonal des Artillerie- und Minenwejens fteht umter der Marinedepotinfpeftion, dasjenige des 
Torpedoiwejens unter der Snipektion des Torpedoivejens. 
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Die Mannfhaften. 197 

Die Dedoffiziere und Dberdedoffiziere vangieren vor 
den übrigen Unteroffizieren der Marine mit Bortepee. Sie 
beziehen ein penfionsfähiges Gehalt, nehmen aljo eine 
Stellung ein, wie fie in der Armee nicht vorkommt. 

Dei dem jeemänntichen Perjonal, d. h. bei dem Berjonal 
der Matrojendivifionen, Werftdivifionen und Torpedo- 
abtetlungen tft zu einer Beförderung außer jonftiger Quali= 
filatton in der Negel eine GSeefahrzeit*) von beftimmter 
Dauer erforderlich. 

Bei der Beförderung zum Maaten oder Obermaaten 
wird außer fonftigen Bedingungen in der Regel, bei der 
Beförderung zum Deckoffizier ftet3 die Ahlegung einer 
Prüfung verlangt. Jedem, der eine Prüfung abzulegen 
hat, wird Gelegenheit gegeben, fi) die dafür erforderlichen 
praftiihen und theoretifchen Kenntniffe anzueignen. Zu 
leßterem Zwed dienen die Dibtfionsichulen der Matrofen- 
und Werftdivifionen zu Kiel und Wilhelmshaven, fomie die 
Dedoffizterichule zu Kiel**). Die in diefer Hinficht, Jomie die 
in Bezug auf Seefahrzeit und jonft bei Beförderungen zu 
erfüllenden Bedingungen finden fich in den organifatorifchen 
Beftimmungen. 

*) Unter GSeefahrzeit ijt Dienftzeit an Bord eines in Dienft gejtellten 
Krtegsschtffes zu verftehen. i 

”) Die Verlegung diefer Schule nad Wilhelmshanen fteht in Ausfticht und 
erfolgt vorausfichtlich noch im Sahre 1899.
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Etatsftärke der Raiferl. Marine für das Rechuungsjahr 1899. 2 2 | Mannigaften 
& > = = 

ä 2 | Mannihaften En E|s|3 3\ 
r _ 027 Br £ RES nn o & 23 
& Siajs s2 8 = Bezeihnung 82 = = 8 = Bemerkungen 
© = SB & 3 ale = | 8 
=| Bezeidnung = > = = ER Bemerkungen & = 3 S Ss 2| 9 

a =/2|3| 5: je| ® Sales Sl 
[er] eıi2|2|8 158 7 Matvojenartillerie 26| 226 a|ıR ? v .. 1946 2198 2 : = VS - - | SMarineinfanterie . . 40 161| 1038 1239| Die Rangverhältniffe dev. 
1/Seeofftziere 852 852 a Ge alas der Marineinfan- 

nie dt g/Perfonal der Artillerie- Die ee 
Vizendmirale, Rang der verwaltung. . . . 57) 68) 483 168| Yeuerwerfshauptleute und 
nn : 4 na find wie in der 
onteradmirale, Nat Y 
der. Generalmajors 3 10 10 Rerfonal de3 ZToxpedo- Unter ben Dffizieren find 

Kapttine: zur  Gee, wejens (Techntiches md 14 Torpederingenieure 
Kang der Dberjten . 48 Berwaltungsperfonat) 261 721 38 136 ö 

Sregattenkapttäne, | 11 nn 
Rang der Oberjtleut- echnifhes und Der- 
ana ne i lg | waltıngsperfonal) . 15] 22) 36 73 

Korvettenfapttäne, 12 PerfonaldesVermefjungs- 
a ale a a der Kiiftenbezictg- ni 
apitanleutnants, a oo a a 18 

Nang der Hauptleute 185 Santtätsperjonal 109) 107 358Wegen der Nangverhälts 
Dberleutnatttägur&ee, nilje der Sanitätsoffiztere 
a der Dberleitt- 2 iehe a 160. &3 find 

DD | vorhanden: 
Pa zur ae | Seelen el 

ang Vene Stationsärzte. . . 2 
nants 22.200 DOberftabsärzte . . 23 

PVenfionierte Dffiziere Siapsauiter » .. 58 
Aihigen eu al usenz . 32 

. Affijtenzärzte . al 
2|Seeoffiziexsafptvanten . 207| 120 7 aa au S a 1 len der Be= on Me 

der Fühnriche; Seeladet- 2 gesamter . . 168 

ten, Rang der Genteineit. 15 Sahlmeliterafpirantenund 

3Majchineningenienre . 128 128 ne _ lzapplifanten . . . 61l 79 140 
er Sregattenkapitäne | 9 7 72 

od. Morvettenfapttäne 4 | | 1260]1119/5193]18079]1000|26651 

Mafchtnenoberinges | 
nieure, Rang der Sla= | 
pitänleutnants . . 20 | 

Mafchineningenieure, | 
Rang der Dberleut- 
nants zur Se . . 9 
Mafchinenunteringes h 
nienre, Rang der | 
Leutnants zur See . 9 

4Matvojendivifionen md Beyer 
Schiffsiungenabteilung 143/1656| 8788100011587 

5/Werftdivifionten 
a) Majchinenperfornal 458|1483| 3230 5171 
b) Sonftiges Berfonal 79| 476) 843 1389 

6/Torpedoabdtellungen 
a) Seemännijches Mer- | 

mello © 0 0.8 32! 283| 1002 1317 | 
b) Majehinerperjonal 140| 368| 865 1373 | 

| 



- Sänfter Anpmitt, 

Kriegsfreiwillige.. 

Allgemeines. 

ad ausgefprochener Mobilmachung finden zur Be- . 
jebung derjenigen Stellen in der Kaijerlihen Marine, die . 

"zwar ein bejonderes technijches oder jeemännijches Gefchic, 
nicht aber eine fpeziell militärtiche Vorbildung verlangen, .. 
geeignete Perjonen auch ohne zubor in der Marine gedient 
zu haben eingeftellt werden. Diefe PBerjonen mäühjen Neich3= 
angehörige, gejund und nicht dienftpflichtig jein, auch dürfen 
fie nicht zu dem etwa bereits hen Zeil des Sande 
fturmes gehören. 

Hilfsoffiziere. 

&3 fünnen eingeftellt werden: 
Als Hilfsfapitänleutnants:- 

Schiffer*) auf großer Fahrt, die mindeftens vier Sahre 
eintransatlantiiches, Hauptjächlich für die Vafjagier- 
fahrt verwendetes Voftdampfichiff geführt haben. 

*) Unter Schiffern find Seejchiffer, d. H. Führer von Seejchiffen der Handels= 
marine zu verftehen, die im Verkehr auch Kapitän und Kommandant genannt 
werden. Wer Seejchiffer werden will, muß ein Batent von der Regierung haben, 

das nach bejtimmter Seefahrzeit und Erfüllung jonftiger Bedingimgen durch Ab- 
legung einer PRrüfung erlangt wird. Säiffer für guoße-Tahrt dürfen Seefchiffe 
aller Größen in allen Meeren der Erde führen, N tleine Fahıt und 

für Kiftenfahrt Haben bejchränfte an 
(Fe2 

EI. 
CI 
END 
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AL Oherleutianis zur: See © 
Schiffer auf großer Fahrt, Die nahen ein Sahr 

ein. transatlantijches . Sul: geführt Haben. 
ALS Leuntnantszur See: 

a) Schiffer auf großer Fahrt, die mindeftens e ein Zah 
al3 erjter oder zweiter Gteuermann*)*auf trang- 
atlantijchen, hauptfächlich für den Paflagiervertehr 
verwendeten VBoftdampfichiffen gefahren, oder ein 

- :andered größeres Seedampfichiff geführt haben; 
b) inaftive Dedoffiziere. der Kaiferlichen Marine; 
c) inaktive Unteroffiziere dev Marine und Armee, 

die fich in.etner entiprechenden bürgerlichen Lebens- 
ftellung befinden. Diefelben treten al8Feldwebeloder - 
Decoffiziere ein und önnen nach Dargelegter Dualt- 

—— filation zu Htlfsleuttnants zurSee befördert werden. 
ALS Hilfsmajhinenunteringenieure:: 

a) Majepiniften erfter Rlaffe, Die mindeftens ein Jahr - 
‚lang eine Majchtne von iiber 1000 Pferdekräften 
auf : transatlantiichen, Hauptlählih” für den 

. Baffagierverfehr dermendeten Boftdampfichtffen 
jelbftändig geleitet haben; 

b). Inaftive ‚DObermafchtiniften der Kaijerlihen Marine. 

Hilfsderkoffiztere. 
3 fönnen:eingeftellt werden: 
Als Htlfsobermajhintiten: 

a) Majchintften-eriter Alafje Der Handelmarine, die 
eine Mafchine von über 500 tndizterter Pferde- 
fraft auf feegehenden Dampfjchiffen mindeftenz 
ein Sahr lang felbftändig geleitet haben; 

b) tnaftive Mafchintften der Katjerlihen Marine. 

) Die Eteiterleute find die Dffiziere der Hanvelsihiffe. Sn Vertretung 
oder unter Aufjicht des Schiffers (Kapitänz, Kommtandanten) fommandiert und 

mandvriert der wachtHabende Steuermann das Schiff. Die Bedienung des 
Stenerruders (Nuder3) fällt den Matrojen zu. Auch Steuerlente müfjen ein 
Patent von der Regierung Haben, das nach hetinnmter Geefahrzeit und Er- 

fllung jonjtiger Bedingungen ducch Ablegung einer Prüfung erlangt wird.
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Als Hilfsmajchtniften: 
a) Majchintiten exitev Kaffe dev Handelsmarine, 

lowie Mafchiniften zwetter Mafje, die mindeftens 
ein Sahr als zweiter Majchinift auf Dampffchtffen 
von über 500 indtizierter Pferdefrait gefahren 
oder mindeitens ein Fahr lang. die Machine eines 
Seedampfers von über 300 indizterter Pferdefraft 
felbftändig geleitet haben; 

b) inaftive Dbermafchtniftenmaate und Mafchintften- 
maate. 

Als Htlisoberbootsleute, Otlfsoberitenerleute 
und Hilf3obermeititer: 

SnafttveOberboot3leute, Dberfteuerleute, Dbermeiiter, 
Bootöleute, Steuerleute und Metfter der Raifer- 
lichen Marine. 

Als Htlfsboot3leute und Hilfsmetfter: 
Snaftive Dberbootsmannsmaate, Oberzimmermannd- 

maate, Bootdmannsmaate und Zimmermanndmaate 
der Ratjerlichen Marine. 

Als Hilfsiteuerleute: 
a) Schiffer auf großer Fahrt, die mindeftens ein Jahr 

lang ein Seejchiff, nit unter 600 Kubikmeter 
Kettoraumgehalt groß, geführt haben; 

b) inafttve Dberitenermannsmaate der Kaijerlichen . 
Marine. 

Gemeine. 

Nach) ausgejprochener Mobilmahung fönnen von allen 
Marinetetlen, Schiffen und Fahrzeugen Kriegzfreimillige 
als Gemeine ohne weiteres eingeftellt werden. 

Zur Einftelung von Priegsfreiwilligen mit dem ange 
bon Unteroffizieven bedarf es bei den Marineteilen am Yande 
der Genehmigung de3 Stattonächef2.
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Beamte 

Allgemeines. 

Beamte find in der Saiferlichen Marine angeftellt: 

Sm Admtralftab: 
Sm Reichgmarineamt. 
Auf den Werften. 
Bei den Stationdintendanturen und den diejen unter- 

ftellten Dienftziweigen. 
Bei der Nechtöpflege. 
Bei der Geelforge. 
Bei dem Lotjen= und Leuchtfeuermwejen. 
Bet der Seewarte, der Sternwarte zu Wilhelms- 

haben und dem Chronometerobjerbatorium zu Kiel. 
Bei dem Öouvernement in Siautjchon. 

Die Beamten des Admiralfinbes. 

Sm Admiraljtabe leitet ein Flaggoffizier als Chef den 
Dienftbetrieb. Sn den einzelnen Dienftzweigen fungieren 
Offiziere ald AbteilungschefS und Dezernenten. Diejen find 
geheime expedterende Gefretäre und Nartographen bei- 
gegeben. Außerdem ift eine Anzahl von Negijtratoren, 
Ranzleibeamten und Unterbeamten im Admiralftabe an= 
geitellt.
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Die Beamten des Reichsmarinenmis. 

Bon den Abteilungen des NeichsmarineamtS werden 
acht von Dffizieven geleitet, die VBerwaltungsabteilung ift 
einem höheren Verwaltungsbeamten unterftellt. Den ein- 
zelnen Dezernaten ftehen teils Dffiziere, teil3 Höhere Techniker 
und Verwaltungsbeamte vor. Dieje leteren werden unter 
den Beamten der Werften und Intendanturen ausgewählt 
und zu bortragenden Näten ernannt. Unter den De- 

. zernenten ftehen geheime erpedierende Sefretäre, welche auc) 
hier in der Regel aus dem Verjonal der Werften und Suten- 
danturen hervorgehen. Außerdem find Hilfsräte thätig, 
welche ebenfall8 unter den Dezernenten ftehen. Sefretariats- 
affiitenten, Regiftratoren, Ranzleibeamte und Unterbeamte 
vervollitändigen auch hier daS PVerjonal. 

Die Beamten der Werften. 
Auf den Werften find techntiche Beamte und Berwaltungs- 

beamte angeitellt. 
An tehnifhen Beamten jind vorhanden: 

Kefjortdireftoren mit dem Titel Martneoberbaurat 
und Schiffsbaus (bezw. Mafchinenbau= oder Hafen- 
bau-) Direktor, im Range der Kapitäne zur ee. 

Betriehsdireftoren mit dem Titel Marinebaurat 
und Schiffsbau= (bezw. Mafchinenbau=) Betriebs- 
direltor, im Nange der Sregattenfapitäne. 

Bauinjpeftoren mit dem Titel Marinefchiffsbau- 
(bezw. Majchinenbau-) Snipektor, im Range der 
der Rapitänleutnants. 

Baumeijter mit dem Titel Marinejchiffsbau= (bezw. 
Mafchinenbau= oder Hafenbau-) Meifter, im Range 
der Rapttänleutnants. 

Bauführer mit dem Titel Marinebauführer. 
Obermeilter. 
Werfmeiiter. 
Werftoberbontäleute.



Beamte, 205 

Weritbootzleute. 
Ronftruftionsfefretäre. 
ZTechnijche Sefretäre. 
Ronftruftiongzeichner. 
Beichner. 
Sciffsführer. 
Majchiniiten. 
Dodwärter. 
Brüdenmwärter. 
Schleujenmwärter. 
Spribenmeilter. 
Werkführer u. ]. m. 

Die Neffortdireftoren, deren für Sıiffsbau 
und Mafchinenbau auf jeder Werft einer tft, gehen aus den 
Betriebsdiveftoren, Dieje aus den Bautnjpektoren hervor. 
&3 find zur Zeit, im Etat3jahr 1899, vorhanden: 10 Refjort- 
direftoren, 10 Betriebödireftoren, 79 Bauinjpeltoren und 
Baumeilter. Die Bauführer werden gegen Nemumneration 
bejchäftigt und widerruflich auf Dreimonatlihe Kündigung 
angejtellt. Mit der Ernennung zum Marinebaumeiiter ijt 
die etatsmäßige Anjtelung nur verbunden, wenn die Ver- 
hältniffe dies geftatten. 

Die höheren Marinebaubeamten de3 Schiffsbau- und 
Majchinenbaufaches ergänzen ich nur aus jolchen Marines 
bauführern, welche Nejerveoffiziere des Seeoffizterforps der 
Raijerlichen Marine find. 

Zur Einftellung al3 Marinebauführer ift der Nachweis 
der Qualifikation zum Leutnant zur See der Nejerve des 
©eeoffizterforp3 erforderlich”). 

*) Die Beitimmungen, daß diefe Höheren Marinehaubeamten fich nur aus 
Neferveoffizieren des Geeoffizterforpg ergänzen und daß zur Einftellung als 
Marinebauführer der Nachweis der Dualifikation zum Leutnant zur See der 
Referve des. Sceoffizierkorps erforderlich ift, Haben teine viichwirkende Kraft 
auf die vor dem .1. April 1899 als Eleven oder Studierende in die Laufbahır 
eingetretenen Schiffsbau=- und Mafchinenbaubefliffenen. Die Erfüllung der Bes 

dingung fichert aber eitt Vorzugsrecht. 
Die Einftelung von jungen Leuten, welche Höhere Schiffsbau= oder Majchinen- 

bauttechtifer werden wollen, al3 Einjährtg- Freiwillige in die I. Matrojendiviftort 
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Die Befähigung zur Anftellung als höherer Schiffsbau- 
oder Majchinentechnifer im Dienft der Katjerlihen Marine 
wird durd) das Beitehen einer Borprüfung und ziwet Haupt- 
prüfungen erlangt. E&3 unterjcheiden ich Dieje Prüfungen 
nad) den Sahrichtungen: 

1. de3 Schiffsbaueg; 
2. des Majchinenbaues. 

fann nur im Frühjahr jedes Jahres (in der Negel im April) erfolgen. Junge 
Leute, die im Herbit das Abiturienteneramen bejtanden Haben, können bis zum 

Einftellungstermin (April) als Eleven praktifch arbeiten, erhalten Hierdurch jedoch 
feinen Anjprud) auf Einftellung; fie dürfen die Efevenpraris zum Bived des 
Eintritt als Einjährig-Freitillige unterbrechen, Haben diejelbe aber vor Ab- 
legung der erjten Hauptprüfung zu ergänzen. Vorauzfegung für die Einftellung 
it neben der Vorlegung des vollgüiltigen Abiturientenzeugniffes eines’ deiitjchen 

Symnafiums, Kealgymmafiums oder einer deutjchen Dberrealichule, Daß der 
Angemeldete das 21. Lebensjahr roch nicht vollendet und das Fachjtudiun auf 

der technifchen Hochjchule noch nicht begonnen Hat. 
Die Anmeldung muß in der der Einftellung vorhergehenden Zeit von 

1. November His 15. Dezember fchriftlich heim Staatsfefretär des Neichsmarines 

amt3 erfolgen. 

Bet der Anmeldung find einzureichen: 
1. Geburtsurkunde und Abjchrift des Taufregtiterz ; 
2. ein in deutjcher Sprache gejchriebener Lebenslauf, der iiber Vor= 

namen, Datum ımd Drt der Geburt, Stand und Wohnjit des 

Baters, Familiennamen der Mutter, ob die Eltern anı Zeben find, 
Religion und genofjenen Anterricht Auskunft giebt; 

3. ein bollgültiges Abiturientenzeugnis oder, wen der Angemeldete 
noch nicht im Befige eines folhen tft, eine Bejcheinigung der 

Schule, daß er zum nächften Eramen zugelaffen werden wird; in 

diefent Falle tit da Heugnis feldft zum Eintrittstermin vorzulegen; 
4. die Beicheinigung eines Schwinmlehrer3 darüber, daß der Altz 

gemeldete jchiwimmen kann und eine Schwinmprobe von niindejtens 
30 Minuten Dauer befriedigend abgelegt Hat; 

5. das Zeugnis eines Marine oder Milttäroberarztes über körperliche 
Brauchbarkeit ; ; 

6. eine Verpflichtung iiber die Hergabe der für den Dienft ala Ein- 

jährigeSreiwilliger erforderlichen Geldmittel. 
Der Staatzjefretär des Neichsmarinenmt3 ftellt die Anmeldungen zum 

1. Sanuar dich Bermittelung des Snfpekteuts des Bildungswejenz der Seefadetten- 
anmahmekommiifton zu. Dieje prüft die Verhältniffe des Angemeldeten md 

unterbreitet ihre VBorjchläge dem Staatsfelretär des Neichgmarineamts. Lebterer 
teilt jeine Entjeheidung über die Einftellung dem Snipekteur des Bildungswejens 

zur Uebermitteling au die Seefadettenannahmefommilfton mit, die mim: die Aırz 

gemeldeten oder deren Angehörige benachrichtigt und dem Kommando der 
I. Matrojendivifion Kenntnis giebt. 

Das Kommando der I. Matrofendivifion veranlapt die Einberufung, Inter- 

fuchung auf körperliche Tauglichkeit für den Seedienft nad den fin Eimjührig-
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Borausjegung für die Zulaffung zu den Prüfungen tft 
der Beitb Des Neifezeugnifjes von einem Gymnafium oder 
Nealgymmafium (Nealjchule 'eriter Drdnung) des Deutichen 
Reiches. Inwieweit Neifezeugnifje außerdeutfcher Lehr: 
anftalten gelten, entfcheidet daS Neihyemarineamt. 

E35 Hat voranzugehen: 
a) der Vorprüfung ein Elevenjahr und ein darauf 

folgendes mindeftens zwetjähriges Studium; 

b) der eriten Hauptprüfung ein vierjährtges Studium, 
bon dem mindeitens drei Studienjahre nad dem 
Beftehen der Borprüfung zurücdigelegt jein müffen; 

ec) der zweiten Hauptprüfung eine an die beitandene 
erite Hauptprüfung fich anfchließende Ausbildung 
von mindeiteng 26 Meonaten auf den Katfexlichen 
Berften. 

Die erjten vier Studienjahre fünnen aufeiner technijchen 
Hohjchule Des Deutjchen Reiches (am zwedmäßigften auf 
der technijchen Hochichule zu Berlin), Die lebten vier Studien- 
jahre müfjen jedoch auf der technifhen Hochjchule zu Berlin 
in. den beiden Fachrichtungen der Sektion für Schiffsbau 
zurücgelegt werden. 

dür die VBorprüfung, fotote für die erjte Hauptprüfung 
befteht ein technifches Prüfungsamt in Berlin. Zur exften 
Hauptprüfung werden aud) Kandidaten zugelafjen, welche 

Sreiwillige vorgefchriebenen Bedingungen, die Einftelung, Einkleidvung und 
Vereidigung und überiweilt aladann den Einjührig- Freiwilligen der Snipektion 
de3 Bildungswejens zur Ausbildung am Lande und an Bord zujfammen mit 

den Geefadetten. 

Während der Ausbildung an Bord Haben die Einjährigegreiivilligen an der 
Seefndettenmefje teilzunehmen und die dadurch entjtehenden Mehrkoften (gegen die 
suftändige Schiffäverpflegung) aus eigenen Mitteln zu erjtatten. 

Die wiljenjchaftliche Qualifikation zum Nejerveoffizier des Geeoffizierforps 

wird durch Ablegung der Prüfung zum Fähnzich zur See dargethan. Nach Ab- 
legung diejer Prüfung werden die Einjährig-Freivilligen als Rejerveoffizierzafpi= 
ranten entlaffen und Haben als jolche Die vorgejchriebenen zivei Neferveiibungen 
abzufeijten. Exgeben die Webungen ihre Geeignetheit zur Befürderung, jo werden 

fie im Saufe der exjten Mebung zu Vigejteiterleuten und, nad) der zweiten Mebung 
und nach Ernennung zum Marinebaufühver, zu Neferveoffizieren des See- 

offizterforhs ernamt.
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dieVorprüfung bet einem andern, vom Reichamarineamt aner= 
fannten Prüfungsamt beitanden Haben. Für die Hauptprüfung 
beiteht beim JteichömarineamteinebejondereBrüfungsbehörde. 

Dem Beginn des Studiums geht eine praftiiche Thätig-. 
feit von mindeitens einem Sahre auf den Katjerlichen Werften 
und ausnahmsmeife auc auf Privatwerften und Privat- 
majchinenfabrifen, welche pen Schiffsmajhinenbau betreiben, 
voran. Ausnahmsmweije kann auf Diejes Elevenjahr diejenige 
Beit, welche die Anwärter nad) Maßgabe der SS 6 bis 15 
der VBorjchriften des Königl. Preuß. Minifters für öffentliche 
Arbeiten über die Ausbildung und Prüfung für den Staat3- 
dienst im Baufache vom 15. April 1895 unter der Leitung 
eines Mafchinentechnifers in StaatSwerfftätten zugebradht 
haben, mit neun Monaten in Anrechnung gebracht werden. 
Die Ergänzungszeit bon drei Monaten ift in diejem alle 
während der Serien auf einer Katjerlichen Werft nachzuholen. 

Behufs Zulafiung zur praftiichen Beihäftigung hat fich 
der Anwärter an diejenige KRatjerlihe Werft zu wenpen, 
in deren Betrieb er die praftiiche Vorbildung zu erlangen 
wünjcht. Dem Gefuc) ift beizufügen: 

1. der Lebenslauf, welcher auch über die Milttär- 
verhältnifje Auskunft zu geben hat, 

2. das Neifezeugnts der Schule. 
Srüheltens am Schluffe des vierten Halbjahres nad 

Beginn des Studiums fan der Studierende fich bei dem 
Prüfungsamt in Berlin, unter Ungabe der Fachrichtung, 
in welcher er geprüft zu werden wänjcht, zur Vorprüfung 
melden. Die VBorprüfung wird abgehalten in ven Monaten 
April und Mat, Ditober und November. 

ac) Vollendung des Studiums auf der techntjchen 
Hohiehule ift Dem Studierenden gejtattet, fich zur. eriten 
Hauptprüfung zu melden. Die eriten Hauptprüfungen werden 
in der Kegel während des ganzen Kahres, mit Ausnahme 
der Zeit vom 1. Sult bis zum 1. D£tober, abgehalten. Die 
Prüfung fan, bei ungünftigem Ausfall, nur einmal und 
nicht vor Ablauf von bier Monaten wiederholt werden.
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Solche geprüfte Kandidaten, welche in den Dienft der 
Ratferlihen Marine treten wollen, haben dem an das 
Neichsmarineamt zu richtenden Antrag folgende Nachweije 
beizufügen: 

1. das Schulahgangszeugni3; 

2. da Yeugnts über die Clevenpraris und den wäh- 
rend derjelben geführten Beihäftigungsnachweis; 

3. das Beugnis über die beftandene Vorprüfung 
und das Zeugnis über die abgelegte erite Haupt- 
prüfung; 

4. den Nachweis der Befähigung zum Leutnant zur 
See der Vtejerve des Seenffizierforps; 

5. ein polizeilich beglaubigtes AUttejt darüber, daß 
Yntragfteller in der Tage tft, fich bis nach Ablegung 
der zweiten Haubtprüfung aus eigenen Mitteln 
zu erhalten; 

6. einen im deutjcher Sprache abgefaßten jelbft- 
gejchriebenen Lebenslauf, der über die Samilien- 
verhältniffe de3 Alntragftellers, über den Gang 
feiner Erziehung, jeiner Studien und feiner biS= 
herigen Bejchäftigung die nötige Auskunft giebt. 

Die freie Entjcheidung über das Öejuch jteht dem Neich3- 
marineamt zu, welches im Genehmigungsfalle die marine= 
ärztliche Unterfuchung des Kandidaten veranlapt und ihn, 
wenn die Unterfuchung günftig ausfällt, unter Ernennung 
zum Marinebauf führer des Schiffsbaufaches bezw. Des 
Majchinenbaufaches einer Kaijerlichen Werft zur weiteren 
Ausbildung überweift. 

Die Ernennung erfolgt widerruflid, gegen Dreimonat- 
liche Rindigung.*) 

*) Die Anforderungen in den verjchiedenen Prüfungen und weitere Einzel- 
heiten iiber die Laufbahn find angegeben in den „Vorjchriften iiber die Ausbildung, 
Priifung und Anftellung im Schtffsbau- und Mafchinenbaufache der Kaiferlichen 
Narine" — Anlage zum Marineverwaltungsblatt Nr. 9 fir 1899. Berlin. 
E. ©. Mittler u. Sohn. Kochjtraße 68/71. 

Dittmer, Deutjhe Kriegsmarine. 2. Auft. 14



210 . Sefter Abfchnitt. 

Die ernannten Bauführer machen eine jechsundzwanzig- 
monatige Ausbildungszeit teil3 auf ven Katferlichen Werften, 
teild an Bord in Dienft geitellter Schiffe duch; nad), Be= 
endigung derjelben kann der Untrag auf Zulaffung zur zwei- 
ten Hauptprüfung geftellt werden. Nach Ablegung diejer 
Prüfung wird Der Marinebauführer — fall3 er Nejexrve= 
Offizier des Geeoffizierforps ift — zum Saiferlichen Marine- 
Schtffg= bezw. Majchinenbaumeijter ernannt und, fobald die 
Etatsperhältniffe over vorhandene Vafanzen dies geftatten, 
als fjolher etat3mäßig angejtellt. — KRommandierungen 
von Baumeiltern an Bord in Dienft geftellter Schiffe 
finden, zur weiterer Ausbildung, ftatt. 

Die Hafenbaudireftoren, joiwie die Hafenbauinfpef- 
toren gehen aus folchen Negierungsbaumeiftern hervor, 
welche in Den Maxinedienit übernommen werden. 

Das terhnifche Sekretatints- und Beichnerperfonal”). 

Dasjelbe jebt jid) zujammen aus: 
a) Öeheimen Konftruftionsjefretären **), 
b) Konftruftionsjefvetären, a 
c) Zechnijchen Sefretären a 

; Beamten. 
d) Technifchen Sefretartatsajptranten, 
e) KRonfteuktiongzeichnern im Range der Unter- 
f) Zeichnern beamten. 

Diejelden unterjheiven fich nach den Sachrichtungen: 
A) des Schiffsbaues, 
B) des Majchinenbaues, 
©) des Hafenbaues, 
D) des Artillerieiwejens. 

*) Diejes Perjonal it im Sahre 1897 neu organifiert. Die näheren Anz 
gaben ither die Drganifation finden fich in den „Vorjehriften iiber die Annahne, 
Ausbildung und Prüfung des technifchen Sekretariats- und Zeichnerperjonals 

der KaijerlicHen Marine”. Anlage zum „Marineverordnungsblatt” Nr. 19 für 
1897. Berlin, €. ©. Mittler u. Sohn, Kochitraße 68/71. 

*) Die, Geheimen Konjtruftionsfefretire finden ausschließlich int Neichg- 
marineamt Verwendung. Da Hier aber ein bejonderez Korps bejteht, welches in 

den unteren Chargen auf den Werften thätig ift, wırrden die Angaben Hier gemacht.
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Die Ergänzung findet von der Charge der technifchen 
SefretartatSajpiranten nad) aufwärts jtatt. — im die 
Annahme als technijcher Sefvetariatsajpirant, welche bei 
den Katjerlichen Werften nachzufjuchen ift, ift erforderlich: 

a) Die Berechtigung zum einjährig-freiwilltgen Milt- 
tärdienjt und die Ableiftung desjelben vor dem 
Eintritt, bezw. der Nachweis, Daß der Bewerber 
vom Milttärdienft befreit ift; 

b) daS NeifezeugnisS einer vom Neich3marineamt 
anerkannten techniichen“) Fachichule; 

c) zweijährige praftiiche Arbeit in den Werfftätten 
bezw. auf den Baujtellen der Natjerlichen Werften 
oder anerfannten”") Marineetabliffement2. 

Abweihungen Hierbon find nad) dem Exmefjen des 
betreffenden Nefjortdiveftors bei jolcden Bewerbern geftattet, 
welche über eine höhere Vorbildung (Buchführer) verfügen. 

d) Eine mindeitens einjährige Beichäftigung in den 
- technijchen Bureaus der Kaijerlichen Werften oder 
anerkannten Brivatetablifjements; 

e) der Nachweis, daß Der Bewerber das 26. Lebens- 
jahr nicht überjchritten Hat. Cine Ausnahme 
hiervon tft zuläffig bei Bewerbern mit höherer 
Borbildung. 

Sur die Annahme al8 technilcher Sefretariatsajptrant 
des Artilferieiejens kann mit Öenehmigung des GStaats- 
jefretärd des Neichgmarineamtes an Stelle der unter a bis 
d angegebenen Bedingungen der erfolgreiche Bejuch ver 
Oberfeuermwerterjehule treten. Bet diefen Bewerbern ijt 
auc eine Augnahme der unter e angegebenen Bedingung 
zuläflig. 

Wegen der bei der Bewerbung einzureichenden Baptere 
und der weiteren Einzelheiten der Laufbahn verweijen wir 

*) Die in der Anmerkung auf Seite 210 angeführten Vorjeriften enthalten 
die Anganen darüber, welche Fachjchulen zur Zeit anertannt werden. 

*) Die zuvor auf Seite 210 und auf Geite 211 erwähnten Borjchriften 

geben auch an, welche Privatetabliffements anerkannt werden. 

ar
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auf die in den Anmerkungen auf Geite 210 und 211 
erwähnten Vorjchriften. Bemerkt ei nur noch, daß bis zur 
Charge des Geheimen Konftruftionsjefretärs zwei Yadj- 
prüfungen abzulegen find. 

Die Dbermeifter gehen aus den Werkmeiitern, dieje 
aus den Werfführern hervor. Die Beförderung zum Werf- 
meilter hängt unter anderen Bedingungen von der Ablegung 
einer Prüfung ab, zu der die Kenntnifje auf der Werfmeijter- 
ichule, Deren jede Werft eine Hat, erivorben werden können. 

Die Werfführer bilden den Mebergang vom Arbeiter 
zum Werfmeifter"). && werden fait nur Zibilarbeiter be- 
ihäftigt. Die Arbeiten werden in Tagelohn oder in Afkord 
ausgeführt. 

Die Werftoberbootsleute gehen aus den Werft- 
boot3leuten hervor. Beide finden im Betrieb de3 AuS- 
rüftungsrefjort3 und des Navigationsrejjorts Verwendung 
und find alte Dberbootäleute, Dberjteuerleute und Dber- 
meifter der Natjerlichen Marine. 

Shiffsführer (die Führer Kleinerer Werftfahrzeuge) 
und Werftmajchiniiten werden aus geeigneten verjorgungs- 
berechtigten Unteroffizteren ohme Bortevee ergänzt; ebenjo 
die Dodwärter, Schleufenwärter, Briidenmärter und Sprißen- 
metiter. : 

Die Berwaltungsbeamten der Werften find: 
Divektoren (Sntendantenräte). 
Allefjoren. 
Kendanten. 
Magazindirektoren. 
Werftperiwaltungsjekretäre. 
Werftberwaltungsjefretariatzafjiitenten. 
Werftbetriebsjefretäre (fterben aus). 
Regijtratoren. 
Werftichreiber (fterben aus). 

*) gu den Werfführerftellen werden tiichtige Arbeiter, aber auch Zivil 

anwärter der Marine zugelafjen.
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Weritduchführer. 
Ranzliften. 
Magazinoberaufjeher. 
Magaztnaufjeher. 
Bauaufjeher. 
Portiers. 
Bureau- und Kafjendiener. 

Die Berwaltungsdireftoren, deren fich auf jeder 
Werft einer befindet, werden aus der Zahl der Marine- 
intendanturräte ausgewählt und zu den Werften fomman= 
diert. Den Verwaltungsdireftoren der Werften zu Kiel 
und Wilhelmshaven ijt je ein Sintendanturaffeflor als 
Affiitent beigegeben. 

Die Nendanten und Magazindtreftoren find ältere 
Werftvermwaltungsjekvetäre. 

Zu der Laufbahn der Werftpermwaltiungsfefretäre 
fönnen zugelafjen werden: 

a) Marineintendanturjefretäire und Gefretariat3- 
afltitenten; 

b) Dffiztere des aktiven Dienftftandes der Marine 
und Armee, welche von guter Qualifikation, gejund 
und ohne Gebrechen find, fich in geordneten Ver- 
hältntfjen befinden und Kenntni3 der englijchen 
und franzöfiichen Sprache jo weit befißen, daß fte 
Korrejpondenzen und Nechnungsbelege mit Leich- - 
tigfett überjeßen fünnen;; 

junge Männer, die nicht älter al8 28 Sahre find, 
die erite Rlafje eines Gymnafiums oder einer 
Kealichule eriter Drdnung beziehungsmweije eier 
gleichitehenden öffentlichen Schulanftalt mindeftens 
ein Sahr mit gutem Erfolg bejucht haben, Kenntnis 
der englischen und franzöfiihen Sprache jo weit 
befiben, daß fie Korrejpondenzen und Nechnungs- 
beläge mit Leichtigfeit überjeben fünnen, ihrer
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Milttärpflicht genügt haben, gejund und ohne 
Gebrechen find und von denen feftitehen muß, daß 
fie ficy in ihren bisherigen Lebens- und Amt3- 
verhältniffen durchaus achtbar und tadelfrei be= 
wiejen haben und ohne Schulden find; 

d) Militävanwärter, welche den Bedingungen unter c 
entjprechen, bei denen jedoch ein Nachlaß ver 
Altersgrenze mit bejonderer Genehmigung des 
Reihsmarineamts zuläffig iit; 

e) Werftbetriebsfekretäre”*), welche vorzüglich befähigt 
find und mindeftens fünf Sahre in diefer Charge 
gedient haben; 

f) das Zahlmeifter- und Zahlmeifterafpivantenperjo- 
nal der Marine und Yrmee mit der Maßgabe, 
daß dasjelbe feinen Weg durch das Marineinten- 
danturjefvetariat nach den für Dazjelbe beitehenden 
Boriehriften zu machen hat. 

Das einzureichende Gejuch ift an den Dberwerftdireftor 
derjenigen Werft zu richten, bei welcher der Betreffende 
einzutreten wünjcht. Befindet er fich bereits im Dienst der 
Marine oder Armee, jo muß dasjelbe auf nem SSuftanzenmweg 
befördert werden“*). &3 erfolgt zunädhjit die Einftellung 
als Applifant, probemeile jechsmonatige Beihäftigung und 
eine drei His vier Sahre dauernde Ausbildung, welcher Die 
Ablegung einer Prüfung folgt. Nachdem diejelbe beitanden 
it, fann Die Beförderung zum Werftjefretartatsaffiitenten 
und bet eintretender Vafanz diejenige zum Werftverial- 
tung3jefretär erfolgen. 

Die Werjtbetriebsfefretäre wurden in der Kegel 
den Werftichreibern entnommen. Die Stellen der Werft- 
jchreiber wurden mit Milttäranwärtern nach den dafür 

*) Siehe die Anmerkung auf Seite 215. Der Mebertritt wird nicht mehr 
möglich fein. 

**) Die Beilage 12 der Dienftordnung für die Kaiferlihen Werften enthält 
die Angaben iiber die beim Eintritt einzitreichenden Papiere, jowie alles Weitere 

über die Laufbapı.
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bejtehenden Beitimmungen bejekt. Gejuche um Einftellung 
waren an Den Dberwerftpirektor derjenigen Werft zu richten, 
wo die Einftellung erfolgen jolltee Der Bewerber wurde 
zunächit als Werfthilfsichreiber angeftellt, Hatte eine gemiffe 
allgemeine Bildung dur Schulzeugnifje nachzumeifen oder 
eine Prüfung abzulegen. Hierauf erfolgte eine Wrobezeit 
von jehs Monaten und Ablegung der Werftjchreiberprüfung. 
Die vorzüglich befähigten Werftichreiber wurden durch Be- 
Ihäftigung in den verjchiedenen Nefjort3 der Werften zu 
Betriebsfefretären ausgebildet. Die Ernennung zu Diejer 
Charge wurde abermals durch Ablegung einer Prüfung 
bedingt. Nachdem die Prüfung beitanden war, konnte die 
Beförderung zum Werftjefretariatsaffiitenten und bei ein- 
tretender Bafanz diejenige zum Werftbetriebsjefretär ein= 
treten”). 

Die Magazinverwalter und Magazinoberver- 
walter gehören einer im Jahre 1898 neu gejchaffenen 
Charge an. Die Schaffung wurde dadurch bedingt, Daß 
infolge der Entwidelung der Technif auch an die Ver- 
mwaltung der Magazinbeitände höhere Anforderungen zu 
ftellen find. Die Magazinverwalter ergänzen fic) aus den 
Magazinoberaufjehern. Die Beförderung zum Magazin- 
verwalter wird bedingt duch das Beitehen einer Prüfung, 
welche derjenigen für die Werftbuchführerlaufbahn ähn- 
fc ift. 

AB KRanzliften, Magazinoberauffeher, welche leb- 
teren aus den Magaztnaufjehern hervorgehen, al3 Maga= 
zinaufjeher, Bauaufjeher, Pförtner, Bureau- und 
KRajjendiener werden geeignete Zivilanwärter an= 
geitellt. 

*) Die Werftbetriebsjekretäre, die Werftbetriebg-Sekretariatsafftftenten und 
die Werftichreiber fterben vom Jahre 1899 ab aus. An ihre Stelle treten die 
Werftbuchführer. Dadurch wird die Vereinfachung erzielt, daß eine Beamten- 
fategorie: die Werftverwaltungsjekretiive fiir die Expedition, eine zweite: Die 
Werftöuchführer für das Nechnungswefen da it. Die Durchführung der neuen 
Drgantfation Kam mr mit der Beit, von einem Rechnungs Au zum ander 

erfolgen und wird eine Neihe von Sahren dauern.
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Die Beamten der Intendanturen. 

Die Beamten der Sntendanturen find: 

Sntendanten. 
Sntendanturräte. 
Sutendanturafjejloren. 
Sntendantuvrefevendarien. 
Sntendanturjefretäre. 

Sntendanturregijtratoren. 
Sntendanturjefretariat3- und Negijtraturaffiitenten. 

Die Beamten für den Höheren Marinever- 
waltung3dienft, d.h. diejenigen vom ISntendanturreferen- 
darius aufwärts, ergänzen fich in ver Kegel aus jolchen 
Milttärintendantur-, Gericht3-und Negierungsreferendarien, 
welche minvejtens ein Sahr lang mit gutem Erfolge als 
Neferendarien beichäftigt gewejen find, Nejerbe- oder Yand- 
wehroffizier find, oder durch ein Attejt des Bezirksfom- 
mandenrs nachwetien, daß ihre Ernennung zum Dffizier zu 
erwarten jteht. 

Sn Ausnahmefällen Fönnen Dffiziere des aftinen Dienjt- 
ftandes der Marine und Armee oder Beamte anderer Nefjort3 
in den Höheren Vermwaltungspienft der Marine übernommen 
werden. 

Die Dualififation wird nad) beendeter Ausbildungszeit 
dur Ablegung der Marineintendantur - Affeflorprüfung 
nachgemwiejen. Bei der ausnahmsweilen Einftellung von 
Dffizteren ac. trifft der Staatsjefretär des Neihömarinenmts 
in jedem alle bejondere Beitimmung. 

Anträge auf Einberufung find an den Staatöjefretär des 
Neihsmarineamts zu richten"). 

Zur Marineintendantur- et elorialelantbahn 
werden zugelafjen: 

*) Das Reglement über die Ergänzung des Perjonals fiir den Höheren 

Marineverwaltungsdient ijt als‘ Anlage zu Nr. 17 des Marineverivaltungse 
blattes 1886 erjchienen. x
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1. Zahlmeifterafpivanten der Marine, welche fich gut 
geführt Haben, unverheiratet find und fich in geordneten 
Berhältniffen befinden. 

2. Bahlmeifterapplifanten der Marine, welche die erite 
Prüfung (Afpirantenprüfung) beitanden haben und fonft 
den Bedingungen unter 1 entjprechen. 

3. Wenn der Bedarf durch Ergänzung der unter 1 und 2 
genannten PVerjonen nicht gedect werden fann: Sunge 
Männer, welheihrer Milttärpflicht al Einjährig-Freiwillige 
genügt, die erite Klafje eine8 Gymnafiums, eined Neal- 
ymmaftum3 oder einer Dberrealjichule mindejteng ein Sahı 
mit gutem Erfolge befucht Haben, eine genügende Kenntnis 
der engliicden und franzöfiigen Sprache bejiken, um in 
diejen Sprachen abgefakte Korrejpondenzen und Rechnungs- 
beläge mit Leichtigkeit überjeßen zu fünnen, gejund, feld- 
dienitfähtg und nicht über 25 Sahre alt find, deren fittliche 
Zührung gut gewejen ift und welche endlich im jtande find, 
fie), bi3 zu eintvetender Bejoldung aus eigenen Mitteln zu 
unterhalten. 

4. Sn Ausnahmefällen Eönnen Beamte anderer Ver- 
waltungszweige, 3. B. Marinezahlmeiiter und Werftverwal- 
tung3jefvetäre, owie auch ehemalige Dffizieve der Marine als 
Sutendanturjefretäre oder Sntendanturfefretariatsaffiftenten 
angeitellt werden. Wegen Annahme 2c. der Betreffenden 
entjcheidet in jedem einzelnen Kalle der Staatsfefretär des 
Neichömarineamtß. 

Die Anwärterliften der Zahlmeifterajpiranten und ver 
geprüften Zahlmeifterappfifanten gehen dem Neichgmarine- 
amt am 1. April und 1. Dftober jeden Sahres zu. 

Die Bewerber des Zivilftandes haben ihre Meldung 
zum Cintritt bei dem Sintendanten derjenigen Marine= 
ftationsintendantur anzubringen, bei welcher fie einzutreten 
wünjchen. Hierbei find folgende Schriftftüde einzureichen: 

a) Schulabgangszeugnis. Wenn indiejem der Kenntnis 
der englischen Sprache nicht Erwähnung gefchteht, 
find hierüber befondere Zeugnifje beizubringen;
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b) ein FSührungsatteit von der Voltzeibehürde des 
le&ten Aufenthaltsortes; 

e) ein felbftverfaßter und jelbitgejchriebener Qebenz- 
lauf; 

d) Milttärpapiere; 
e) das Atteit eines oberen Marine- oder Milttär- 

arzte3 über die Felddienftfähigkeit; 
f) die Schriftliche Erklärung des Bewerbers, daß 

feine wirtfchaftlichen Verhältuiffe geordnet find; 
und der Nachweis, daß er bis zu feiner Anftellung 
für feinen Unterhalt ausreichend zu jorgen vermöge. 

Ueber die Annahme entjcheidet, auf Vorjchlag des Suten- 
danten, das Neichsmarineamt. Derfelben folgt, für Militär- 
und Biotlanwärter, eine jechgmonatige Brobedienftleiftung, 
und dtejer bei gut befundener Befähigung die Annahme als 
Sefretariatsapplifant. Eine bejtimmte Zeit für die Au3= 
bildung in diefer Charge ift nicht feitgejebt. Wenn der 
Intendant diejelbe für vollendet erklärt, fann Die Sefretartat3- 
prüfung abgelegt werden. Die geprüften Applifanten werden 
nad) Maßgabe vorhandener Stellen zu Sefretartatajfiitenten 
und |päter zu Sefretären ernannt. Die der Zahlmeifter- 
laufbahn angehörenden Anwärter treten bi3 zu ihrer Ein- 
berufung in Dieje zuriid. 

Zur Laufbahn der Marineintendanturegtitra= 
tur*) werden zugelafjen: 

1. Milttäranwärter des Unteroffizierftandeg, injofern jte 
nad) dem Mrxteil der betreffenden Marineintendanten den 
für die Stellung erforderlichen Grad allgemeiner Bildung 
bejigen, jich gut geführt haben, fi) in geordneten wirt- 
Ihaftlicden Verhältniffen befinden und gejund find. 

2. Dedoffiziere nad) einer mindeiteng zwölfjährigen 
aktiven Dienftzeit, jofern fie geeignet befunden werden. 

*) Das NKeglement iiber die Ergänzung des Sefretariats- und NRegiftraturs 
perjonals hei ven Marineftationzintendanturen, Anlage zum Marineverordnugs- 
blatt 1890 er. 6, enthält die ausführlichen Angaben diber Die Gefretär- und 

Negijtraturrlaufbanı.
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3. Werftichreiber*), welche die Befähigung zur Werft- 
betriebsjefretärlaufbahn nachgewiefen haben und im Ne= 
oiftvaturdienft dev Werften derart vorgebildet find, daß fie 
nach) einer dreimonatigen Beihäftigung in der Regijtratur 
einer Stationsintendantur zur Prüfung zugelafjen werden 
fünnen. 

Die Bewerbung geht dem Intendanten auf dem Inftanzen- 
wege zu. Nach dreimonatiger Brobedienitleiftung fann die 
Annahme al8 Negiftraturapplifant und nach beiiejener 
Befähigung die Prüfung erfolgen. Nach Ablegung derjelben 
treten die Anwärter in ihr früheres Verhältnis zurüd und 
erwarten die Einberufung in offene Negiitraturaffiitenten- 
ftellen. Die Ernennung zu Negijtratoren erfolgt nad) Maß- 
gabe vorhandener Stellen. : 

Für die Anftellung der Beamten in den den Snten- 
danturen unterftellten un!) des Öarnijon- 
derwaltungsmejeng, nämlich ver: 

Garntjonbaubeamten, 
Garnijonvermaltungspdireltoren, 
Garnilonvermaltungsoberinjpeftoren, 
Öarntjonverwaltungs- und Rajernentnivektoren, 
Rafernen= und Öefängniswärter, 
Garnijonbauaffiitenten, 
Werfmeiiter, 
Zeichner, 
Aufjeher, 
Mafchiniiten, 
Heizer, 
Stelmwärter, 
Baufhreiber, 
Bauaufjeher, 
Dberlazarettinjpektoren, 
Zazarettinipeftoren, 
Shiffslazarettvepotvermalter, 

*) Dies wird jest auf die Werftbuchführer Anwendung finden. Siehe die 
Anmerfing auf Seite 215.
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Stationsapothefer, 
Rranfenmwärter 

beitehen feite allgemeine Bedingungen nidyt. Diejelben 
werden gewöhnlich mit Verjonen bejebt, welche jchon ander- 
weitig im Marinedienft thätig waren. Die höheren Baus 
beamten (Öarntjonbauinfpeftoren oder Garnijonbauräte) 
treten in der Negel aus dem Negierungspdienit über. 

Die Beamten der Rechtspflege. 
Su der Rechtspflege finden Verwendung: 

Yuditeure, 
Aktuare 

Erxjtere werden aus dem Suftizpienit der verjchtedenen 
Staaten des Deutjchen Netiches übernommen. Al3 Aktuare 
finden Militäranmärter Berwendung. 

Die Kenmien der Serlforge. 
Die Geiftlichen werden aus dem Zivilverhältnis der 

Marine iiberimiejen und treten in der regel nach einigen 
Sahren in dasjelbe zurid. 

Die Beamten des Lolfen- und Leuchifenerwelens. 

Sm Lotjen- und Leuchtfeuerweien find angeftellt: 
Ein Lotjenfommandeır, 
Dberlotjen, 
Zotjen, 
Sefretäre, 
Schiffsführer, 
Steuerleute, 
Unterjteuerleute, 
Majchiniiten, 
Materialienverwalter, 
Zeuchtturmmärter, 
Leuhhtturmmärtergehilfen, 
Jtebeljignalmwärter.
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&3 tt nur ein Lotjenfommandeur, und zwar fir das 
Sadefahrwafjer, vorhanden. 

Die Dberlotjen gehen aus den Xotjen, dieje aus den 
Lotjenajpiranten hervor. Dberlotfen haben allgemeinen 
Dffiziersrang, Lotjen Dedoffiziersrang. 

Shiffsführer, Majchiniften, Steuerleute und 
Unterfteuerleute werden an Bord der Feuerjchiffe*) 
und 2otjenfahrzeuge angeftellt. 

Die Leuhhtfeuerwärter bedienen die Leuchtfeuer an 
den Neichäfriegshäfen, Die Nebelfignalwärter die dajelbit 
und auf den Feuerjchiffen aufgeftellten Sirenen. 

Alle Stellen im Lotjen- und Leuchtfeuerwejen werden 
mit anftellungsberechtigten Offizieren und Dedoffizieren oder 
mit Milttäranmwärtern bejebt. 

Die Beamten der Serwarte, 

Bei der Seemarte in Hamburg find als Beamte angejtellt: 

Ein Direktor, 

ein Diveltionsmitglied, 

Ybteilungsvoritände, 

Ailtitenten, 

Hilfsarbeiter, 
Sefretäre, Kanzliiten, ein Regiitvator, Sefretartat3- 

und Negiftraturaffiltenten, Bureaudtener und ein 
.  Pförtner. 

Dieje Beamten find teil3 Gelehrte, teils frühere Gee- 
offtztere und Seejchiffer Der Handelsmarine. Das Bureau- 
perjonal wird von dem NReichsmarineamt oder den Stations- 
intendanturen fommandtert. 

*) Die Mannichaften der Feuerjehiffe und Lotjenfahrzeuge d.h. Matrojen, 
Bimmerfente und Heizer find Bivilperfonen, die nach, der Geemamzordnung 
wie auf Handelzjchiffen angewvorben werde.
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Die Beamten des Obferuatorinms und des 
Chronometerobfervatoriuns. 

Der Borjtand des Dbjervatoriums zu Wilhelmshaven 
tft ein Gelehrter, dem mehrere Ailiftenten beigegeben find. 

Der Borjtand des Chronometerobjervatortums zu Kiel 
it ein früherer Seenfitzier. 

Starke des Beamtenperfonals der Marine). 

Sm Sahre 1899 Hat die Marine: 

Höhere Beamte  . 188 
‚Mittlere und Ranzleibeamte.... 1016 
Umterbeamte. 529 

Summa 1733 

*) Wegen der Stärke des ftreitbaren Teils der Marine fiehe Seite 198.



Siebenter Abfımitt, 

Alnifornten. 

Anzüge der Admirale ımd Seroffiere”). 

Oroße Uniform: Öalarod mit Achjelband 2c. bezw. 
Cpauletten, blaue Beinkleidver mit Goldftreifen, Schärve, 
Hut, Säbel und Drden (mit großen Drdensbändern). 

Kleine Uniform: Rod mit Ghauletten, blaue Bein- 
Kleider, Schärpe, Hut, Säbel und Orden. 

Dienftanzug: Rod mit Achjelftüden, blaue Beinkleiver, 
Shärpe, Mübe, Säbel mit bezw. ohne Drden. 

Tagesanzug: Rod mit Achjelftücden, blaue Beinkleider, 
Miübe und Säbel. 

Mejjeanzug: Sade ohne Schulteraßzeichen mit Arm= 
abzeichen, blaue oder weiße Weite, blaue over weiße Bein- 
Heider, auch Öalabeinkleider, Mübe bezw. Tropenhut. Sn 
der Heimat auf der Straße mit Säbel und Valetot. 

Tropenanzug: Weißer Rod mit Achjelftücden, mit oder 
ohne Schärpe und Drden, weiße Beinkleiver, Tropenhelm 
oder weiße Mübe und Säbel, leßterer unter dem Nod zu 
tragen. Schuhe aus gelbem Leder, weißem oder jhwarzem 
Stoff find hier geftattet. 

) Dieje Bejtimmungen finden für Offiziere, welche feine Schärpe tragen 
Mafchineningenieuve und Sanitätzoffiziexe), jowie fiir die Dffiztere der Marines 
Infanterie, die Zahlmeifter ımd Dedoffiztere analoge Anwendung.
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Hofgartenanzug: Rod mit Achjelitüden, Miübe, 
Schärpe Weiße oder blaue Beinkleider ohne Golditreifen, 
Drden umd Ehrenzeichen ohne Säbel, großes Drdensband. 

Die Unifo tmen®). 

Die Oalauniform der Admirale und Seeoffiztere 
it von dunfelbraunem Tud. Der Nod mit vergoldeten 
Anferfnöpfen Hat Stehfragen, ijt weiß gefüttert und mit 
weißen Schoßtafchenleiften verjehen. Kragen und Arm- 
auffchläge haben bet Admtralen goldene Eichenlaubitideret, 
bei den übrigen Dfftzieren ift der Kragen mit einer breiten 
Goldtreije bejegt, die Urmaufichläge find don weißem Tuch 
mit Rangabzeichen. Der Nevers von weißem Tuch) ift auf- 
gejchlagen und mit Goldtrefje bejegt. Die Schoktajchen- 
leijten find ebenfalls mit Goldtrefje eingefaßt. Die Adntrale 
tragen auf der vechten Seite goldene Sangjhnüre Das 
Beinkleid Hat an jeder äußeren Seitennaht eine breite 
Goldtreffe. Der Hut ift von Filz mit goldener Agraffe und 
hwarz=weiß-roter Kofarde, bei Momiralen mit breiter 
Soldtrefje, bei den übrigen Dffizteren mit breitem Motre 
eingefaßt. Der Schleppjäbel hat Lederjcheide und Gold- 
beichläge mit Marineemblemen. Der Ledergurt der Säbel- 
foppel hat bei Admiralen oben und unten eine goldene 
Trejje mit Verlitab. Die übrigen Dffiztere tragen eine 
Säbelfoppel von [hwarzem Safftanleder. Der Säbel wird 
nur zur Schärpe und bei Dem Tropenanzug unter dem Jod 
getragen. Die Schärpe ift eine breite Silbertrefje. Die 
Epanletten find vergoldet, vom Korbettenfapitän aufwärts 
mit goldenen Naupen; bet Kapitänleutnant® und Dber- 
leutnant3 zur See mit goldenen Franjen an den Halb- 
monden berjehen. Sn ven Feldern befindet fich ein filberner 
Anfer und die Nangabzeichen in Silber. 

*) Die Bekfeidungsbeitimmungen für die Geeoffiziere 2c. find als Anlage 
zu Nr. 3 des Mavinedefehls fir 1898 erjchienen. 
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Seeoffiziere. 
> 

— 3 SE 
SKapitänlentnant Kapitänlentnant Bizendmirat Korvettentapitän Reittnant zur See 

im Sacett. im Galaanzug. im Öalaanzug. im Dienftanzug. im Tropenanzug.”) 

*) Sübel wird nach den neiteften Beitimmungen unter dem oc getragen.



Sngentenre, Torpeder- and Stenerwerksoffiziere. 

Torpederingenient Mafhinenoberingenieur Zorpederlentnant Senterwertshanptman 
im Dienftanzug. im Öalaanzıg. im Dienjtanzug mit Hut. im Dienjtanzug. 

(Dem Tagesanzıg gleich, weil Der Hut wird zum Dienftanzug 
die Ingenteuve feine Schärpe und zum Tagesanzug nur an Sonn» 

tragen.) > und Felertagen in ven belebteiten 
Stragen Berlins um die Mittapszeit getragen.)
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Unteroffizier 
im Dienftanzug. 

Hornift 
im PRaradeanzug. 

Marineinfanferie. 

Stab3offizier 
im PRaradeanzug. 

Oberleutnant 
im Weberrort,



Deoffiziere and Sadeffen. 

Majhinift, Seeladett. Fühnric) zur See. Oberbootsmann,



Steldwebel and Anteroffiziere ofne Yorfepee. 

Stabshoboift, Seldwebel. Oberjtenrermanndmant, Meranitersmant,



Mafrofei. 

Matrofe Matrofe Dbermatrofe Matrofe 
im Exerzier= und Drdonnanzanzug. in Tropenanzug. im Paradeanzug. im Sonntagsanzug.



Die Hang-, Aermel- und Dienftabzeihen der Alnferoffiziere und Gemeinen der AXTafrofendivifionen 

and des feemännifden Zerfonals der Torpedoabfeilungen, 
aus gelben Metall, auf der Mitte der Mufenfeite des Linfen Jadenärmeld aufgenäht. 

Auf dent Weberzieher und auf dem wollenen Hemd find diefe Hangabzeichen aus gelber Wolle, auf dem weißen Hemd jedoch 
aus blauer Wolle gejtict. 

DOberftetermannsnaat. 
Feldwebel. Oberfenerwerföninnt. Oberbootsmannsmant. Obertorpedernant. (Chevron aus rotem Tuch.) 

f 
as 

Ar 

af 

DL 
De 

Senerwerlöntant. Bootsmannsugat. Torpedernmant, Oberhoboift. Hoboift. 

aa Fe



Oberfignaimant (Slaggen 
Dbermateofe, Oberheizer, weiß mit rotem Rand). Exerzierunteroffizier, Oberhandwerler 2c, (Gelb.) 

Abzeichen Einjährig-Freitwilliger. 
Sigrahnant (Slaggen weiß; SHhiffsiungenunteroffizier, mit votem Rand), (©elß.) (Schwarz, weiß, tot.)



DOpberfignalgaft. (Flaggen Schuelllnde= A Treffen der Hoboiften. weiß mit roten Rand, Erxerziermeifter, fanonenz= NRohrmeifter. (Gold oder gelb.) Chevron gelb.) (Rot.) ihüse. (Not.) (Rot.) 

af N 

NY ID 
N 

SS) 

IN 

nl Ü) IN 
& X 

U 1! 

U 1 Un iD) QU oJ m 
ll U 

Treffen der Horkiften, Signalgaft. (Flaggen Gefgüsführer. (Bei Torpedoinftrufter, Sprengbormann, (Selb.) weiß mit votem and.) den Matrofendivifionen (Rot.) (Rot.) 
tot, bet der Matrofen- 

arttlferie gelb.)



Die Hangabzeihen der Anferoffiziere bei den Werffdiviftonen*) 
amd bei dem fehnifhen Werfonal der Torpedoabfeifungen, 

aus weißem Metall, auf der Mitte der Wipenjeite des Linken Sadenärmeld aufgenäht. 

Selöwebel, Oberfhreiber, 2 
Dbermeiftersmnnt, Dbernafgpiniftennaat. Dbermechanifersinaat. Oberfeitermeiftersniaat. 

Zahlmeifterappfifant, Mafiniftennant. Mecjanitersnaat. Seuermeiftersnnat, 
Schreiber, Meijterönnat, 

>) Ererzlerunteroffigiere Haben diejelden eiyen ie ‚Set In aa ai olniftonen — Wegen der Abzeichen der Dberheizer md 
DberHandwerker jtehe unter „Dbermatroien.“ — ge find ebenfo wie Die Der Matrofendivifioneır. 



Marinebeamtfe. 

Intendanturrat Auditenr OberYotje Marinenpothefer 
(Große Antform). (Große Aniform). (Tagesanzıg)- (Zagezanzug).
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Die übrige Uniform. Der Rod ift aus blauem Tuch) 
oder Düffel mit zwei Reihen Anferfnöpfen. Die vier 
unterften Rnöpfe werden ftet3 gejchlofjen getragen. Auf den 
Schultern finden diejelben Rangabzeichen wie in der Armee 
Verwendung, Doch ift daS Geflecht mit einem roten Geiden- 
ftreifen neben dem jehwarzen durchzogen. Die Armabzeichen 
find folgende: Aomiral: Eine breite Öoldtrefje, Darüber 
drei Schmale. Vizeadmiral: Eine breite Goldtrefje, Darüber 
zwei jchmale. SKonteradmival: Eine breite Goldtreffe, 
darüber eine jchmale. Kapitän zur See: Bier Goldtreffen. 
Sregattenfapitän: Vier Goldtrefien. Korvettenfapttän: 
Drei Öoldtrefjen. Kapitänleutnant: Zwei Goldtrefjen. 
Oberleutnant zur See: Cine Goldtreffe. Leutnant zur 
See: Cine Öoldtrefje von der halben Breite derjenigen für 
die Chargen vom Kapitän zur See abwärts. Weber den 
Armabzeihen tragen alle Seeoffiziere eine in 
Gold geftidte oder gejhlagene Raijerfrone. Die 
Beinkleiver find aus blauem glatten Tuch oder Düffel 
gefertigt. Die Mübe ift von blauem Tuch mit Ichmarzem 
Sturmriemen. Den Mübenrand umgiebt ein breites Band 
von Shwarzem Motre mit einer von Eichenlaub in Gold 
umfaßten Rofarde. Meber letterer befindet fich die Katjer- 
frone Der Valetot und Mantel it nad) dem Schnitt 
für Armeeoffiztere.e Bei Udmiralen tft die innere Ceite 
des Bruftrebers des Waletot3 mit blauer Seide geiteppt. 
Das Sadett aus blauem Tuch, oder aus blauer Serge 
wird nur an Bord der Schiffe getragen. Die Mefje- 
jadfe aus blauem Tuch) hat den Schnitt der Matrojen- 
jaden mit Arm=, aber ohne Schulterabzeichen. Die dazu 
gehörende Wefte, blau oder wetß, ift ausgejchnitten und 
im Schnitt der Sade entiprechend. Im den Tropen 
werden weiße Node mit Achjelabzeichen, weiße Bein- 
Kleider, der Tropenhelm (au8 indiichem Schilf oder Kork 
mit weißem Stoff bezogen) und weiße Mübe getragen. 
Lettere ift auch im Inlande vom 1. Mat bi3 zum 1. OF 
tober gejtattet.



Uniformen. 237 

Das Kennzeichen der Admirale und Seeoffiziere gegen- 
über den anderen Dffizterhargen der Marine ift die Kaijer- 
frone über den Nangabzeichen am Arm. 

Die Uniform der Mafjhhinen- und Torpeder- 
ingenteure unterjcheidet jich von Denjentgen Der See- 
offiziere wie folgt: Der Galarod tt fchwarz gefüttert, an 
Stelle der weißen Aufichläge, Never3, Nermelpatten und 
Schoßtajchenleiften treten jolhe aus Ihwarzem Samt. Die 
Armabzetchen find auf fhwarzen Samt genäht. Beim Rod, 
Paletot und Sacett ift der Kragen. aus jchwarzem Samt. 
Raiferfrone über den Armabzeichen und Schärpe werden 
nicht getragen. Das Mübenband ift von Shwarzem Samt. 
Sn den AUchjelftüden und Epauletten befindet fich ein goldener 
Anker mit Zahnrad. Das Feld der Epauletten befteht aus 
Ihwarzem Samt; fie find vom Ingenieur aufwärts mit 
dranjen, bei den Staböingenieuren mit Kaupen verjehen. 

Die Heuermwerfs-, Zeug- und Torpederoffiziere 
haben die Uniform der Seeoffiziere mit folgenden Ab- 
meihungen: Die Felder der Epauletten find von Ihwarzem 
Samt, auf denjelben und auf den Achjelftücen befindet fic) 
bei den Feuerwerfäoffizteren ein F, bei den Zeugoffizteren 
ein Z und bei den Torpederoffizieren ein Anfer mit darauf- 
liegender Mine. Das Mügenband ift von der Yarbe des 
Mübentuches. Galauniform und Raijerfrone über den Arm- 
abzeichen werden nicht getragen. 

Das Santtätsoffizierforps hat diejelbe Uniform 
iwte die Mafchinen- und Torpederingenteure, jedoch dıunfel= 
blauen Samt an Oalauntformen, Kragen und Mübe anftatt 
de3 Ichiwarzen, und in den Epauletten jowie auf den Achjel- 
ftüden außer den Nangfternen den Wesfulapftab. Unter- 
ärzte tragen feine Oalauntform. Die Achfelklappen derjelben 
find nach den bei der Armee geltenden Vorjchriften her- 
gejtellt. 

Die Untformen der Martineinfanterteoffigtere 
find im Schnitt denjenigen der Armeeoffiztere gleich. Kragen 
und Futter find weiß. Der Waffenrod hat die goldenen
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Öardeligen. Der Tiehafo it dem der Säger ähnlich. An 
Bord ift das Sadett und der Mefjeanzug 2 dem Mujter 
für Seenffiztere gejtattet. 

Für das in Kiautjchon Bnantifonierende Seebataillon ift 
eine bejondere Tropenuniform vorgejchrieben. 

Die Zahlmeifter tragen eine Uniform ähnlich der- 
jenigen der Seeoffiztere. Die bei diefen in Gold gehaltenen 
Knöpfe und Dekorationen find durchgehends filbern. Der 
Galarod Hat feinen weißen Never, Aermelpatten und 
Schoßtafchenleiften, jondern eine Einfafjung von filbernen 
Trefjen. Die Kaijerfrone über den Nangabzeichen fällt weg. 

Die Uniform der Dedoffiziere ift von Demfelben 
Stoff wie diejenige der Offiziere. Am od fehlen Epauletten- 
halter, Epauletten und Armtrefjen. Bei den Mafchiniften 
und Dbermafchiniiten Hat der Rod jhwarzen Samtfragen. 
Die Mübe ift derjenigen der Seeoffiziere ähnlich, fie hat 
einen jchmaleren Motreitreifen al3 dieje, vorn die Kofarde 
mit der Ratjerkrone und fliegendem Bande in Gold Darüber. 
Der Ueberzieher Hat den Schnitt der Mannjchaftsüberzieher, 
ift aber länger als dieje und von feinerem Tuch. Die 
Knöpfe find wie bei den Seeoffizieren. Das Nangabzeichen 
tragen die Dedoffiziere auf den Achjelflappen. Dasjelbe 
beiteht in einem Anker, dem in den verjchtedenen Dienft- 
zweigen noch bejondere Embleme beigegeben find, z. B. ein 
Nad bei den Maichiniften. Die Dberderoffiziere tragen 
über dem Kangabzeichen die Krone. Rnöpfe und Abzeichen 
find vergoldet iwie bet den Dffizieren; nur bei den Feuer- 
meiltern und Dberfeuermeiftern, bei den Materialien- 
verwaltern, Dbermaterialienverwaltern und bet den Bahl- 
metfterajpiranten vexfilbert. 

Dfftziere des Beurlaubtenftandes tragen in der 
Kofarde und im Anopf der Hutagraffe das filberne Land- 
mehrfreuz. 

Dedofitztiere des Beurlaubtenftandes (Vize 
fteuerleute, Bizefeuerwerfer, Bizemajchtniften und Ingenteur-
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ajpiranten) tragen Mübe und Meberzieher der Offiziere mit 
den Achjelklappen der Dffizieritellvertreter. 

Dffiziere zur Disposition tragen Epauletten mit 
filbernen Halbmonden. 

Dfftziere außer Dienft tragen Epaulettenhalter aus 
ihwarz-filber-roter Treffe und feine Schärpe. 

Die Bähnriche zur See tragen Saden und Beinkleider 
von demjelben Stoff wie Dffiztere, aufder Schulter einefchwarz 
und rot duchhmwirkte Stlberlibe. Die Mübe hat den jchmalen 
Moireitreifen der Dedoffiziere und vorn das Abzeichen der 
©eeoffiztere in Heinem Maßjtabe. Der Ueberzieher hat den 
Schnitt der Mannjchafsüberzieher, ift aber von feinerem 
Tuch und mit Anterfnöpfen verjehen. MS GSeitengewehr 
wird ein Dolch in vergoldeter Schetde getragen. 

Die Seefadetten tragen diejelbe Untform wie Fähn- 
tihe zur See, jedoch ohne Kangabzeichen. 

Für Unteroffiztere und Mannjkhaften find außer 
den früher erwähnten Nang- und Dienjtabzeichen noch 
andere vorhanden, 3.8.: das Abzeichen für die Bontsgaften 
der Gig des Katjers, beftehend in der Kaiferfrone, von 
opalem Taufranz umgeben. Das Kaijerabzetchen für die 
Gefhüsmannfchaft desjentgen Schiffes der Webungsilotte, 
welches bei der legten NMebungsperiode den Kaijerpreis 
erhalten hat, bejtehend in gefreuzten Kanonenvohren, um= 
geben von vffenem Cichenfranz. Das Abzeichen der aus 
dem Schiffsjungeninftitut Herborgegangenen Matrofen, be- 
ftehend in einem roten Stern, welcher, ebenjo wie der gelbe 
Stern der Schtffsjungenuntexoffiziere, biS zur Beförderung 
zum Unteroffizier getragen wird. 

Ale Rangabzeichen werden auf dem linfen Oberarm 
getragen; darüber befinden fich die Dienftabzeichen; nur 
das Kaiferabzeichen für Gejhüsmannjchaften wird auf dem 
rechten Oberarm getragen. 

Schüßenabzeichen, in Form von Sangichnüren ohne und 
mit Öranaten, werden an Mannjchaften der Matrojen- 
dibifionen, Matrofenaxttllerteabteilungen und Torpedo-
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abtetlungen für gutes Schtegen mit dem Gejhüß, der 
Schnellladefanone, Raulamun und dem Majchinen- 
gemwehr verliehen. 

Die Mannfhaften der Mahnen und Werftdivtfionen, 
der Matrofenartillerte, der Torpedo- ımd Schiffsjungen- 
abteilungen ausschließlich der. Fähnriche zur See und See- 
fadetten empfangen ihre aus Dem Befleidungsmagazin zu ent- 
nehmenden Befleidungsbedürfnifje von dem ihnen vorgejebten 
Marineteile und find verpflichtet, diejelben zu den von dem 
Reichsmartneamt feitgejebten Normalpreifen aus ihrer Löh- 
nung zu bezahlen. Zur Dedung diefer Hleiderjchulden werden 
dem Manne monatlich I Mark von der Löhnung einbehalten. 
Die Kleidungsitiide werden bei feiner Entlafjung aus dem 
Dienft jein. Eigentum, fofern er nicht. Mleiderfchulden Hat. 

Die verjchtedenen Anzüge der Mannfchaften find: Blaue 
Tuchbeinkleider und blaue wollene Hemden. Meberzieher aus 
blauem Tuch. Weiße leinene Beinfleider und weiße leinene 
Hemden mit blauem. Kragen... ArbeitSanzug aus grauer 
Leinwand. Yade: aus blauem Tuch mit doppelter Neihe. 
blanfer Rnöpfe. Diefelbe wird über dem weißen. Hemde 
getragen umd nur Sonntags oder auf bejonderen Befehl 
angelegt. Die Müße ift von blauem Tuch. Der Mübenrand | 
ift von einem jhwarzen Seidenband umgeben, auf dem bei 
Mannjhaften am Lande der Marineteil, bei eingejchifiten 

. Mannjchaften der Name des Schhiffes.angegeben ift, dem der 
Detreffende angehört. Die Auffchrift it bei den Mannschaften 
der Matrojendivifionen in Gold, bei ven Mannfchaften der 
Werftdivifionen in Silber, bei den Schiffsjungen in Not 
ausgeführt. Die Mannfchaften der Torpedoabtetlungen haben 
oben eine den Boden einfafjende rote Biefe an der Mübe. 
Die Zahlmeifterapplifanten tragen an derjelben Stelle eine 
weiße Biefe und ein bejonderes Geitengemehr. Zeldiwebel 
und Stabshoboiiten tragen die Müße der Dedoffiztere. Der 
Meberzieher ift von blauem Tuch mit großem Kragen und 
gelben Metallfnöpfen bet den Matrofendivifionen, weißen 
Metallfnöpfen bei den Werftdivifionen. Die Abzeichen der
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Unteroffiziere, Gefreiten und Einjährig- Freiwilligen der 
Matrojendivifionen und Ziorpedvabteilungen find auf 

_Ceite 232 abgebildet. Die Abzeichen .bei den Werftdivi- 
fionen find denjelben ähnlich, aber in Silber beziehungs- 
weife in Weiß anftatt in Gold oder Gelb. An den Saden 
tragen die Unteroffiztere außer den dargeftellten Abzeichen 
die Armtreffen wie in der Armee. Die Feldmebel tragen 
über der Vai Gl: “eine zweite, etwas jchmalere 
Urmtreffe Sn den Tropen wird von den Mannjchaften 
die weiße Miübe und .der Strohhut ill Jtadenjchleier ge- 
tragen. 

Die Marineinfanterie ift der Armee ähnlich 
uniformiert. Wegen ihrer Tropenuntform jiehe Seite 238. 

Die Uniform der Marinebeamten ift in Schnitt 
und Farbe derjenigen der Geeoffiziere ähnlich, beziehungs- 
weile gleich. Von den Beamten mit beitimmten milttärijchen 
Rang (Militärbeamten) tragen Die Zahlmeifter auch Arm- 
trejjen. Die technijchen Verwaltiingg- und Sujtizbeamten 

- tragen berfilberte Anferfnöpfe und filberne Dekoration am 
Hut und Öalauniform, Die Auffchläge u. |. w. find bei 
den Verwaltungsbeamten aus Eornblumenblauem, bei den 
technifchen Beamten aus.{chwarzem, bei den Suftizbeamten 
aus xotem Samt. Die früher von .Dffizieren und Ded- 
offizieren getragene Mübe mit Goldtreffe ift nur für die 
Beamten des Lotjen-,und Zeuchtfeuerwejeng beibehalten. 

Dittmer, Deutjche Kriegsmarine. 2. Aufl, 16



Adler Abfıpnitt. 

Geldgebührniffe, Berpflegung, 
Zulagen, Hparkaflen, Samilienzahlungen 

und Borfovergünffigungen. 

Gehalt und Löhmmmg. 
A. Seeoffiziere, 

& Sührlicher 
‚= Bezeihnung Sehattsfat Bemerkungen 

@ 77 

1 | Womixal (Generalinipef= | \ 12000 f , 18000 Maxf Dienft- 
tee der Marine)... .J | zulage. 

2 bnzeopmual an. 12000 4500 Mark penfiong= 

fähige Zulage. 
3 | Konteradmiral . ..... 9000 900 Drark nicht pen= 

fionsfähige Zulage. 
4 | Kapitan zur ©ee . ... 7800 600 Mark nicht pen= 

fionsfähige Zulage. 
5 | Sregattenfapitän und Kor 

vettentapitan”) 5830 300 Mark nicht pen= 
| Tionsfähige Zulage. 

6 | Kapitänfentnant I. Klafje 3900 Desgl. 
7. | Kapitänlentnant II. Klajje 2700 360 Mark nicht pert- 

fionsfähige Zulage. 
8 Oberleutnant zur Gee. . 1500 180 Mark nicht pen= 

fionsfähige Zulage. 
9 | Reutnant zw ©ee.... 900 

*) Die Fuegattentapttäne beziehen dasjelbe Gehalt wie die Korvettenfapitäne. ;
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& Sänrlicher 
3 Bezeihnung Sehaltsiat Bemerkungen 

a Ab 

B. Hffizieve der Marineinfanterie, 

1 | Snfpelteue der Marinein- 
fanterie mit dem lange 
eines Negimentstom- 
manpener 0 7800 

2 | Kommandeur eines Gee- 
: batatliouns © a... 5850 

3 | Hauptmann I. Klafje . . 3900 
4 Hauptmann II. Kaffe. . 2700 
5 | SDberleutnant ...... 1500 
betennane 000. 900 | 

©. Mafchinen- und Torpedoingenienre, 

1 | Stabsingenieumr. ..... 6600 | 
2 | Mafchinenoheringenteuv 5700 
3 | Torpebooberingenien . 
4 | Majchineningentene. . . 4500 
5 | Torhenpingentenn 
6 | Majchinenunteringenteur 3600 
7 | Zorpebounteringenteur . 

D. Yerzte, 

1 | Generalarzt der Marine . 72006e30.7800 
2 Stattonsayt ...... 6000 
3 Dberftabsart . ..... 3900—5850 | Drei Stufen: namlich 

3900, 45001.5850 

4 |Stabsarzt . ....... 2700 
5 | Oberaffiftenzanzt ... . . . 1500 
sroliiteraau.e. 900 

E. Yenerwerfsnffiziere, 

1 | Seiteriweris- bezw. Zeug- 
hauptmaın ...... 2700—3900 

2 | Seuerwerisfeutnant. . . .| 1800— 2160 

F. *orpederoffiziere, 

1 | Torpedofapitänlentnant .| 2700—3900 
2 | Torpedoleutnant . . . . . 1800— 2160 

10
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& Sührlicher 
5 Bezeichnung Gehaltsjas Bemerkungen 

@| Ib 

G. Dedoffiziere, 

1 | Dberbedoffizier. . . . . . 2142 
2 Dedoifuen 2... 2. 1692 

H. Unteroffiziere und Mannfchaften der. Matrofendivifionen, Werft- 
divifionen, Torpedoabteihingen und der Marinenrtillerie*), 

at
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Fahnrid zur See... . 792 
Salem on 5 50000 486 
Veldwehel u. Wachtmeifter 828 
Bizefelmwehel . ..... 720 
Dbermaen 02.2. 005 720 
Mat 540 
Gemeiner mit Obermatro- 
lea, 2a. 288 

Gemeiner m. Deatrofenrang 234 
Sciffsjungenunteroffizter 234 
Shiffsjunge.......: 144 

J. Unteroffiziere ımd Man 

selbe 5... 720 
Dizefeldwehel. ...... 540 
sag .. .... 432 
Umeroitienr 000. 306 

Sun 000. 180 
Sean nr. 126 

K. Beamte ded Neichemarine 

Staatsfehretär . ... .. | 30000 
Dreier a. 2 15000 
Bortragender Nat... . | 7500—11000 
Suse 5400— 7200 
Konftruftenr Des Gee= 

zeichenwejend . ..... . . 4200—6900 
Kartographifcher Dirigent | 4200—5700 
Erpebierender Sekretär, 

Kegiftrator und Karnz- 
Jeroneiteher 0% 3300—6000 | 

niaften der Marineinfanterie”). 

Wem nicht Kapitu= 
lant, nur 180. 

amts, 

*) Das Hier aufgeführte Perfonal bezieht nicht Gehalt, jondern Löhnung.
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& Sühnlicher 
= Bezeihrung Sehattsfas Bemerkungen 

& 7% 

8 | Geheimer Konftruftions- 
Take ae 3000-6000 

9 | Sekretariatsaffiftent um 
Kegiftraturaffiftent ... . 2100—3000 

10 | Kanzleiinfpeftor ..... 3800 
Ko artoarann 000: 2100—4200 
12 Ranzleifelretäir ... ... 1800—3800 
3shtenen a, 2. 1800—2600 
14 | Kupferfteher und Litho= 

EN a 23002900 

L. Beamte der Seewarte, 

I Direllon 2... 0.0.0. 11000 : - 

2 | Abteifungsvorfteher 4200— 6600 |} Mit den Abteilungs- 
porfteherit bezieht der 
Borftand Des, Chro= 
nometerobjernhtort- 

i ums zu Wilhelmsha= ae. 24004800 en ve ie 

ftenten der Affiitent 
des Chronometerob= 
fervatoriums in Wil- 

A (as © onen: 1800—2600 || Hehmshanen und der 
Borftand des Chro= 
nometerobfervatori- 
ums in Kiel gleiches 

5 | Burrenudiener u. PVfürtuer | 1000—1500 |) Gehalt. 

M. Beamte der Intendantitren, 

A Stttempanb a, 0.00, 6900—9000 | 
2  Intendantiwrat ..... 3600—6600 
3 | Sutendanturaffefjor. . ...| 2100—3300 
4 | Sutendanturjekretav umd 

eaijtraton. 2... 1500—3900 
Da 0. I 
6 | Bireaudiene ...... 1000—1500 

N. Beamte der Nechtspflege, 

oma 0. 24005700 
2 |Dlmae oorsaae 1900— 2500
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Ss Sührlicher 

= Bezeihnung Gehaltzjag Bemerkungen 

2 Mb 

©. Beamte der VBerpflegungg= md Belleioungsänter, 

emo 3000-4500 
Dr Kontrollen 5 2500— 3000 
3 lem oe 1800—2200 

ES
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G
T
P
B
W
O
D
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Garnifonbaubeamter . . 
Garnifonbauaffiftent . . . 
Werfmeifter 
Zeichner 
Garnifonverwaltungs- 

Diveltoe 0.0000 
Garntionverwaltungs- 

oberinfpektor 
Garnifonverwaltungs- 

infpeltor und Kajernen= 
np ...... 

Maihiniften, Barkgärtner 
und andere Kleine Chargen 

find fortgelaffen.) 

Dberlazaretigehilfe.. . . . 
Lazarettgehilfe 
Unterfazarettgehilfe . . . . 
Marinefrantenwärter. . . 
Stattonsanotheler . . . . 
Lazarettoberinipeftor . . . 
Lazarettnerwaltungsinfpef= 

tor, Tazarettinfpeftor im 
Shhiffslazarettdenotin- 
ipeftor 

(Einige Kleinere Chargen 
find fortgelaffen.) 

4200— 7200 
2700—3600 
2100—2700 
1700—2000 

3300—4200 

2400—3300 

2100—2700 

720 
540 
288 
234 

22004200 
2400—3300 

2100— 2700 

*) Wegen der Merzte fiehe unter D. 

P. Beamte de Garnifonverwaltings- ımd Serviceweieng, 

@. Berjonal des Sanitützwejens*), 

\ Die Betreffenden be- 
| ziehen Löhnung.
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8 Sührlicher 
‚= Bezeihnung Sehaltzfak Bemerkungen 

@| v3 

R. Beamte des Bildungswefens, 

1 | Lehrer an der Marineafa- 
demie oder an der Maz=- 
Kmeienulen ao. 200 4000—6000 

(Einige Zleinere Chargen 
find fortgelaffer.) 

S. Beamte der Werften, 

1 | Nefjortbiveltor . . ... . 6000— 7500 
2 | Betriebsdireltor . . . . . 5400— 6000 
3 | Bauinfpeftor und Baut- ; 

Meile nn 2400—5100 
4 | Konftruftionsjefretär . . .| 3000—4800 
5 Tehnifcher Gefretär . ... | 2100—4200 
6 | Werftjefretäv für Konz 

firuftionsburennm (Kon- 
ftruftionszeichner). ... ..ı 2100—2700 

7 Zeichner und Photograph | 1500—2200 
Ss Dbermeiten 5 3000—4800 
gu Werimeiten  o:.... 2100— 2700 

10 | Werkführer. . ...... 1500— 2109 
11 | Werftoberbontsmann. . .| 2700—3600 
12) Werftbootsmann und Ma= 

fohinift I. Klaffe ... .... | 2300—2900 
13 | Führer und Mafchiniften 

von Keinen Werftfahr- 
ann 1500—2100 

14 | Shpritenmeifter- und 
Schleufenmeiftergehilfen | 1500—1800 

15  Magazindixeftor . . . . . 4000—5000 
16 Jennanı a. a 3000—4500 
17 | Werftverwaltungsfelvetär. | 18004200 
18 | Werftbetriehsjetvetär . . . | 2100—3000 
19 | Werftiefretariatsaffiftent . | 1500—1900 
20 | Werftichreiber und Kanzlift | 1500 —2200 
21 | Dragazinoberberwalter um 

i Magazinverwalter ... .| 1500—2100 
22 | Magazinoberauffeher, Ka- 

nal und Deihaufjeher. | 1200—1800



" Hjter Mofepnikt, 

Er} ; Säprlicher 
3 Bezeihnung Gehaltzjah Bemerkungen 

= 

23 | Bauauffeher, Dodwärter, 
Brüdenwärter ... . . 1200—1600 

24 | PBfortner, Bureau=. und 
Kaffendiner ...... 1000—1500 

25 | Xeitender Arzt des Werft 
franfenhaufes zu Wil 
heimshaven ...... 6000 

26 | Bolizeiwachtmeifter. . . . 1650 St Durhfchnitts= 
27 Shukmam ..:.... 1400 gehalt. 

T. PVerfonal des Waffeniwefens md der Befejtigungen. 

1 | Depotoizefeldwehel md - 
Zeugobermaat . ... . 1150—1410 

U. Beamte de Torpedoweiens *). 

1 | Borftand des Torpebo- 
(aboratortums ... .. . 4500— 6900 

2 | Bhnfiter Des Torpedolaho- 
Yaoummar a 3000— 4200 

V. Beamte Des Rajjen- und Nechnungswejens. 

1 | Dberzahfmeifter . .... 3900—4500 
2 | Zahlmeifter umd Ninter- 

zahlmeiller nn 0.0. 1800—3600 
\ ee Stehen im ange 
3 | Oberzahlmeifterafpirant 2142 Ten 
4 | Zahlmeifterafpivant 1692 ee 
5 | Zahlmeifterapplifant .....ı 450-720 | Sind Löhnumgsen- 

Hfänger. 

W. Beamte des Lotfen= und Seezeihenweiens, 

1 | 2otjenfommandenr..... . 4200 
2 aber 2100— 3300 

3 Shiffsfühter....... 20002600 
4 | Steuermann, Mafhinift 

und Borfteher des Brief- : 
taubenweiens... .... 1392—1992 

| Lotfe I. Kaffe... ... 1392—1950 (S
i 

Siehe unter S. 

*) Refjortdivektor, Bauinjpektor, Baumeifter u. |. w. wie auf den Werften. 



Selvgebihtniffe, Verbflegung, Bulagert, Spartaffen x. 249 

& Sährlicher ; 
2 Bezeihnung Gehaltsjak Bemerkungen 

[672 ä Ib 

6  Xotje IT. Kaffe, Steuer- 
mann md Materialien- 
Derwallen 0... 1092—1492 

7 | Nebelfigualwärter I. Klaffe| 1500—2100 
8 | Nebelfignalwärter 

II. Slaffe und Mas 
ihinenwärter...... - 1200—1600 

9 wberberen ..  ..... 1200— 1800 
10 | Leuchtfeuerwärter. . . . . 900—1500 

X. Benmte der Seelforge und Garnifonfchulen, 

1 Dberpiarter ........ 3600—5850 | 600 Mark penfions- 
fähige Zulage. 

2 Brawer 1800—3600 
Blteher 0... 1500—3000 

Bis zum Sahre 1897 lag bei den Gehaltsempfängern 
des GSoldatenftandes und bei den ferbisberechtigten Militär- 
beamten der Marineverwaltung ein Teil des Servis im 
Gehalt; Diefeg war daher höher als bei den gleichen Chargen 
der Armee. Seit 1897 beziehen die zubor Erwähnten den 
vollen tarifmäßtgen Verjonaljervis ihrer Charge bezw. Stelle 
nad den Vorjchriften des Neglements über die Gerbisfom- 
petenz der Truppen im Srieden vom 20. Februar 1868 und 
den hierzu ergangenen Ergänzungen und Abänderungen. 

Sur die Dauer der Einhiffung an Bord eines Kriegs- 
ihiffes oder der Unterbringung auf einem Kafernenfchiffe 
fällt der erwähnte Verfonalferbis fort und e3 wird dafiir 
ein Bordjervi3 gezahlt, welcher monatlich beträgt für: 

Omen Bredmel -.. 100% 
2, Sontranmial ...... 2... Mo 

3. „ SRapitän zur See, Fregattenfapitän, Kor- 
vettenfapitän, Rapitänleutnant und die in glei= 
chem Range ftehenden anderweiten Milttär- 
Deriomen und Beamten ..... 50 „
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4. Einen Oberleutnant zur See, Leutnant zur 
- See und die in gleichem Range jtehenden Milt- 

tärperfonen und Beamten .. ......... 25 Ab. 

5. Einen Dberdedoffizter, Dedoffizter und die in 
gleichem Range ftehenden Militärperfonen und 
a an ee 

dur da Einkommen der einzelnen: Beamtenfategorien: 
bejtehen Gehalt- und Dienftalterftufenfäße. Die Zahl der 
Stufen beträgt bis zu zehn. Der Cab, um den das Gehalt: 
beim Aufrüden in eine höhere Stufe vermehrt wird, it 
berichieden, ebenfo die Zeit, welche zum Yufrüden von der 
niedrigften bis zur höchften Stufe nötig ift. > 

Den Wohnungsgeldzuihuß beziehen alle Gehalts- 
empfänger der Marine, gleichviel ob fie vem Milttäritande 
oder dem Beamtenjtande angehören, ob fie fich am Lande . 
oder an Bord befinden. i 

Servis beziehen, ebenjo wie in der Ylrmee, nur die 
Milttärperionen einjchließlich, der Militärbeamten. 

Penfionen. 
Die Benfionsjäge der Militärchargen enthält die zwilchen 

Ceite 250-und 251 eingefchaltete Tabelle. 
Die Benfionen der Beamten berechnen fich ähnlich wie 

die in der Tabelle angegebenen Penfionen des Milttärftandes. . 
Die auf einer Geereije an Bord eines in Dienft gejtellten 

Schiffes außerhalb der Dft- und Noxdjee zugebrachte Dienjt- 
zeit wird im Frieden Doppelt in Anrechnung gebracht, jofern 
ihre Dauer mindeitens jechs Monate beträgt. 

Den der Kaijerlihen Marine angehörenden PVerjonen, 
welche, ohne zur Befagung eines Kriegsichiffes zu gehören, 
in außereuropäiichen Ländern eine längere ald einjährige 
Verwendung gefunden haben, wird die dajelbft zugebrachte 
Dienftzeit bei der Venfionierung Doppelt in Anrechnung 
gebracht, joweit eine jolche Doppelrechnung den Beamten des 
auswärtigen Dienftes bewilligt ft.
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Yachweifung des penfionsfähigen Dienfeinkommens der Marineoffiziere ır. und der hiernad) zuffündigen Penfionsbeträge. u Seite 250.) 
(Sültig vom 1. April 1897 ab.) | 

an | 
= 235 R Me Hi Et 
& > Benjionsbeträge in Mark nad Jahren 
© 325 | 

® Charge ses \ 
& ; 22 00|1|22] 13 14 | 15 | 16 17 || 20|2|22] 23 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |is0 | 31 | 32.| 53 | 54 | 55 | 36 | 37 | 38 | 39°] 40 
5 as a, SE Be = 
a 3a || 13/eo | 2%/eo | 260 | 28/60 | "Veo | "eo. | *Yeo | "ko eo | Yon 23/60 20 go | 27/o | >20 | 29/0 0 | 91/0 | le | Ploo | Ve | oo | leo | oo | Vo | eo | Ye | “eo | eo | too | oo | 4%/co 

in ME. 

21990|15498 | 5864 | 6231 | 6597 | 6964 | 7330 | 7697 | 8063 | 8430 | 8796 | 9163 | 9529 | 9896 | 10262 | 10629.) 10995 | 11362 | 11728 | 12095 | 12461 | 12828] 13194 | 13561: | 13927 | 14294 | 14660 | 15027 | 15393 | 15760 | 16126 | 16493 

2| Bizeadmital als Sta= 
tionschef oder Direktor 
de 2Mearinedepartes 
ment32c. mit Dienftzus H 
ey 6.0.0.0. 8.0.0.0 1542918558 | 4115 | 4372 | 4629 | 4886 | 5143 | 5401 | 5658 | 5915 | 6172| 6429 | 6686 [6944| 7201| 7458| 7715| 7972| 8229| 8486| 8744| 9001| 9258| 9515| 977210029 }10286 | 10544 | 10801 | 11058 | 11315 | 11572 

3 Bizendmiral ... . . . 13179 |3295 | 3515 | 3735 | 3954 | 4174 | 4893'| 4613 |4833 | 5052 | 527215492 |5711|5931| 6151) 6370| 6590| 6810) 7029| 7249| 7469| 7688| 7908| 8128| 8347| 8567| 8786| 9006| 9226| 9445| 9665| 9885 

4 | Konteradmiral al3 Dis 
reftor de8 Marirtedes 
partement3 mit Dienjt- 
me. 13929 13483 | 3715 | 3947 | 4179 | 4411 | 4643 | 4876 | 5108 | 5340 | 5572) 5804 | 6036 |6269 | 6501| 6733| 6965| 7197| 7429| 7661| 7894| 8126| 8358| 8590| 8822| 9054| 9286| 9519| 9751| 9983| 10215 | 10447 

5 | Konteradmiral. . . ... 110642766 | 2951 | 3135 | 3320 \3504 | 3688 | 3873) 4057 | 4242 | 4426 | 4610 4795 [4979| 5164| 5348| 5532| 5717| 5901| 6086| 6270| 6454| 6639| 6823| 7008| 7192, 7376| T56L| 7745| 7930) 8114| 8298 

6) Rapitän zur See... . .|| 982412331 |2487 | 2642 | 2798| 2953 | 3108| 3264 | 3419 | 3575.|3730.|3885 | 4041 |4196 | 4852) 4507| 4662| Asis| 4973| 5129| 5284| 5439| 5595| 5750| 5906| 606L |. 6216| 6372| 6527| 6683| 6838| 6993 

7 Sregattenkapitän und 
Korvettenkapitän. . .|| 698011745 | 1862 | 1978 | 2094 | 2211 | 2327 | 2443 | 2560 | 2676 [279212909 |3025 13141 | 3258| 3374| 3490| 3607| 3723| 3839| 3956| 4072| A188] 4305| 4421| 4537| 4654| 4770| 4886| 5003| 5119| 5235 

8| Rapitänleutnant T.RL.|| 5330111333 | 1422| 1511 | 1599) 1688) 1777 | 1688 | 1955 | 2044 | 2132 [222123102399 | 2488) 2577| 2665| 2754| 2843| 2932| 3021| 3110) 3198| 3287| 3376| 3465| Bbh4| 3643| 3731| 3820| 3909| 3998 

9) Desgl. I. „|| 4130||1033 1102 1171| 1239) 1308) 1377 | 1446 | 1515 | 1584 | 1652 | 1721 |1790 | 1859| 1928) 1997| 2065| 2134| 2203 .2272| 2saı | 2410) &a7s| 2547| 2616| 2685| 27ö4| 2823| 2891| 2960| 3029| 3098 

10) Oberleutnant zur See..|| 2546| 637 | 679| 722 76a| so7| sa9| 892| 9384| 976| 1019 1016/1104 1146| 1189) 1231| 1273| 1316| 1858| 1401| 1443| 1486| 1528| 1571| 1613| 1655| 1698| 1740| 1783| 1825| 1868| 1910 

11 | Seutnant zur See. . .|| 1946|| 487 | 519| 552| 58a s1z| 649| 682] Tia| 7a6| 779| sit) Saa| 876) 909| 941) 973| 1006| 1038| 1071| 1103| 1186| 1168| 1201| 1233| 1265| 1298| 1330| 1363| 1395| 1428| 1460 

12| Staßsingenieut . . . .|| 7730 11933 | 2062 2191 | 2319 | 2448 | 2577| 2706 | 2835 [2964 [3092| 3221 | 335013479 | 3608| 3737| 3865.) 3994| 4123| 4252| Assı| 4510| 4638| 4767| 4896| 5025| 5154| 5283| 5a1l| 5540| 5669| 5798 

13 | Mafchinen- u. Torpedo= fü 
oberingenteuv. . . . . 7130 1783:| 1902 | 2021. | 2139. 2258 |2377 | 2496 | 2615 | 2734 | 2852 | 297130903209.) 3328| 3447 3565| 3684| 3803) 8922) 4041| 4160) 4278| 4897| 4516| 4635| Arb4| 4873| 4991| 5110| 5229| 5348 

14 | Mafchinen= u. Torpedo= E E 
ingenieurt....... 54381360 [1451 | 1541 | 1632 | 1723 1813| 1904 | 1994 | 2085 | 2176 [2266 | 2357 [2448| 2538| 2629) 2719) 2810) 2901) 2991| 3082| 3173| 3263| 3354| 3445| 3535| 3626| 3716| 3807| 3898| 3988| 4079 

2 a 45381155. |1211 | 1286 | 1362 | 1438 | 1513 | 1589 | 1664 | 1740 | 1816 |1891 | 1967 2043| 2118| 2194| 2269| 2345| 2421| 2496| 2572| asus! 2728| 2799) 2875| 2950| 3026) 3101| 3177| 3253| 3328| 3404 

16 | Feuerwerfs- und Zeugs 
Hauptmann, Torpeder- 
fapitänleutnant I. KL. ||wie 8 

desgl. eg 

17 | Feuteriverfe=, Zeug- und : = 
een s098)| 7r5| sar| s78| 9530| 98210331085 1136 | 1188112401291 134311395 | 1446| 1498| 1549| 1601| 1653) 1704| 1756| 1808| 1859| 1911| 1963| 2014| 2066| 2117| 2169| 2221 2 2324 

dezgl. 11. „|| 2918| 730| 7z9| 827| 876| 925| 9731022 10701119 | 1168| 1216 1265 1314| 1362| 1AtL| 1459| 1508| 1557| 1605| 1654| 1703| 1751| 1800| 1849| 1897| 1946| 1994| 2043| 2092 2100 2189 

desgl. IM. | arssl| 6865| 7S1| 776| 822| ses 913] 959| 1004| 105011096 | 1141 [1187| 1283| 1278| 1324| 1369| 1415| 1461| 1506| 1552) 1598| 1643| 1689| 1735| 1780| 1826 1871| 1917| 1963| 2008| 2054 

18 DObexdedoffiztere ... . „|| 2023 

- 19 Dedofitztere . . .... 1573 

Wie voritehend werden penjioniert: Zu 6: Der Snipekteur der Marineinfanterie; die Kommandeure der Geebataillone, wenn ihnen der Rang eines Negimentskommandeurs verliehen it; der Generalarzt der Atartie, _ 

Zu 7: Die Kommandeure der Seebataillone als Dberftleutnant oder Major ohne Rangerhöhung; Stationsärzte; Dberftabsärzte I. Klafje. — Bu 8: Hauptleute I. Mlafje der Seebataillone; Oberjtabsärzte IT. Kaffe. — Bu 9: Haupte 

Teute IT. Klafje der Geebataillone; Stabsürzte. — Zu 10: Dherfeutnants der Seehataillone; Dberaffiitenzärzte. — gu 11: Zeutnantz der Geebataillone; Aififtenzärzte. 

\ Dazu in jedem Einzelfalle die zuleht bezogene Geefahrtzulage.
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Die Seefahrzeit auf Schiffen der Handelmarine zählt 
für Offiziere und Dedoffiziere vom Beginn des 17., für 
Beamte vom Beginn des 21. Lebensjahres zur Hälfte als 
penjiongberechtigte Dienftzeit. 

Bulagen. 
Oeldzulagen werden an Bord und am Lande an Dffiziere 

und Beamte für verjchiedene Zinede und Dienftverrichtungen 
gewährt*). Der fommandierende Admiral, die Stations- 
eis, der Borftand der technijchen Abteilung im Neichg- 
marineamt und die Oberwerftdireftoren erhalten Sn 
zulagen, welche zum Zeil penftonsfähig find. An Bord 
empfangen die zum Stabe eines Gejchwaderfommandos 
gehörenden Perjonen, der erite Dffizter, der leitende SSu= 
genteur, der Dbermafchinift, das Mafchinenperjonal und 
noch) eintge andere Berjonen Sunftionszulagen, deren Betrag 
verjchieden, für das Majchinenperjonal on un am 
größten ift. 

Tafelgelder. 

Tafelgelder werden den nicht an der Schiffsverpflegung 
Beteiligten während der Einichtffung gezahlt. Diejelben 
betragen: 

Sur Admirale in den Heimiichen ==) Oemwällern 24 bi3 
36 ME., in außerheimiichen Gemwäfjern 45 bi8 60 ME. täglich. 

Für einen (eine Flottille oder eine Divifion) fomman- 
dierenden Kapitän zur See (Kommodore) in heimijchen 
Öemäfjern 18, in außerheimiichen Gewäfjern 3O ME. täglich. 
dur Kommandanten der Schiffe eriten bis dritten Nlanges 
in heimischen Gewäffern 12, in außerheimifchen Gemäfjern 
18 ME. täglih. Für Kommandanten der Schiffe vierten 
Ranges in heimifchen Gemwäfjern 9, in außerheimfichen Ge- 

*) Genaue Angaben hierüber jowie über die Geldgebigrniffe in der Marine 
überhaupt giebt das Friedensgelderverpflegingsreglement der Marine. 

*) Die heimischen Gewäfler gehen bis zur Linie Dover-Calats wejtwärts 
und bis zum 62. Breitengrad nordwärts.
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wäfjern 13,5 ME. täglich. Für Kommandanten Tleinerer. 
Schiffe in heimijchen Gemwäfjern 6, in außerheimijchen Ge- 
mwällern I ME. täglich. Für Kommandanten der Heinften 
Schiffe in heimijchen Öewäfjern 5, in außerheimijchen ©e= 
wäfjlern 7,5 ME. täglih. Für Mitglieder einer Dffizterö= 
mefje in heimijchen Gemäfjern 3,5, in außerheimif hen &e= 
wäfjern 5 ME. für den Kopf und Tag. 

dur Mitglieder der Dedoffizier- und Fähnrichsmefje in 
heimijchen Gewäfjern. 1,75, in außerheimijchen Gewäfjern 
2,5 ME. für den Kopf und Tag. 

Yuf Schiffen, die ftationär find, d.h. dauernd in einem 
heimijchen Hafen Liegen, find die Tafelgelder geringer als 
in heimifhen Gewäffern. Außer den Tafelgeldern wird 
jeder Mejje ein Baufchquantum für Verpflegung der Köche 
und Kellner, jowie zur Beltreitung der Beleuchtungs- 
fojten gewährt. 

Die Verpflegung der Manufchaft. 

Am Lande werden die Mannjchaften nach den für Die 
Armee geltenden Borjchriften verpflegt. 

An Bord wird jedem eingejchiiften Mann bi3 zum Inter- 
offizter ohne Wortepee aufwärts die Schiffsverpffegung 
gewährt. Diejelbe befteht in Frühftüc, Mittag- und Abend- 
ejjen. Die Höhe der Bortionsfäße und die Zufammenjegung 
der Mahlzeiten ift Dur) Die Speijerolle feftgejebt*). &3 
werden täglih A400 g friiches NKindfleiich oder 250 8 
Schweinefleiih; 450 8 Salzrindfleifich oder 250 g Salz- 
Ihweinefleifcy oder 340 & präferviertes Fleifch gegeben; 
dazu Erbjen, Bohnen, Sauerfohl, Kartoffeln, Badobft oder 
andere Zuthaten, je nach dem fejtgejegten Gewicht, und 
750 8 Srifhbrot oder 500 8 Hartbrot, 65 8 Butter, 15 8 
Saß, 168 Kaffee, 38 Thee und 408 Zuder. 

*) Das Schiffsperpflegungsreglement giebt hierüber jowwie über alle Einzel 
heiten der Verpflegung genaue Auskunft.
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&3 it jedem Kommandanten gejtattet, an Gtelle der 
Schiffsperpflegung die Selbftverpflegung der Mannichaft 
in gemeinjhaftliher Menage eintreten zu lafjen. C3 fann 
dann bon der Speijerolle abgewichen werden und es mird 
für verjchiedene Bezirke ein beftimmter Sa für den Tag und 
Kopf gezahlt, welcher fih im Sahre 1898 wie folgt ftellt: 

Sen 0. 000.0. 005.% 
Kia 0, 
Sonfitantinonee 080, 

Ranltadt 2... 2..1508, 
Rameam.. 0 2 0 : 

Sam 2.20... 2... 000, 

Ciondp  1, 
ee. 9, 
Sun  — — — —— 090, 

Doloyame = 08, 

msn 2.0855, 

Salbaxalo  . .  .... 037, 

Momteninen 2.727103, 

Et Shomaa. 5 2.2... ..0072% 

Joriali 0.2 2... 208, 

Dienftalter- und Serfahrzulagen für Asızte. 

Die bei der Marine angejtellten oder fommandterten 
Yerzte erhalten für jedes in der Marine vollendete Dienft- 
jahr eine Zulage von 90 ME. jährlich, jowie für jede zwölf- 
monatige Seedienjtzeit auf in Dienft geftellten Schiffen eine 
Bulage von 210 ME. jährlih. Das Anwachjen diefer Zu= 
lagen endigt mit dem Betrage von 1800 Mf. Die Zulagen 
fowie Die damit erworbene höhere Wenfionsberechtigung 
gehen verloren, wenn der Empfänger vor vollendeten zwölften 
Dienftjahre in der Marine in die Armee oder in den Bibil- 
dienft übertritt.
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Dienfalter- und Seefahrzulagen fowie Rapitulations- 
handgeld der Mamnfchaften. 

Die Kapitulanten dev Matrojen- und Werftdivifionen 
jowie der Matrojenartillerie, ver Shiffsjungen- und Tor- 
pedoabtetlungen erhalten eine Dienftalterzulage von 3 ME. 
monatlich; die aus dem GShhiffsjungeninftitut herborge- 
gangenen Mannjchaften erhalten diejelbe Zulage nach zurüd- 
gelegtem dritten Dienftjahr in der Matrojendharge Nach) 
beendeter aftiver Dienftzeit wird den Matrojen, Dber- 
matrojen, Heizern und Dberheizern fowie den überzähligen 
Unteroffizieren der Matrojen- und Heizerbranche ein Rapitu= 
lationsgeld von monatlich LO ME. nachträglich am Monat3- 
Ihluß gewährt. Alle Löhnungsempfänger der genannten 
Marineteile erhalten endlich außerdem für jede zmÖlfmonatige 
Geedienftzeit eine Zulage von 3 ME. monatlich. 

Sparkaffen- und Samiliezahlungen. 

Um bei den Mannjhaften den Haushälteriichen Sinn zu 
fördern und namentlich um denjenigen Leuten, welche jich 
im Belit von Löhnungsguthaben befinden und welche das 
Kapitulationshandgeld empfangen, die zinstragende An- 
legung zu erleichtern, ijt es gejtattet, Löhnungs- und Zulage- 
beträge in der Kaffe des Schiffes oder Marineteil3 zu 
hinterlegen. Die Abführung an eine Shparfaffe erfolgt durd) 
die Kafjenverwaltung. 

Zu Samilienzahlungen find alle zu einer Schiffshefabung 
gehörenden Öehaltsempfänger, Unteroffizieve und Kapitu- 
lanten, fowie eingezogene Mannjchaften des Beurlaubten- 
ftandes berechtigt. Sie dürfen in der Negel nur für Che- 
frauen und Rinder geleiftet werden, Doch fan der Noms 
mandant fie auch fiir andere Verwandte geitatten, Gehalts- 
empfänger dürfen bis zum Betrage von ?/; ihres Gehaltes 
und Wohnungsgeldzujichufies; Löhnunggempfänger bis zum 
Betrage von 1/, ihrer Löhnung anmweifen. Lebtere Fünnen
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außerdem den vollen Betrag ihrer Dienftalter- und See- 
fahrzulagen zahlen Yafjen. ‚Die Zahlungen werden durch 
dte Schtffsfaffe und Sntendantur vermittelt und erfolgen 
am Wohnorte der zum Empfang Berechtigten. 

Portovergünftigungen. 

Die Mannjhaften vom Dedoffiziere abwärts genießen 
im Snlande Bortofreiheit, jofern der Brief nicht über 60 & 
ihwer und ald8 Soldatenbrief bezeichnet it. Für Boft- 
anwetlungen und Vafetjendungen gelten ermäßigte Säbe. 

dur die im Auslande befinplichen Schtffe, für die ins 
Ausland entjendeten Schiffe, für die Kommandos der Ab- 
löjungstransporte Seiner Majejtät Schiffe und für das 
Marinelazarett in Nokohama beftehen Marinejchiffs- 
posten. Sede derartige Marineichiifspoft befördert Briefe ıc. 
in die Heimat und giebt Boftwertzeichen zu den-tarifmäßigen 
Bretjen ab. 

Das Marinepnoftamt zu Berlin vermittelt Sen- 
dungen, Briefe, VBojtanweilungen und Zeitungen unter 
Kreuzband an Verjonen der Bejabungen jolcher deutjchen 
Rriegsichtffe 2c., welche fich außerhalb des Deutjchen Reiches 
befinden. Dafür ift zu entrichten: 

dur eine Weltpoftfarte 10 Pf. 
Bei Sendungen an Dffiztere und an im Dffizierrang 

tehende Marinebeamte: Für einen Brief bis zu 602 20 Bf. 
dur Poftanmweifungen die im Snlande geltende Gebühr. 
dur Zeitungen unter Kreuzband 5 Bf. für je 508 oder 

einen Zeil von 50 g. 
Bei Sendungen an Marinemannjchaften vom Deck- 

Offiziere abwärts: Für einen Brief'bi3 zu 608 10 Bf. 
dur Voftanweijungen bis 15 ME. 10 Bf. 

Die Aufjchrift muß enthalten: 
Die genaue Udrefje, ven Namen des Schiffes ıc. und 

die Angabe: Durdy) Bermittelung des Marinepoit- 
amtes Berlin.
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Diefe Sendungen müfjen von dem Abjender franktert 
werden. Cinjchreibefendungen, Wert- und Vaketjendungen 
befördert das Marinepoftamt nicyt. Cin und derjelbe Ab- 
fender darf an einen und denjelben Empfänger gleichzeitig 
nicht mehr al3 einen Brief aufgeben. Die Zahl jolcher 
Sendungen ift monatlich auf zwei beichränft. 

Die Verjonen der Bejabung genießen fiir die von ihnen 
nad) der Heimat gerichteten Sendungen gleihe DWer- 
günftigungen. 

E&3 Steht natürlich frei, Briefe ohne Vermittelung Des 
Marinepoftamtes in beliebiger Zahl zu jenden und dafiir 
die allgemein geltenden Geldgebühren zu entrichten. Dieje 
Bermittelung ift aber ganz bejonders empfehlenswert und 
fiher, wenn man den Aufenthalts- und Beitimmungsort 
eines Schiffes nicht weiß, denn es tit nicht nötig, Daß Diejer 
auf dem Briefe oder auf der Sendung angegeben jet.
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Berfdiedenes. 

Einiges über den Kriegsfchiffsdienft. 

Der Kommandant ift verantwortlich für die Ehre der 
dlagge, die Erhaltung und den Eriegsbrauchbaren Zuftand 
des Schiffes, der Bejatung, der Waffen und alles an Bord 
befindlichen Kaijerlichen Gutes. Er ift Vorgejeßter jeder 
Perjon an Bord. Der nächte Offizier nad) dem Komman= 
danten, der erite Dffizier, leitet den inneren Dienft, ift für 
Disciplin und Ausbildung der Bejabung verantwortlich und 
außer dem Kommandanten Vorgejegter jeder Perjon ar 
Bord. Der Navigationsoffizier jorgt unter Zeitung des 
Kommandanten für Die Navigierung, der Batterieoffizter fire 
die Artillerie, der Torpedooffizier für die Torpedowaffe des 
Schiffes. Der wachthabende Dffizier ift der Vertreter. des 
Kommandanten und eriten Dffizierd in der Führung des 
Shiffes. Er hat die Rechte und Pflichten einer Wache und 
fanın außer vom Kommandanten und eriten Dffizier von 
allen VBerjonen an Bord Öehorfam für feine Anordnungen 
fordern. Auf großen Schiffen find bier, auf Fleinen Schiffen 
weniger wachthabende Dffiziere. Die Dffiziere der Wade 
löfen fich auf See von vier zu vier Stunden, im Hafen in Der 
Regel von einem Tage zum andern ab. Unter den Wacht- 
offtzteven thun auf großen Schiffen Leutnant3 und Unter- 
Offiziere, auf Heinen Schiffen nur lebtere Wachtdienft. Die 

Dittmer, Deutjche Kriegsmarine. 2. hıfl. 17
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Mannihaft ift mit Ausnahme weniger Verjonen, der joge- 
nannten Freiwächter, in zwei gleiche Teile, Wachen, geteilt. 
Die Wache ift auf See Tag und Nacht, im Hafen nur zum 
Teil, zue Hand und fteht unter dem Kommando ded wacht- 
habenden Dffizierd. Die Heizer thun vor den Feuern den 
Dienft in drei Wachen. Sobald alle Mann zum Manöver 
befohlen werden oder das Schiff zum Gefecht Flar gemacht 
wird, übernimmt der Kommandant oder der erite Offizier _ 
das Kommando und die Führung des Schiffes. 

Der Kommandant wohnt und fpeift in der Kajüite allein. 
Für die Offiziere, Dedoffiziere, Fähnriche zur See und See- 

fadetten tt je ein gemeinjchaftlicher YufentHalt3ort, Die Mefje, 
vorhanden. Sn dexjelben ift der ältejte Offizier, Dedoffizier, 
Sähnrich oder Seefadett fir Ordnung und guten Ton derant- 
wortlih. Die im Dffiziersrang ftehenden Beamten nehmen 
an der Dffiziermeffe teil. Sedes Mitglied der Mefjen muß 
bei den gemeinfchaftlihen Mahlzeiten zur Stelle fein. 

Zu den Chrenbezeigungen an Bord von Kriegsjchiffen 
gehört das Feuern von Salutjhüffen. Diefelben werden 
abgegeben für die Mitglieder der Katjerlichen Samtlie, fir 
andere gefrönte Häupter und für die PBräftnenten bon 
Nepublifen, für Offiziere bis zum Konteradmiral und General- 
major abwärts und für einen Kommodore, für Botjchafter, 
Gefandte, diplomatische Agenten und Konfularbeamte des 
Deutihen Neiches, für fremde Häfen und Zeitungen, welche 
bon Seiner Majeftät Schiffen und Fahrzeugen befucht werden. 
Die Salut3 für Kommandozeicyen und fremde Flaggen wer- 
den nur einmal in jedem Ssahre gefeuert und erwidert”). 

Beim Betreten und Berlaffen des Schiffes wird jede im 
Dffizierrang ftehende Verjon durch Aufitellung von Chren- 
poften (Sallreepsgaften), deren Zahl je nach, dem Nange 
verjchieden fit, und durch Pfeifen mit der Bootsmannz- 
pfeife jalutiert. 

*) Genaue Angaben über das Feuxern von Salutjchüffen und iiber das dabei 
einzuhaltende Zeremoniell enthält die Tlaggen- umd Saltordnung für Die 

Kaijerliche Marine.
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Nuderboote nehmen die Niemen hoch vor gefrönten 
Häuptern, Admiralen und dem eigenen Kommandanten, vor 
anderen Offizieren wird auf Niemen gehalten. Segelboote 
geien Die Soc oder ftreichen Das Segel, wenn Nuderboote _ 
Kiemen hoch nehmen, Dampfbeiboote Yaffen die Majchine 
langjam gehen. Die in den Booten fiBenden PVerjonen 
ftehen zum Oruß nicht auf. 

Die dentfchen un amd die Kaiferlichen Schub- 
tenppen. 

Schutsgebiete. 

Släde in Dadvon 
2 Eimwohner- 

Schußgebiet Duadratkiloe) Deutjche und 

2 meter 3 a) Fremde 

ST 82330 |. 2000000 100 
Romeriia ar | 493600 | 3500000 250 
Deutih-Sübmeitaftila .. . . . 830960 |, 200000 | 2100 
Deutih-Oftafila . ....... 941100 | 3000000 1000 
Der Neuguinealompagnie ... | 251005 387000 180 
Marihalinfem ......... 415 16000 70 

: Pachtgebiet. . . . . 370 
Selena H Äntereffenfphäre . „| 7200 

Schubtenppen. 
Die Schubtruppen dienen zuc Aufrechterhaltung der 

öffentlihen Drdnung und Sicherheit in den afrifantichen 
Schußgebieten, Insbejondere zur Befämpfung des Sflaven- 
handel3. Shr oberfter Kriegsherr ift Seine Majeität der 
Raifer. 

Nacht Seiner Majejtät dem Katjer find die ou 
truppen dem Neichöfanzler unteritellt.*) 

Die Dffiztere der Schugtruppen werden in der Rangltite 
der Raijerlichen Marine geführt. 

*) Mit Allerhöchiter Genehmigung Seiner Majejtät des Kaijer3 Hat der 
Keichsfanzler in Gemäßheit des Artikels IV des Gefeges vom 7. Sult 1896 
(Reichsgefegblatt Seite 187 ff.) am 25. Juli 1898 organifatoriiche Bejtimmungen 
file die Raijerlichen Schußtruppen in Afrita (Schußtruppenorönung) erlafjeı. 

Diejelben find bei E. S. Mittler und Sofn in Berlin, Kochitraße 68/71 gedrudt. 

17aE
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Vom Dentfchen Reiche fnboentionierte Pofkdampffhifis- 
verbindungen mit überfeeifchen Landern.”) 

&3 find im Neiche fubventioniert: 

a”*) die hinefilch-japanische Linie. Vierzehntägliche 
Verbindung, abmechjelnd von Bremen und Ham= 
burg aus. Fahrgejchwindigfeit 13 biS 14 Kuoten. 

b**) auftealifehe Linie. 

e***) die oftafrifantiche Linte. 
Verbindung von Hamburg. 
10,5 Knoten }). 

Ueberficht über die Stärke der Kriegsflotten der Ser- 
märhte und ihrer Marinebudgets im Jahre 1898. 

VBierwöchentliche VBerbin- 
dung bon Bremen aus. Fahrgefhmwindigfeit 12,2 
bi3 13,5 Rnoten. 

Bierwöchentliche 
Sahrgejchiwindigkeit 

Zintenjchiffe ur. | Martnebudget 

idee 000 en Wittionen 
Tonnen = Mark 

Erw... 62 197 580 
sanked. o. 0.0.0. 36 83 230 
Vol) oo osoo.0.00 18 3% 260 
State... 0... 12 45 82 
Bereinigte Staaten von 

Norvameaitfa. ..... 11 a7 . 338 
Sana 2.00. 7 39 180 
Deutfhes Heih.... ... 12 33 122 
2 I Ne im Jahre 
Dan 19 42 = 

Ofenzit, Ungarn .. .. 25 

*) Siehe die Gejebe vom 6. April 1885, 27. Suni 1887, 20. März 1893, 
13. April 1898 (Neichsgefekblatt 1885 Seite 85, 1837 Seite 275, 1893 Seite 95, 
1898 Seite 163). 

*) Die Subventionsfumme fir die Cinien a und b zufammen beträgt 

5,509 Millionen Mark. 

**) Die jügrliche Subventionsfumme beträgt 900000 ME. 

7) Wer über die Verbindungen, Weberfahrtöpretfe 2c. Näheres erfahren will, 

wende jich wegen der Verbindung unter a und b an die Diveltion des Nord- 
deutfhen Lloyd in Bremen und wegen der Verbindung unter c an die
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Verzeichnis der iiber 100 Regiftertons großen Handels- 
fhiffe der feefahrenden Nationen am 1. Januar 1899. 

Gefamt= 
Dampfer Segelfchtife tonnenge= 

©e= S Bi 

Slagge amt-| Dantpfer 
Su An- | Brutto || gen. | Netto j S Bi 

L Tonnenges Tonnenges 30) Segel 
sh Ha | a Ha Netto 

Hrgentinten ....... 93 50610 || 1083 28161 || 196 ara 
ehe 2. 103] 186709 2 420 105; 1837129 

Bralilten > a a 205 217| 1837342 120 30765 | 337), 168107 
Shen er 47 51438 95 59097 142| 110535 
China 46 62179 1 587 47 62766 
Conumbte. 2.2... 1 877 6 2355 7 3232 
Cote nta.. ...... 1 592 1 592 
Ditemae er. 305] . 308410 455| 114446 7160| 422856 
DVertihland....... ©...) 1066| 1644337 538] 469644 || 1604| 2113981 

Großbritannien u. = 
2 Selan 2...) 6783| 10547355 || 2261] 2040549 || 9044| 12587904 
England, Kolonien... . || 919| 620834 || 1180| 456574 || 2099| 1077408 

Bufammen 7702| 11168189 || 3441] 2497123 ||11143| 13665812 

Ghuenso So 0 0008& 13 11847 1 303 14 12150 
Sonweige en 61T) 972617 534| 206898 || 1151) 1179515 
Sriepenland . ...... 127) 151216 311) 101147 4388| 252363 
SOWaE an 23 23995 13 15574 36 39569 
Dale, 7 2504 2 361 9 2865 
Splandan 2. 244| 355699 139 88751 8383) 444450 
State one 272| 441585 890) 413893 || 1162] 855478 
SU ee 462| 454163 70 17890 532| 472053 
Mexttu ee. en 20 8528 15 3381 35 11909 
Montenegtd..x..... 1 1857 14 3027 15 4884 
Stouwegen 0... 2...> 710) 618617 1953] 1024600 || 2668) 1643217 
Deiterreichelingarn 195| 305483 g 4a331 || 284 349814 
len. 2 eral 2 1232 4 2203 

Berl 3 4869 36 10593 39 15462 
Beontgele 05. 39 53293 132 46042 171 99335 
Rimanten 000.000 18 17768 4 1216 22 18984 
Ilka) 0 ou 80 an 390) 350367 769| 244067 || 1159| 594434 
Sorawae. . 2... 3 1084 3 1084 
Slim. nern 3 2786 1 294 4 3080 
Spaten 2922... 4386| 544775 276 16368 712| 621143 
Shmewen. > ......: 594| 8328555 779| 224230 || 1873| 552785 
Dune ae. 109 83199 138 S7I7L 247| 121170 
tgltane ea 18 15580 18 3234 36 18814 
Berteslelan en 12 4162 S 1111 20 5273 
Verein. Staat. dvd. Nord- 

amertan 2.20... 780) 1175762 || 2370| 1272915 || 3150| 2448677 
Banhaet 0.20. 3 3168 3 3168 
Andere Staaten . .. . . 19 16159 26 7931 45 24090 

Sufammen „u... 1401| 19511292 ]]18351] 7049958 28052] 26561250 

Divektion der Deutjhen Dftafrikalinie in Hamburg. Die glüns 
zend ausgeftatteten Kataloge diejev Gejellichaften geben in jeder Hinsicht
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Diefe Zahlen drüden nicht ohne weiteres die Leijtungs- 
fähigfeit der verjchtedenen Handelsflotten aus. Da nämlich 
erfahrungsgemäß ein Handelsdampfer in der Zeiteinheit das- 
3fache bis 3,5fache eines Segeljchiffes bewältigen Tann, muß 
man die Bahl der Dampfertonnen mit 3 oder 3,5 multipli= 
zieren und zu den Gegeljchiffstonnen addieren. Bei der 
Multiplifatton mit 3 ergiebt fich nachjtehende Neihenfolge: 

England, 
Deutichland, 

"Vereinigte Staaten von Nordamerika, 
Srankreic, 
Jorwegen u. |. w. 

Der Koifer-Wilhelm-Kanal. 

Durch Neichdgejeb pom 16. Mat 1886 wurde die Her- 
jtellung eines Kanals zwiichen der Unterelbe und der Kieler 
Söhrde angeordnet. - Die Baufoften wurden gleichzeitig auf 
156 Millionen Mark veranschlagt. Durch Preußtiches Gejeb 
vom 16. Suli 1886 wurde fetgejtellt, daß Vreußen von den 
Baufoften 50 Millionen Mark im boraus zu tragen hat. 
Am 3. Suni 1887 Ile Raijer Wilhelm I. den Örundftein 
zu dem Bau. Am 20. Juni 1895 wurde der Kanal duch 
Katjer Wilhelm IT. eingeweiht und dem Verfehr an. 
Seine Abmefjungen find folgende: 

Gejamtlänge 98,65 km — 53,8 ©eemeilen. 

Tiefe 9,0 m unter Mittelwafjer. 
Sohlenbreite 22,0 m. 
Zahl der Ausweicheitellen 7. 
Lichte Weite Der Schleufen bei Holtenau und Brunnsbüttel 

25,0 m. 

Nubbare Kammerlänge diefer Schleufen 150,0 m. 

exichöpfende Auskunft. Webrigens bejtehen in allen großen Städten Deutjch- 
lands Agenturen derjelben, welche Profjypekte, Kataloge 2c. in ausgiebigiter 
Weife verabfolgen.
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ichtdurchfahrtshöhe der Sen bei Orünenthal und 
Levensau 42,0 m. 

Nac) der Betriebsordnung für den Raifer- Wilhelm- 
Kanal*) darf derjelbe von Schiffen aller Nationen, nad) 
Zahlung der tarifmäßigen Abgaben, befahren werden, jofern 
die Schiffe folgende Abmefjungen nicht überjchreiten : 

Tiefgang S m. 
Größte Breite 20 m. 
Zänge 135 m. 
Maftenhöhe 40 m über der Wafjerlinie. 

Die Tahrgeihmwindigfelt über den Grund darf 15 km — 
8,1 Seemeilen in der Stunde, bei Schiffen von mehr als 
2000 Regiftertond brutto und mehr al8 5 m Tiefgang 
12 km = 6,5 Seemeilen in der Stunde nicht überjchreiten. 
Die Fahrt durch den Kanal, d.h. von der Ditjee in die Nord- 
jee und umgefehrt fann aljo im günftigjten Falle in rund 
61/5 Stunden gemacht werden. 

Die ganze Herbftübungsflotte der Marine paffierte den 
Kanal im Jahre 1897 in 18 Stunden. 

Der Tarif fie die Fahrt auf dem Kanal ijt jeit feiner 
Eröffnung Öegenftand der Erörterung. Wenn der erhoffte 
Berfehr erreicht werden joll, wird man den Tarif in ein 
richtiges Verhältnis zur Abkürzung der Wegeslänge bringen, 
d. h. man wird ihn noch weiter herunterjegen müfjen”*). 

Einiges über die Mlarinetechnik. 

Seit dem fünften Sahrzefnt unferes Sahrhundert3 Hat 
der Rriegsichiffbau eine vollftändige Umgeltaltung erfahren. 

*) Die Betriebsordnung für den Kaijer-Wilfelmzsstanal fanır von dem Saijer= 

fihen Kanalamt zu Kiel fir den Preis von 50 Pfennigen bezogen werden. 

*) Sebt zahlt z.B. ein Eleines Schtff von 400 Negiftertonnen netto 240 ME., 
ein mittelgroße Schiff von 1000 Negiftertonnen netto 420 ME., ein größeres 
Schiff von 1800 Negtftertonnen netto 580 ME. und ein großes Schiff von 4000 

Regitertonnen netto 1150 ME. reine Kanalabgaben, ohne Lotjengelder, Schlepp= 

Löhne u. j. w.
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Nachdem die während des Arimfrieges in Frankreich er- 
bauten Shwimmenden Batterien am 18. Dftober 1855 bet 

dem Angriff auf Rinburn gute Dienfte geletftet hatten, ließ 
Raijer Napoleon II. im Sahre 1858 Die drei Banzerfregatten 
Gloire, Snvicible und Joormandie auf Stapel fegen. Schnell 
wurde der Bau weiterer Banzerjchiffe angegriffen. Andere 
Stationen folgten, wenn auch zuerft nod) zögernd, auf dem 

- beichrittenen Wege. Das ftolze Linienfchiff von eleganter und 
abgerundeter Form, unter der vollen Tafelage eine dreifache 
Kanonenreihe tragend, begann von der See zu verjchwinden. 
Obgleich jchon gegen 1830 die erjten Schraubenfregatten 
gebaut wurden, jah man im Rrimfriege 1854 und 1855 
noc) eine große Zahl von Segellinienfchiffen in den Schlacht= 
flotten der Mächte. Bebor aber das Jahr 1870 herange- 
fommen war, hatte man das Linienjchtff mit und ohne 
Schraube aus der Neihe der Schlahtichiffe geftrichen. Sr= 
zwilchen entftanden von Sahr zu Sahr neue Konftrufttonen. 

. Das Holz wich) dem Eifen, diejes dem Stahl ald Baumatertal. 
Man panzerte den Schiffslörper in der Wafferlinie allein, 
in Diejer und an der Batterie. Man ftellte die Gejchübe in 
gejchloffenen Rajematten oder in gepanzerten Tiirmen auf, 
die bald gejchlofjen, bald oben offen waren. 

Etwa um das Sahr 1880 brach fich die Anficht allgemein 
Bahn, daß auf einem Schladtichiffe die Kommandoftände, 
die Gejhüßbedienungen und die Munitionsaufzüge außer den 
vitalen Teilen des Schiffes jelbjt durch Banzer zu deden feten. 
Damit jtieg die Belaftung der Schiffe weiter. Das Deplace- 
ment, bei einem Schraubenlinienjchiff der alten Zeit etwa 
6000 Tonnen groß, ftteg nach und nach bis auf 15 000 
Tonnen. 

Dazu fam die Einteilung der Schiffe in eine jehr große 
Bahl Keiner Zellen und die Banzerung der Ded3, woraus 
als bejonderer Typus das Citadellichiff entftand. Der Panzer, 
früher Schmiedeeijen, wurde etwa vom Sahre 1890 ab aus 
Nidelftahl, Dann aus gehärtetem Nickelftahl Hergeftellt. Noch) 
tft die Kette der Umgeftaltungen nicht am Schluß, nod) fteht
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nicht jo feit als vor fünfzig Sahren, welche Geftalt und Größe 
das Linienjchiff unferer Tage haben muß. Die Barbette- 
batterie mit der Hauptarmierung und die Nebenbatterie mit 
der Mittel- und leichten Artillerie Haben den jebigen Typus 
herausgebildet. Ziemlich allgemein find die Anfichten dahin 
geklärt, daß man für die Schlachten auf hoher See gepanzerter 
Schiffe bedarf und daß diefe Schiffe, um alle erforderlichen 
Eigenfhaften am Dffenfiv-, Defenfiv- und Kohlenfafjungs- 
vermögen, jowie an Gejchwindigfeit in fie) zu bereinigen, . 
möglichit groß jein müfjen. &8 jcheint, daß e3 nicht möglich) 
tt, ein vollwertiges Linienjchiff mit einer geringeren Waffer- 
verdrängung al3 12000 Tonnen herzuitellen. 

Die Banzerftärfe tjt bis jeßt über 46 cm Eijen oder Stahl 
nicht Hinausgegangen. Da man immer größere Flächen 
panzern will und muß, wird die erwähnte obere Stärfen- 
grenze Ffaum überjchritten werden, denn das Gewicht der 
Panzerung ijt bereit3 von 25 Prozent auf 35 Vrozent des 
Deplacements gejtiegen. 

Bei den Kreuzern unterjcheidet man gepanzerte Schiffe 
mit Dec- und Seitenpanzer und gejchüßte Schiffe, bei denen 
man fich auf Decdipanzerung und Seitenjhuß durch die Kohlen 
in den Bunfern beichränft. Nach den Erfahrungen des ameri= 
fanijch=|panijchen Krieges werden die Banzerfreuzer an Zahl 
zunehmen. Sie find nichts anderes als eine Art Banzerjchtif 
(Linienjiff). 

Wie an den Schiffsförpern, jo Haben auch an den Schiff3=- 
majchinen und an den Schtffsdpampffejjeln die Vende- 
zungen und Berbefjerungen nicht aufgehört. Bi ettva zum 
Sahre 1880 waren die liegenden Majchinen mit Niederdrud- 
fejfeln in Anwendung. Epocjemachend war die Oberflächen- 
fondenfation und die Einführung der fontinuierfichen Er- 
panfion de8 Dampfes in mehreren CHlindern. Bald trat 
die Niederdrucdmaichine gegen die Compoundmajcine oder 
3meifah)-Erpanfionsmajchine zurüd. Der Drud in den 
KReffeln, die nunmehr nur nod) cylinderförmig fein Fonnten, 
flieg 613 auf 6 und 7 Aimojphären. Gleichzeitig brad) fich
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die Majhine mit fjtehenden Chlindern, die jogenannte 
Hammermafchine, Bahn. Die Thatjache, daß mit der Stei- 
‚gerung des Kefjeldruds und der Zahl der Erpanfionsftufen 
der Kohlenverbrauc dver-Mafchtne abnimmt, führte Schnell zur 
dreifachen Exrpanfionsmafchine und zu einem Kefjeldrud bis 
zu 15 Atmojphären. Obgleich die Technik Keffel für 17 bis 
21 Atmojphären Drud herftellen kann, jo daß auc) die hier- 
fahe Expanfion ventabel wird, hat man jich zu diefer auf 
Kriegsichiffen 618 jegt noch nicht entjchloffen. 

Die Dampfturbinenmajhhtnen werden jeit einigen 
Sahren verjucht. Ste find big zu dem Stadium praftifcher 
Verwendung 513 jet noch nicht entwidelt. Gelingt es, die 
noch beitehenden Schwierigkeiten zu überwinden, jo wird 
die Folge eine allgemeine Umgeftaltung ver Kriegsichiff- 
mafchinen jeitn. 

Fur eine moderne Kriegsichtffmajchtne jtellt fich iS jebt 
der Kohlenverbrauh für die Indizierte Wferdefraft und 
Stunde etwa wie folgt: 

Bieifache Dreifache 
Erpanfionsmaihinen Erpanfionsmaichtnen 

Bei Volldampf .... .1,2kg 0,9 kg 
Bei Heiner Fahrt... 0,7 bis 0,8 kg 0%, 

Das Beftreben nach geiteigerter Leiftung der Majchine 
führte zur Anwendung des fünftlichen Kefjelzuges (Unter- 
windes), den man nad) der Höhe der Wafjerfäule in Millt- 
metern*) mißt, welche dem Fünftlihen Drud das Gleidh-. 
wicht Halten würde. Die Gefahr für die Kohrwandungen 
der Cylinderkefjel fehränkte diefen Druc fo erheblich ein, daß 
die Anwendung in manchen Marinen verboten, in anderen 
jehr bejchränft wurde. Sn der Negel It man über 12 bis 
13 mm nicht Hinausgegangen. 

Die Wafjerrohrfefjel, bei denen das Wafjer in Röhren 
verdampft wird, finden feit dem Sahre 1890 allgemein Ein- 
gang. Die Verjuche mit diefen Kefjeln gehen in Frankreich 

*) €3 tjt-der Druc einer Atmofphäre —= 10,308 m — 10308 mm Wafjerjäule.
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bi3 dor das Jahr 1870 zurüd. Ste find leichter als die 
gewöhnlichen Keffel*), entwiceln mehr Dampf als dieje und 
verbrauchen weniger Brennmaterial. Der in Frankreich er- 
fundene Belfevilfefefjel ift die ältefte derartige Konftruftton. 

Die Steinkohle ift fett einigen Jahren nicht mehr das 
einzige Heizmaterial für die Dampffefjel der Kriegsichiffe. 
Das Heizen mit VBetroleum und mit den Rüdjtänden der 
Rohlendeittllatton, Mafut genannt, findet faft in allen Ma- 
rinen Anwendung. Da dieje Brennftoffe noch nicht üiberall 
auf Lager gehalten werden, vichtet man die Kefjel in Der 
Jegel jo ein, daß fie entweder mit Steinfohlen, oder mit 
dem flüjfigen Brennftoff geheizt werden fünnen. Diejer 
bietet den Vorteil der Möglichkeit der Mitnahme einer 
größeren Menge von Brennftoff, der leichteren Dampf- 
gewinnung und der leichteren Bedienung. 

Bei einem modernen englischen Banzerichtif von 15000 
Tonnen Deplacement wiegen Majchine und Kefjel 1268 Ton- 
nen, der Kohlenporrat 2200 Tonnen; bet einem modernen 
Kreuzer von 14200 Tonnen Deplacement wiegen Majchine 
und Kefjel 2144 Tonnen. Dabei indizieren die Majchinen 
de8 Banzerfchiffes 10000 6i8 12.000, diejenigen des Sreu- 
3e13 25000 Pfexdeitärken. 

Noch giebt es in allen Marinen einzelne alte Schiffe 
(alte ungepanzerte Sregatten und Korbetten), deren Schrau-= 
ben gehoben werden fünnen, wenn die Schiffe unter Segel 
fahren. Derartige Schrauben haben nur zwei Flügel. Bi3 
zum Sahre 1870 und darüber hinaus baute man zahl- 
veiche Banzerjchiffe mit Tafelagen. Da fte in der Ntegel nicht 
jegeln follten, oft auch nicht fegeln fonnten, gab man ihnen 
feite dreiflitgelige Schrauben; ein Kompromiß, den man 
ettva vom Sahre 1880 ab dadurch aus der Welt brachte, daß 
die Tafelagen bejeitigt wurden. 

>) Die gewöhnlichen Keffel, bei denen der Dampf dadurch erzeugt wird, daß 
die mit Waffer gefüllten Räume von Röhren durchzogen find, dich welche Die 

Hetzgafe geben, fünnte man im Gegenfaß zu den Wafferrohrkejjeln Feuer 

roHrkejjel nennen.
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Seit 1886 find faft allgemein Schiffe mit Doppelichrauben 
gebaut. 

Nach 1890 kam das Dreifchraubeniyftem auf, mit dem 
Deutjchland zuerst vorging, nachdem Stalten und Frankreich 
den Anfang gemacht hatten. Bet demjelben liegt eine Schraube 
in der Mitte und eine an jeder Seite des Hinterjchtffes. Die 
Borteile find: die Fleinere Teilung und damit leichtere Her= 
ftellung jowie geringere Höhe; die größere Sicherheit im 
Gefeht und der geringere Kohlenverbrauch bei Eleineren 
Marihgeihmwindigkeiten. 

Die Shiffsgefhwindigfeit tft in den leten Sahr- 
zehnten bejonders bet Kreuzern und Torpedobooten gejteigert 
worden. Man wird zur Zeit etwa fordern fünnen: Von 
einem Banzerjchiff (Linienjchiff) 16 His 18 Knoten ; von einem 
großen Kreuzer 21 bis 23 Knoten; bon einem Torpedobonts- 
zeritörer und von einem großen Torpedoboot 30 biß 36 
Knoten. Dies ift jedoch Die mit jehr großem Kohlenverbrauch 
verbundene Martmalleiltung. Bewuchs des Bodens und an= 
dere Einflüfje jeben Dieje Leiftung oft und Schnell herunter. 
Wegen des eriteren Mebelitandes beginnt man wieder, auch 
Schiffen, welde in der Negel in heimischen Gemäfjern 
bleiben, eine Holzbeplanfung mit Rupferbelag zu geben. 

Die Marineartillerie beitand zu Anfang diejes Sahr- 
hundert aus glatten 18-=, 24-, 32-, 36= und A8pfündern. 
Die größte Ladung betrug !/; des Gejchoßgewichtes. Die 
Taktik verlangte, daß in fürzefter Zeit möglichit viel Gejchojje 
gefeuert wurden; daher die Meberlegenheit der Schiffe mit 
großer Kanonenzahl. Sm Sahre 1819 erfand der franzöfiiche 
Urtilleviemajor Baichans die Haubibfanone, deren mit 
Sprengladung verjehenen Gejchoffe in der Schlacht bei 
Sinope am 20. November 1853 in den türfiihen Schiffen 
jo furchtbare VBermüftungen anrichteten, daß bei Dem Katjer 
Napoleon II. die Sodee der Schiffspanzerung entitand. 
Etwa gleichzeitig, d.h. während des Arimfrieges, begann die 
Berwendung gezogener Kanonen. Man gab die fugel- 
förmigen Öejchofje auf und feuerte cylindrijche Gejchofje mit
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ogtvaler Spibe aus gezogenen Rohren. Schon im Sahre 
1870 waren die glatten Gejchübe aus den Batterien der 
Kriegsichiffe verichiwunden. Die früher gußeifernen Kanonen- 
rohre wurden aus Stahl hergeftellt. Der Zufammenbau der 
Rohre, die mit der Zeit in allen Marinen eingeführten 
Hinterladungfyftente verichiedenfter Art, die Fabrikation 
de3 Bulvers und der Öejchoffe, jowie Die Führung der leßtern 
in den Zügen der Sanonenrohre jchufen eine Neihe von 
dragen, die Heute noch nicht abgejchlofjen find und die nicht 
verjchiwinden werden, jolange als ein Wettftreit ziijchen 
PBanzer und Artillerie beiteht. Diejen fönnte man infofern 
al beendigt anjehen, als fejtfteht, daß jeder Banzer durch- 
Ihoffen werden kann. Die Frage ift nur, ob es [ohnend oder 
zwecmäßig tft, Gefhüße von jo großem Kaliber und fo 
großer Nohrlänge an Bord aufzuftellen, Daß das Durchfchießen 
des gegebenen Banzer3 unbedingt ficher tft. Da nicht alle 
Teile eines Schiffes mit der Maxgtmalftärfe gepanzert werden 
fünnen, dieje vielmehr ftet3 nur die vitalen Teile des Schiffs- 
förper3 Dedt; und da man anderjeitS gegen jchwach ge= 
panzerte und nicht gepanzerte Teile mit Explofivgejchofjen 
wirfend große Erfolge haben kann, machten alle Marinen 
bet einer gemifjen Kalibergröße Halt. 

Die in der Urmierung unjerer modernen Schlachtichiffe viel 
beriwendete 24-em-Kanone hat 25,4 Tonnen Rohrgemicht und 
9,5m Rohrlänge. Das215ksjchwere Geichoßlegt in der erjten 
Sefunde nach) dem Verlafjen der Mündung 630 m zurüd. 

Der Torpedo ift ein Hohlförper aus Stahlblech von 
Cigarrenform. Er ift 3 bi8 6 m lang und birgt eine durd) 
fomprimierte Quft getriebene finnreihe Majchine, welche 
zwet am Hinterende befindliche Schrauben entgegengejeßter 
Drehung treibt. Sm Vorderteil befindet fich die Ladung aus 
nafjer Schteßbaummolle, zwilchen 15 und 100 kg jchwer. 

. Der Torpedo läuft, je nachdem man die Maschine einstellt, 
auf Tiefen von 0 6i3 5 m. Die Rohre, in denen er das 
Ihießende Schiff oder Boot verläßt, befinden fich teils über, 

“teil3 unter Waffer. Sn neuefter Zeit giebt man den Rohren
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unter Waffer (Unterwafferlancierung) allgemein den Vorzug. 
Er wird dur fomprimterte Luft oder Pulverladung aug- 
geftoßen und nimmt eigene Bewegung an, jobald er fich im 
Wafjer befindet. Seine Gejchivindigfeit beträgt 26 bis 36 
Suoten oder 13,4 biß 18,5 Meter in der Sefunde. Bis zu 
400 m Entfernung ift der Schuß leidlid fider. — Die 
Shdee, den Torpedo in die Schiffsarmierungen aufzunehmen, 
gewann von 1880 ab nach und nad) Boden. Etwa um 1875 
begann man Torpedoboote zu bauen, Fahrzeuge aus diinnftem 
Stahl, mit mächtiger Majchine, nur zur Kriegführung mit 
dem Torpedo bejtimmt. Zwilchen 1880 und 1890 gingen 
alle Maxinen dazu über, Torpedoboote in die Flotten ein- 
zuftellen und den Torpedo in die Schiffsarmierungen auf 
zunehmen. In Srankreich und auch in Deutjchland gelangte 
eine Schule zu Einfluß, welche den Seefrieg nur mit Tor- 
pedobooten und leichten Kreuzern führen wollte. Dieje Epoche 
ift überwunden, aber noch frankt unfere Marine an ihren 
Solgen, denn fie trug dazu bet, den Bau großer Schiffe zu 
unterlaffen. Die Größe der Torpedoboote ift von Sahr zu 
Sahr gejtiegen. Sm Jahre 1890 Hatten die neuen Boote 
nod) 34 m Länge bei 4,8 m größelter Breite; jebt wird die 
Oröße nahezu verdoppelt fein, jo daß man das Deplacement 
eines modernen Bootes auf 150 Tonnen und mehr |häben 
fann. Das jogenannte Torpedodivifionsbont (bei und D- 
Boot, in England Torpedobootözerftörer oder -jäger) cheint 
das Torpedoboot der Zukunft zu fein. Troßdem wird man 
fein Geejhiff daraus machen fünnen. 

Darüber, Daß die Artillerie Die Hauptwaffe eines Kriegs= 
-Ihiffes, der Torpedo Höchitens eine Hilfsmwaffe tt, bejteht fein 
Bwetfel mehr. 

Unterwafjerschiffe find und werden noch in fait allen 
Marinen verjucht. Ein derartiges Schiff, nad) dem Kon- 
ftrufteue Guftavde Zede genannt, hat in Frankreich jo große 
Erfolge erzielt, daß 3 Schiffe des Typus in Bau find und 
das Geld für 8 weitere von dem Varlament gefordert ift. 
Der Ouftave Zede ift 146 Tonnen groß. Seine Majchinen
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werden an der Oberfläche mit Dampf, unter Waffen durch 
eine eleftrilche Sefundärbatterie getrieben. 

. Sn der Handeldmarine begann vor etwa dreißig 
Sahren der Verfall der Segeljchiffahrt und des Holzichiff- 
baues, obgleich der Eifenfchiffbau im Sahre 1845 langjam 
anfing*). Die für den Bau und die Reparatur der hölzernen 
Segelichiffe eingerichteten Werften, deren e3 in jeder Stadt 
und in jedem Dorf der deutschen Küfte zwiichen Memel und 
Dftfriesland mindeftens eine gab, verfielen. Große eiferne 
Schiffe fonnte man damals in Deutjchland felbft auf der 
Königlichen Werft zu Danzig nicht bauen. Nicht nur die 
Majchinen größerer Schiffe, jondern auch die Anker und 
Anferfetten für diejelben mußten aus dem Auslande bezogen 
werden, weil man fie in Deutichland nicht herzuftellen vex- 
‚mochte. Ein großartige Wandel hat fich jeit der Zeit voll- 
zogen. Unfere Werften**) an der Weichjel, Oder, Warnom, 
Trade, an der Kieler und Flensburger Föhrde, joiwie an der 

- Elbe und Wefer haben nicht nur für unfere Ariegs- und 
Handelsmarine ganze Flotten gebaut, jondern fie treten auch 
auf dem Weltmarkte mit Erfolg in den Wettitreit ein. Su 
dreißig Sahren haben wir auf dDiefem Gebiet die erite jchiff- 
bauende Nation der Erde, die Engländer, eingeholt. : 

Der in den Fahren 1854 bis 1856 in England gebaute 
„Öreat Eastern“ hatte 207,5 m Länge bei 25,3 m größter 
Breite und 27400 Tonnen Deplacement. Das inzwilchen ab- 
geiwradte Schiff war eine verfrühte Konftruftion. Sein De= 

*) Der Dampfer „Wreußijcher Adler“, einjt Poftdampfer zwiichen Stettin 
und St. Petersburg, dann Avifo der Königlichen, jpäter Katferlichen Marine, 
war 3. B. im Sabre 1846 in England gebaut und ein etfernes Schiff. 

) Wir geben der Bollftändigkeit halber die hedeutendften Werften ar. 
Schiffswerft von F. Schihau in Elhing und Danzig; Stettiner Mafchtnenbaus 
Akttengejellihaft Vulkan zu Bredow bei Stettin. Die Aftiengejellichaft Dder- 

werfe in Stettin; die Akttengejellfchaft Neptun in Roftod; die Schiffswerft von 
Henry Koch in Lünen; die Howaldtiwerke in Kiel; die Germaniawerft der Firma 

Krupp in Kiel; die Flensburger Schtffbaugejelichaft in Ffenshurg; die Kommanz 
ditgejellichaft auf Aktien Blofm und Voß in Hamburg; die Neiherftieg- 
Schiffgwerft in Hamburg; die Altiengefellfchaft Wefer in Bremen; die Aftten- 

gejellichaft Bremer Bulfan in DVegejfad; die Werft von 3. E. Teclendorg in 
Geeftemünde; die Werft von ©. Seeber: in Geejteminde. 
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placement ift in dem in England für die White-Star-Line in 
Bau befindlichen Dampfer Dceanic mit 28500 Tonnen Größe 
überjchritten. Das allgemeine Bedürfnis unferer Zeit nach 
Bergrößerung der Transportgefäße hat ganz bejonders im 
Seeverfehr Geltung getvonnen. Der Dampfer,Penniylvania“ 
der Hamburg=-Amerifantichen PBaketfahrt-Aftiengejellichaft 
bat 178m Länge bei 19 m größter Breite, 12,3 m Naum- 
ttefe und gegen 20.000 Deplacement, wenn voll beladen. 
&3 fann 200 Vafjagiere erjter Rlaffe, 150 bis 200 Bafja- 
giere zweiter Mlaffe und 1000 bis 3000 Bafjagiere dritter 
Klafje an Bord nehmen. Das Schiffiit zu 12261 NRegtiter- 
tonnen*) brutto und 7861 netto vermefjen. Seine vierfache 
Erxpanfionsmaidhine kann 5000 Wferdeitärken indizieren. 
Dagegen tft ver Schnelldampfer „KRatjer Wilhelm der Große“ 
vermefjen zu 14349 Negtitertonnen brutto und 5521 netto. 
Seine Mafchinen indizteren bis zu 27000 Pferdeitärfen. 
Die Venniylvania läuft 13 bis 14, Wilhelm der Große 
22 Runoten. Der Vergleich der Naumgrößen beider Schiffe 
bietet ein Beifpiel dafür, wie viel Opfer an Naum und 
Mafchinenitärke aufzumenden find, um die Schiffsgejchwin- 
digfeit über bejtimmte mäßige Örenzen hinaug zu fteigern, 
jelbjt wenn man die vem Schnelldampfer zu gute fommende 
ichlanfere Schiffsform ausichaltet. 

Sm Sahre 1835 konnte man fchnelliteng in 16 Tagen 
mit einem Naddampfer von 65 m Länge von Europa nad) 
Jordamerifa fahren. Sm Sahre 1898 macht man die 
Sahrt in einem Zweilchraubendampfer von 190 m Länge 
in 5 Tagen und einigen Stunden. Gin neuer Schnell- 
dampfer, der auf der Bulfanwerft für die Hamburg- 

*) Die englifche Regiftertonne — 100 Aubttfuß engliich = 2,8315 Stubikmeter 
it ein Raummaß, das in der Handelsmarine allgemein angewendet wird. 

Die für Kriegsichiffe allgemein angewwendete Maßgröße des Deplacements (Wafjerz 
verdrängung) in Gewichtstonnen zu je 1000 kg läßt fich in der Handelsmarine 

nicht anwenden, weil niit der Beladung das Deplacement wechjelt. Ein feites 

Verhältnis zwiichen Größe in Regiftertonnen und Deplacement läßt fich nicht 
angeben. Sedenfallz ift das Deplacement eines voll heladenen Schiffes in Gewichts= 

tonnen größer al3 fein Brutttoraumgehalt in Negiftertonnen.
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Amerifa-Linie im Bau ift und im Sahre 1900: fertig wird, 
joll die Reife in 5 Tagen machen. Das Schiff joll 23 bis 
25 Suoten laufen. E3 1ft-201,9 m lang bei 20,4m größter 
Breite mit 7,8 m größtem Tiefgang. ‚Die Mafchine indiziert 
33000 Pferdeftärfen. Der Stohlenborrat in den Bunfern 
beträgt 5000 Tonnen. 

Das Beditrfnis, große Ladungen billig und fchnell, aber 
doch ohne Dampffraft über See zu bringen, führte feit etiva 
1880 zum Bau großer jtählerner Klipperjchtffe. Niedrige 
aber breite Talelagen, Maften bis zu fünf an Zahl, mög- 
lihfte Verwendung von Stahl aud): in der Tafelage waren 

beit Niffen und Bauausführung maßgebend. Derartige 
Schiffe, welche in Deutjchland nur von den beiden größten 
Jtordjeehäfen, Bremen und Hamburg, aus fahren, bewähren 
fi) gut. Die im Jahre 1895 auf der Terklenburgjchen 
Werft an der Unteriwejer gebaute Fünfmaftbarf „Wotofi” 
ilt das größte Segeljchiff der Erde. Seine Abmefjungen 
find: 109,7m Zänge, 15,1m größte Breite, 9,Am Naum- 
tiefe, 6200 Tonnen Ladefähigfeit und 8470 Tonnen De- 
Hlacement bet 7,6 m Tiefgang. 

Die dentfche See- und Küftenfifcherer. 
©eit die Segelichiffahrt in der Handel3marine mehr und 

mehr zurüdgeht, werden die Seeleute an Zahl geringer, 
an Qualität jchlechter. Darunter hat in allen an die Nordjee 
grenzenden Staaten der Wohlftand der Küftenbebölferung 
und der Erjaß für die Kriegsmarine gelitten. Um die Lüde 
auszufüllen, welche in wirtjchaftlicher und milttärticher Sin- 
fiht auf diefe Weife entftand, war und Ift man allgemein 
für die Hebung der Hochjee= und Küftenfifcherei interefftert. 

&3 ift Schwer, einen genauen Ausweis Darüber zu liefern, 
in welchem Maße die verjchiedenen Staaten an der Gee- 
und Küftenfticheret beteiligt find, weil nicht überall eine 
hinreichende Statiftif geführt wird. — Einen Anhalt bietet 
der Wert der gelandeten Sijche. Derjelbe beträgt jährlich 
an den Zandeitellen: 

Dittmer, Deutjhe Kriegsmarine. 2, Aufl, 18
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Sn Oroßbritannien und Srland 158 Milftonen RE. 
„oxanteh [094 . n 
„Rande 0 0....84 h n 
„ Dana). 2... > 2 ; 
Sormegen 094 5 „ 
„ Dänemarf . . 7 
„ Holland Ihäßungsweife nicht mehr als Norwegen. 

&3 werden ungefähr bejchäfttgt an: 
Fahrzeugen 
amd Booten Menjchen 

Sn Großbritannien u. Irland 26500 110922 
r Some MA Saas 
„ Rom a 2 2.2.2 Be 71334 
-Sulonm 7 Ba 35000 
„een. 2... Sa ke) "17895 

Vie dürftig und Tüdenhaft die vorjtehenden Angaben 
auch find, jo bemeijen fie Doch, daß Deutjchland an der 
Ausbeutung der Ware Hinter anderen nordeuropätjchen 
Staaten nocd) weit zurüciteht. Exit nach) und nach hebt fid) 
in Deutichland das Sahrhunderte lang verfümmert gemejene 
See- und Küiftenfiichereigewerbe; exit in neuejter Zeit 
wird der Seefijch auch eine im deutjchen Snlande gejuchte 
Nahrung. 

Eine Neichsbehörde zur Bflege und Förderung der Gee= 
fiicderet giebt e3 in Deutjchland nicht. Sie wird in fait 

) Sit mu geichäßt, da eine genaue Stattjtif nicht bejteht. 

“) Bon den Fahrzeugen und Booten find bejchäftigt: 

135 in der Neufundlandfifcheret, 
218 bei Sand und auf der Doggersbant, 

27062 in der Heimijchen Fijcherei. 

*) Auf die Fifcherei hei Neufundland entfallen 4959 Mann; auf diejenige 
bei Ssland und auf der Doggersbant 4087 Mann, jo dab 84727 Mann fi Die 
heimifche Sticheret verbleiben. 

7) Davon 1221 größere Fahrzeuge mit 9804 Mann Bejakung. 
+r) Sn die Zahl der Fahrzeuge find einexjeits alle Fihdambfer und Hoche 

feefutter, anderjeit3 aber auch Heine Kühne, wie fie z.B. auf den Haffs bejonders 

viel benubt werden, mit inbegriffen. 
rr) Hier find offenbar nur die eigentlichen Seefifcherfahrzeuge inbegriffet, 

der Vergleich tjt aljo nicht einwandfrei.
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jeder Hinficht durch den Deutichen Seeftjchereiverein exjegt, 
der jeinen ©iß in Berlin, fein Bureau aber zur Zeit in Han- 
nober hat, weil der zeitweilige Vorfibende des Auzfchufjes 
dort wohnt. 2 

Die Seefchiffahriszeichen. 
Kac Artikel 4 der VBerfaffung de Deutichen Neiches 

unterliegen der Beauflichtigung jeitens des Neiches und 
der Neichögejebgebung die Schiffahrtözeichen (Leuchtfeuer, 
Tonnen, Bafen und fonftige Tagesmarfen). Das Neid) übt 
aber bi3 jet nur eine Aufficht über die Tonnen (jchwim- 
mende Seezeichen zur Kennzeichnung der Fahrwaljler bei 
Tage) aug. Durch Bundesratsbeihluß ift jeit dem Sahre - 
1889 das Tonnenweien in der Weije einheitlich geregelt, 
daß ein bejtimmtes Syjtem in Form und Farbe der 
Tonnen in allen Tahrmwafjern der deutfchen Geefüften 
durchgeführt if. Die Küftenbezirksinipeftoren, welche 
dem Neichsmartneamt unterftehen*), 
überwachen die einheitlihe Durch= 
führung, während die Verwaltung 
den einzelnen Negierungen der Küften- 
ftaaten unterfteft. Im den Neichs- 
friegshäfen vejjortiert da8 Leuchtfeuer- 
und Tonnenwefen von der Ratferlichen 
Marine. 

Die verjchienenen Seezeichen ind 
nachitehend dargeftellt und Fury be= 
chrieben. 

Leuchttürme find an wichtigen 
Küftenpunften, auf Snjeln, vereinzelt 
auch in See aufgeftellt; in der Segel al 
aus Steinen erbaut; in der Sorm ver- Fengttuem. 

Ihieden; an flahen Küften bis zu 
70 m od. Die Tiirme jelbft dienen den Geeleuten als 
Tagesmarke, nachts wird als Marke und Warnungs- 

*) Siehe ©eite 123. 

1
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sciöen für die Schiffahrt das Leuchtfeuer angezündet, 
welches fich. oberhalb der Galerie in einer” Glasfuppel 
befindet. Die Slamme wird mit Nüböl oder Vetröleum, 
felten mit ©as oder eleftrijch geipeilt. Zur BVerftärkung 
des Lichtes dienen entweder Fatoptriiche oder Dioptrifche 
pparate; leßfere. finden bet Neubauten faft ohne Ausnahme 
Verwendung. Ylamme und Apparate find je nach der 
Wichtigkeit des Feuers verjchieden ftarf und groß. Die 
größte Sichtweite eines Leuchtfeuers beträgt etwa 25 Gee- 
metlen oder 46 km. 

Veuerjhiffe liegen an gefährlichen Stellen von Fahr- 
wafjern und in See vor Unfer. Tags find fie Durch rote 

. Seneriiffe. 

Tarbe des Schiffsrumpfes und in Der Regel dadurcd) gefenn- 
zeichnet, daß der Name der Untiefe oder des Yahrmwaflerz, 
melche fie bezeichnen, jich auf der Schiffsfeite in großen 
weißen Buchftaben befindet; zu demjelben Ziwed wird ar 
dem Maft, oder an jedem derjelben, wenn deren mehrere 
find, ein Ball aus Korbgeflecht aufgezogen. Nachts mird 
an einem oder mehreren Maften ein Leuchtfeuer gezeigt. 

Bafentonnen, zu denen aud) die Heul-, Leucht- und 
Olodentonnen gezählt werden, dienen in den deutjchen Fahr- 
wafjern als Anjegelungstonnen, d. h. um den Anfang eines 
betonnten oder bebaften Sahrmafjerd zu bezeichnen; zur 
DBezeihnung von Punkten, an denen fi) ein Sahrmafjer in 
zwet für die Schiffahrt nußbare Arme teilt; zur Bezeichnung
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einzelner in ein Sahrmafjer borfpringenden Unttefen, oder - 
zur Bezeichnung einzelner freiliegender Untiefen. Sie find 
ihwarz und rot gejtreift, wenn -maıt fie an beiden Seiten 

Balentonnen (Anjegelungstonnen)e 

Heultonne. Zeuchttonne. Glodentonne. 

(Qurd) die Bewegung (Die mit Tomtprimier- (Dur die Bewegung 
der Tonne im Seegang tem Wettgag gefüllte der Tonne im Seegang 
wechjelt der Luftdrud Tonne trägt oben eine wird ein Lüntemwerk in 
im Snnern. Diefer Laterne, welche dırcch Betrieb gejekt.) 
Wechjel wird zur Ton= das Gas gejpetit ird. 
erzeugung benußt.) Cine Fülhmg Hält 2 

his A Monate vor.) 

pajfteren kann, jonit rot, wenn man fie einlaufend an Steuer- 
bord (vecht3), Ihwarz, wenn man fie einlaufend an Badbord 
(inf) läßt. Bezeichnen fie eine einzelne freiltegende Unttefe, 
io haben fie weiße Farbe.
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Spierentonnen bezeichnen an den deutjchen Küften 
die Steuerbord- (vechte) Seite eines Fahrmwaflers, wenn 
man in dasjelbe einführt, und Haben dann rote Sarbe. Cie 

res 

Spierentonnen (Steuerhordjeite). 

fünnen ferner, ebenjo wie die Balentonnen, zur Bezeichnung 
einzeln Itegender Unttefen beriwendet werden und Haben 
dann weiße Tarbe. 

Spibe Tonnen bezeichnen an der deutichen Küfte Die 
Badbord- (linke) Seite eines Fahrwaffers, wenn man in 
dasjelbe einfährt, und Haben jchwarze Farbe.
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——— u 

Spige Tonnen (Bacborojeite). 

Stumpfe Tonnen fünnen an den deutichen Küften 
devivendet werden, wenn mehrere Sahımwaller jo nahe bei 

einander liegen, daß eine Vermechjelung verjelben möglich 
erjcheint oder daß die MUnterjheldung der einzelnen 
Tonnenreihen erjchiwert wird. Sie fünnen ferner aus- 
nahmsweile an Gtelle von Spieren- 
tonnen beriwendet werden, wenn fir. dieje 
die erforderliche Wafjertiefe nicht vor= j. 
handen ift. | 

KRugeltonnen werden an den deutjchen 
Küften al8 Mittelfahrwafjertonnen aus= 
gelegt und find rot und Schwarz gejtreift. 
Sie dienen ferner zur Bezeichnung der = 
Lage unterjeeticher Telegraphenfabel umd e S Kigeltonne 

haben dann grüme Sarbe. (Mittelfahtwvaffer).
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Saßtonnen jolen an den veutihen Küften benubt 
werden zur Bezeichnung unter dem Wafjer liegender Wrads 
und zur Abgrenzung von Duarantänegründen. Zu beiden 

Saptonnen. 

Zmweden können außerdem ftumpfe und jpite Tonnen ver- 
wendet werden. Wradtonnen haben ftet3 grüne, Duaran- 
tänetonnen ftetS gelbe Farbe. 

Die Toppzeihen, d.h. die Zeichen, welche auf den 
Tonnen zur Unterfcheidung voneinander und zur Ber= 

1 23 
jenes! 

Toppzeidhen. 
Nördlich, Fidlich, Hftlich, weitlih Auf der 
von der Antiefe hezim. dem Wrad. Unttefe. 

mehrung der Sichtweite an den deutjchen Küften anzubringen 
find, fünnen in der Farbe von den Tonnen abweichen und 
beliebig gewählt werden mit folgenden Yusnahmen: 

Die an den Außerften Enden von Mittelgründen, d.h. 
an einer Stelle liegenden Tonnen, mo ich das Fahrwafjer 
in zwei für die Schiffahrt nubbare Arme teilt, erhalten ein 
Kreuz al3 Toppzeichen. Für die Tonnen, welche frei liegende 
Untiefen und Wrads bezeichnen, find die oben dargejtellten 
Toppzeichen vorgejchrieben. Die Toppzeichen der Wrar- 
tonnen haben grüne Farbe.
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Bafen find gerüftartige oder volle Aufbauten von 
auffallender Sorm; fie dienen ald Nichtungszeichen. 

Steuerbord. Boten, Backhord. 

RN 

Steiterbord. Salben (Ducs d’Albe). Barkbord. 

Dalben dienen al8 Richtungszeichen joiwie zum Be= 
feitigen von Tauen für dag Feftmachen von Schiffen und
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ihre Fortbewegung. Bafen ftehen in der Pegel auf dem 
Sande, mitunter auf Unttefen, Dalben ftehen in der Iregel 
an der Grenze enger Fahrwafjer oder Shußläufe Die an 
den deutjchen Küften vorgejchriebene Korm beider Seezeichen- 
arten ift ©. 281 abgebildet. Die Worte Steuerbord und 
Badbord find wie bei den Spierentonnen und |pißen Tonnen 
zu berftehen. Auch hier Haben die Bafen und Dalben, 
welche einfommend an Steuerbord (vechtS) bleiben, vote, 
diejenigen, welche einfommend an Badbord (ling) bleiben, 
Ihwarze Zarbe. 

Stangenjeezeihen und Priden werden in den 
Orund geiteckt, während die Tonnen mit Anker und Kette 

Slangenferreimen (Steuerbord). rien Badhord). 

verankert werden. Sene find einfache Stangen, dieje junge 
Bäume oder Baumziweige. Stangenjeezeichen jtehen an ven 
deutichen Küften einfommend an Steuerbord (rechts), Vricen 
an Badbord (links). Eine Farbe ift für dieje Zeichen nicht 
vorgejchrieben. 

Zu den Leit- und Warnungszeichen für die Schiffahrt 
gehören auch die Nebelfignale. Während die Heul- und 
Olodentonnen durch) ihre Bewegung im Seegang felbitthätig 
Töne erzeugen und dadurch bei Nacht und Nebel vor den 
Untiefen warnen, auf welchen te Liegen, find auf weuer- 
Ihiffen und Leuchttürmen vielfach Schallapparate mit be- 
jonderem Betrieb vorhanden. Glodenfignale, Ranonenfdhüfle 
und Sivenenjignale fommen am häufigiten zur Anwendung.
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Lebtere verichaffen ich in neuefter Zeit vielfach Eingang. 
Sur Tonerzeugung toird, nach dem befannten phyfikaliichen 
Prinzip, entweder Dampf oder fomprimierte Zuft ver- 
wendet. Zum Betriebe bedient man fich vielfach befonderer 
Dampfmalchinen. 

Derfihiedene Angaben. über Maße, Gefhwindigkeiten ır. 

1 Etmal = 24 Stunden. 

1 Glas*) — 0,5 Stunden. 

8 Glas — 1 Seewache — 4 Stunden. 
Der Abitand der Kimm oder des natürlichen 

Horizontes von einem auf See befindlichen Beobachter, 
defjen Auge 2m über dem Mteeresipiegel nu, it, beträgt: 
2,9 Seemeilen. 

Die Wirkung der terreftriigen Nefraktion oder 
das Stück, um welches eine gegebene Entfernung auf See 
zu Klein erjcheint, beträgt im Mittel T/;s der Entfernung. 

Die Sichtweite des jtärkiten Veuhtfeuers an 
ven deutichen Seefüften beträgt 24 GSeemeilen. 

Der hHöhfte Berg der Erde, der aurtjanfar im 
Himalaya=-Gebirge, it 8840 m Hoch. 

Die größte auf der Erde gelotete Wajjertiefe 
wurde im Stillen Ozean, in der Nähe ver Nurilen, gefunden; 
fie beträgt 8513 m. 

Die größte Bodenerhebung an der deutjhen 
Jeordjeefitite tft die Diime Note KAliff auf -der Sniel 
Sylt; ihre Höhe beträgt 46 m. 

Die größte Waffertiefe der Nordjee liegt an 
der norwegiichen Küfte in der Nähe von Chriitianjand; fte 
beträgt 630 m. 

*) Dieje an Bord von Schiffen noch allgemein übliche Zeiteinteilung rührt 
aus dev Zeit her, zu dev man Sanduhren, d. . mit Sand gefiillte Gläfer, welche 

ur bejtimmter Zeit leerlaufen, als Uhren benußte.
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Die größte Bodenerhebung an der deutjchen 
Dftjeefüfte tft der Dohnasberg an der Danziger Bucht bet 
Zoppot; jeine Höhe beträgt 207 m. 

Die größte Waffjertiefe der Ditfee Liegt ziijchen 
der jchwediichen Küfte und der Snjel Gotland; fie 
beträgt 427 m. 

Die Tiefenangaben in den deutihen Seefarten 
find bezogen: 

Sn der Ditjee auf den Mittelwafjeritand (mittleren 
täglichen Wafjerftand), 

in der Nordje auf den mittleren Niedrigwafjer- 
ftand bei Springzeit (Zeit der niedrigften Ebbe). 

Der mittlere Slutwechjel, d. h. der mittlere Unter- 
Ihied zwiichen dem niedrigiten Wafjerjtande zur Zeit der 
Ebbe und dem höcften Wafferftande zur Zeit der Flut 
beträgt: 

Beasanlıwmga  ,  .-  .. 188m 
Wilhelmshaven . . . . . 3,46 „ 

der Snjel Bortum . . . DA 

„ Hull an der engliichen Oftküfte 6,32 „ 

„ St. Malo an der franzöftjchen 
oundiite >... 100%, 

Die größte in See gemesjene Wellenhöhe (Inter- 
hted zwifchen Sohle und Gipfel der Welle, nicht zwifchen 
dem tiefiten Bunkt des Wellenthales und Höchftem Punkt 
des Wellenberges) beträgt 13 m. 

Die Mafthöhe einer Fregatte (bollgetafeltes Schiff) 
bon der Wafjerlinte 613 zum Flaggenfnopf beträgt 50 m. 

Der Atmojphärendrud wird gemefjen durch den 
Stand einer Duedfilberfäule bei 0 Grad €. Diefe Säule 
it 0,7580 m Hoch; fie entjpricht einer Wafjerfäule von 
10,308 m Höhe. Der Drud einer Atmofphäre auf 
ein Duadratcentimeter ift = 1,0308 ke.
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Eine Bferdeftärfe P ift = 
75 Meterkilogramm in der Sekunde, 

4500 H „ n Minute, 
270000 h „ „ Stunde. 

737 Boltamperxe. 
Bei einmaliger Transformation vermittelit einer Dyna- 

momajchine ergiebt 1 FP etiva 460 V.A. 

Nnutifche Maße. 

- Allgemeines, 

1 Meter (m)— 1: 10000000 des Erdmeridianguadranten 
oder des fürzeiten Bogens vom Bol 618 zum Nequator. 
Länge diejes Bogens 90 Grad — 90.60 — 5400 
Breitenminuten oder Seemeilen (Sm). _ 

1 ©eemeile (Sm) — 10.000000 :5400 — 1852 m. 
Aditand vom Mittelpunkt | Aequator 6377 Kilometer 

der Erde 6i3 zum. Pol... 6356 ; 
Unterjchied beider: 21 ann, alio Abplattung der Erde 

21:6377 km = 1:300. 
1 Kabellänge = 0,1 Sm = 185 m. 

Fuß, Faden, Kabellänge in Metern, 

na 2 > —= 1,95 Meter 
1 Barifer uf . — 0,32, 
1 preußilcher Zuß - —_ 030, 
1 engliiher Fuß . . —0830 
1 niederländijcher Sub. — 028 5, 

1 Faden in: 
Spanien ! — 64, 
den Niederlanden . — 10 
Schweden — us 
Nußland — 898, 
England el 
Torwegen . = m 
Dänemarf . — 1,880 ,
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1 Kabellänge in: 

« 

- Deitichland. 185 Meter 
England — 1, 
Sranfreih . . . — 200 
den Niederlanden . = MM 5 

Meilen in Metern. 
1 Werft, Nußland a — : 1067 Meter 
1 Statute Mile, England . — 609 5 
1 Seemeile, Deutfchland . — 1802 
1 Nautical Mile, England — 1852 
1 Mille martin, Tranfreich — ki . 
1 Zeemijl, Niederlande — 1852 , 
1 Milla legal, Spanien — 852 , 
1 Lieue, Frankreich ; = Audi 7 
1 2eague, England (3naut. miles) — 5956 
1 Lieue marine, Frankreich — 5556 m 
1 2egua maritima, Spanien . = HE 
1 Legoa, Bortugal . — 649 . 
1 Sömill, Danemarf — TAU 
1 Nil, Schweden — 10088 , 
1 Mil, Norwegen — 295 , 

Tonnenmape. 
1 engl. „Negifter Ton“, Schiffsraummaß, — 100 engl. 

Rubikfuß = 2,823 Rubiftmeter. 
1 engl. Ton, Gewicht, — 2240 engl. Pfund—1016Rilogramm. 
1 engl. Ton, Sradtmaß, — 40 engl. Rubikfuß = 1,13 

Kubikmeter. 
1 Tonne = 2205 engl. Pfund —= 1000 Kilogramm. 
1 Rubilmeter—35,32 engl. Kubiffuß=0,353 Negijtertonne. 

Tiefgang in Siß- ımd Sawajler. 
Sue 2 3 2 5 & & 3m 
Salzwafjer. . 1,94 2,92 3,89 4,86 5,83 6,81 7,78 m 

Unterjdhied. . oe Ss Er 14 17 19 22cm 
Beiipiel. Tiefgang in Seewafjer von 7 m entjpricht 

7 + 0,20 = 7,2 m in frifdem Waffer.
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Einige wichtige überogeanifche Weglängen*). 

= Von Kac Seemetlert 

[622 

1/Dem Wefteinlauf in den | Der Elbe- und Wefer- 630 
englifhen Kanal . minbung 

2 dito Kordamerifa”*) - 3000 
3 dito Weftindien 3500 
4 dito Nio de Saneiro 4900 
5 dito ° der La Vlatamündung, 6000 
6 dito der Weitküfte von Zentral- 

afrika 2700 
% dito Kapftadt 6000 

8 dito der Wefttüfte von Giid- 
amexika 8600 

9 dito der Weftküfte von Nord- 
amerika 14000 

10 dito Auftralten ***) 12000 
11 dito Sftafien* 13000 
12 dito Borderindien *"* 10500 
13 dito Deutfh-DOftafrika***) 8500 

Gefchwindigkeiten. 

Boote nd Schiffe, ‚Meter in einer 
Sefumde 

Schmalesmei — 3,0 
Schnelles Genen 4,0 
Sszagwaommen 5,1 

*) Die Weglängen find abgerundet, alfo nur ungefähr angegeben. 
**) Nach einer Vereindarung, welche elf große Dampfergefellichaften getwoffeit 

Haben, fahren die Dampfer diejer Gejellfchaften vom Sahre 1899 nach und von 
Nordamerika auf beitimmten Linien (Routen) von Europa nad) Amerika und 

zurüic, damit ausveifende Schiffe mit zuridveifenden Schiffen nicht in Koltifton 

kommen. 
+) Der Weg durch den Sueztanal = ab: 

Nach Auftralien . . . . . „850 Seemeilent 
onen... 5500 ns 

„ Doxderimdien . » » 2... 4500 " 
„ »llartite 209400 

Die größte Abkiirzung, welche der Katfer-Wilfelm-sanal gewährt, nämlich 
die zwiihen Hamburg und der Ditjee, beträgt 425 Seemeilen.
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Meter in einer 
Sekunde 

Subventionterter deuticher Neichapoftvampfer 
der hinefilch-japanijchen und der 0 
Sne 20. 6,7 

Moderner großer Kreuzer ee 10,6 
Deutjcher Schnelldampfer auf der Linie 

Europa Neuyort . . 11,3 
Großes modernes Torpedoboot und Torpedo- 

boot3zerftörer (Torpedo-Dibifionsbont) . . 16,5 

Dazu ift zu bemerken, daß ein moderner großer Kreuzer 
und ein modernes großes Torpedoboot die angeführte Öe- 
Ichtwindigfeit nicht lange halten fönnen, weil dies ihre Kohlen- 
borräte nicht erlauben. Der große Kreuzer wird vielmehr, 
mein er eine größere Strede zu dampfen hat, etiva mit der 
Gejhwindigteit eines Frachtdampfers fahren. Diejer, der 
Srahtdampfer, jowie der Neichspoftpampfer und der Schnell- 
dampfer Hält Die angegebene Öejchwindigfeit für die ganze 
Neiledauer. 

Wagen und Eifenbahnen, 
Meter in einer 

Sefunde, 

Sradnsdampier ı ....., .. 0,8 
Boltwagenı 0. 0.000.000. 2,7 
Süterin. 0... 2 008% 8,0 
Terionenug: 2 2.20... 120 
Sondlaig — . . 2..2.2..2.418,0 

Menijen und Tiere, 

Sußgüngee 0 0. 0.000005 1,3 
Rewimogdnit 0 1,0 
Bierdim Stab. 00.000200. 2,1 
Bieentm Saovıd »  . ..2.. 4,5 
Renupfemn ©. 2:2. ..0.0.,, 1980 
Sinohund 0: 00... 20. 20 
Anler 00: 0200.00... 08er 30,0 
Brielaubes  .. .2......2.... 3600
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Wind, Stum ımd Oxfan, 
0 Windftille en 
1. Leer auge: 02. 020 > 3,8 
2 Soma Wh) „2 2 2 0.5 6,0 
steigern 0... 8,0 
A)apgr 8. 0 
sonerın. 099 
Homer 50 
zSweeBd .: .. . .. _ 180 
2 Sie). a > 2: . . 2 
9 Cum. 2... 2 0250 

10 Smn On, 2 2 2 222 90 
a Swen... 9 
12 Sram 0.0 0.0000.000522.22.200 

umd mehr. 

Schal, 
Superutbeisee 340 
Smlöujenber sel. 0... 2... Ask 
Ss ohmteeen 3500 
Su Sep: 2.3025 

Geigojen). 
Slinte . ee 400 
Alemeßanme 0... 550 
SGropefanne 0 2... s00 

Erde, 

Erddrehung am Uequator . . ... 448 
Sortihreitung der Erde . . . . . . 29400 

Elektrizität und Licht. 
Elektrizität ae 300000000 
Sa... 315000000 

*) Die Gejchoßgeichiwindigkeiten gelten nur für die erite Sekunde nach dent 

DVerlaffen der Mündung. Die Gefchwindigfeit nimmt infolge der Wirkung des 
Luftwiderjtandes ımd der Schwerkraft mit der Zeit bis auf Null ab. 

Dittmer, Deutjche Kriegsmarine. 2. Auff. 19
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Sabgehalt der Ozeane und Alerre, 

Keunter Apjchnitt. 

105. 

Der Salzgehalt des Dzeans beträgt ... ...... 3,6 
e 5 Der Jenmwjee being 3,4 

" " de3 Sfagerrafs bei Kap Skagen beträgt 3,0 

„ Sundes bei Heljingör beträgt . . 1,5 

„ Öroßen Belt bei Korjör beträgt . 1,9 

W hr „ Kleinen Belt bei Sridericia ... . 1,9 
> 3 der Ditlee bei Fehmarn beträgt . . . 1,0 

2 7 =» Nüenemimpebetrige - 1,1 

m m " „ Darjeroxt beträgt. . . 0,9 

" " ”. >immabewnı ı 08 

" " „9, Dmoi bene * : m 

Hi n Om . . 0 

Mit Salzgehalt find hier jchlechtmeg alle im Geewafjer 
aufgelöften Subjtanzen gemeint. Genau genommen find in 
100000 Zeilen Seewajjer enthalten: 

96370 Teile Wafjer 

2800 

360 

70 

25 

" 

" 

" 

” 

" 

Kochjalz 
Chlormagnefium 
Ehlorfaltum 
Brommagneftium 
ichwefelfaure Magnefia 
ichwefeljauver Kalt 
fohlenjaurer Kalt 
Nicitand. 

Sommennnf- ımd -imtergangszeiten. 

Ungefähre Sonnenauf- und -untergangszeiten für54 ran 
20Minuten Nordbreite, die Mittelbreite der deutjchen Küften- 
gemwähjer, nach mitteleuropäiicher Zeit.
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Dat Sonnenaufgangszeit Sormenuntergangszeit 

. Sanuar * Ss Uhr 25 Minuten 3 Uhr 35 Minuten 
es, 82, 10 5 ee, 50 n 

1. Februar ln 49 " 4 „18 = 
15. n Ve ” 4, 48 r 

1. März & , zul n 5b, 19 Ki 
19.22, Be vw De Ng 5 

1. April Dr mn 08 rn 6,29 5 

la BD, 5 > 0 „ 8% 5 
1. Mat 239 nn 206 n 

15. 2, 09 2 m. 5 
1. Sunt 8. Ab " 8. 16 

did. 3. 3 28 n 8. 32 " 
1. Suft 3, 8, a, 
la, 2.938 5 8.022 5 

1. YAuguft 4, 15 n 7 „58 " 
1, eye 5 van “ 

1. September 5 „ 10 n 6°, 50 " 
15. 5 5, AG 1; 6. 14 n 

1. Dftober 6,6 n 5, Bi m 
15. n “2, 82 5 528 ; 

1. Rovember 7” „ 6 ni A, Sal 5 
15. = 7, Al 5 AM. 1) ü 

1. Dezember 8 „ 15 7 9, Ab 
15. 8, 28 H a, ol H "
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Erklärung marine-tehnifher Ausdrüde. 

Aohalten, Die Aichtung eines Schiffes jo Ändern, Daß ber 
jeine Längenrichtung frag von vorm treffende Wind mehr vom der 
Seite oder bon Hinten trifft. — Das Schiff fallt ab heißt: E83 
dreht nach der Windrichtung Hin. 

Ahlandig wird der Wind genannt, wenn er von dem Lande her 
weht, umter deiien Küfte man jich befindet. Nuflandiger Wind 
weht nach der Küifte Hin. 

Ablanf, m. (Stapellauf). Das auf dem Lande fertiggebaute 
oder ausgebefferte Schiff läßt man auf waljerwarts geneigten Ebene 
ins Waffer gleiten. Der Borgang heißt der Ablauf oder Stapel- 
lauf. Er erfolgt faft immer in der Längenrichtung, felten im ber 
Duerrichtung Des Schiffes. 

orrift, w. Der Weg eines Schiffes durhs Waller im der 
Dmerrichtung. Das Schiff treibt ab, wenn außer der Bewegimg 
in der Läangenrichtung buch Segel oder die Mafchinenkraft eine 
Fortbewegung nad der Geite hin eintritt, nach welcher der Wind weht. 

Hchter, Hinten. Der hintere Teil des Dberdeds eines Schiffes 
beißt das Achterded. Achteraus heißt: Nach dem Hinterteil 
(He) Des Schiffes Hin. 

hing, w. Die am Vorder- und Hintexteile eines Schiffes 
angebrachte Skala zum Ablejen des Tiefganges. 
Anker, Den Anker fallen Kaffe. Anter aufgehen heißt den 
Anker heben um den Drt werlafjen. 

Anliegen. Die Richtung, in welder ein Schiff nad) dem Kombap 
fahrt, heißt der anliegende Kırs. Das Schiff dampft oder fegelt 
nach der Richtung hin, welche eg anliegt.
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Auflanfen, Veberholen oder einholen. 

Ynftuchen, Eim Segel oder eine Flagge nel) zufammen= 
falten zum Imed der Aufbewahrung. 

Mısgud, m. Das harfe Ausihauen nad) Dingen und Ereig- 
niffen. Ansguchoften find auf Kriegsfchiffen ftetS mehrere vorhanden; 
ihre Zahl wird nachts in der Negel vermehrt. 

Anslegen, s. Die Bewegung der Mannfhaften auf den Aaaeı 
von der Mitte nach den Geiten (Noden). Einlegen bedeutet Das 
Umgelehrte. 

Aırkenbords oder außerbords, Außerhalb des Schiffes, aber in 
der Nähe vesjelben. 

Bad, w. Dex vorderfte Teil be8 Dberdedis eines Schiffes, mit- 
unter mit einem 2 6i8 3,5 m über dem Dberbed Tiegenden bejondern 
Deck, verfehen. — Schüffel aus Eifenbleh oder Holz für Fleifch, 
Suppe u.j.w. — Bewegliher Tiih, an dem die Shiffsmannihaften 
beim Einnehmen der Mahlzeiten umd in Freizeiten fißen. Badihaft 
bat der Mann, welcher die an einer Bad vereinigte Mannjchaft 
bebient. Badältefter ift der Borgefeite diefer Mannfcaft, deren 
Berband derjenigen einer Korporalihaft ähnlich ift. — bad (ent 
gegen) jagt man, wenn die Naaen eines Maftes jo gejtellt find, 
daß die daran gefelsten Gegel die Fortbewegung des Schiffes hemmen. 
— reift der Wind in Die Segel eines Maftes von der Cette, in 
die des andern von born, jo Yegt das Shiff badgebraßt. 

Barhord, Links, wenn man auf einem Schiffe ftehend nach 
por fteht. 

Bakivier, w. Ein am Borxderteil des Schiffes befeftigter Baum, 
welcher früher zum Geben der Interfeefegel — die Leejegel find feit 
1885 im der beutichen Marine abgeihafft — diente, jest nur noch 
ausgejehwungen wird, um an Bord eines nor Anker Tiegenden Schiffes 
die ausgefelten Boote zur befeftigen. 

Bake, w. Ein im der Regel aus Ho erbautes Schiffahrtszeichen 
an der Küfte. ES giebt Balen mit und ohne Leuchtfener. 

Barkaf, w. Die größte Gattung der zu einem Schiff gehörenden 
Boote. 

Barring, w. Ein auf Ded ober aufßenborbs in den Nüften 
befindliches Lager von Nejernehölzern. 

Beiliegen oder beigedreht Liegen, Im jhräger Richtung zum 
Winde mit feinen Segeln Yiegen. 

Belafmen, Einen Gegenftand unter den Windfchuß eines GSegels 
oder eines anderen Gegenftandes bringen. Ein Fahrzeug, welches 
ein anderes dicht an der windiwarts liegenden ©eite paffiert, befalmt 
feine Segel, d.h. e8 nimmt diefen den Wind.



294 0 gefnter ubienikt. 

Belegen. Ein Tau fo befeftigen, daß es fchnell gelöft werben 
kann. Gejchieht gewöhnlich am hefonders dazu beftimmten großen 
Nägeln aus Ho oder Eifer (Kavielnägeln). 

Bejanmaft, m.. Der Hinterfte Maft. eines als Barf getafelten 
Schiffes. Das daran geführte Bejanjegel ift Fein Naafegel, jondern 
ein Schratfegel. 

Beftell, s. Der in eine Geelarte eingetragene Chiffsort. Die 
Kehnung zur Beftimmung des Schiffsortes ohne aftwonomijche Be= 
obadhtungen heißt die Beftedrehnung. 

Beling, w: Ein zum Befeftigen von Anferfetten beftimmter 
fchwerer jenfvecht im Schiffe ftehender Balken. 

DBilge, w. Der Kaum neben dem Kiel unterhald der Irnenz 
haut, in welchem fih das im Schiff befindliche MWaffer zunächft 
fammelt. 

Bold, m. Der in der Mechanit Kloben benammte Kraftiiber- 
tragungsapparat. 

Bliife, w. Eine Terpentinfadel. 
Boje, w. Ein jhwimmendes Geezeichen zur Kennzeichnung des 

Tahrmajlers. 
Bor, m. Eine durch Die Gezeitenwelle herhorgerufene Brandung. 
Bord, m. Ann Bord gehen heißt: fih auf ein Schiff begeben, 

von Bord gehen: Dasjelbe verlaffen. Der Schiffsdienft wird auch 
Borddienft, das Shiffsieben Sordleben, die Schiffsfeite Bord= 
feite genannt u. |. w. 

Brantian, w. Die dritte Naa eines woll getafelten Schiffes, von 
unten gezählt. : 

Brajie, w. Ein Tau an jeder Seite (Nod) einer aa zum 
Schwingen dexfelben in der Horizontalebene. Die Naa wird gebraßt. 

Brigg, w. Ein Schiff mit zwei voll getafelten Mafteı. 
Brife, w. Die Brife wird frifh oder flau genannt, je nachdem 

ite ftark oder jchwach ift. 
Brol, m. Ein furzes, Dides Zauftick, entweder rund, oder glatt 

umd breit geformt, auch ein fehlirzenartiges Stüd Gegeltud) mit 
Taumwerf eingefaßt. 

Big, m. Der Borberteil des Chiffes. 
Bırgfierem Schleppen. 
Buf, m. (vihtiger Baud). Der in der Mitte einer Naa an= 

gehäufte Teil eines feftgemachten Gegels. Das Tau zum Aufheben 
de8 Gegels in der Mitte heißt Bulgording (wichtiger Bauchgurtung). 

Bılın, ww. Ein Tau zum Fefthalten por Itaafegeln in jchräger 
Lage, wenn heim Wind gefteuert wird. 

Bunker, m. Kohlenraum.
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Convoy, s. Kriegsihiffe, welche Hanbelsf jhiffe zum Schuß gegen 
feindliche Angriffe begleiteı. 

David, m. Kran. 
Dei, s. Die horizontal Viegenden Bededungen der verjchtedenen 

Sıhiffsraume. Auf großen Schiffen liegen vier bis fünf, auf Heinen 
nur zwei Deds übereinander. Diejelben find aus Ho, Eifen oder 
Stahl bergeftellt, zum Zeil gepanzert. 

Veviation, ww. . Die Ablenfung der Magnetnadel, welche Durch 
das Eifen. in und am Schiff entfteht. 

Diejig, Unklar, nur von der Beichaffenheit der Luft gebraucht. 
Dingy, w. Ein Heines Shiffsbont. 
Dirt, m., Tau zum Heben des Baumes eines Schratjegels. 
Do, s. Ein ausgemauertes oder fchrwimmendes Baffiın. Nafje, 

d.h. ftets nit Waffer gefüllte Dods gewähren ben Schiffen fichere 
und bequeme Lage am Lande; Trodendods fünnen nad Bedürfnis 
und Belieben Teergepumpt oder voll Waffer gelafjen werben und 
dienen zur Neparatur, mitunter auch zum Bau von Chiffen. 

Dodshoft, s. Eine VBorihtung zum Gteifjesen (fteifen Aug- 
jpannen) von Zauen, bejonders Stagen. 

Dolle, u. Eine Gabel zum Einlegen der Niemen des Bootes, 
wenn gerudert wird. Sft in dem land des Bootes eine Vertiefung 
für den Zwed eingefchnitten, jo heißt die Vorrichtung Aunfel. 

Dicht, w. Eine Sitsbanf in Booten. 
Ducalde, w. Ein in den Boden gevammter, im Wajjer 

ftehender Pfahl. 
Ding, ww. Seegang ohne Wind. 
Dward, Quer. 
Enter. Veberfteigen oder auffteigen. 
Cjelehaupt, s. Eine Art Joh zur Verbindung von Maft und 

Stenge oder der Steigen umtereinander. 
Val, s. Tau zum Aufziehen (Heißen) bon Segeln. 
Tallteed, s. Cine Eintrittspforte in der Keling, Durch welche 

man von außenbords auf das Dberded eines Schiffes gelangt. Die 
Treppe, welche zum Befteigen des Shiffes auf diefem Wege dient, 
heißt Sallreepstreppe. 

VTangleine, w. Tau am Borderende eines Bootes zum Befeftigen 
desjelben. 

did, m. Hölzerner Konus zum Nufweiten von Kränzen umd 
Augen aus Taumerf. 

Vieren, Entfernen. Man ftert ein ftraff geipanntes Tau, indem 
man dasfelbe nachgiebt, um bie Daran befindliche Laft zur erleichtern 
oder zu beivegenr.
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Vol, w. Das unterfte Kaajegel am hoxderften Maft. Die 
Naa, an welcher fich Das Segel befindet, heißt Fodraa, ver Maft 
Sodmaft. Auch wenn die Maften feine Nanen Haben, heißt Diejer 
Maft der Fodmaft. 

Vregatte, w. Ein mit drei vollen Maften getateltes Kriegsichiff 
mit einem vollen Kanonended (Batterieded) und einigen Gejchüten 
auf dem Dberded. Seit Einführung dev Schiffspanzerung find 
Fregatten im fixengen Sinne des Wortes von Sahr zu Sahr feltener 
geworden. 

Gaffel, w. Ein Baum zum Seen von Sehratfegeln, der mit 
einer Klaue um den Maft fakt. 

Gallion, w. Ein am oberen, Außerften Teil des Buges an- 
gebrachter galerieartiger Borbau, gewöhnlich in einer auf den Namen 
des Schiffes Bezug habenden Figur oder Verzierung endend. 

Salt, m. Ein Schiffsmann, der zu einer für bejondere Ber- 
richtungen abgeteilten Gruppe von Mannfchaften gehört. Es giebt 
3.2. Badsgaften, Bootsgaften, Zimmermannsgaften u. |. w. 

Gat, s. Lo. Wud) das Hed des Schiffes wird Gat genannt. 
Ein Schiff Yiegt im at, wenn es Hinten tiefer taucht als vorm. 

Geer, w. Tau zum Halten und Bewegen einer Gaffel, au der 
Spite (No) derjelben angebracht. 

Geien, Aufziehen. Wird nur von Cegeln gebraudt. Ein 
Segel wird gegeit, benor e8 feitgemacht wird. Die dazu borhandenen 
Zaue heißen Geitaue. 

Gien, s. Ein jhwerer Flafchenzug. 
Gieren, Das nicht beabfichtigte jchwanfende Ahweichen eines 

Schiffes von der geraden Nichtung. Ein fchlecht fteunerndes Schiff giert. 
Gig, w. Ein langes fchmales Boot, das Kapttänsboot. 
Gillung, auh Gelfung, w. Die icharf zulaufende Form des 

Hinterichiffes im umd über der MWafferlinte. 
Giffing, w. Schäßung. 
Slajen, s. Das Angeben der Uhrzeiten mit dev Schiffsglode 

in Zwijchenräumen von halben Gtunden. Das Glafen beginnt mit 
jeder Wache. Ein Glas ift ein Glodenjchlag. Nach Beendigung 
der erften halben Stunde einer Wache wird ein Glodenfchlag, zu 
Ende der vierten, Telten Stunde der Wade werben acht Gloden- 
Ihläge gemadt, in den Ziwilchenzeiten ift Die Zahl der Schläge 
entjprechend. 

Gräting, auch Greting, w. Ein Roftwert aus Hol oder Eifen. 
Hals, m. Die untere Shibe eines Gegels. 
Haljen. Bor dem Winde wenden. 
Hadarie, w. Die Beihädigung eines Schiffes oder jeiner Ladung 

. buch. Seenot.
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Ye, 5. Das Hinterteil eines Schiffes. 
Heißen, au hifjen.: Aufziehen. 
Hellegat, s. Ein im Borihiff ganz unten Yiegender Naum zur 

Auf a, von DVorräten. 
Helling, w. Cine jchiefe Ebene zum Bar, Aufihleppen und zum 

Adlauf von Schiffen. 
Heuer, w. Die Löhnung der Mannichaft eines Handelsichiffes. 
Hiewen Winden, eine Winde drehen. 
Holen, At einem Tau ziehen. 
Hull, m. Ein alter Schiffsrumpf. 
Hüfing, m. Cine Art Garn. 
Yılholz, s. Eine Schiffsrippe, den vertikalen Teil des Baues bildend. 
Sunenbordg, Snerhalb der Schiffgfeite. 
acht, au Yacht, w. Ein Luftfahrzeug. 
Sole, w. Ein Kleines Shiffsboot für den Arbeitsdienft. 
sollentan, s. Ein über einen feten Bloc mit einer Scheibe 

laufendes Tau. 
Sungfer, w. Cine VBorrihtung zum Gteifjesen (fteifen Aus- 

Ipannen) von ftehenden Saumerf, dem Dodshoft Ahnlich. 
Kabbehtmg, m. Ein in der Kegel durch Entgegenwirken vor 

Strom und Wind entftehender furzer niedriger Seegang. 
Kabel, s. Ein jhweres Tau. 
Kai, m. Mauer zum Anlegen von Schiffen mit Vorrichtungen 

zum Feitmachen. 
Kain, Die Naaeır aus der jenfrecht hängenden Lage in bie 

horizontale Bringen. 
Kalfatern, Die Schiffsnähte mit Werg abdichten. 
Kaper, m. Ein mit Bereditigung zur Kriegführung verehenes 

Handelsichiff. 
Kamven, Abhauen, durchhauen. 
Kardeel, auch Kordeel, Die Lite eines Taues. 
Katt, w. Borrichtung den Anfer Hochzunehmen, nachdem ex 

an der Kette bis über die Wafferlinie gehiewt (gemwunden) ift. Der 
Anter wird gefattet. 

Kauf, w. Ein Ning aus Metall mit breiten, nach dev Mitte 
ausgefehltem Itand. 

Kavieltagel, m. Ein Nagel aus Hol oder Eijen, der zum 
Befeftigen von Tauen (befonders laufenden Tauen der Tafelage) dient. 

Kentern, Umfallen. 
Kiel, m. Die Grundlage des Kängsverbandes eines Schiffes. 
Kimm, w. Die Linie, wo das Himmelsgewälbe auf der Exde 

zu ruhen jcheint.
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Klameien, Das Werg in die Schtffsnähte treiben. 
Kleid, s. Der einzelne Segeltuchitveifen de fertigen, zufammen- 

genähten Segels.: 

Kliife, w. Die mit Eifen gefütterte Deffnung im Bug, am Hed md 
an den Seiten des Schiffes zum Durchlaffen von Ketten und Tauen. 

Kliiver, m. Schratjegel, das an einem bejondern Baum, dem ir 
der Verlängerung des Bugfpriets Yiegenden Klüverbaum, gejetst wird. 

Knoten, m. Die Zahl der Knoteı giebt die Zahl ber Geemeilen 
am, welhe ein Schiff im der Stunde zurücdlegt. Die zum Meffen 
der Gejchrgindigfeit dienende Leine (Togleine) ift im Abjtänen von 
6,84 m an) mit Taufnoten gemerkt. 

Koje, w. : Eine fchrankähnliche Bettitelle, 
Korvette, w. Ein Kriegsfchiff, mit einer Kanonenveihe auf dem 

DBatteriede oder auf dem Dberbeck. 
Krängen Ein Schiff jhtef nad) der Geite Yegen. 
Krenzem Bei entgegenmwehendem Wind winbiwärts mit einem 

Segelichiff aufarbeiten. 

Krenzer, m. Ein der Größe nad) zwilchen Kreuzerkorette und 
Kanonenboot Yiegendes Krlegsihiff. Kreuzerfvegatten werben jebt 
die früher al8 gedecte Korvetten bezeichneten Ghiffe, und Kreitzer- 
forvetten die Schiffe genannt, welche früher Glattdedforvetten hießen. 

Krenzmaft, m. Der Hinterfte Maft eines oollgetafelten Schiffes. 
Kuhl, m. Die Gegend auf dem Dberded in der Nähe des 

Socdmaftes. 
Kihfte, w. Ein friiher Wind. 
Ks, m. Die Jichtung, in welcher fih ein Schiff burdhs 

Wajfer bewegt. 

Kutter, m. Ein Shiffsboot, im exfter Neihe zur Befürberung 
der Dffiziere beftimmt. 

Labjalben. Das Tauwerk mit einer Teermifchung tränten. 
Laien. Zufenmenbinden. 
Lee, Die Seite, nad) welcher der Wind hin weht. 
Legel, m. Ein Taufvanz. 
Legerwall, m. Die leewärts Yiegende Küifte, nach welcher ein 

Schiff vom Sturm getrieben wird. 
Lerzen Ein Shiff leerpumpen. Bet fehwerem Gtiurm vor 

dem Winde laufen. 

Lichter. Heben, wird nur vom Anker gejagt. 
Tel, s. Die Taueinfafjung eines Gegele. 
209, 5. Dorrichtung zum Mefjen der Shiffsgejhtwinigkeit. 

Loggen heißt,die Sejhtwindigkeit mejjen. 
Lihen. Die Ladung aus einem Handelsichiff nehmen.
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ot, s. Borrihtung zum Mefjen der Waffertiefe. 
"U, Die Seite, von welcher der Wind. fommt. 
ven, Nach der Windfeite Hin drehen. 
Maat, m. Gehilfe. 
Nadlig, Bequem. 
Mannen, Ein Boot mannen heißt ein foldhes bejeen und 

fertigmachen zum Bahren. 
Mars, m. Die Plattform am obern Ende des Untermaftes. 
Malt, m. Die-Maften find die Grundlage, der Gtüßpuntt der 

Talelage. Der -vorberfte Maft heißt der Kodmaft, der mittlere der 
Großmait, ber hintere der Kretzmaft bei einem Bollieiff, Bejanmaft 
bei einer Bart. Bei einer Brigg und einem Schonmer wird der 
borbere Maft der Fodmaft, der Hintere ber Gropmaft genannt. Diefe 
Bezeihnungen finden im ganzen für CShiffe mit und ohne Naa= 
tafelage Anwendung. 

Meije, ww. Gemeinfhaftlicher Aufenthalts und Speijeraum für 
die Offiziere eines Schiffes außer dem Kommandanten, fiir bie 
Dedoffiziere und für Die Seefadetten. Mei feführung ift die DVer- 
waltung und Leitung der gemeinfchaftlichen Verpflegung in einer Neffe. 

Mine, w. Ein Gefäß mit Sprengftoff, das in Hafeneinfahrten 
und engen Fahrwafjern werjenft wird. 

Mittichiffs, Im der Mitte des Schiffes. 
Muring, w. Cine bejondere Kettenvorrihtung zum VBerantern 

eines Schiffes von zwei Anker. 

Mufterung, 0. Der Appell an Bord eines Kriegsihiffes. Wird 
in der Iegel täglich zweimal abgehalten. 

- Navigation, ww. Die Kunft ein Schiff über See zır führen. 
Nippfiit, ww. Die Zeit des niedrigjten Hochwaffers, hervor- 

gerufen Durch Die Gezeiten. 

Nigel, m. Ein Kleiner Bändfel zum Zufammenbinden auf 
gexollter Gegenftände. 

Nod, w. Die äußerte Spite einer Ntaa. Es befindet fih an 
jeder Seite einer aa eine Nod. 

Ochfenauge, s. Ein rundes Glasfenfter in der Bordivand eines 
Schiffes. 

Defen, auch ansdfen. Ein Boot ohne Pumpe von Waffer ent 
leeren. Das dazu in der Regel benubte Gefäß heißt ein Desfaß. 

Vageie, w. Ein fleiner Riemen. 
Ball, s. Eine eiferne Abftrebevorrihtung an Winden (Shillen), 

um das Nücdhrehen zu verhindern. 

Bantıy, w. Sheifefammer.
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- Pardın, s. Ein Tau zum Gtüben von Gtengen nach den 
Seiten und nad) hinten. Sede Stange hat mehrere Barbumen. 

Bart, w. Ein Geil eines Flajchenzuges. 
Veilen. Die Richtung beftimmen, in der fi, ein Gegenftand 

vom Schiffe befindet. Weilung ift die ermittelte Richtung. 

Pfeifen, Alle Mann aufpfeifen beißt alle Manır mit der Pfeife 
an Ded rufen. Das Signal geben jümtliche Bootsmannsmaate mit 
der Pfeife. Der Bootsmann pfeift an. Dem Pfeifenfignual folgt 
das Kommando. Das Pfeifen geht auch bei anderen Befehlen und 
Mandvern dem Kommando woran; es macht im allgemeinen bie 
Mannichaft auf eim zu erwartendes Kommando aufmerkam. 

Piek, w. Dex äußere (hintere) Zeil einer GSaffel. Der innere 
Zeil dexjelben heißt Die Sllau. 
st an ‚, w. Die zweitgrößte Gattung der Boote eines Kriegs= 

jchiffes 
Bine, w. Der Hebelarm zur Bewegung eines Nuders. 
Wilettdienft, m. Der Schiffsdienft nach) außen, bejonders ber 

durch Die Nehräjentation fremden Kriegsichiffen gegeniiber gebotene. 
Platt vor dem Winde, Den Wind genau vom Hinten habend. 
Platting, ww. Ein breites Geflecht aus Tauwverk. 
Voller, au) Bollard, m. Ein Pfeiler zum Befeftigen von Tauern 

und Ketten. 
Portenrleine, w. Die Leine, welche den Kopf eines Ankers trägt. 
Preien, Anrufen. 
Prejenning, w. Ein mit einer Teermiihung getränftes Stid 

Segeltuch. 

Prije, w. Ein genommenes feindliches Schiff. 
Bullen udern. 
Pure, Aufmweden, weder. 
Pitting, w. Eine Kette oder Eifenjchtene zur Befeftigung von 

Pardımen und Wanten am Schiffstörper oder am Maft. 
Piüße, w. Eimer. 
Duarterded, s. Achterdedt oder Hinterded. 

Duaft, m. Winfel. 
Na, w. Ein quer zur SHiffsrihtung an einem Maft over 

am einer Stenge befeftigter Baum. Dede Itaa ift in der Mitte ftarter 
als am den Enden (Moden). Die unterften Naaeı heißen bie Unter- 
raaen (am Focdmaft ift die Focdraan, am Großmaft die Großraa, 
am Kreuzmaft die Bagienran die Unterran). ES folgt dann at 
jedem Maft von unten nach oben gezählt: bie Varsraa, die Brams 
van ımd die Dberbramran. Auf Hamdelsiciffen find in der Negel 
zwei libereinanderfiegende a oft auch he Jibereinander=
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liegende Bramvaaeır borbanben. Außerdem haben biefe: Schiffe 
mitunter no) eine aa über der Dberbramran, die jogenannte 
Skfnjegeleraa. Im der Kaiferlichen Marine haben nur die Sdjiffs- 
jungen= und Sadettenihulfhiffe, Die Schiffe des Kreuzergeichwaders, 
Kreuzer- und Kanonenboote noch Ntaatatelageı. 

Nak, s. Eine Vorrichtung zur Verbindung einer aa mit 
einem Maft oder einer Stenge. 

Nanf, Geringe Stabilität abend. 
Kan. Der Wind vaumt, wenn ex aus einer entgegenwehenden 

Richtung im eine günftigere übergeht. Man jegelt mit vraumem 
Wind und raumer See, wenn beide günftige Richtung haben. Das 
Gegenteil von vanım ift fchral, und das Gegenteil Horn vaumen 
ift jchralen. 

Neede, w. Das Seegebiet por einem Hafen oder einer Miimdung, 
Need, m. Zau. 
Negatta, w. Eine Wettfahrt von Booten. 
Neling, auch Meeling, ww. Die das Dberded umgebende Brüftung. 
Jeihen, aud) anveihen, inen Gegenftand mit einem Tau an 

mehreren WBumkten befeftigei. 
Nevier, s. Ein Flußlauf in der Nähe der Mimbung. 
Nieten, m. Hebel zur Fortbewegung von NAuderbonten und 

Fahrzeugen. 
Nolle, w. Die genau ausgearbeitete und eingelibte Einteilung 

der Bejabung für verichtevene Manöver und Ereigniffe. Die Klar- 
fhiffrolle weift jedem Mann feinen Plat für Das Gefeht am, 
die Mandverrolle meilt ihm benfelben für Segelmandber, Die 
Keinihiffrolle für die Shiffsreinigung am 2c. 

Yollen, auch jchlingern Die Bewegung eines Chhiffes im 
Seegang von einer Seite zur andern. 

Nontine, w. Die genaue Einteilung des Tages und der Nacht 
für Arbeiten, Manvver, Mahlzeiten 2c. an Bord eines Schiffes. 

der, s. Das Gteuerruder, oder die Lenkoorrichtung eines 
Schiffes. 

Adern, auch pulfen, Ein Boot mit Ntemen bewegen. 
Nüft, w. Eine Verbreiterung am Chiffskörper neben den Maften 

zum bejjern Mbfteiferr derfelben durch Wanten und Parbunen. 
Saling, w. Ein Joh mit Duerhöern zur Verbindung von 

Untermaften und Stengen, jowie von Stengen ımd Bramftengen. 

Sceptertan, au Fallteehstan, s. Ein Tau zum Fefthalten 
beim Befteigen eines Schiffes yom Boote aus. 

Schafe, w. Ein feitgeichloffenes Kettenglied. 
Sciüfel, m. Ein Kettenglied zum beliebigen Schließen und Deffnen.
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Schaffen. Ejjen, eine Mahlzeit einnehmen. = 
Schalke, ıw. Eine Leifte zum Berjchliegen der Tufer, um das 

Eindringen von Wafjer bei fchlechtem Wetter zu verhindern. Die’ a 
Luke werde mit Prefenningen und Schalten geichalft. 

Schalipbe, w. Ein Ehiffsboot. Bexalteter Ausdrud. 
Schamfilen. Scheuern, gegeneinanderreiben. 
Schandedel, m. Der den Shiffsrand auf dem Dberbed ein= 

fafjende Balfengang. 
Schanze, w. Der Teil des Dberbedis neben dem SKreuz= oder 

Belanmaft. 
Scham, Eine zufammengebundene und dann aufgehißte Flagge 

heißt eine Flagge im Schau und gilt als ein allgemeines Notfignal. 
Scheren, auch ansjcheren, Schnelles umd zeitweiles Abweichen 

eines Schiffes oder Bootes hon einer gegebenen Nichtung. Mit 
‚ein- und ausfcheren wird auch das Eindringen eines Taues in 
einen Block und das Herausbringen aus demfelben bezeichnet. 

Schiemannen, Das DVerrichten Heiner Arbeiten in der Tafelage 
und fiir Diejelbe. 

Schiemannsgarm, s. Cine Art Bändfelwert. 
Shijten, Wendern. 
Schlieren. leiten. 
Schlingern, auch roffen, Die Bewegungen eines Schiffs im 

Seegang von einer Seite zur anderen. 

a w. Eine jcjiefe Ebene mit Aufjchleppborrichtung fiir 
tffe. 5 

Schlipyen, Fahrenlaffen, loswerfen. Man fchlippt einen Anker 
mit Kette, indem man die Kette Yoswirjt und diefe jowie den Ylnter 
auf dem Grumde Yiegen läßt. 

Schmarting, w. Geteerte Leinwand. 
Schnanmalt, m. Ein an der Hinterjeite eines Maftes vextifal 

ftehenber Baum, der zum Geben von einem Gaffeljegel dient. 

Schnivem Die Formen der einzelnen Zeile eines Schiffes tn 
natitficher Größe aufzeichnen. Zu dem Zwed dienen auf großen 
Schiffsbauwerften bejondere Schnitrhöden. 

Schoner, m. Ein zweimaftiges Schiff, das entweder am bem 
Vodmaft Naajegel und an dem Großmaft Schratjegel, oder, ar 
beiden Maften Schratiegel (Gaffeljegel) führt; in Yeltexen alle heißt 
das Fahrzeug Gaffeljchoner. 

Shot, w. Das Tau zum Feftfeßen der Segel nad) dem unteren 
Seiten bei Naafegeln, nad hinten bei Schratjegehn. 

Schott, s. Cine Wand im Shiffe aus Holz oder Eifen.
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. .- Schral, Der Wind wird. fchral, wenn er bon einer gimftigen 
- . Nichlung in eine ungimftigere übergeht. 

 -Schratjegel, s. Ein Segel, das an einer Gaffel, dem Bugfpriet, 
dem Kliverbaum, einem Stag, liberhaupt nicht am einer aa ge 
fest wird. 

Schiwabber, m. Ein langer Binfel aus Taumwert zum Aufteodnen . 
von Näffe. 

h N auch fehiwvien, Ein Schiff vor Anker oder mit Tauen 
vehen. 

Ser, w. Welle. 
Seegang, m. Die bewegte Seeoherfläche. Es fteht See vder 

Seegang, wenn Bewegung vorhanden ift. 
Sicht. Ein Gegenftand fommt in Sicht und aus Sit, je nadj- 

dem man ihn fieht oder nicht fieht. 

Sichtig, Das Wetter ift fichtig, wenn die Luft Mar, unfichtig, 
wenn das Gegenteil der Fall ift. 

Sioppen, Abbrechen. Ein alter Shiffsrumpf wird gejlooht. 
Sog, m. Das Zufammenftrömen des Waffers hinter dem Schiff 

bet feiner Fortbewegung durchs Wafjer. 

Sorgleine, w. Cine Leine am Nuder zum. Befeftigen desjelben, 
wenn es bejchädigt ift. 

Spalte, auch Handipake, w. Ein Hökerner Hebebaum, der mit 
den Händen vegiert wird. 

Syant, s. Eine Shiffsrippe, au) Inholz genannt. Die Shyanten 
ftehen vertikal zum-Kiel und bilden bie Orumdlage des ganzen Baues 
eines Schiffes. 

Shieler, m. Nagel. Eine Vlanfe wird feftgejpiefert. 
Spier, w. Em Rımdhol; im allgemeinen. Naaen, Stengen, 

Kliiverbaum u. |. w. find die Shieren eines Schiffes. 

Spierentonne, ww. Ein [hwimmendes Geegeichen, das eine Gtange 
mit einem weit fichtbaxen Körper am obern Ende trägt. 

SHill, s. Winde. Unter Spill wird in der Jtegel eine fchwere 
Winde verftanden. 

Suliffen, Zwei Tauenden gleicher Art umd Stärke zu einem zu= 
fammenfügen. Eine jolde Zujammenfügung heißt eine Spliffung, 

Shyriet, s. Ein leichter Baum zum Geben eines nicht mit Gaffel 
verjehenen Segels. Findet nur in Booten Berwendung. 

Shring, m. Ein hinten am Schiffe befeftigtes Tau, um dasfelbe 
in fchräger Kichtung zum Wind oder Strom zu halten, wenn wor 
Anter oder jonft feft liegend. 

Springflut, w. Die höchfte, zur Zeit des Boll- und Neumondes 
eintvetende Flut.
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Shur, w. Dex Zapfen am umteren Ende eines Maftes, mit dem 
dexjelbe in ein entjirechendes Lager gejelst twirb. 

©tag, s. Das Tau zum Halten eines Maftes oder einer Gtenge 
nad) vorn. inen Daft oder eine Stenge ftagt man, wenn mar 
R durch Anholen der Stagen, Wanten u. |. w. in die richtige Lage 
ringe. 

Stampfen, s. Die Bewegung des Shiffes um feine Dueracje. 

Stapel, m. Die Bauunterlage für ein Chiff. 
Stanen, Die Gegenftände in einem Gchiffe nach beftimmter 

Anordnung aufftapeln. Auf Kriegsigiffen ift daflic ein bejonderer 
Stauumgsplarn vorhanden. 

Steert, m. Ein furzes Tauende, 
Stehendes Gut, s. Das Taumerk, welches zum Feithalten der 

Tafellage in beftimmter Lage dient. 
Stebogen, m. Cine Leine, mit meldjer Die Segel auf den 

Noden der Kane befeftigt werben. 
Stelling, w. Ein Gerüft. 
Stege, w. Die Verlängerung der Maften nad) oben. Auf dem 

Untermaft fit die Marxsftenge, auf der Marsitenge die Bramitenge. 
Stenerbord. Nechts, wenn man auf einem Schiffe ftehend von 

hinten nad vorn Sieht. 
Steven, m. Die Verlängerung des Kiels nad oben am feinen 

beiden Enden. 8 giebt einen Borfteven, einen Ylchterfteven und auf 
Schraubendantpfern noch einen Auderftenen. Die Steven find nahezır 
rechtwinklig zum Kiel am Demfelben hefeftigt. 

Stoppen. Anhalter. Stilfftehenlafjen. 

Stopher, m. Ein furzes Tau= oder Kettenende zum Abfangen 
der Kraft (AUnjpannung) einer Leine oder Kette. 

Straf, w. Der Berlauf der Linien eines Schiffes und feiner Yorın. 
Streichen, Das Niederholen der Flagge am Borb eines be= 

fiegten Schiffes. Man ftreicht auch Stengen und Naaeır, inden 
man fie nicht am Dec nimmt, fondern wor dem Maft oder wor Der 
Mrarsitenge hängen Yäßt. 

Strich, m. Ein Strid) des Kompafjes ift der 32. Teil feines 
Umfanges, aljo 360/32 oder 11%/, Grad. 

Stroms, m. Ein Yaukranz, der zu verjchtedenen Zwecken, unter 
anderem auch als Schlinge bemutst wird. 

Sturzjee, w. Cine auf das Dberbed eines Gehiffes ither- 
brecjende ©ee. : , 

Siidweiter, m. Ein Negenhut aus Leinwand mit Del getrankt. 
Taifun, m. Ein in der hinefifchen See vorfommender Wirhel- 

furm von großer Heftigfeit.
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Tafel, s. Eine Art Flajhenzug. 
Takelage, ww. Alles was zum Maften- und Gegelwerf eines 

Schiffes gehört. 
Tafeln, auch auftafeln, Die Takelage eines Schiffes aufbringen. 

Abtatelı beveutet Das Gegenteil. 
Talje, w. Eine Art FSlaichenzug. 
Tamıy, m. Das Cndftlid eines Taues. 
Tanen, Ziehen, Ichleppen. 
Tide, w. Die Gezeit oder die durch Ebbe und Flut erzeugte 

Bewegung des Waflers. 
Tond, m. Das obere Ende eines Maftes oder einer GStenge. 
Toppen., Eine Naa oder einen Baum in der BVertifalebene 

drehen. 

Corn, m. Cine Umprehung oder Eindrehung; aud) die Um 
wicelung eines Gegenftandes mit einem Tau oder einer Keite. 

Tornen, Aufbalten, feithalten. 
Torpedo, m. in unter Waffer laufendes Geihoß mit eigener 

Bewegung umd großer Sprengladung. 
 Treieln, Ein Schiff oder Boot von am Lande befindlichen 

Menjchen oder Pferden ziehen Yafjen. 
Trimmen. In eine richtige Lage bringen, zuvechtziehen. 
Trofje, w. Ein Tau von beftimmter Länge (in der Raiferlichen 

Marine 225 m lang). 
2 ul Das Kommando beim Werden der Mannjchaften au 

ord. 
Verklarung, ww. Eidliche Ausfage der Bejakung eines Handelg- 

ihiffes über einen Geeunfall. 
Berklider, m. Windfahne. 
Verihanzung, auch Neling, w. Die das Dberded eines Schiffes 

umgebende Brüftung. 
Vertonen, Eine Skizze von einem Gegenftand und feiner Lage 

machen. ine jo gefertigte Anficht, zur Erkennung von Dingen an 
der Geefüfte dienend, heißt Vertonung. 

Borlaftig. Ein Schiff, defien Tiefgang vorm größer ift als 
hinten, liegt vorlaftig. Das Gegenteil davon ift adterlaftig. 

Borjegel, s. Alle Kliver- und Stagjegel eines Schiffes por dem 
Fodmaft werden zufammen VBorjegel genannt. 

Wade, w. An Bord eines jeden Kriegs- und Handelsjchiffes 
wird ber Tag non Mitternacht zu Mitternacht in jechs Wachen geteilt, 

Want, s. Ein Tau zum Stüßen umd Halten eines Maftes md 
einer Stenge nad) den Seiten. Die Zahl der zn an jeder Geite 
hängt von ber Größe des CSdiiffes ab. - 

Dittmer, Deutjche Kriegsmarine. 2. Aufl. 20
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Warpanfer, m. Ein Yeihter Anfer. 
Webeleine, ww. Die Leine, mit welcher die einzelnen Taue der 

MWanten (Hoftaue) verbunden find, jo daß fie eine Strickeiter bilden. 
Wenden oder iiber Stag gehen. Mit einem Schiff dur den 

Wind drehen. 
Wieling, w. Kin fleines Polfter, das man in Booten über 

Bord hängt, um Die Stöße abzufchwächen, welchen es ausgejet ift, 
wenn es neben einem andern Boot oder neben einem Schiffe liegt. 

Wippe, w. Ein über eine feite Scheibe Yaufendes Tau. 
Wrad, s. Ein geftrandetes, nicht mehr zu bergendes Schiff. 
Wrafem Das fchmwere Arbeiten eines Schiffes im GSeegang. 

Das Schiff wraft ab, wenn e8 infolge biefer. Bewegungen beichädigt 
wird. Ein altes Schiff, welches man in feine Teile zerlegt, wird 
abgemraft. 

Wriden. Ein Boot mit einem Niemen, der am Hed [&rautben= 
artig zur Wirkung gebracht wird, fortbeivegen. 

Wulen, Nauh ummideln. 
Zeilen. Fet und eng zufammenbinden. 
Zeiling, w. Ein Tau zum deltmadhen (Beilagen) der Segel, 

wenn fie nicht gejetst find. Much ein Bandjel zum Neffen dev Segel. 
Zurren. Einen Gegenftand mit Tauen oder Leinen fo befeftigen, 

daß er bei Der Bewegung des Schiffes in Geegang feit liegt. Das 
fo verwendete Tau heißt eine gurring. 

Drud von 3%. Weber in Leipzig.
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Mit 61 Mbbtloungert, 1895. i Br Mark. 

Numismatit |. Minzkunde. } 
Nukgärtnerei, Grundzi ige des Gentifer und Dbfthautez bon German Säger. 

Fünfte, vermehrte verbejjente Auflage, nach den neuejten Erfahrungen 
und Sortjehritten umgenzbeitet von $. Weil eipöft. Mit 63 ee 1893. 

2. Markt 50 Pf. 
Dbitbau j. Nukgartieret: 
hitverwertumng, Alethmg, zur Befandung amd Aufbewahrung des er ; 
Dbjtes, zum Döwwen, Einfochen und Einmachen, joiwie zur Wein-, Likdr-, 
Brannkweine und Ejfigbeveitung aus den. verichtedenften Dbit- md. Beeren. 
arten von Sohannes Wejjelhöft. in = Bu 1897. a 
vden j. Ritters und Verdierjtorden. x 

Y 

% Luftfeiteviverfevet, Kırzer Lehr span file die griinofiche Musbildung I allen a 

_ Malerei, Bon Karl Raupp. Dritte, vermehrte und verbefjerte Auflage. a 

Milhwirihaf. Won Dr. Eugen Werner. Mit 23 Mppi. 1884. 3 Marl, 

en Sweite, vermehrte und verbefjerte Muflage. 1888. 2 Mart50Rf 



ge Häcung, | ejotders ir Beziehung auf chnitjche 
Jung beim it von ©, FNihter. Diexte, verbeiferte ud. Be Dar 
Sage, bearbeitet von Hans Menzel. Mit 25 Abbildungen. 1896. 3 Mark, 

Orten, geitfaden iiber die Geichichte, Entiwickehg umd die harakteriftiiche 
Formen der Verzierungsittife aller‘ Sa von 3. Kanig. Dütite, 
Auflage. Mit 131 Apbildungen. 1896. 2 Mm 

 PBüdagngif, Von Lie, Dr, Fr. Mugnen 1890. N 2 nn 3 
"Balüographie j. Arkimdenlehre. f ; 

 Baläuntologie j. Berfteinerungstunde. 
 Patentivejen, Mufter- und Warenzeichenichuk von Dtto Sad. Mit 3 Ab- 

‚biloinmgen. 1897. 2 Mark 50. Pf. 

ee angewandte, Trebft Erläuterungen über Schattenkonftruftion und 
en von M. Kleider. Biweite, vermehrte und verbeijerte Auflage, 
At 145 in den Text gepmueten umd 7 Tafen Abbildungen. 189. 3 Mark. 
Beivefaktenfunne j. Veriteineriungshinde. 

h Petrograppie, gehre dor der Belaffenheit, Lagerintg md Bildungsweije der 
Gejteine von Dr. $.Blaa3. Zwelte, permehtte und verbefjerte Auflage, Mit 

86 Abbildungen. "1898. 3 Mark. 
Bhilofophie, VonS.H.H.Riehmann. Dee Hurchpefehene Xufl. 1897. 3 Mark. 
Banane, Gejhichte der, von Thales hi. zur Ge en Bon Lie. Dr, 

Sr. stehner. Dritte, vermehrte mo verbeilerte Auflage. 1896. 4 Mark. 
‚BHotugranhie., Intettiing zur Erzeugung photographiicher Bilder von Dr. $. 

Hnauß. Fünfte, herbeijertexfuflage. ML LO Abbtlvimgen. 1895. 2MMEORH, 
‚Bhrenofogie, Von Dr. ©. Scene. Achte Auflage. mit N und 

N 

18 Abbildungen. „1836. 2 Mark. 
BHyiik Don Dr. 8 Kollert. ‚Sünfte, verbejjerte ic vermefne Huflage. 

N an 273 Abbildungen. 1895. Markt 50 Bf. 
Boetik, ande, on Dr. S. Mintdwis. ‚Bmeite, vermehrte u Senellene 

Auflage. 1877. 1 Mark 80.Bf. 
nee n Ölnsmaterei, Bon Robert Alte. Mit 77 

Beojefitonstefee. mit einem Anhange, enthaktend die Elemente der, Per: 
jpeftive. Von Suliug 0%. Bweite, derntehute und perbefjevte Auflage 

Mit 121 Abbtloungen. 1898. 2 Mark 
SD. Bon Sr. Kinaner. Biwelte, oo u. ai 2 
lage 188 

ee Sehpaberkinfte, 
Pyrotechnik |. Lujtfeiteriverkexet. 
Rapfahripurt, Bon Dr. Karl Biejendah!l. Mit 1 Titelhid und 104 Ab- 
 bildungen. 1897. 3 Mark. 

fi Nanmberergnung. ee Sr Gröpendeftimmung von Flächen und Köchern 
jeder Urt von Dr. ti. et verbeiferte Auflage. Mit 55 Mobil 

‚ dungen. 1898. \ .2.Maxt 80 BF 
Rrebenkuktun 1. Weinbau. 
anne] j. Artthmetit. 
vs Ahveibung, nene deutjihe., Von Dr. ®.X. Saalfeld. 189. 3 Mant 50. 
Nedehimft. Anleitung zum mündlichen Vortrage Hoi Re Benedir 

dunfte Aflage. 1896. 1 Mari 50 Pf. 
Negiitwatuv- und Mechivfinde., Handbuch fiir daB. Regiitratrr- und Archivs 

wejen bet den Nelihs-, Staats-, Hof-, Kirchen-, Shuk umd Gemeindebehörden, 
den Rechtsanwälten 2c., fotvie bet den UT von Georg SurBlnden i 
Dit Beiträgen von Dr. Sriedr. Letjt. 188 3 Mark, 
u das Deutige, Ein Unterrichtspuch ei hen Grundjüßen "des deutjchen 
Ga der Berfallung und Gejebgebung des Deutichen Neiches von 

"WBily. Heller. Awelte, Yean® amgenrbeitete um erweiterte Auf’ 
Re 1880. ; 3 3 Mark, 

Reinigung . Wüfchevet. 
itter= und Berpienitorven aller Kukkurftanten der Welt innerhalb des 19. Sahı 

hundert. Auf Grund amtlicher und anderer zuverläffiger Direllen zujammten 
von lat A Mit 760 Anbiloungen. 1893. 

9 Matt, a Du 1a) Mast



jtanig, ucht, ! 
vjen tin Lande und in en von ‚Hermann Säger. Bielte, EN 

eijerte und vermehrte Auflage, a bon P. Re Mit TO Ab: 
‚ bilvumgen. 1893. 2 Maut 50 Bf. 
NAuder- An em Bon Dtto Guftt. Mit 66 Aositbungent and einer 

& a & 4 Mark, 
$ ipieinuit, Bon R.Q. S.Rortius. Eifte YArflage. ‚1895. 2 Maf. 

: < Kitten-, Schlittichuih- EN Scneejäuhihort j. Winteriport. SS 
Stylofferet. Bon Sulius Hoch. Erjter Teil (Beichläge, ORLDRESER TI 

und Gebichrankdau). Mit 256 Mbbildinigen. 1899. 6 Mark. 
A ‚Teil (Baujchlofferei), Mit 58 Ashilungen. 189. 6 Mark. 

en Siebhadertiinite. ; 
veibunterricht, Bun Auflage, neu bearbeitet don Geodrg Sn Mit 

82 Figuren. 1893 1 Max 50 Pf. 
‚Shwinnthinit, Ton Martin Son ügerl. aus Auflage. ı Mit 41 Adz 

biloungen. 1897. aMaxt. 
‚Segelfport |. Auder= und Segeljport. J i ) A 

; <iken ehre |. Sthik. { HÜSEN & 
Spötalisms, monerner, Von Mar Snushofer 1896. 3 Mark. 
Sphragiftit |. Uxkumvenlehre. n ! 
Spinnerei, Weberei nd npzetur, Lehre dor der mechantiejen Zerarbeitumg 

Det Gejpinjtfajern. Dritte, bedeutend vermehrte Auflage, nn von 
Dr. X. Öanswindt. Mit 196 Abbildungen. 1890. 4 Mark. 

‚Sprachlehre, veutihe, Von Dr. Konrad Miheljen. Dierte Auflage, 
‚herausgegeben von Srledric Irenverich, 1898. 2 Mark 50 Bf 

"Spridjwduter j. Citatenleriton, RER, Ei 
Staatsrergt |. Neich, das Deutiche. 
Statit. Mit gejon! extet Berikljiittgung der zeichnertichen und. a 
_ Methopen von Walther Lange. Mit 284 Apbiungen. 1897. 4 Mark. 
Steinüken, -ninjaik |. Liebhaberkünite. 
Stenograpfie, Ein Leitfaden fir Lehrer und Lerriende der Stenographie int 
"allgemeinen amd des Syjtens won Gabelsberger tm bejonderen vorn Wrof. 
9. Krieg. Biveite, verntehrte Auflage. 1888. 2 Mark 50 Pr. 
heile, Mit einem Anhange über Kegeljchnitte joinfe über Marina umd 

Mintima, begonnen von Rihard Shurig, vollendet und einheitlich ber 
avbeitet von Ernjt Ntedel. Mil 159 Albbildungen. 1898. 3 Mark 50 Ri: 

Stilarten |. Bauftile. 
Stifijtif. Cine Aniwetjung zur Ansarbeitung ihriftkicher Yufjüße von Dr. Kon- 

dv Micheljen. Dritte, verbeijerte und Vaart Auflage, DEREN 
von Friedrich Medderid,. 1898, 2 Mark 50 Pf. 

Sanzkunit. Ein Leitfaden fir Lehrer ımd "Gernende nebjt einem Anhang über 
Choreographte von Bernhard Klemm. Geihfte, verbejferte und SEOL IE \ 
Auflage. Mit 82 Adbiloungen. 1894. 2 Mark 50 Pf. 

Terhnufogie, merhanijche. Von dl. dv. Sherting. Mit 163 Abbild. 1888. aanacl 
zidgwitidhart ). Sudauct. 
Telegraphie, ale Bon PBrof. Dr. 8. Ed. Besjhe. Gedjte, pölttg H 
lag Auflage. Mit 315 Nnbildungen. 1883, 4 Matt, 

Tierzucht, Ianowirtigpaftlige, Von Dr. Eugen Werner. Mit 20 Abe 
biloungen. 1880. 2 Mark 50 Rf. 

Ton, der gute, und feine Sitte, Yon Eufemta vd. Adlersfeld geb. Gräftr 
 Ballejtvem.: Bieite, vermehrte und verbejjerte Miflage. 1895. 2 Mark. 
Rriüchinenfhan. Bon 3. W. Küffert. vexbeilerte id ala If 

lage. Mit 52 Mhbilpungen. 1895. 80 Pr. 
Trigunumetrie, DVoit Srare Bend % Belle, erweiterte Sanklane, Mit 

42 Stquven. 1894, 1 Mare 80 RR 
Surninft, Si vermehrte ınd n 



Mr zfunbenh Sraismug der Diplomatit, ie ee il) 
Ge Son Dr. $r. Leit an dexbe Texte Auflage, Mit 6 Tafel 

- Mbbilouitgen. 1898. 4 un ER 
Bentilation |. Helzuitg. f 
Verfafjung des Sautihen Neicjes |. eich, d03 Deutige. 
Berjiherungsiwejen, Bon Dskar Lende. Swelte, Dermehtte, uno vers 

i beijerte Aıtflage. 1888 2 Mark 40 Pf. 
Versfunft, deutiche, Yon Dr. Noderic Benedir. u ORORKete 
md bexbefierte Auflage. 1894, 1% 
Berjteinerungskunde (Retrefaktenkunde,, Srulkortologte). on ee 

Saas. Mit 178 Abbimungen. 1887. ar 
-— Bilfen und Feine Sanilienhaufer, Bon Georg After. Mit 112: en M 

non Wohngebäuden nebft dazugehörigen Srumdrijen und 23 in ae Text 
gedruckten FSigumwen. Siebente Auflage. 1899. . 5 Mark, 
(Bortjegung Dazu. Samilienhüujer file Stadt md Land.) 

Völterfunde, Bor Dr. ı Heintih Schurs. Mit 67 UNE ne 
? av Ü 

- Bölferrerit. Mit niet auf nn ie und Streitfragen Des na 
Kechtes. Bon A. Bilhof. 1.Marxt 50 Pf. 

Solswirsiänftsichve. Bon Sue Schober. (alte, Sun und! 
vermehrte Auflage von Dr, Ed. ee 1896 4 Mark. 
Borteng, niimdlider, I; ‚Ractini, i 

Wappenkimpe |. Hevaldi 
Warenfinde, Bon ©. esie. ‚Sehfte Auflage, bollftändig In „Sersbeitet 

von Dr. M. Bietjch. 1809. 3 Mare 50 Pr. 
ji een, ia Ratentwejen. 

Wäjcherei, Reinigung ımo Bfeijerei. Bon Dr. Sn ‚Srothe, ‚Bineite, 
bolfitäntotg umgeavbeitete Auflage, Mit 1, nbilungen. 1884 2 Mark. 

- Weberei |. Spinnerei. 
& en Allgenteittes pentiches. Mit hejonderer Sesafntgung De 

eichungen md Yujage der a und ungarischen Wechjelorpnung | 
mod, des eiogemöfftichen WWech a und Cheeigejeheg. Bon Karl Areiz. 
Diitte, ganz umgenvheitete und vermehrte Inıflage. 1884. 2 Mark. 

Weinbnit, Nebentultur amd Weinbereitung, Bon Tr. Sal. Dochnah 
“Dritte, „vermehrte umd verbejjerte Auflage. Mit einen. Ayange: ‚Die Kellerz 

! wirtijaft, Bon I. vd. Babo, Mit 55 Mdhildiimgen. 1896. ı Marl 50 Bf. 
Weltgefchichte, allgemeine, Bon Dr. Theodor ‚Biwelte u 

- Ned Stammtafeln und. einer tabellariichen Leberficht., 1884. art. 
Winterjport, Von Max Ssomeid er. Mit 140 Abpidungen. 1894. 3 , 
‚Seugarud |. Sürberet. } i 
‚Biergavinevei, Belehrung iher Yfnlage, Musjpmiickung amd Imterhaktung dei Y 

Gärten, jowie über Blumenzucht von Herm. Süger. Fünfte, A 
amd venbeiferte Aufla, en Dit 76 Abbildungen. “1889. : 2 mM OB 

{ BERHNErgEePeBL, Nebit einem Anhang iiber Anlegung umd On sfehumileni 
Ss Särijen an den Wohngebüudeit. Von M. Lept. Mit 56 Sonihungen, 

1890 
; Buntugie Bon Dr, €. 0.0 tedel. Mit 124 Aoilhungert, nn 2 moi ” a 

f Nr mare TEEN NEAR 4 

egeläiniffe mi ansffhrkiier Snhaltsangabe jedes einfelnen Bandes 

> net Schlagwortregifter Daran at] ch foftenfret a Verftigung. 
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